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Editorial

Die Beiträge des vorliegenden Hefts legen einen Fokus auf die Durchsetzung von Men-
schenrechten und nehmen dabei aktuelle Fragestellungen in den Blick. So untersucht 
Catharina Caspari unter dem Titel „Situative Vulnerabilität als Ausdruck der Men-

schenrechtssprache ?“ das neue Vulnerabilitätsverständnis des Menschenrechtsausschusses 
der Vereinten Nationen im Kontext seiner Klima-Entscheidungen. Die beiden nachfolgenden 
Beiträge setzen auf der nationalstaatlichen Ebene an. Der Beitrag von Achim Czubaiko behan-
delt „Menschenrechtsklagen vor Zivilgerichten in Deutschland“ und legt eine Bestandsauf-
nahme der methodisch-rechtspolitischen Ansätze im Internationalen Privatrecht vor. Melina 
Still geht der Frage nach, ob das Vorsorgeprinzip als ein unterschätzter Bestandteil menschen-
rechtlicher Klimaklagen anzusehen ist.

Grundsätzliche Erwägungen zu Folgefragen künstlicher Befruchtung untersucht Jakub Valc in 
seinem Beitrag „Menschenrechtliche Aspekte der anonymen Samen- oder Eizellspende und 
ihre Berücksichtigung in der Judikatur des EGMR“.

Die Tätigkeit des Menschenrechtsausschusses der Vereinten Nationen wird auch in diesem 
Heft dargestellt. Navin Mienert legt Teil I vor, der den Staatenberichtsverfahren des Jahres 
2022 gewidmet ist. Zusätzlich bespricht Andreas Buser eine aktuelle Entscheidung des Aus-
schusses: „Die Entscheidung Billy et al. gegen Australien und ihr Beitrag zur ‚Begrünung‘ des 
Menschenrechtsschutzes“.

Eine Buchbesprechung beschließt das Heft: Norman Weiß stellt den Erfahrungsbericht eines 
Überlebenden des Massakers von Srebrenica vor.

Mit dieser Nummer wird das MenschenRechtsMagazin ab dem Erscheinungsdatum online ver-
fügbar sein. Auf dem Publikationsserver des Universitätsverlags können die Texte sofort und 
natürlich kostenfrei abgerufen werden.

Redaktion und Herausgeber danken den Personen und Institutionen, die das MenschenRechts-
Magazin abonniert hatten, für die langjährige Treue. Wir halten die Umstellung auf eine frei 
zugängliche Onlinepublikation für eine zeitgemäße Entscheidung und hoffen, auf diese Wei-
se eine größere Leserschaft zu erschließen und mit den Beiträgen früher als bisher in aktuellen 
Diskussionen präsent sein zu können.

Zum Schluss wünschen wir unseren Leser:innen wie stets eine anregende Lektüre.
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Situative Vulnerabilität als Ausdruck der Menschenrechtssprache ? 
Das neue Vulnerabilitätsverständnis des Menschenrechtsausschusses 
der Vereinten Nationen im Kontext seiner Klima-Entscheidungen
Catharina Caspari

Inhaltsübersicht
I. Ausgangspunkt: Warum situative 

Vulnerabilität ?
II. Vulnerabilitätsverständnis vor der 

Allgemeinen Bemerkung Nr. 36
III. Die Allgemeine Bemerkung Nr. 36
IV. Aktuelle Entwicklung und 

Kontextualisierung
V. Ausblick

I. Ausgangspunkt: Warum situative 
Vulnerabilität ?

“The Chair said that his suggestion to replace the 
term ‘vulnerable persons’ with ‘persons in situ-
ations of vulnerability’ was not a matter of po-
litical correctness; the language of human rights 
should be used wherever possible.”1

In Vorbereitung der Allgemeinen Bemer-
kung (General Comment) Nr. 362 zum Recht 
auf Leben vollzieht der Menschenrechts-
ausschuss der Vereinten Nationen3 eine 
begriff liche Wendung: Fortan wird der 
Ausschuss nicht mehr von “vulnerable per-
sons”, sondern von “persons in situations of 
vulnerability” sprechen, und zwar als Aus-
druck der Menschenrechtssprache.4 Un-
ter der Bezeichnung Menschenrechtsspra-
che oder Sprache der Menschenrechte wird 
die Verwendung von Begriffen im globalen 

1 UN-Dok. CCPR/C/SR.3296 vom 12. Juli 2016, 
Nr. 44.

2 MRA, General Comment Nr. 36 (2018) Article 6: 
Right to life, UN-Dok. CCPR/C/GC/36.

3 Der Menschenrechtsausschuss ist das Vertrags-
organ des Internationalen Pakts über bürgerliche 
und politische Rechte vom 16. Dezember 1966, 
UNTS Bd. 999, S. 171; BGBl. 1973 II, S. 1534 (im 
Folgenden: Zivilpakt).

4 Vgl. UN-Dok. CCPR/C/SR.3296 (Fn. 1), Nr. 44.

Rechtsdiskurs verstanden, die sich in univer-
sell geltenden Menschenrechtsinstrumen-
ten finden.5 Darunter fallen etwa auch die 
Begriffe, die von internationalen Organisa-
tionen überwiegend verwendet werden, 
um menschenrechtliche Fragen zu adressie-
ren.6 Wenn der Begriff der situativen Vul-
nerabilität Ausdruck einer so definierten 
Menschenrechtssprache ist, scheint er sich 
nicht auf die Allgemeine Bemerkung zu be-
schränken. Zugleich scheint die Wendung 
über den Begriff der Vulnerabilität als sol-
chen hinauszuweisen: Dass der Ausschuss 
nun von vulnerablen Situationen spricht, Vul-
nerabilität also situativ versteht, zeigt ein ge-
ändertes Verständnis von Vulnerabilität. Es 
begreift Vulnerabilität als durch strukturel-
le Ungleichheiten und Umstände bedingt. 
Damit werden nicht Individuen oder kate-
gorial verstandene Gruppen per se als vul-
nerabel charakterisiert.

Dies ist auf zwei Ebenen bemerkenswert. 
Zunächst ist das Völkerrecht wesentlich 
durch Sprache bestimmt.7 Zudem vermit-
telt diese bestimmte, im konkreten Doku-
ment verwendete Sprache ein bestimmtes, 

5 Verbunden mit der Anerkennung universeller 
Menschenrechte in der Form subjektiver Indivi-
dualrechte und korrespondierenden Verpflich-
tungen der Staaten, vgl. David Little, Ground to 
Stand On: A Philosophical Reappraisal of Hu-
man Rights Language, in: ders. (Hrsg.), Essays 
on Religion and Human Rights: Ground to Stand 
On, 2015, S. 33 –  37.

6 Law bezeichnet dies als “universalist dialect”, 
vgl. David S. Law, The Global Language of Hu-
man Rights: A Computational Linguistic Analy-
sis, in: The Law & Ethics of Human Rights 12/1 
(2018), S. 111 –  150 (135).

7 Vgl. Dana Schmalz, Die Sprache des Völker-
rechts als Herrschaftssprache, in: Gunnar Folke 
Schuppert/Roland A. Römhildt/Peter Weingart 
(Hrsg.), Herrschaft und Wissen, 2022, S. 424 ff.
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historisch gewachsenes Verständnis8 und 
darunterliegende Herr schaftsverhältnisse.9 
Die begriff liche Neufassung legt also ein 
neues Verständnis offen, das möglicher-
weise mit überkommenen Verständnissen 
bricht.

Auf konkreter Ebene eines „Vulnerabilitäts-
diskurses“10 scheint das neue Verständnis 
die Problematik der Zuschreibung von Ver-
wundbarkeit zu entschärfen. Die Bezeich-
nung als verwundbar beinhaltet die Zu-
schreibung von Schwäche und Hilflosigkeit, 
die zur Marginalisierung betroffener Indivi-
duen führen kann – etwa wenn Frauen als 
per se vulnerabel bezeichnet werden.11 Die 
Zuschreibung der Verwundbarkeit bezie-
hungsweise die Bezeichnung als vulnera-
bel beruht jedoch ihrerseits bereits auf Mar-
ginalisierung12 und struktureller Gewalt13. 
Die Problematik der Zuschreibung von Ver-
wundbarkeit und einer damit einhergehen-
den Essentialisierung und paternalistischen 
Schutzforderungen14 scheint sich weniger 
scharf darzustellen, wenn von „Situatio-

8 Ibid., S. 422.

9 Vgl. zum „Vokabular des Völkerrechts“ ibid., 
S. 424 –  429.

10 Vgl. Johanna Bond, Global Intersectionality and 
Contemporary Human Rights, 2021, S. 175: “We 
must modify the discourse of vulnerability to fo-
cus on systemic, structural changes rather than 
individual characteristics.”

11 Vgl. etwa FRA, General Recommendation No. 30 
(2013) on women in conflict prevention, con-
flict and post-conflict situations, UN-Dok. CE-
DAW/C/GC/30, Nr. 41. lit. b.

12 Joint statement by the Committee on the Elimi-
nation of Discrimination against Women, the 
Committee on Economic, Social and Cultural 
Rights, the Committee on the Protection of the 
Rights of All Migrant Workers and Members of 
Their Families, the Committee on the Rights of 
the Child and the Committee on the Rights of 
Persons with Disabilities, UN-Dok. HRI/2019/1 
vom 14. Mai 2020, Nr. 3.

13 Wörtlich: “pre-existing patterns of violence”, 
vgl. UN-Dok. CCPR/C/GC/36 (Fn. 2), Nr. 23.

14 Zusammenfassend zur Problematik im Kontext 
der Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-
hofs für Menschenrechte (EGMR) vgl. Corina 
Heri, Responsive Human Rights: Vulnerability, 
Ill-treatment and the ECtHR, 2021, S. 229.

nen der Vulnerabilität“ gesprochen wird. 
Durch die begriff liche Änderung wird ver-
deutlicht, dass es die äußeren, strukturel-
len Umstände sind, die zu einer besonderen 
Verwundbarkeit führen, nicht jedoch Eigen-
schaften der Personen oder Personengrup-
pen selbst. Zugleich scheint das neue, situa-
tive Verständnis von Vulnerabilität die für 
den Vulnerabilitätsbegriff vielfach diagnos-
tizierte Ambivalenz und Unbestimmtheit15 
einhegen zu können.

Der vorliegende Beitrag möchte das Vulne-
rabilitätsverständnis des Menschenrechts-
ausschusses nachvollziehen und dessen po-
tenzielle Stärken und Schwächen ausloten. 
Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Debatte 
um die Entstehung der Allgemeinen Bemer-
kung Nr. 36 zum Recht auf Leben aus Art. 6 
Zivilpakt (im Folgenden: Allgemeine Be-
merkung Nr. 36).16 In dieser haben die Mit-
glieder des Ausschusses in ihren Beiträgen 
erstmals zwischen vulnerablen Personen ei-
nerseits und Individuen in vulnerablen Si-
tuationen andererseits differenziert und ein 

15 Vgl. Viljam Engström et al., Vulnerabilisation: Be-
tween mainstreaming and human rights over-
reach, in: Netherlands Quarterly of Human 
Rights 40/2 (2022), S. 118 –  136 (120); die Au-
tor:innen sprechen von “blurred contours of the 
vulnerability narrative.” Celorio stellt fest: “Vul-
nerability is a concept fraught with paradox. To 
start with, the concept is in common use but its 
meaning is imprecise and contested. Confusing, 
complex, vague, ambiguous are but a few of the 
labels scholars across disciplines have used to re-
fer to it.”, Rosa Celorio, Women and international 
human rights in modern times: a contemporary 
casebook, 2022, S. 162.

16 UN-Dok. CCPR/C/GC/36 (Fn. 2). Die Allge-
meine Bemerkung Nr. 36 hat die Allgemei-
nen Bemerkungen Nr. 6 (1982), UN-Dok. HRI/
GEN/1/Rev.9 I, S. 178 –  180, und Nr. 14 (1984), 
UN-Dok. HRI/GEN/1/Rev.9 I, S. 190, ersetzt.

In den Allgemeinen Bemerkungen veröffentlicht 
der Ausschuss seine Auslegung der einzelnen 
Bestimmungen des Zivilpakts. Einzelne Allge-
meine Bemerkungen können sich auch mit all-
gemeinen Verpflichtungen der Ver tragsstaaten 
nach dem Zivilpakt oder Berichtspflichten im 
Kontext der Staatenberichte befassen. Vgl. auch 
die Hinweise auf den Seiten des Hochkom-
missariats für Menschenrechte, abrufbar un-
ter: https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/
general-comments (zuletzt besucht am 6. Fe-
bruar 2023).

https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/general-comments
https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/general-comments
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neues Verständnis der Vulnerabilität bzw. 
Verwundbarkeit17 entwickelt.18 Die Debatte 
wird im Rahmen des Beitrags skizziert.

II. Vulnerabilitätsverständnis vor der 
Allgemeinen Bemerkung Nr. 36

Die Auseinandersetzung um die Verwen-
dung des Vulnerabilitätsbegriffs war in-
nerhalb des Ausschusses im Rahmen der 
Vorbereitung der Allgemeinen Bemerkung 
Nr. 3619 seitens mehrerer Ausschussmitglie-
der angeregt worden.

In den vorausgehenden Allgemeinen Be-
merkungen zeigt sich das situative Ver-
ständnis noch nicht: Dort finden sich im 
Wortlaut „vulnerable Personen“, nicht aber 
Personen in vulnerablen Situationen.20 Noch 
im Jahr 2004 spricht der Ausschuss in der 
Allgemeinen Bemerkung Nr. 31, welche die 
allgemeinen Verpflichtungen der Vertrags-
staaten behandelt, im Kontext von Rechts-
schutzgarantien von der „besonderen 
Vulnerabilität bestimmter Personenkatego-
rien“.21 Damit geht der Ausschuss verall-

17 Die Begriffe Vulnerabilität und Verwundbarkeit 
werden im Folgenden synonym verwendet, da 
vulnerability im Deutschen in der Regel mit dem 
Begriff der Verwundbarkeit übersetzt wird, der 
Begriff Vulnerabilität in den letzten Jahren aller-
dings ebenso Eingang in den deutschen Sprach-
gebrauch gefunden hat. Vgl. Duden, Wörter-
buch, abrufbar unter: https://www.duden.de/
rechtschreibung/Vulnerabilitaet (zuletzt be-
sucht am 13. Januar 2023).

18 Mein Dank gilt Prof. Yuval Shany, der mich im 
Rahmen der deutsch-israelischen Minerva 
School im April 2022 am Max-Planck-Institut 
für ausländisches öffentliches Recht und Völker-
recht in Heidelberg auf die Debatte innerhalb 
des Ausschusses hingewiesen hat.

19 Ausgangspunkt war der erste Entwurf, MRA, 
Draft General Comment Nr. 36, UN-Dok. 
CCPR/C/GC/R.36.

20 Vgl. etwa MRA, General Comment Nr. 35 (2014) 
Article 9: Liberty and security of person, UN-
Dok. CCPR/C/GC/35, Nr. 28 und 30.

21 Wörtlich: “[T]he special vulnerability of certain 
categories of person, including in particular chil-
dren”, MRA, General Comment Nr. 31 (2004) 
on the nature of the general legal obligation im-
posed on states, UN-Dok. CCPR/C/21/Rev.1/
Add. 13, Nr. 15.

gemeinernd von einer erhöhten Verwund-
barkeit bestimmter Personengruppen aus, 
ohne zu fragen, wodurch diese bedingt ist.

Der Begriff “vulnerable” wird erstmals 
in der Allgemeinen Bemerkung des Aus-
schusses Nr. 20 zum Verbot der Folter oder 
grausamen, unmenschlichen oder ernied-
rigenden Behandlung oder Strafe aus dem 
Jahr 1992 verwendet. Damit verknüpft wer-
den spezifische Pflichten der Vertragsstaa-
ten: “[T]he State party should provide de-
tailed information on safeguards for the 
special protection of particularly vulnerable 
persons.”22 Gleichwohl verbindet der Aus-
schuss in der Allgemeinen Bemerkung 
Nr. 21 die spezifische Verwundbarkeit von 
Personen, welchen die Freiheit entzogen 
wurde, mit dem Umstand der Freiheitsent-
ziehung.23

III. Die Allgemeine Bemerkung Nr. 36

1. Verlauf der Debatte in Vorbereitung 
der Allgemeinen Bemerkung Nr. 36

Während der 117. Tagung (session) des UN-
Menschenrechtsausschusses weist der da-
malige Ausschussvorsitzende Fabián Salvio-
li darauf hin, dass Personen nicht per se als 
vulnerabel zu bezeichnen seien. Vielmehr 
seien es die jeweiligen Umstände, die Per-
sonen vulnerabel machen. Die Betonung, 
die vorgelegte Interpretation des Vulnera-
bilitätsbegriffs sei eine Angelegenheit der 
Menschenrechtssprache, zeugt von der 
Maßgeblichkeit der Wendung.

Im ersten Entwurf des Berichterstatters 
Yuval Shany und des Co-Berichterstatters 
Nigel Rodley wird der Begriff der Vulnera-
bilität noch nicht verwendet. Vielmehr wer-
den Gruppen aufgezählt, für welche ein 

22 MRA, General Comment Nr. 20 (1992) Article 7: 
Prohibition of torture, or other cruel, inhuman or 
degrading treatment or punishment, UN-Dok. 
HRI/GEN/1/Rev.9 I, S. 202 –  204, Nr. 11.

23 MRA, General comment Nr. 21 (1992) Article 10: 
Humane treatment of persons deprived of their 
liberty, UN-Dok. HRI/GEN/1/Rev.9 I, S. 204 –  
206, Nr. 3.

https://www.duden.de/rechtschreibung/Vulnerabilitaet
https://www.duden.de/rechtschreibung/Vulnerabilitaet
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besonderer Schutzstandard bereitgestellt 
werden soll.24 Die Liste ist ausdrücklich 
nicht abschließend und nennt folgende 
Gruppen: Gefangene, Minderheiten, Frau-
en, Kinder, ältere Personen, Migrant:innen, 
Personen mit Behinderung.

Im Protokoll des 3296. Sitzungstreffens 
(meeting) des Ausschusses,25 in welchem der 
Ausgangsentwurf der Allgemeinen Bemer-
kung Nr. 36 debattiert wurde, findet sich 
der erste Hinweis auf die nachfolgende The-
matisierung des Vulnerabilitätsbegriffs. Zu-
nächst spricht sich der Berichterstatter Yuval 
Shany im Kontext des Schutzes für Personen 
mit Behinderung gegen die Anwendung der 
Todesstrafe auf „vulnerable Personen“ aus. 
Daraufhin drücken weitere Ausschussmit-
glieder ihre Zustimmung dahingehend aus, 
dass Personen mit Behinderung in die Liste 
„vulnerabler Personen“ in Paragraph 26 des 
Entwurfs aufgenommen werden sollten.26 
Nachfolgend äußert jedoch Ausschussmit-
glied Olivier de Frouville, dass er Vorbehalte 
gegenüber dem Ausdruck “vulnerable per-
sons” habe. Ausschussvorsitzender Fabián 
Salvioli entgegnet, dass der Ausdruck “per-
sons in situations of vulnerability”27 vertretba-
rer als der Begriff “vulnerable persons” 
sei.28 Berichterstatter Sir Nigel Rodley schlägt 
daraufhin vor, dass der Begriff “vulnera-
ble persons” durch eine „politisch kor rekte 
Formulierung“ ersetzt werde,29 woraufhin 
wiederum der Ausschussvorsitzende klar-
stellt, dass sein Vorschlag, den Begriff “vul-
nerable persons” durch “persons in situa-
tions of vulnerability” zu ersetzen, keine 
Frage der politischen Korrektheit sei; viel-
mehr sei die Menschenrechtssprache wann 
immer möglich zu nutzen.30 Diese Debatte 
unter den Ausschussmitgliedern zeigt das 

24 Unter der Überschrift “Cross-cutting issues”, 
vgl. MRA, Draft General Comment Nr. 36, UN-
Dok. CCPR/C/GC/R.36, Nr. 15. lit. l.

25 UN-Dok. CCPR/C/SR.3296 (Fn. 1).

26 Ibid., Nr. 36.

27 Hervorhebung der Autorin.

28 UN-Dok. CCPR/C/SR.3296 (Fn. 1), Nr. 41.

29 Ibid., Nr. 42.

30 Ibid., Nr. 44.

Spannungsfeld auf, in welchem sich die 
Verwendung des Begriffs vulnerabel bewegt: 
zwischen paternalistischer Zuschreibung 
einerseits und der Umschreibung von Um-
ständen, die Individuen verletzlicher ma-
chen, andererseits.

Beim 3321. Sitzungstreffen im Rahmen der 
118. Sitzung31 greift Berichterstatter Shany
die Debatte wieder auf und weist auf die
vorausgehende Fassung des Entwurfs32 hin.
Im ersten Satz seien die Wörter “vulnera-
ble persons” durch “persons in situations of
vulnerability” zu ersetzen. Diese Änderung
werde darüber hinaus im ganzen Text der
Allgemeinen Bemerkung übernommen.33

Abschnitt Nr. 26 behandle die Pflicht der
Staaten spezielle Schutzmaßnahmen für
Personen zu ergreifen, deren Leben ernst-
zunehmenden Bedrohungen ausgesetzt sei.
Dies entspreche solchen Situationen, die der
Ausschuss häufig im Kontext der Staaten-
berichte hervorhebe.34

Ausschussmitglied Rodriguez Rescia äußert 
sich dahingehend, dass die Betonung auf 
die Tatsache gelegt werden sollte, dass es 
die spezifischen Umstände seien, die das In-
dividuum gefährden, nicht etwa die bloße 
Tatsache, eine Frau oder ein Kind zu sein.35 
Dieser Verweis von Rescia zeigt dessen Be-
wusstsein für die Problematik der essen-
tialisierenden Erfassung von Individuen in 
vulnerablen Gruppen. Diese Bildung von 
Gruppen – mit dem Ziel, Ungleichheit zu 
erfassen und zu beheben – wird im recht-
lichen Kontext als “legal groupism” bezeich-
net. Der Begriff besagt, dass Individuen an-
hand von etwa ethnischer Zuschreibung 
oder sozial bestimmten Merkmalen einer 
Gruppe zugeordnet werden, ungeachtet be-
stehender Unterschiede oder der Frage, ob 

31 UN-Dok. CCPR/C/SR.3321 vom 25. Oktober 
2016.

32 UN-Dok. CCPR/C/GC/36/Rev.2.

33 UN-Dok. CCPR/C/SR.3321 (Fn. 31), Nr. 53.

34 Ibid., Nr. 54.

35 Ibid., Nr. 56.
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das Individuum sich selbst dieser Gruppe 
zuordnen würde.36

Nachfolgend dreht sich die Debatte laut 
Sitzungsprotokoll um die Differenzierung 
von zwei Gruppen vulnerabler Individuen 
und Beispiele entsprechender, besonderer 
Schutzmaßnahmen:37 Unterschieden wer-
den Personen, die sich in einer vulnerablen 
Lage befinden, von Personen, deren Akti-
vitäten sie einem Risiko aussetzen.38 Damit 
scheint das Einwirken der Umstände auf 
das Individuum von einer Verwundbarkeit 
unterschieden zu werden, die eine gewisse 
Interaktion mit Strukturen und Umständen 
voraussetzt. Berichterstatter Rodley weist in 
Bezug auf die Schutzmaßnahmen darauf 
hin, dass jedenfalls der Begriff “special” 
notwendig sei, um zu unterstreichen, dass 
die fraglichen Individuen nicht bloß her-
kömmliche Schutzmaßnahmen durch die 
Vertragsstaaten benötigten, sondern spe-
zielle Schutzmaßnahmen bedürften, da sie 
in besonderer Weise bedroht seien.39 Damit 
geht mit der Bezeichnung „in vulnerablen 
Situationen“ eine Verpflichtung der Ver-
tragsstaaten als Rechtsfolge einher, nämlich 
diese Individuen in besonderer Weise vor 
Beeinträchtigungen ihres Rechts auf Leben 
zu schützen.

In der 3332. Sitzung weist Berichterstatter 
Shany darauf hin, dass die Liste „vulnerab-
ler Gruppen“ um Straßenkinder und Staa-
tenlose erweitert wurde.40 Der Wortlaut 
“and, in certain situations, women and chil-
dren” sei gewählt worden, um die Tatsa-
che hervorzuheben, dass es sich bei Frau-
en und Kindern nicht um per se vulnerable 
Gruppen handle, sie allerdings unter be-
stimmten Umständen als vulnerabel gelten 

36 Vgl. Susanne Baer, Privatizing Religion. Legal 
Groupism, No-Go-Areas, and the Public-Pri-
vate-Ideology in Human Rights Politics, in: Con-
stellations, 20/1 (2013), S. 68 –  84 (75). Diese ver-
weist hinsichtlich des Begriffs “groupism” auf 
Rogers Brubaker, Ethnicity Without Groups, 2006.

37 Ibid., Nr. 59 f.

38 Ibid., Nr. 61.

39 Ibid., Nr. 65.

40 UN-Dok. CCPR/C/SR.3332 vom 2. November 
2016, Nr. 2.

könnten.41 Abschnitt Nr. 26 nennt in seiner 
finalen Version Frauen im Wortlaut nicht 
mehr und bezeichnet auch Kinder nicht als 
generell in vulnerablen Situationen befind-
liche Personengruppe, sieht sie also nicht 
als allgemein und per se vulnerable Gruppen: 
“They may also include children, especial-
ly children in street situations, unaccompa-
nied migrant children and children in situa-
tions of armed conflict[…].”42

Das letzte einsehbare Sitzungsprotokoll, 
welches die Entwurfsarbeit der Allge-
meinen Bemerkung Nr. 36 dokumentiert, 
stammt aus der 123. Sitzung.43 In der Dis-
kussion um Abschnitt Nr. 27 des Ent-
wurfs44 nimmt die Debatte darum, welche 
Individuen als vulnerabel gelten, erneut an 
Fahrt auf. Berichterstatter Yuval Shany er-
innert, dass Paragraf 27 sich mit besonderen 
Schutzmaßnahmen für Personen in vulne-
rablen Situationen befasst. Der Paragraf ent-
halte eine nicht-abschließende Liste von Ka-
tegorien vulnerabler Personen und einige 
Beispiele schützender Maßnahmen. Nach 
einer Diskussion darum, ob Kinder, Mis-
sionar:innen, Opfer geschlechtsspezifischer 
Gewalt sowie Mitarbeiter:innen der Jus-
tiz in die Liste aufgenommen werden soll-
ten,45 wird darauf hingewiesen, dass die Lis-
te nicht darauf angelegt sei, abschließend zu 
sein.46 Um dies zu verdeutlichen, solle “may 
also include” durch eine eindeutigere For-
mulierung ersetzt werden. Auf diese Weise 
soll jegliche Implikation vermieden werden, 
dass die in der Liste aufgeführten Personen 
unter bestimmten Umständen keinen An-

41 Ibid.

42 Dort Nr. 23, s. UN-Dok. CCPR/C/GC/36 (Fn. 2).

43 Das betreffende Protokoll dokumentiert das 
3513. Sitzungstreffen, wobei vermerkt wird, 
dass für die 3506. bis 3512. Sitzungstreffen kei-
ne Protokolle vorliegen, vgl. UN-Dok. CCPR/C/
SR.3513 vom 24. Juli 2018.

44 Dessen Inhalt wurde in den Sitzungen zuvor als 
Nr. 26 diskutiert, vgl. UN-Dok. CCPR/C/
SR.3321 (Fn. 31), Nr. 53 ff.; in der finalen Version 
der Allgemeinen Bemerkung handelt es sich um 
Nr. 23, s. UN-Dok. CCPR/C/GC/36 (Fn. 2).

45 UN-Dok. CCPR/C/SR.3513 (Fn. 43), Nr. 23 und 
24.

46 Ibid., Nr. 25.
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spruch auf besonderen Schutz haben könn-
ten.47 Der Zweck der Liste bestehe darin, 
Beispiele für Personen aufzuführen, deren 
Leben aufgrund spezifischer Bedrohungen 
oder vorbestehender Gewaltmuster beson-
ders bedroht sei.48 Anhand dieser Betonung 
lässt sich ablesen, dass der Ausschuss die 
Umstände eines Individuums in den Blick 
nimmt, die dieses besonders verletzlich ma-
chen.

Abschließend verdeutlicht Berichterstatter 
Shany nochmals, dass sich der zweite Satz 
auf solche Personenkategorien beziehe, die 
häufig seien, wohingegen der dritte Satz 
breiter Bezug auf Personen nehme, die sich 
– in Abhängigkeit von den Umständen – Ri-
siken ausgesetzt sehen könnten.49

Paragraf 27 wurde daraufhin in der so ver-
änderten Form durch den Ausschuss an-
genommen und sollte nur noch Gegenstand 
kleiner Veränderungen im Entwurf sein.50

2. Vulnerabilität innerhalb der Allgemei-
nen Bemerkung Nr. 36

Die Debatte, die in Vorbereitung des All-
gemeinen Bemerkung Nr. 36 geführt und im 
vorausgehenden Abschnitt skizziert wurde, 
findet in der finalen Version der Nr. 23 ih-
ren Niederschlag. Deren erster Satz lautet:

“The duty to protect the right to life requires 
States parties to take special measures of pro-
tection towards persons in vulnerable situations 
whose lives have been placed at particular risk 
because of specific threats or pre-existing pat-
terns of violence.”51

Im Kontext des Rechts auf Leben wird da-
mit verdeutlicht, dass bestimmte äußere 
und strukturelle Umstände das Leben be-
stimmter Personen in besonderer Weise 
gefährden. Erfasst werden damit weniger 

47 Ibid., Nr. 26.

48 Ibid., Nr. 27.

49 Ibid., Nr. 28.

50 Vgl. ibid., Nr. 30.

51 UN-Dok. CCPR/C/GC/36 (Fn. 2), Nr. 23.

äußere Umstände in Gestalt von Umwelt-
veränderungen, sondern gesellschaftlich 
bzw. sozial bedingte Strukturen von Dis-
kriminierung und Gewalt. Anders als an-
dere internationale Spruchkörper stellt der 
Ausschuss nicht auf vulnerable Gruppen 
ab, sondern spricht von Individuen, deren 
Leben in besonderer Weise bedroht ist. So 
fasst der Europäische Gerichtshof für Men-
schenrechte in seiner Rechtsprechung teil-
weise etwa Menschen mit Behinderung, 
Asylsuchende und Menschen mit HIV-In-
fektion jeweils zu vulnerablen Gruppen zu-
sammen.52

Der Ausschuss entgeht mit einem situati-
ven Vulnerabilitätsverständnis, also der Be-
tonung der Umstände, der Problematik des 
oben bereits genannten “legal groupism”. 
Die Betonung der Gruppe bringt mit sich, 
dass das Individuum als Rechtsträger:in in-
nerhalb eines stereotypisierend definierten 
Kollektivs geschwächt wird.53 Statt der ge-
wünschten Stärkung von Rechtspositionen 
wird die Verletzlichkeit verstärkt.54 Hinzu 
kommt, dass auf diese Weise intersektionale 
Betroffenheiten nicht erfasst werden.55 Die 
Möglichkeit intersektionaler Betroffenheit 
wird mit der Nennung spezifischer Bedro-
hungen und vorbestehender Gewaltmuster 
durch den Ausschuss hingegen anerkannt. 
Einschränkend muss allerdings darauf hin-
gewiesen werden, dass Nr. 23 der Allgemei-

52 Hierzu grundlegend und kritisch: Lourdes Peroni/
Alexandra Timmer, Vulnerable Groups: The 
Promise of an Emerging Concept in Europe-
an Human Rights Convention Law, in: Interna-
tional Journal of Constitutional Law 11/4 (2013), 
S. 1056 –  1085 (insbes. 1057). Zum Konzept und
Schutz vulnerabler Gruppen innerhalb der UN-
Menschenrechtsabkommen s. Ingrid Nifosi-Sut-
ton, The Protection of Vulnerable Groups under
International Human Rights Law, 2017, S. 25 –  43.

53 Vgl. Susanne Baer (Fn. 36), S. 68 –  84 (insbes. 75); 
sowie dies.: Der problematische Hang zum Kol-
lektiv und ein Versuch, postkategorial zu denken, 
in: Gabriele Jähnert et al. (Hrsg.): Kollektivität 
nach der Subjektkritik: geschlechtertheoretische 
Positionierungen, 2013, S. 47 –  64. Vgl. auch 
Lourdes Peroni/Alexandra Timmer (Fn. 52), S. 1056 –  
1085 (1056).

54 Vgl. Lourdes Peroni/Alexandra Timmer (Fn. 52), 
S. 1056 –  1085 (insbes. 1070 ff.).

55 Vgl. Susanne Baer (Fn. 36), S. 68 –  84 (75).
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nen Bemerkung noch auf u. a. Mitglieder 
ethnischer und religiöser Minderheiten, 
Indigene Völker, LGBTI und Asylsuchen-
de verweist und damit letztlich wiederum 
Gruppen bildet.56

IV. Aktuelle Entwicklung und Kontex-
tualisierung

1. Die Allgemeine Bemerkung Nr. 37 
und die Klimafälle aus den Jahren 
2019 und 2022

In der Allgemeinen Bemerkung Nr. 3757 
zum Recht auf friedliche Versammlung 
taucht der Begriff vulnerable nur ein einziges 
Mal auf, wird jedoch situativ verwendet. 
Dort heißt es: “Training should sensitize of-
ficials to the specific needs of individuals or 
groups in situations of vulnerability, which 
may in some cases include women, children 
and persons with disabilities, when partici-
pating in peaceful assemblies.”58

a. Ioane Teitiota gegen Neuseeland

Auch die knapp vier Jahre nach der All-
gemeinen Bemerkung Nr. 36 veröffentlich-
ten Auffassungen (views) im Individual-
beschwerdeverfahren Ioane Teitiota gegen 
Neuseeland59 nutzen die Formulierung der 
„vulnerablen Situation“60.

Der Ausschuss argumentiert, dass eine 
allgemeine Gewaltsituation dann zu ei-
ner Verletzung von Art. 6 oder 7 Zivilpakt 
(Recht auf Leben sowie Verbot der Folter 

56 UN-Dok. CCPR/C/GC/36 (Fn. 2), Nr. 23.

57 General Comment Nr. 37 (2020) on the right of 
peaceful assembly (article 21), UN-Dok. CCPR/ 
C/GC/37.

58 Ibid., Nr. 80.

59 Ioane Teitiota ./. Neuseeland, Auffassungen vom 
24. Oktober 2019, UN-Dok. CCPR/C/127/D/ 
2728/2016. Siehe zum Sachverhalt bereits Mar-
lene Wagner, Bericht über die Tätigkeit des Men-
schenrechtsausschusses der Vereinten Nationen 
im Jahre 2019 – Teil II: Individualbeschwerden, 
in: MRM 2020, S. 142 –  156 (insb. 147 f.).

60 Ibid., Nr. 9.7.

oder grausamen, unmenschlichen oder er-
niedrigenden Behandlung) führen kann, 
wenn die Gefahr einer Rechtsverletzung 
dadurch besteht, dass sich die betroffene 
Person in einer „besonders vulnerablen Si-
tuation“ befindet.61 Maßgeblich für eine be-
sonders vulnerable Situation, über deren 
Vorliegen der Ausschuss hier dem Vortrag 
des Beschwerdeführers entsprechend zu 
entscheiden hatte, waren jedoch weder die 
berichteten gewaltsamen Auseinanderset-
zungen um das schwindende bewohnbare 
Land noch der Verlust bewohnbaren Lan-
des selbst. Auch nicht die Abhängigkeit des 
Beschwerdeführers von einer intakten Na-
tur vermochte eine spezifische Vulnerabi-
lität zu begründen. Vielmehr scheint nach 
der Entscheidung des Ausschusses die vul-
nerable Situation, in der sich das betroffene 
Individuum befindet, sich von der Gewalt-
situation und den klimabedingten Natur-
veränderungen als wesentlich äußere Um-
stände zu unterscheiden. Die vulnerable 
Situation scheint aus Sicht des Ausschusses 
ein Supplement zu sein, etwas das zwar au-
ßerhalb des Individuums liegt, aber in den 
gesellschaftlich-sozialen Strukturen grün-
det, innerhalb derer das Individuum sich 
befindet. Dies deckt sich mit der oben ge-
schilderten Debatte um die Verwendung 
eines situativen Vulnerabilitätsbegriffs. 
Diese Annahme wird ebenso dadurch ge-
stützt, dass der Ausschuss hinsichtlich des 
Begriffs der “particularly vulnerable situ-
ation”62 in der nachfolgenden Fußnote auf 
den Dublin-Rückführungsfall Warda Osman 
Jasin gegen Dänemark63 verweist, in dem es 
heißt: “Today, the author, an asylum seek-
er and a single mother of three minor chil-
dren, who suffers from asthma, finds her-
self in a situation of great vulnerability.”64 
Weiter merkt der Ausschuss an, dass Staa-
ten im Fall von Rücküberstellungen die tat-
sächliche und persönliche Gefährdung der 
konkreten Person für den Fall einer Aus-

61 Wörtlich: “where the individual in question is in 
a particularly vulnerable situation”, ibid.

62 Ibid.

63 Warda Osman Jasin ./. Dänemark, Auffassungen 
vom 22. Juli 2015, UN-Dok. CCPR/C/114/D/ 
2360/2014.

64 Ibid., Nr. 8.4.
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weisung ausreichend gewichten sollten.65 
Im konkreten Fall habe es Dänemark ver-
säumt, sich von Italien versichern zu lassen, 
dass die Beschwerdeführerin und ihre drei 
Kinder unter Bedingungen aufgenommen 
würden, die unter anderem dem Alter der 
Kinder und der schutzbedürftigen Lage der 
Familie angepasst seien.66 Es geht dem Aus-
schuss damit um das individuelle Risiko, 
eine Rechtsverletzung zu erfahren, die ih-
ren Ursprung in den persönlichen Umstän-
den der Beschwerdeführerin hat.

Weiterhin verweist der Ausschuss in Ioane 
Teitiota gegen Neuseeland hinsichtlich des 
Begriffs der “particularly vulnerable situa-
tion” auf den Abschiebungsfall Jama War-
same gegen Kanada,67 der im Wortlaut nicht 
von einer vulnerablen Situation spricht. Al-
lerdings befasst sich der Ausschuss in dem 
zitierten Paragrafen mit der Frage, ob die 
Ausweisung des Beschwerdeführers nach 
Somalia diesen dem Risiko einer irreparab-
len (Rechts-)Verletzung aussetzen würde.68 
Dies wird mit dem Argument bejaht, der 
Beschwerdeführer spreche weder die Lan-
dessprache noch könne er auf familiäre Un-
terstützung vor Ort zurückgreifen. Auch in 
diesem Fall scheinen für die Beurteilung, ob 
sich eine Person in einer vulnerablen Situa-
tion befindet, die individuellen Umstände 
maßgeblich zu sein.

b. Daniel Billy et al. gegen Australien69

Die Maßgeblichkeit des individuellen Risi-
kos einerseits und der individuellen Ver-
wundbarkeit andererseits aufgrund struktu-

65 Ibid., Nr. 8.9.

66 Ibid., Nr. 8.9.

67 Jama Warsame ./. Kanada, Auffassungen vom 
21. Juli 2011, UN-Dok. CCPR/C/102/D/1959/
2010, Nr. 8.3.

68 Der Ausschuss nimmt hier eine Verletzung des 
Art. 6 Abs. 1 sowie Art. 7 Zivilpakt an, s. Jama 
Warsame ./. Kanada (Fn. 67), Nr. 8.3.

69 Siehe Entscheidungsbesprechung in diesem Heft 
Andreas Buser, Der Menschenrechtsausschuss 
der Vereinten Nationen und die Klimakrise – 
Die Entscheidung Billy et al. gegen Australien 
und ihr Beitrag zur „Begrünung“ des Menschen-
rechtsschutzes, in: MRM 2023, S. 74 – 84.

reller Bedingungen und Gewaltverhältnisse 
ändert sich mit den Auffassungen im In-
dividualbeschwerdeverfahren Daniel Billy 
et al. gegen Australien.70 Diese nehmen auf die 
Auffassungen in Ioane Teitiota gegen Neusee-
land mehrfach Bezug und setzen sich punk-
tuell mit der Vulnerabilität der Beschwerde-
führer:innen auseinander. Hierbei scheint 
der Ausschuss sein situatives Vulnerabili-
tätsverständnis auf klimabedingte und da-
mit wesentlich äußere Umstände zu erwei-
tern.

Bereits in den Zulässigkeitserwägungen 
weist der Ausschuss darauf hin, dass die Be-
schwerdeführer:innen insofern “extremely 
vulnerable” seien, als sie schwerwiegende 
und tiefgreifende Auswirkungen des Klima-
wandels erfahren.71 Diese Verwundbarkeit 
gründe in der Abhängigkeit der Beschwer-
deführer:innen von begrenzten na türlichen 
Ressourcen und der Vorhersag barkeit na-
türlicher Phänomene.72 Hinzu käme, dass 
die Beschwerdeführer:innen selbst nicht die 
finanziellen Mittel besäßen, sich an gege-
bene oder zukünftige Klimaveränderungen 
und -auswirkungen anzupassen.73

Die Begründung spricht zwar nicht von ei-
ner vulnerablen Situation, kann aber als 
Umschreibung wesentlicher äußerlicher be-
ziehungsweise klimabedingter Verwund-
barkeit gelesen werden. Im Lichte der 
IPCC-Definition von Vulnerabilität im Kon-
text des Klimawandels betrachtet74 scheint 

70 Daniel Billy et al. ./. Australien, Auffassungen vom 
21. Juli 2022, UN-Dok. CCPR/C/135/D/3624/
2019.

71 Ibid., Nr. 7.10.

72 Ibid.

73 Ibid.

74 Diese lautet: “The degree to which a system is 
susceptible to, or unable to cope with, adverse 
effects of climate change, including climate vari-
ability and extremes. Vulnerability is a func-
tion of the character, magnitude, and rate of cli-
mate variation to which a system is exposed, its 
sensitivity, and its adaptive capacity.” James J. 
McCarthy et al. (Hrsg.), Glossary of Terms, in: 
Climate Change 2001: Impacts, Adaptation, and 
Vulnerability, Contribution of Working Group II 
to the Third Assessment Report of the Inter-
governmental Panel on Climate Change, 2001, 
S. 981 –  996 (995). Vgl. hierzu auch den Wort-
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die Argumentation des Ausschusses die-
se in den menschenrechtlichen Kontext zu 
transferieren.75 Denn die Definition benennt 
unter anderem die Unfähigkeit eines Sys-
tems, mit nachteiligen Klimaveränderun-
gen umzugehen. Diese mangelnde Anpas-
sungsfähigkeit spiegelt sich als Kriterium in 
den Erwägungen des Ausschusses. Im Kon-
text der Individualbeschwerde ist es gerade 
diese Vulnerabilität, welche über eine theo-
retische Wahrscheinlichkeit hinausgeht und 
die Zulässigkeit der Individualbeschwerde 
nach dem Fakultativprotokoll eröffnet.

Wenngleich der Ausschuss das Recht auf 
Leben der Beschwerdeführer:innen im Er-

75 Die Beschwerdeführer:innen hatten geltend ge-
macht, dass die Verpflichtungen der Vertrags-
partei aus den internationalen Klimaschutz-
abkommen Teil des „übergeordneten Systems“ 
seien, welches im Rahmen der Prüfung der Ver-
letzung von Normen aus dem Zivilpakt berück-
sichtigt werden müsse – und sich damit wohl 
auf das Prinzip systemischer Integration nach 
Art. 31 Abs. 3 lit. c Wiener Vertragsrechtskon-
vention (WVK) berufen. In der entsprechenden 
Fußnote wird lediglich auf Art. 31 WVK als gan-
ze Norm verwiesen, vgl. Daniel Billy et al. ./. Aus-
tralien (Fn. 70), Nr. 3.2.

Eine Prüfung von Normen aus anderen Regimen 
lehnt der Ausschuss unter Verweis auf seine Un-
zuständigkeit klar ab, sieht aber die Tatsache, 
dass sich die Beschwerdeführer:innen auf diese 
berufen, jedenfalls nicht als Zulässigkeitshinder-
nis und verweist hinsichtlich der Angemessen-
heit einer Interpretation im Lichte von Ver-
pflichtungen aus anderen Abkommen auf die 
materielle Prüfung, vgl. ibid., Nr. 7.5.

gebnis nicht als verletzt ansieht,76 stellt er im 
Kontext des Art. 6 Zivilpakt auf die Vulne-
rabilität Einzelner gegenüber nachteiligen 
Klimaveränderungen ab. Die Beschwerde-
führer:innen trügen insoweit das Risiko ei-
nen klimabedingten Verwundbarkeit, als es 
ihnen an Alternativen für eine Lebens weise 
fehle, die wesentlich auf den Bestand der 
Inseln sowie ihrer Natur und Ökosysteme 
angewiesen ist.77 Der Ausschuss weist in-
soweit darauf hin, dass das Leben der Be-
schwerdeführer:innen eng verbunden sei 
mit der „Gesundheit der Inseln“, auf denen 
sie leben.78

Es lässt sich insgesamt nicht nur feststel-
len, dass sich diese Perspektive von einer 
anthropozentrischen Sichtweise der klaren 
Trennung von Menschen und natürlicher 
Umwelt löst, sondern auch, dass die Auf-
fassung situativer Vulnerabilität um genau 
dieses untrennbare Mensch-Umwelt-Ver-
hältnis erweitert wird.

2. Der Kontext

Auch im gemeinsamen Statement on hu-
man rights and climate change von fünf Ver-
tragsausschüssen der Vereinten Nationen79 
– jedoch nicht dem Menschenrechtsaus-
schuss – aus dem Jahr 2020 wird Vulnerabi-
lität situativ verstanden:

“The risk of harm is particularly high for those 
sectors of the population that are already mar-
ginalized or in vulnerable situations or that, ow-
ing to discrimination and pre-existing inequal-
ities, have limited access to decision-making or 
resources, such as women, children, persons 

76 Vielmehr sieht der Ausschuss Art. 27 Zivilpakt 
zum Schutz der Kultur ethnischer, religiöser 
oder sprachlicher Minderheiten als verletzt an, 
vgl. ibid., Nr. 8.14.

77 Ibid., Nr. 8.6.

78 Ibid.

79 Namentlich der UN-Frauenrechtsausschuss, der 
UN-Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte, der UN-Ausschuss für Wan-
derarbeiter, der UN-Kinderrechtsausschuss so-
wie der UN-Behindertenrechtsausschuss, UN-
Dok. HRI/2019/1 (Fn. 12).

laut des Art. 7 Abs. 1 Pariser Übereinkom-
men, Pariser Übereinkommen vom 12. Dezem-
ber 2015, UN-Dok. FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1; 
BGBl. II Nr. 31, S. 1240. Die Verwundbarkeit ge-
genüber Klimaveränderungen ist innerhalb der 
Klimawissenschaft bereits seit Jahrzehnten Ge-
genstand von wissenschaftlicher Auseinander-
setzung, sowohl auf begriff lich-konzeptueller 
Ebene als auch auf Ebene der Messbarkeit. Einen 
guten Überblick gibt Hans-Martin Füssel, Vulner-
ability in Climate Change Research: A Compre-
hensive Conceptual Framework, UC Berkeley: 
University of California International and Area 
Studies, Breslauer Symposium (2005), abruf-
bar unter: https://escholarship.org/uc/item/
8993z6nm (zuletzt besucht am 15. Januar 2023). 
Vgl. insbes. S. 5 –  7 zur Konzeption vulnerabler Si-
tuationen in vier Dimensionen.

laut des Art. 7 Abs. 1 Pariser Übereinkommen, Pariser Übereinkommen vom 12. Dezember 2015, UN-Dok. FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1; BGBl. II Nr. 31, S. 1240. Die Verwundbarkeit gegenüber Klimaveränderungen ist innerhalb der Klimawissenschaft bereits seit Jahrzehnten Gegenstand von wissenschaftlicher Auseinandersetzung, sowohl auf begriff lich-konzeptueller Ebene als auch auf Ebene der Messbarkeit. Einen guten Überblick gibt Hans-Martin Füssel, Vulnerability in Climate Change Research: A Comprehensive Conceptual Framework, UC Berkeley: University of Califor-nia International and Area Studies, Breslauer Symposium (2005), abrufbar unter: https://escholarship.org/uc/item/8993z6nm (zuletzt besucht am 15. Januar 2023). Vgl. insbes. S. 5 –  7 zur Konzeption vulnerabler Situationen in vier Dimensionen.

https://escholarship.org/uc/item/8993z6nm
https://escholarship.org/uc/item/8993z6nm
https://escholarship.org/uc/item/8993z6nm
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with disabilities, indigenous peoples and per-
sons living in rural areas.”80

Bemerkenswert ist, dass hier die Perspek-
tive um den Aspekt der Marginalisierung 
und bestehende Ungleichheiten erweitert 
wird. Denn damit heben die Ausschüsse 
hervor, dass es sich bei dem angewende-
ten Vulnerabilitätsbegriff nicht um ein We-
sensmerkmal handelt, das bestimmten Indi-
viduen oder Gruppen innewohnt, sondern 
um etwas Situatives, das einhergeht mit 
Marginalisierung oder vorexistierender Un-
gleichheit und Diskriminierung. Damit ver-
weist die gemeinsame Erklärung nicht nur 
auf die situative Bedingtheit von Vulnera-
bilität, sondern auch auf das strukturell be-
dingte Moment der Vulnerabilität.81

V. Ausblick

Eine Stärke des neu entwickelten Vulnera-
bilitätsbegriffs scheint zu sein, dass Vulne-
rabilität nicht länger essentialistisch inter-
pretiert, also auf das Wesen der Individuen 
bezogen wird. Vielmehr soll Vulnerabilität 
als von äußeren Umständen geprägt ver-
standen werden.

Eine Schwäche des situativen Vulnerabili-
tätsbegriffs zeigt sich darin, dass die Am-
bivalenz82 des Begriffs im Spannungsfeld 
zwischen Zuschreibung und Schutzver-
sprechen durch die begriff liche Wendung 
nicht aufgelöst werden kann, denn es sind 
immer noch bestimmte Individuen, die als 
in vulnerablen Situationen befindlich be-
zeichnet und auf diese Weise in vulnerablen 

80 Ibid., Nr. 3.

81 Zum Begriff der „strukturellen Vulnerabilität“ 
als Teil eines “human security approach” s. 
Dorothy Estrada Tanck, Human security and hu-
man rights under international law: the protec-
tions offered to persons confronting structur-
al vulnerability, 2016, insbes. S. 50 –  51; vgl. zum 
Begriff der strukturellen Diskriminierung im Be-
reich internationaler Menschenrechte Elisabeth 
Veronika Henn, International human rights law 
and structural discrimination: the example of vi-
olence against women, 2019, S. 1 –  6.

82 Vgl. Viljam Engström et al. (Fn. 15); Rosa Celorio 
(Fn. 15).

Gruppen (s. o.) oder Personenkategorien83 
zusammengefasst werden – etwa Kinder, 
Asylsuchende oder Angehörige ethnischer 
Minderheiten.84

Wie sich in den der Allgemeinen Bemer-
kung 36 nachfolgenden Auffassungen zeigt, 
wird der Begriff “vulnerable” auf den ers-
ten Blick nicht konsistent im situativen Ver-
ständnis verwendet. Bei genauerer Analyse 
von Wortlaut und Zusammenhang der Be-
griffsverwendung zeigt sich jedoch, dass 
Vulnerabilität durchaus situativ zu verste-
hen ist:

In Fahmo Mohamud Hussein gegen Dänemark85 
hält der Ausschuss im Kontext von Artikel 7 
Zivilpakt fest, dass die Vertragsstaaten im 
Rahmen des Entscheidungsverfahrens dar-
über, ob Einzelne aus ihrem Hoheitsgebiet 
ausgewiesen werden, die tatsächlichen und 
persönlichen Risiken der betreffenden Indi-
viduen für den Fall der Abschiebung ausrei-
chend gewichten sollten.86 Die Gewichtung 
beziehe sich nicht nur auf die allgemei-
nen Bedingungen im Aufnahmeland, son-
dern auch auf die individuellen Umstände 
der betreffenden Person. Diese Umstände 
schlössen Faktoren ein, welche die Vulnera-
bilität der Personen verstärken und dadurch 
eine für die meisten erträgliche Situation für 
andere in eine unaushaltbare Situation ver-
wandeln könnten.87

Ähnlich wie in den beschriebenen Klima-
fällen sind für den Ausschuss die tatsäch-
lichen und persönlichen Risiken für die Be-
urteilung einer individuellen Vulnerabilität 
maßgeblich. Hierbei kann der Ausschuss 

83 “Categories of persons”, UN-Dok. CCPR/C/
SR.3321 (Fn. 31), Nr. 61.

84 UN-Dok. CCPR/C/GC/36 (Fn. 2), Nr. 23.

85 Fahmo Mohamud Hussein ./. Dänemark, Auffassun-
gen vom 18. Oktober 2018, UN-Dok. CCPR/C/
124/D/2734/2016, Nr. 9.7. Die Auffassungen 
wurden am 18. Oktober 2018 und damit kurz 
vor der Annahme der Allgemeinen Bemerkung 
Nr. 36 angenommen, aber nach Abschluss der 
Debatte um die Allgemeine Bemerkung.

86 Fahmo Mohamud Hussein ./. Dänemark (Fn. 85), 
Nr. 9.7.

87 Ibid.
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dahingehend verstanden werden, dass die 
persönlichen Risiken den individuellen 
Um ständen entsprechen oder diese zumin-
dest miteinschließen. Es kann aber gefragt 
werden, was unter diesen Umständen (cir-
cumstances) zu verstehen ist. Bereits ety-
mologisch ist festzuhalten, dass es sich bei 
den Umständen um das handelt, was sich 
um das Individuum herum befindet – also au-
ßerhalb des Individuums selbst. So befindet 
sich eine Person auch „in Umständen“: Die-
se mögen Einfluss auf sie haben, sie unter-
scheidet sich aber von diesen. Nach Ansicht 
des Ausschusses zählen die vulnerabilitäts-
verstärkenden Faktoren zu den Umständen. 
So gründet Vulnerabilität aus rechtlicher 
Perspektive womöglich in individuellen Er-
fahrungen einer Person88 und scheint ihr da-
mit wesentlich sein. Die Tatsache, dass äu-
ßere Faktoren die individuelle Erfahrung 
jedoch zu verstärken vermögen,89 betont 
das strukturell-situative Verständnis.

Äußerlich bedingte Vulnerabilität lässt sich 
aus den betrachteten Fällen herausle sen, 
wird jedoch nicht derart konsistent ver-
wendet, dass von einer klaren Linie des 
Ausschusses ausgegangen werden kann. 
Erfreulich ist, dass der Ausschuss die Beto-
nung nicht auf die Zugehörigkeit zu einer 
vulnerablen Gruppe legt. Eine Zuordnung 
zu einer bestimmten Gruppe ergibt sich 
vielmehr aus den geteilten Umständen. Dies 
zeigt das fortschrittliche Vulnerabilitätsver-
ständnis des Ausschusses, macht dieses je-
doch zugleich schwerer greifbar und weni-
ger nachvollziehbar.

88 Vgl. Corina Heri (Fn. 14), S. 32.

89 In Q. A. gegen Schweden erkennt der Ausschuss 
die wechselseitige Verstärkung von Vulnerabili-
tätsgründen an, dort spricht er in den Gründen 
sogar von “intersecting forms of vulnerability”. 
Q. A. ./. Schweden, Auffassungen vom 30. Okto-
ber 2019, UN-Dok. CCPR/C/127/D/3070/2017, 
Nr. 9.6 und 9.7.

Anhand der der Allgemeinen Bemerkung 
nachfolgenden Auffassungen kann davon 
ausgegangen werden, dass der Menschen-
rechtsausschuss, jedenfalls im Kontext von 
Art. 6, bei dem situativen Begriffsverständ-
nis bleibt. Dieser terminological turn im Vul-
nerabilitätsdiskurs,90 den der Ausschuss 
hier vollzieht, sollte gleichwohl nicht über-
schätzt werden. Dies gilt einerseits, da noch 
offen ist, inwiefern sich dieses Verständ-
nis über das Recht auf Leben hinausgehend 
verallgemeinern lässt. Offen ist auch, in-
wiefern die begriff liche Wendung und das 
damit geänderte Verständnis von anderen 
Vertragsausschüssen übernommen und 
nach haltig – etwa im Rahmen von Reform-
bemühungen – in deren Spruchpraxis trans-
feriert wird.91 Erst mit einem solchen Trans-
fer ließe sich wohl von einer Wendung auf 
Ebene der Menschenrechtssprache im ein-
gangs genannten Sinn sprechen.

Andererseits spielt sich die Wendung zu-
nächst nur auf begriff licher Ebene ab. Das 
veränderte Begriffsverständnis allein kann 
die Ungleichheit der Verhältnisse nicht auf-
lösen und widrige Verhältnisse nicht um-
kehren. Es kann lediglich für die zugrunde-
liegenden Strukturen und Umstände sensi-
bilisieren, die ihrerseits Marginalisierung, 
Schwäche und Verwundbarkeit bedingen.

90 Vgl. Johanna Bond (Fn. 10), S. 175.

91 Die Vertragsausschüsse streben, um insgesamt 
wirksamer zu sein, etwa eine Angleichung ih-
rer Methodik an. Hierüber wurde im Abschluss-
bericht des Co-facilitation process (2020) berich-
tet, der u. a. mehr Koordination zwischen den 
verschiedenen Ausschüssen vorschlägt, vgl. An-
nex to the letter dated 14 September 2020 from 
the Permanent Representatives of Morocco and 
Switzerland addressed to the President of the 
General Assembly Report on the process of the 
consideration of the state of the United Nations 
human rights treaty body system, UN-Dok. 
A/75/601, Nr. 32.
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Menschenrechtsklagen vor Zivilgerichten in Deutschland – 
Eine Bestandsaufnahme der methodisch-rechtspolitischen Ansätze 
im Internationalen Privatrecht (IPR)
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Spätestens seit dem Brand einer Textil-
fabrik in Karatschi, Pakistan,1 deren Haupt-
abnehmer das deutsche Textilunternehmen 
KiK2 war, ist die Frage nach der zivilrecht-
lichen Justiziabilität von Menschenrechts-
verletzungen im Ausland auch in der Bun-
desrepublik angekommen.3 Parallel hierzu 
hatte bereits der Einsturz des Rana Plaza, 
einem Fabrikgebäude in Dhaka, Bangla-
desch, das zahlreiche Zulieferfirmen der 
europäischen sowie U. S.-amerikanischen 
Bekleidungsindustrie beherbergte, traurige 
Berühmtheit erlangt.4 Dieser Vorfall hatte 

1 Billig-Textilhändler kik produzierte am Ort der 
Karachi-Katastrophe, ZEIT ONLINE v. 18. Sep-
tember 2012, abrufbar unter: https://www.zeit.
de/wirtschaft/unternehmen/2012-09/pakistan-
fabrikbrand-kik (zuletzt besucht am 20. Dezem-
ber 2022).

2 Die KiK Textilien und Non-Food GmbH hat ih-
ren Sitz in Bönen, NRW (AG Hamm HRB 4085).

3 LG Dortmund, Urt. v. 10. Januar 2019, Az. 7 O 
95/15, IPRax 2019, 317, bestätigt durch OLG 
Hamm, Beschl. v. 21. Mai 2019, Az. I-9 U 44/19.

4 Hochhaus in Bangladesch stürzt ein – viele Tote, 
ZEIT ONLINE v. 24. April 2013, abrufbar unter: 
https://www.zeit.de/politik/ausland/ 2013-
04/bangladesch-hauseinsturz-textilfabrik (zu-
letzt besucht am 20. Dezember 2022).

– neben einer Reihe von Haftungsprozes-
sen5 – in den Industriestaaten des globa-
len Nordens eine nachhaltige Diskussion
darüber ausgelöst, welche Verantwortung
inländischen Abnehmerbetrieben für die
Wahrung internationaler Menschenrechts-
standards entlang der global angelegten
Lieferketten zukommt.6 Am vorläufigen
Ende dieser Entwicklung steht eine Reihe
von Spezialgesetzen, die heimischen Un-
ternehmen ausdifferenzierte Sorgfalts- und
Überwachungspflichten bezüglich der Ar-
beitsbedingungen in den – häufig im globa-

5 Vgl. etwa Das v. George Weston Limited, (2017) 
ONSC 4129 (CanLII), bestätigt durch (2018) 
ONCA 1053 (CanLII); Rahaman v. J. C. Penney 
Corp., (2016) Del. Super. LEXIS 258; im weite-
ren Sinne auch Liberty Fashion Wears Ltd. v. Pri-
mark Stores Ltd., [2015] EWHC 415 (QB); Ban-
gladesh SC (HCD), Writ Petition No. 4390/13; 
eine aktuelle Liste, der in Bangladesch selbst 
an hängigen Verfahren mit Stand vom 22. April 
2021 stellt der Bangladesh Legal Aid and Ser-
vice Trust (BLAST) auf seiner Website unter 
https://www.blast.org.bd/resources/hrcases 
zur Verfügung (zuletzt besucht am 20. Dezem-
ber 2022).

6 Vgl. u. a. die schweizerische Volksinitiative für 
verantwortungsvolle Unternehmen, welche 
trotz Bürgermehrheit am Ständemehr scheiter-
te, Bundesrat Beschl. v. 19. April 2020, BBl. 2021, 
891; für Frankreich, Assemblée nationale, Propo-
sition de loi n°2578 v. 11. Februar 2015, S. 4; und 
für das Vereinigte Königreich Hansard, HL Deb. 
Vol. 750 cols. 718 –  720 v. 10. Dezember 2013; im 
Juni 2013 hatte der U. S.-Bundesstaat New Jersey 
Unternehmen aufgefordert, sich dem Abkom-
men für Brandschutz und Gebäudesicherheit 
in Bangladesch anzuschließen, 2012 Bill Text NJ 
S. R. 115.

https://www.zeit.de/wirtschaft/unternehmen/2012-09/pakistan-fabrikbrand-kik
https://www.zeit.de/wirtschaft/unternehmen/2012-09/pakistan-fabrikbrand-kik
https://www.zeit.de/wirtschaft/unternehmen/2012-09/pakistan-fabrikbrand-kik
https://www.zeit.de/politik/ausland/2013-04/bangladesch-hauseinsturz-textilfabrik
https://www.zeit.de/politik/ausland/2013-04/bangladesch-hauseinsturz-textilfabrik
https://www.blast.org.bd/resources/hrcases 
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len Süden gelegenen7 – Produktionsstätten 
auferlegen.8

In Konsequenz dieses geostrategischen 
Nord-Süd-Konfliktes wohnt den in Deutsch-
land erhobenen Menschenrechtsklagen im 
Regelfall ein grenzüberscheitendes Moment 
inne. Entsprechend sieht sich die Rechtsver-
folgung individuell Betroffener vor den Zi-
vilgerichten mit den Fragen des Internatio-
nalen Privat- und Zivilprozessrechtes (im 
Folgenden: IPR)9 nach der gerichtlichen Zu-
ständigkeit sowie dem anwendbaren Sach-
recht konfrontiert. Dass ein Rechtsstreit be-
reits auf dieser Ebene verloren gehen kann, 
verdeutlicht auf paradigmatische Weise das 
eingangs erwähnte Verfahren gegen KiK 
vor dem LG Dortmund, in dem das rigi-
de pakistanische Verjährungsrecht zur An-
wendung gelangte.10 Gleichzeitig ist die 
Rolle des Rechtsgebietes für die Gewährleis-
tung eines effektiven Menschenrechtsschut-
zes sowie sein Zusammenspiel mit den neu-

7 So fand die Baumwollverarbeitung 2019 –  2022 
vornehmlich in China, Indien, Pakistan, Ban-
gladesch, Türkei und Vietnam statt, U. S. De-
partment of Agriculture (USDA), Report Cot-
ton: World Markets and Trade, 8. April 2022, 
S. 10 ff. Entsprechend stammen die Sportschuhe 
des Herstellers Nike zu über 95 % aus Vietnam, 
China und Indonesien, Nike Inc., Annual Report 
pursuant to section 13 or 15(D) of the Securities 
Exchange Act of 1934 for the fiscal year ended 
May 31, 2021, Form 10-K, S. 3.

8 Vgl. zum Beispiel die Loi de vigilance, Loi 
n°2017-399/2017 du 23 mars 2017 relative au de-
voir de vigilance des sociétés mères et des en-
treprises donneuses d’ordre, JORF n°0074 v. 28. 
März 2017 (Frankreich) und das Gesetz über die 
unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lie-
ferketten v. 16. Juli 2021 (Lieferkettensorgfalts-
pflichtengesetz – LkSG), BGBl. 2021 I S. 2959 
(Deutschland) sowie den Modern Slavery Act 
2015, Chapter 30/2015 (Vereinigtes Königreich) 
und auf regionaler Ebene den Vorschlag der EU-
Kommission für eine Richtlinie über die Sorg-
faltspflichten von Unternehmen im Hinblick auf 
Nachhaltigkeit, COM(2022) 71 final (EU).

9 Zur Vereinfachung wird hier ein weiter IPR-Be-
griff zugrunde gelegt, der sowohl das Internatio-
nale Privatrecht als auch das Internationale Zi-
vilprozessrecht umfasst.

10 Hierzu Patrick Ostendorf, (Kollisionsrechtliche) 
Stolpersteine bei Haftungsansprüchen gegen 
deutsche Unternehmen für Menschenrechts-
verletzungen ihrer ausländischen Zulieferer, in: 
IPRax 2019, S. 297 –  300.

en Sorgfaltsregimen in Wissenschaft und 
Rechtsprechung bislang nicht abschließend 
geklärt.

Die Implikationen dieses Befundes sollen im 
Folgenden für Zivilprozesse in Deutschland 
dargestellt werden. Hierfür ist zunächst das 
Phänomen der „Menschenrechtsklage“ in 
das System des nationalen Verfahrensrech-
tes einzuordnen (I.), bevor auf die vertre-
tenen Ansätze zur Rolle des IPR eingegan-
gen werden kann (II.). Anschließend sollen 
im Überblick sowohl die Sorgfaltsregime in 
den Abnehmerstaaten (III.) als auch – am 
Beispiel Bangladeschs – Rechtsbehelfe in 
den Produktionsländern (IV.) in den Blick 
genommen werden.

I. Menschenrechtsklagen vor Zivil-
gerichten

Ausgangspunkt der Betrachtung ist der Be-
griff der „Menschenrechtsklage“. Ebenso 
wie die international korrespondierende Be-
zeichnung “Human Rights Litigation” wird 
sie vornehmlich zur Bezeichnung strategi-
scher Prozessführung zwecks Verbesserung 
der Menschenrechtslage über den konkreten 
Einzelfall hinaus verwendet.11 Auf nationa-
ler Ebene können hierzu grundsätzlich nicht 
nur zivil-, sondern ebenso straf- und ver-

11 Siehe hierzu bereits aus anwaltlicher Sicht Stefa-
nie Lemke, Human Rights Lawyering: Das Stief-
kind der deutschen Anwaltschaft ?, in: MRM 
2018, S. 89 –  102, mit Fokus auf Deutschland, 
Frankreich und England; wie hier Hartmut Linke/
Wolfgang Hau, Internationales Zivilverfahrens-
recht, 8. Aufl. 2021, § 1 Rn. 1.68; Georg E. Kodek, 
“Strategic Litigation” als Herausforderung für 
das Verfahrensrecht, in: Christoph Althammer/
Herber Roth (Hrsg.), Instrumentalisierung von 
Zivilprozessen, 2018, S. 93 –  111 (93 ff.). Dahin-
gegen versucht Claudia Hailer, Menschenrechte 
vor Zivilgerichten, 2006, S. 24 f., 335 f., diese dog-
matisch als hybrides Gebilde aus völkerrecht-
licher Grundlage und prozessrechtlicher Durch-
setzung greifbar zu machen. Für Michael Stürner, 
Zivilprozessuale Voraussetzungen für Klagen 
gegen transnationale Unternehmen wegen Men-
schenrechtsverletzungen, in: Markus Krajewski/
Franziska Oehm/Miriam Saage-Maaß (Hrsg.), 
Zivil- und strafrechtliche Unternehmensverant-
wortung für Menschenrechtsverletzungen, 2018, 
S. 73 –  98 (73), drückt der Terminus nur untech-
nisch Gravität aus.
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waltungsrechtliche Verfahrensarten (z. B. 
Leistungsklage, Einstweiliger Rechtsschutz, 
Kollektivverfahren) sowie prinzipiell auch 
die Verfassungsbeschwerde dienstbar ge-
macht werden.12 Hier sollen jedoch – un-
ter Ausblendung der strategischen Di-
mension – Konstellationen im Zentrum der 
Betrachtung stehen, welche die Frage der 
Verantwortlichkeit transnational agieren-
der Unternehmen gegenüber den Opfern 
einer Menschenrechtsverletzung verhan-
deln. Wie das einleitend erwähnte KiK-Ver-
fahren bereits vermuten ließ, werden solche 
Konstellationen im formellen Gleichord-
nungsverhältnis nach autonom-deutscher 
Qualifikation originär dem Zivilrechtsweg 
zugeschlagen.13

Ähnlich vielfältig erscheinen prima facie die 
potentiell betroffenen Rechtspositionen. 
Immerhin lässt sich nahezu jeder soziale 
Konflikt im Privatrechtsverhältnis in den 
Widerstreit gegenläufiger Menschenrechts-
positionen umkodieren.14 Aus diesem Grund 
ist es sachgerecht, sich auf jene Schutzgüter 
zu konzentrieren, die in der globalisierten 
Wertschöpfungslogistik typischerweise be-
sonders gefährdet sind und deren Verlet-
zung dem:der individuellen Rechtsträger:in 
einen massiven – ggf. irreversiblen – Scha-
den zufügt. Die Existenz sektorspezifischer 
oder kontextbezogener Gefährdungslagen 
erkennen auch die UN-Leitprinzipien für 
Wirtschaft und Menschenrechte an,15 sehen 
jedoch bewusst davon ab, einzelne Rechte 
herauszustellen, um den Blick auf die Ge-
samtheit nicht zu verstellen.16 Als Orientie-

12 Ekatarina Aristova/Ugliješa Grušić, Introduction, 
in: dies. (Hrsg.), Civil Remedies and Human 
Rights in Flux, 2022, S. 1 –  22 (7 ff.).

13 Clemens Lückemann, in: Richard Zöller (Begr.), Zi-
vilprozessordnung, 34. Aufl. 2022, § 13 GVG 
Rn. 4.

14 Vgl. anekdotisch Cass. civ., sez. VI-2, ord., 28 lu-
glio 2021, N. 21649 zu einer Verletzung des Art. 8 
EMRK durch die « frequente uso del bagno in 
tali ore notturne » [häufige Benutzung des Ba-
dezimmers zu nächtlicher Stunde] im Nachbar-
schaftsverhältnis.

15 Menschenrechtsrat, Guiding Principles on Busi-
ness and Human Rights, UN-Dok. A/HRC/ 
17/31 vom 21. März 2011, Nr. 12.

16 Ibid.

rungshilfe bieten sie dennoch den Verweis 
auf die UN-Menschenrechtscharta17 und 
– thematisch passend – die ILO-Kernarbeits-
normen.18 Zum Kanon der “business-related
human rights” zählen demzufolge auch die
organisatorische Vereinigungsfreiheit und
das Recht zu Kollektivverhandlungen so-
wie die sozio-kulturellen Menschenrechte
auf Bildung und einen angemessenen Le-
bensstandard sowie auf eine stetige Verbes-
serung der Lebensbedingungen.

Indes betrafen die bisher unter Privaten 
praktisch gewordenen Fallgruppen vor-
nehmlich die bürgerlichen Freiheiten (sog. 
„Menschenrechte der 1. Generation“), insb. 
die Rechte auf Leben, Freiheit, körperliche 
Unversehrtheit, des Schutzes vor sexuellen 
Übergriffen, parallel zu den Verboten der 
Zwangs- und Kinderarbeit,19 während die 

17 Die Menschenrechtscharta besteht aus der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR), 
UN-Dok. A/RES/217(III) vom 10. Dezember 
1948, dem Internationalen Pakt über bürger-
liche und politische Rechte (UN-Zivilpakt) vom 
16. Dezember 1966, UNTS Bd. 999, S. 171, und
dem Internationalen Pakt über wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Rechte (UN-Sozialpakt)
vom 16. Dezember 1966, UNTS Bd. 993, S. 3.

18 Hierzu zählen die Übereinkommen über Vereini-
gungsfreiheit und Schutz des Vereinigungsrech-
tes vom 9. Juli 1948, UNTS Bd. 68, S. 17; die An-
wendung des Vereinigungsrechtes und des 
Rechtes zu Kollektivverhandlungen vom 1. Juli 
1949, UNTS Bd. 96, S. 257; die Zwangs- oder 
Pflichtarbeit vom 28. Juni 1930, UNTS Bd. 39, 
S. 55; das Protokoll vom 12. Juni 2014, UNTS
3175, A-612; die Abschaffung der Zwangsarbeit
vom 25. Juni 1957, UNTS Bd. 320, S. 291; die Ent-
geltgleichheit vom 29. Juni 1951, UNTS Bd. 165,
S. 303; Diskriminierung in Beschäftigung und Be-
ruf vom 25. Juni 1958, UNTS 362, S. 31; das Min-
destalter für die Zulassung zur Beschäftigung
vom 26. Juni 1973, UNTS Bd. 1015, S. 297; das
Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Be-
seitigung der schlimmsten Formen der Kinder-
arbeit vom 17. Juni 1999, UNTS Bd. 2133, S. 161.

19 Vgl. statt vieler illustrierend David v. Signal Int’l 
LLC, 2015 U. S. Dist. LEXIS 35907 (Menschen-
handel); Doe v. Nestlé USA, 929 F.3d 623 (Kin-
derzwangsarbeit), später aufgehoben durch 141 
S.Ct. 1931; Lubbe v. Cape Plc, [2000] UKHL 41 (Ge-
sundheit); MC v. Bianchi, 782 F. Supp. 2d 127 (Se-
xueller Missbrauch); sowie die Falldarstellun-
gen des ECCHR, abrufbar unter: https://www.
ecchr.eu/wirtschaft-menschenrechte/ (zuletzt
besucht am 20. Dezember 2022); ähnlich der
Befund bei Thomas Giegerich, Extraterritorialer

https://www.ecchr.eu/wirtschaft-menschenrechte/
https://www.ecchr.eu/wirtschaft-menschenrechte/
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auf Schaffung kultureller und sozio-öko-
nomischen Grundbedingungen gerichtete 
Menschenrechte als in ihrer Stoßrichtung 
weiterhin auf das klassische Vertikalver-
hältnis gegenüber dem Gemeinwesen be-
schränkt beschrieben werden.20 Auf erstere 
– deutlich prägnanter fassbaren – Rechte
soll sich daher die zivilprozessuale Betrach-
tung grenzüberschreitender Menschen-
rechtsklagen konzentrieren.21

II. Funktion des IPR: Verantwortungs- 
und Kognitionslösung

Wie bereits skizziert sind einer so um-
grenzten Menschenrechtsklage vor den Zi-
vilgerichten der Bundesrepublik als Folge 
des Nord-Süd-Konfliktes im Regelfall die 
Frage stellungen des IPR vorgeschaltet. 
Rechtspolitisch wird die genaue Funktion 
des Rechtsgebiets zur Gewährleistung eines 
effektiven Menschenrechtsschutzes indes 
unterschiedlich beurteilt:

Ein Ansatz verfolgt – im Einklang mit der 
aktuellen Tendenz zum Erlass gesonderter 
„Lieferkettengesetze“ – die Entwicklung 
spezieller Sorgfaltsnormen für Unterneh-
men in den Abnehmerstaaten (im Folgen-
den: „Verantwortungslösung“).22 Aus die-

20 Dawn Oliver/Jörg Fedtke, Introduction, in dies. 
(Hrsg.), Human Rights and the Private Sphere, 
2007, S. 8.

21 Ähnlich auch Aristova/Grušić (Fn. 12), S. 2 ff.

22 Vgl. Mukarrum Ahmed, Private international law 
and substantantive liability issues in tort litiga-
tion against multinational companies in the En-
glish courts, in: JPIL 18 (2022), S. 56 –  82 (78 ff.); 
Heinz-Peter Mansel, Internationales Privat-
recht de lege lata wie de lege ferenda und Men-
schenrechtsverantwortlichkeit deutscher Un-
ternehmen, in: ZGR 2018, S. 439 –  479 (468 ff.); 
Anne-Christin Mittwoch, Die Notwendigkeit ei-
nes Lieferkettengesetzes aus der Sicht des Inter-
nationalen Privatrechts, in: RIW 2020, S. 397 –  405 
(404); Stürner (Fn. 11), S. 80 f.; Marc-Philipp Wel-
ler/Chris Thomale, Menschenrechtsklagen gegen 
deutsche Unternehmen, in: ZGR 2017, S. 509 –  
526 (523 ff.); skeptisch Gerhard Wagner, Haftung 
für Menschenrechtsverletzungen, in: RabelsZ 80 
(2016), S. 717 –  782 (781).

ser Perspektive soll das Kollisionsrecht die 
Anwendbarkeit des Sorgfaltsregimes si-
cherstellen bzw. dieser zumindest nicht 
entgegenstehen. Denn würden Fälle mit 
Auslandsbezug generell nach fremdem Zi-
vilrecht entschieden, verbliebe für den ab-
nehmerstaatlichen Menschenrechtsschutz 
praktisch kein Anwendungsbereich. Er 
muss deshalb von vornherein extraterrito-
rial gedacht werden. Entsprechend sind 
alle kollisionsrechtlichen Instrumente so-
wie vorhandene Auslegungsspielräume im 
Lichte des Menschenrechtsschutzes zu nut-
zen, um die Sorgfaltsstandards möglichst 
umfassend durchzusetzen.

Stellenweise werden die Erfolgsaussichten 
derartiger Modifikationen im abnehmer-
staatlichen Sachrecht für die tatsächliche 
Menschenrechtslage eher skeptisch beur-
teilt. Letztlich sei der Kern der Problematik 
nicht im – oftmals durchaus funktionalen – 
Produktionslandrecht zu suchen, sondern 
vielmehr auf dessen Durchsetzungsdefizite 
zurückzuführen, die wiederum auf struk-
turellen Gegebenheiten (u. a. Korruption, 
Rechtsbeugung, aber auch Investitions-
schutz) beruhten.23 Hier könne durch Zwi-
schenschaltung effektiver Strukturen un-
mittelbar angesetzt werden, anstatt durch 
abnehmerstaatliche Lenkungsnormen nur 
mittelbar eine Verbesserung der tatsäch-
lichen Situation anzuregen. Sachgerecht sei 
es daher – in die Terminologie des IPR über-
tragen –, das in den Produktionsländern 
geltende Recht vor effektiven Gerichten in 
den Abnehmerstaaten durchsetzen zu las-
sen (im Folgenden: „Kognitionslösung“).24 
Hauptaufgabe des IPR wäre es dieser Les-

23 Eva-Maria Kieninger, Vedanta v. Lungowe: Ein 
Meilenstein für Klagen gegen europäische Kon-
zernmütter für Umweltschäden und Menschen-
rechtsverletzungen durch drittstaatliche Toch-
tergesellschaften, in: IPRax 2020, S. 60 –  67 (66); 
Mittwoch (Fn. 22), S. 404; Chris Thomale/Marina 
Murko, Unternehmerische Haftung für Men-
schenrechtsverletzungen in transnationalen Lie-
ferketten, in: EuZA 2021, S. 40 –  60 (58 f.).

24 In diesem Sinne Thomale/Murko (Fn. 23), S. 58 f.; 
dies., Pakistanisches Recht vor europäischen Ge-
richten: Transnationale Men schenrechtsklagen 
aus der Sicht eines Produktionslandes, in: 
ZVglRWisss 2021, S. 127 –  158 (165 f.); mit ähn-
licher Tendenz Kieninger (Fn. 23), S. 66.

Menschenrechtsschutz durch U. S.-Gerichte, in: 
Eckart Klein/Christoph Menke, Menschheit und 
Menschenrechte, 2002, S. 155 –  166 (158 f.).

Menschenrechtsschutz durch U. S.-Gerichte, in: Eckart Klein/Christoph Menke, Menschheit und Menschenrechte, 2002, S. 155 –  166 (158 f.).
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art folgend, sowohl für Verfahren gegen das 
Abnehmerunternehmen als auch den Inha-
ber des Produktionsbetriebes Gerichtsstän-
de in Deutschland zu begründen.25 Zusätz-
lich soll die Position des Opfers im Prozess 
durch weitere Verfahrenserleichterungen, 
vornehmlich im Beweis- und Prozesskos-
tenrecht, verbessert werden.26

Gemeinsam ist beiden Ansätzen zunächst 
das Bestreben, auf kollisions- und prozess-
rechtlicher Ebene an der Überwindung über-
kommener dogmatischer Struk turen mit-
zuwirken, die – wie das Rechtsträger- oder 
Vertrauensprinzip – der Geltendmachung 
eigentlich freiheitsrechtlich abgesicherter 
Positionen in den Abnehmerstaaten ent-
gegenstehen und somit dazu beitragen, in 
den Produktionsländern menschenrechts-
widrige Arbeitsbedingungen zu zementie-
ren.27 In ihrem Bemühen, ein Gegengewicht 
zu den fortbestehenden, auf wirtschaftli-
chen Machtverhältnissen beruhenden glo-
balen Abhängigkeiten zu bilden, sind sie 
cum grano salis als Teil der gegenwärtigen 
Bemühungen um eine dekoloniale Rechts-
wissenschaft anzusehen.28

Hierbei steht die Kognitionslösung dem 
Savigny’schen Ideal von der Gleichwertigkeit 
der Rechtsordnungen sicher näher.29 Zu-
gleich ist sie aber von der Vorbedingung ab-
hängig, dass im Produktionsland tatsächlich 
eine funktionale Rechtsordnung „herrscht“. 
Lässt sich dies nicht feststellen, so muss 
auch diese Lösung auf das abnehmerstaat-
liche Recht zurückgreifen. Hierdurch wird 
anschaulich, dass Verantwortungs- und 
Kognitionslösung nicht notwendigerweise 
in Widerspruch stehen. Erstere nimmt ex-

25 Vgl. Thomale/Murko (Fn. 24), S. 158.

26 Vgl. erneut Thomale/Murko (Fn. 23), S. 59; FRA, 
Report on Business and Human Rights – Access 
to Remedy, 2020, S. 46.

27 Hierzu Ahmed (Fn. 22), S. 58; Wagner (Fn. 22), 
S. 771.

28 Vgl. zum Grundverständnis Lena Salaymeh/Ralf 
Michaels, Decolonial Comparative Law: A Con-
ceptual Beginning, in: RabelsZ 86 (2022), S. 166 –  
188.

29 Friedrich Carl von Savigny, System des heutigen 
römischen Rechts, Band VIII, 1849, S. 108.

klusiv Unternehmen im Abnehmerstaat in 
den Blick und ist somit in der Lage ein ein-
heitliches Beurteilungsregime zu entwerfen, 
ohne sich – abhängig vom konkreten Aus-
landsbezug – auf stetig wechselnde norma-
tive Grundlagen beziehen zu müssen. Hin-
gegen birgt ein solcher materiell-rechtlicher 
Lösungsansatz die Gefahr, dass eine Viel-
zahl von Umsetzungsakten in den Indus-
triestaaten eine Rechtszersplitterung nach 
sich zöge, die der privaten Verfolgung von 
Menschenrechtsverletzungen sogar hin-
derlich wäre. Gerade in der Europäischen 
Union sollte das kollisionsrechtliche Ver-
einheitlichungsprojekt nicht voreilig und 
unkoordiniert aufgestört werden.

III. Verantwortungsmodelle:
Entwicklung und extraterritoriale
Anwendbarkeit

Bevor auf das vor deutschen Zivilgerichten 
anwendbare Sachrecht eingegangen wird 
(2.), soll die Entwicklung der Menschen-
rechtshaftung im globalen Norden schlag-
lichtartig dargestellt werden (1.). Gleichzei-
tig wird so ein Eindruck von der Vielfalt der 
Sorgfaltsmodelle vermittelt.

1. Entwicklung der Verantwortungs-
modelle

Obwohl das Bewusstsein für Menschen-
rechtsverletzungen entlang der Lieferkette 
in den letzten Jahren durch die tragischen 
Ereignisse in Bangladesch und Pakistan ge-
schärft worden ist, sind Menschenrechtskla-
gen auch in den Abnehmerstaaten keines-
wegs eine neue Erscheinung.

a. Vereinigte Staaten von Amerika
(USA): Alien Tort Statute

Bereits seit 1789 verleiht das U. S.-Recht 
den Bundesgerichten die Zuständigkeit 
für “any civil action by an alien for a tort 
only, committed in violation of the law of 
nations or a treaty of the United States”.30 

30 28 U. S. C. § 1350.
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Das volle Potential dieses sog. Alien Tort 
Statutes erkannten die Gerichte allerdings 
erst ab den 1980er Jahren, weiteten seinen 
Anwendungsbereich jedoch schon bald 
auf private Unternehmen aus und begrün-
deten so den Ruf der USA als attraktiver 
Ge richtsstand internationaler Menschen-
rechtsklagen.31

Mit einer Reihe von Entscheidungen seit 
dem Jahr 2004 hat der U. S. Supreme 
Court dieses weite Verständnis des Zustän-
digkeitsgrundes jedoch systematisch zu-
rückgenommen. So wurde die Vorschrift 
zunächst weitestgehend auf ihren prozes-
sualen Gehalt zurückgeworfen: Eine An-
spruchsgrundlage (cause of action) müsse 
sich aufgrund der außenpolitischen Bedeu-
tung letztlich auf eine parlamentarische 
Willensbekundung stützen und könne nur 
zurückhaltend unmittelbar aus dem Völ-
kerrecht abgeleitet werden.32 Später wurden 
die Handvoll verbliebener Klagegründe 
unter den Vorbehalt eines Inlandsbezuges 
gestellt (presumption against extraterritori-
ality),33 der sich nicht bereits aus einer all-
gemeinen Unternehmensaktivität bzw. Lei-
tungsentscheidung in den USA ergeben 
könne (touch and concern test)34. In der Folge 
können sich Klagen gegen U. S.-Unterneh-
men nur noch auf das allgemeine Delikts-
recht stützen.

b. Vereinigtes Königreich (UK): 
Common Law Duty of Care

In England und Wales zeigten sich die Ge-
richte seit jeher kreativ darin, die Bedürf-
nisses des Menschenrechtsschutzes in die 
Kategorien des common law of torts (z. B. tres-

31 Ausgehend von Filartiga v. Pena-Irala, 630 F.2d 
876; zur Entwicklung Rachel Chambers/Jena Mar-
tin, United States, in: Aristova/Grušić (Fn. 12), 
S. 351 –  369 (352 ff.); mit ausgewogener Argumen-
tation zu Chancen und Risiken dieser Entwick-
lung Giegerich (Fn. 19).

32 Sosa v. Alvarez-Machain, 542 U. S. 692.

33 Kiobel v. Royal Dutch Petroleum, 569 U. S. 108.

34 Nestlé USA v. Doe, 41 S. Ct. 1931.

pass, negligence, nuisance) zu übersetzen.35 
Besonders hervorzuheben sind die UK Su-
preme Court Entscheidungen Vedanta Re-
sources gegen Lungowe36 und Okpabi gegen 
Royal Dutch Shell,37 welche die zur Ver-
meidung von Menschenrechtsverletzungen 
durch eine Tochtergesellschaft notwendige 
Sorgfalt ausformulierten.

Einleitend konstatierte Lord Briggs, dass 
“there is nothing special or conclusive 
about the bare parent/subsidiary relation-
ship”.38 Vielmehr komme es nach allgemei-
nen Regeln darauf an, in welchem Umfang 
die Muttergesellschaft im Einzelfall auf die 
Konzerntochter Einfluss nehme bzw. Kon-
trolle ausübe. Wird damit kein geschlos-
senes Fallgruppensystem etabliert, lassen 
sich doch vier „Vedanta Routes“ identifi-
zieren, deren Vorliegen eine Sorgfaltspflicht 
nahelegt: 1. Übernahme des (Co-)Manage-
ments; 2. Falsche Beratung bzw. Imple-
mentierung fehlerhafter (Sicherheits-)Richt-
linien; 3. Konzernweite Vorgaben, welche 
durch die Mutter aktiv unterstützt werden; 
4. Behauptung eines gewissen Maßes an 
Aufsicht und Kontrolle.39

Zwar betrafen die Entscheidungen des Su-
preme Courts lediglich die Zuständigkeit 
englischer Gerichte, allein diese hat jedoch 
in der Rs. Vedanta den Abschluss eines Ver-
gleiches bewirkt und in der Rs. Okpabi im-
merhin zur Ansetzung eines Verfahrens vor 
dem High Court geführt.

c. Frankreich: Loi de Vigilance

Als erster EU-Mitgliedstaat hat Frankreich 
im Jahr 2017 mit der Loi de vigilance ein ech-
tes Sorgfaltspflichtengesetz auf den Weg 

35 So wurden kürzlich etwa Bereicherungsansprü-
che bei Profiten aus menschenrechtswidrigen 
Bedingungen diskutiert, Josiya v. British American 
Tobacco, [2021] 6 WLUK 369; siehe allg. Ahmed 
(Fn. 22).

36 [2019] UKSC 20.

37 [2021] UKSC 3.

38 Vedanta (Fn. 36), para. 54.

39 Okpabi (Fn. 37), para. 26.
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gebracht.40 In unmittelbarer Reaktion auf 
den Einsturz des Rana Plaza wurden in den 
Code de Commerce umfassende Pflichten 
zur Aufstellung eines Überwachungsplans 
(plan de vigilance) statuiert, der zu veröffent-
lichen und umzusetzen ist.41

Dieser Plan soll Überwachungsmaßnahmen 
vorsehen, die geeignet sind « à identifier les 
risques et à prévenir les atteintes graves en-
vers les droits humains », die sich aus der 
Tätigkeit der Gesellschaft und von dieser 
kontrollierten Gesellschaften ergeben. Be-
sonders bemerkenswert ist, dass die Pflicht 
im Grunde auch Subunternehmer (sous-trai-
tants) und Zulieferer (fournisseurs) erfasst, 
zu denen eine etablierte Geschäftsbezie-
hung besteht.

Kommt das erfasste Unternehmen seinen 
Aufstellungs-, Veröffentlichungs- und Um-
setzungspflichten nicht nach, so können 
Opfer von Menschenrechtsverletzungen 
nach Maßgabe der deliktischen General-
klausel in Art. 1240, 1241 Code Civil Scha-
denersatz verlangen.42 Kritisiert wird indes, 
dass die Verweisung auf das Deliktsrecht 
nicht von weiteren prozessualen Erleichte-
rungen flankiert wird. So liegt die Beweis-
last für alle Anspruchsvoraussetzungen 
(faute, dommage, causalité) bei dem:der Klä-
ger:in. Ein Umstand, der in Bezug auf unter-
nehmensinterne Zusammenhänge schnell 
den Charakter einer Probatio diabolica an-
nehmen kann.43

d. Niederlande: Royal Dutch Shell 3.0

Spannend als Gerichtsstand internationaler 
Menschenrechtsklagen sind die Niederlan-
de aus zwei Gründen: Zum einen bietet das 
nationale Prozessrecht den Kläger:innen 

40 Siehe Fn. 8.

41 Art. L. 225-102-4 und Art. L. 225-102-5 Code de 
Commerce.

42 Gisela Rühl, Die französische Loi de vigilance als 
Vorbild für ein deutsches Wertschöpfungsket-
tengesetz, in: Gregor Bachmann/Stefan Grund-
mann/Anja Mengel/Kaspar Krolop, FS Wind-
bichler, S. 1411 –  1434 (1428).

43 Ibid.

eine Vielzahl attraktiver Rechtsbehelfe zur 
kollektiven Rechtsverfolgung (collectieve ac-
tie, Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade – 
WCAM). Zum anderen ist die materielle 
Rechtsordnung von einer ungewöhnlichen 
Aufgeschlossenheit gegenüber internatio-
nalen Rechtsentwicklungen geprägt.

Letzteres betont bereits Art. 90 der nieder-
ländischen Verfassung (Grondwet), welcher 
das Königreich auf die Förderung „de ont-
wikkeling van de internationale rechtsor-
de“ festlegt. Auf das Privatrechtsverhältnis 
vermag diese Offenheit über unbestimmte 
Rechtsbegriffe wie das Tatbestandsmerk-
mal „ungeschriebener Sorgfaltspflichten“ 
(„ongeschreven recht in het maatschappe-
lijk verkeer“) in Art. 6:162 Burgerlijk Wet-
boek auszustrahlen.44

In der erst kürzlich ergangenen Gerichts-
entscheidung Milieudefensie gegen Royal 
Dutch Shell hat die Rechtbank Den Haag 
auf dieser Grundlage entschieden, dass die 
Muttergesellschaft für eine Emissionsredu-
zierung um 45 % zu sorgen und nach Mög-
lichkeit auf ihre Zuliefer:innen einzuwirken 
hat.45 Für zukünftige Menschenrechtskla-
gen ist der Fall deshalb höchst bemerkens-
wert, weil die Sorgfaltspflicht multinationa-
ler Unternehmen erstmalig explizit auf die 
UN-Leitprinzipien gestützt wird, ohne dass 
es auf eine konkrete Ausformung im natio-
nalen Recht ankäme.46 Sollte dieses weite 
Verständnis im Prozessverlauf aufrecht er-
halten bleiben, bietet das niederländische 
Recht eines der umfassendsten Haftungs-
regime für Menschenrechtsverletzungen.

44 Lucas Roorda, The Netherlands, in: Aristova/
Grušić (Fn. 12), S. 245 –  265 (253 et seq.).

45 Rb. Den Haag 26 mei 2021, C/09/571932 / HA 
ZA 19-379.

46 Ebd. rov. 4.4.11 en volgende; hierzu Chiara Mac-
chi/Josephine van Zeben, Case Note: Milieudefen-
sie et al. v Royal Dutch Shell, in: RECIEL 2021, 
S. 409 –  415.
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e. Deutschland: Primat Behördlicher 
Rechtsdurchsetzung

Anders als die bislang dargestellten um-
fassenden Haftungsregime kennt das am 
11. Juni 2021 beschlossene deutsche Lie fer-
kettensorgfaltsgesetz (LkSG) ausweislich 
seines Art. 3 Abs. 3 keine zivilrechtlichen 
Ersatzansprüche, sondern sieht lediglich 
behördliche Durchsetzungsmechanismen 
vor (sog. Public Enforcement).47 Den Zi vil-
prozess adressiert allein § 11 LkSG, der eine 
besondere Prozessstandschaft zuguns ten 
inländischer Gewerkschaften und Nichtre-
gierungsorganisationen er möglicht.48 Wel-
che Konstellationen diese genau betreffen 
soll und ob die Absage an eine zivilrecht-
liche Haftung zugleich der Entwicklung 
par alleler, ungeschriebener Sorgfaltspflich-
ten entgegensteht, ist Gegenstand anhalten-
der Diskussionen.49

f. Ausblick: Die geplante EU-Sorgfalts-
pflichtenrichtlinie

Am 23. Februar 2022 legte die EU-Kom-
mission einen Vorschlag für eine Richt-
linie über die Sorgfaltspflichten von Un-
ternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit 
(Directive on Corporate Sustainability Due 
Diligence) vor.50 Diese verfolgt einen zwei-
gliedrigen Ansatz, der sowohl behördliche 
(Art. 17 ff.) als auch zivilrechtliche Durch-
setzungsmechanismen (Art. 22) vorsieht.

Kritisiert wird jedoch der den personalen 
Anwendungsbereich begrenzende Schwel-
lenwert des Jahresumsatzes i. H. v. 150 Mio. 
Euro. Zudem ist der sachliche Anwendungs-
bereich auf einige wenige Risiko sektoren, 

47 Gisela Rühl/Constantin Knauer, Zivilrechtlicher 
Menschenrechtsschutz ? Das deutsche Lieferket-
tengesetz und die Hoffnung auf den europäi-
schen Gesetzgeber, in: JZ 77 (2022), S. 105 –  156 
(107 ff.).

48 Nach Christoph Engel, in: Robert Grabosch 
(Hrsg.), Das neue Lieferkettensorgfaltspflichten-
gesetz, 2021, § 7 Rn. 3, handelt es sich um eine be-
sondere Form gewillkürter Prozessstandschaft.

49 Engel (Fn. 48), § 7 Rn. 4; Rühl/Knauer (Fn. 47), 
S. 108 f.

50 Siehe schon Fn. 8.

namentlich Textilindustrie, Landwirtschaft 
sowie die Gewinnung mineralischer Res-
sourcen, beschränkt (Art. 2). Die Richtlinie 
begründet dies damit, dass diese Bereiche 
ein besonderes Schadenspotential aufwie-
sen (EG 22).

Insgesamt ist die Vereinheitlichung der 
Sorgfaltspflichten innerhalb der Europäi-
schen Union dennoch zu begrüßen. Im-
merhin wirkt ein gemeinsamer Standard 
der Gefahr einer Rechtszersplitterung ent-
gegen und vermag zugleich die Schwächen 
nationaler Gesetze – etwa die Fokussierung 
auf behördliche Mechanismen – auszuglei-
chen.51 Volkswirtschaftlich würde durch 
gemeinsame Voraussetzungen im welt-
größten Binnenmarkt zudem die Angst vor 
Wettbewerbsnachteilen gemindert werden. 
So konnte sich etwa das französische Par-
lament unter anderem deshalb nicht zu Be-
weiserleichterungen durchringen, weil es 
Nachteile für die französische Wirtschaft 
befürchtete.52

2. Kollisionsrecht: Extraterritoriale 
Anwendbarkeit ?

Nach dieser Tour d’Horizon durch die 
Sorgfaltsregime der Abnehmerstaaten des 
globalen Nordens ist bereits offensicht-
lich geworden, dass das deutsche Engage-
ment keineswegs an der Spitze der Entwick-
lung zivilrechtlicher Menschenrechtsklagen 
steht. Entsprechend kann auch die Verant-
wortungslösung ihre Zielsetzung hier de 
lege lata nur eingeschränkt verwirklichen. 
Mit Blick auf die Gesetzgebung der Euro-
päischen Union lohnt es sich dennoch nach-
zuvollziehen, inwieweit das Kollisionsrecht 
die Anwendung eines solchen Spezialgeset-
zes stützt.

Am Anfang jeder kollisionsrechtlichen Be-
trachtung steht die Frage nach der Qualifika-

51 EU-Kommision (Fn. 8), S. 13 ff.; Rühl/Knauer 
(Fn. 47), S. 112 f.

52 Conseil général de l’économie, Rapport d’éva-
luation de la mise en œuvre de la loi n°2017-
399 du 27 mars 2017, n°2019/12/CGE/SG, S. 13; 
Rühl (Fn. 42), S. 1431.
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tion. Gemäß der Rechtsprechung des EuGH 
werden sämtliche Haftungstatbestände, die 
nicht aus einem Vertrag hervorgehen, im 
Wesentlichen dem Deliktsrecht zugeord-
net.53 Innerhalb des internationalen Delikts-
rechtes ist zwischen der allgemeinen Kol-
lisionsnorm aus Art. 4 Rom II-VO und der 
spezielleren Vorschrift für Umweltschädi-
gungen aus Art. 7 Rom II-VO zu unterschei-
den. Ein Vorschlag zur Einführung einer 
eigenen Verweisung für Menschenrechts-
verletzungen in einem Art. 6a Rom II-VO 
(E) hat sich bisher nicht durchsetzen kön-
nen.54

Da die generelle Regelung aus Art. 4 I 
Rom II-VO den:die Verletzte:n auf das Recht 
am Erfolgsort (lex loci damni) verweist und 
damit regelmäßig55 Produktionslandrecht 
zur Anwendung bringt, wäre aus Sicht der 
Verantwortungslösung eine Anwendung 
des Art. 7 Rom II-VO vorzuziehen, der 
dem:der Geschädigten ein Wahlrecht zu-
gunsten des Rechtes am Handlungsort zu-
billigt (favor naturae). In Betracht kommt 
dies bei Menschenrechtsverletzungen, die 
sich „auf dem Umweltpfad“ durch Einwir-
kung auf Umweltressourcen (z. B. Boden, 
Luft, Wasser) in Sach- oder Personenschä-
den manifestieren.56 Dies ließe sich etwa 
für die Folgen der Ölkatastrophe im Niger-
delta, welche den Rs. Kiobel und Opkabi zu-
grunde lag, vertreten.

Ob der Sitz eines Mutterunternehmens, das 
entgegen seinen Sorgfaltspflichten die Um-
weltverschmutzung der Tochter nicht ver-
hindert hat, als Handlungsort gelten kann, 
ist bislang nicht abschließend geklärt. So 
wird zum Teil vertreten, dass nur die un-

53 EuGH, ERGO Insurance, Urt. v. 21. Januar 2016, 
Az. C-359/14; eine gesellschaftsrechtliche Quali-
fikation wird z. T. für eine de lege ferenda ins Spiel 
gebrachte Durchgriffshaftung vertreten, vgl. 
Mansel (Fn. 22), S. 452 ff.

54 JURI Committee Report A9-0018/2021, S. 46.

55 Dieses Ergebnis wollen Weller/Thomale (Fn. 22), 
S. 524 f. über die Ausweichklausel des Art. 4
Abs. 3 Rom II-VO korrigieren, da die Orientie-
rung am Erfolgsort das Opfer letztlich begüns-
tigen wolle, wogegen aber die Systematik der
Verordnung spricht, vgl. Mansel (Fn. 22), S. 456 f.

56 Mansel (Fn. 22), S. 459 ff.; Wagner (Fn. 22), S. 743.

mittelbar zur Umweltschädigung führen-
de Handlung der Tochter maßgeblich sei; 
die Ausnahmenorm verlange eine „natura-
listische“ Auslegung.57 Eine gegenläufige 
Tendenz lässt sich vielleicht der Rs. Milieu-
defensie entnehmen, in der das Gericht die 
Auffassung, dass eine konzernweite “cor-
porate policy” keinen Schaden verursache, 
als weder mit “the characteristics of respon-
sibility for environmental damage and im-
minent environmental damage nor with the 
concept of protection underlying […] in Ar-
ticle 7” vereinbar erachtete.58 Inwieweit sich 
diese Argumentation für Verletzungshand-
lungen adaptieren lässt, die sich nicht wie 
der CO2-Ausstoß mathematisch berechnen 
lassen, erscheint jedoch fraglich.

Der einzig gangbare Weg im Sinne der Ver-
antwortungslösung, die abnehmerstaatli-
chen Sorgfaltsgesetze flächendeckend zur 
Anwendung zu bringen, liegt daher in ihrer 
Qualifizierung als Eingriffsnormen i. S. d. 
Art. 16 Rom II-VO. Anders als der am kon-
kreten Einzelfall orientierte Ordre-public- 
Vorbehalt aus Art. 26 Rom II-VO ermög-
licht dies eine generelle Sonderanknüpfung, 
die als vertikale Verweisung auch unilate-
ral eingeführt werden kann.59 Auf diesen 
Weg hat sich ausweislich seines Art. 22 
Abs. 5 auch der Entwurf der EU-Kommis-
sion begeben.60 Für die Sorgfaltspflichten 
des deutschen LkSG, die schon in rein na-
tionalen Sachverhalten keine Privatrechts-
wirkung entfalten, kann entsprechend auch 
kein spezifischer international-privatrecht-
licher Anwendungsbereich als Eingriffs-
norm geschaffen werden.61 Hingegen ist das 
Schweigen der französischen Loi de vigilance 
gemäß ihrer Gesetzgebungshistorie nicht 
als Absage an ihren international-zwingen-
den Charakter misszuverstehen.62 Dieser 

57 Mansel (Fn. 22), S. 460 f.; Wagner (Fn. 22), S. 743.

58 Rb. Den Haag (Fn. 45), rov. 4.3.6.

59 Mittwoch (Fn. 22), S. 399 f.; Wagner (Fn. 22), 
S. 748.

60 Siehe Fn. 8.

61 Rühl/Knauer (Fn. 47), S. 110.

62 Mansel (Fn. 22), S. 470, Fn. 116.
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wurde vielmehr als selbstverständlich vor-
ausgesetzt.63

Somit lässt sich nach Maßgabe der derzeit in 
Deutschland geltenden Rechtslage die Ziel-
setzung der Verantwortungslösung nicht 
verwirklichen. Sollte der von der EU-Kom-
mission vorgeschlagene Richtlinienentwurf 
verabschiedet werden, würde aber zumin-
dest für einige Risikosektoren ein einheitli-
ches Sorgfaltsregime gelten.

IV. Reichweite der Kognitions-
befugnis und Funktionsfähigkeit
des Produktionslandrechts

Führt das Kollisionsrecht damit im Regel-
fall zum Produktionslandrecht, könnte dies 
ganz im Sinne der Kognitionslösung sein, 
sofern die Bundesrepublik geeignete pro-
zessuale Instrumente zur Menschenrechts-
verfolgung, insb. aber eine Zuständigkeit 
für Klagen gegen alle Beteiligten, vorhält 
(2.). Zunächst soll jedoch die These der 
Funktionsfähigkeit des Produktionsland-
rechts kurz anhand des Beispiels Bangla-
deschs illustriert werden (1.).

1. Funktionsfähigkeit des Produktions-
landrechts am Beispiel Bangladeschs

Als ehemalige britische Kolonie verfügt das 
Land Bangladesch über ein Common-law- 
System, das im Bereich des Tort law – von 
lokalen Besonderheiten abgesehen – im Ein-
klang mit dem englischen Recht fortent-
wickelt wird.64 Allerdings weisen delikts-
rechtliche Prozesse neben Gerichtskosten 
i. H. v. 2,5 % des Streitwertes zum Teil Ver-
fahrensdauern von bis zu 20 Jahren auf.65 So
dauerte etwa der Schadensersatzprozess für
die Tötung eines Angehörigen in Bangladesh
Beverage Industries gegen Rowshan Akter bei

63 Rühl (Fn. 42), S. 1421.

64 Taqbir Huda, Bangladesh, in: Aristova/Grušić 
(Fn. 12), S. 67 –  86 (68 ff.); zum historisch ver-
wandten Recht Pakistans Thomale/Murko (Fn. 24), 
S. 144 ff.

65 Huda (Fn. 64), S. 69.

immer noch ausstehender Ersatzzahlung 
von 1989 bis einschließlich 2010.66

Aus diesem Grund ist das maßgebliche In-
strument zum Ausgleich von Menschen-
rechtsverletzungen in der Praxis in Art. 102 
(1) der Landesverfassung zu finden.67 Die-
ser verleiht der High Court Division des Su-
preme Court die Kompetenz, “on the ap-
plication of any person aggrieved, [to] give
such directions or orders to any person or
authority […] as may be appropriate for
the enforcement of any of the fundamental
rights conferred in […] this Constitution.”
Dass auf dieser Grundlage auch komplexe
Zurechnungsfragen im unternehmerischen
Bereich adressiert werden können, zeigt
etwa Ruhul Quddus gegen Government and
Others, in welcher die Haftung eines Bus-
unternehmens für ein zu Körperverletzun-
gen führendes Straßenrennen angenommen
wurde, obwohl der fragliche Busfahrer for-
mell nur für Leasingnehmer:innen des Be-
klagten tätig war.68

Dennoch scheint das 2013 anhängig ge-
machte Massenverfahren betreffend den 
Zusammensturz des Rana Plaza trotz zu-
nächst schnellen Eingreifens der Behörden 
inzwischen festzustecken.69 An dieser Stel-
le wird somit deutlich, welchen Vorteil ein 
Gerichtsstand im globalen Norden für die 
tatsächliche Durchsetzung der Menschen-
rechte – trotz grundsätzlicher Aufgeschlos-
senheit der Produktionslandrechtsord-
nung – haben könnte.

2. Prozessrecht: Reichweite
der Kognitionsbefugnis

Menschenrechtsklagen gegen deutsche 
Konzerne können nach Art. 4 I Brüssel 
Ia-VO stets in der Bundesrepublik erhoben 
werden. Dies gilt aufgrund der alternativen 

66 62 DLR 483.

67 Hierzu Abdur Rob Howlader, Writ Jurisdiction of 
the Supreme Court of Bangladesh, in: Bangl. L. J. 
2006, S. 21 –  52 (29 ff.); Huda (Fn. 64), S. 68.

68 (2019) 7 CLR (HCD) 665.

69 So auch die eingangs angeführte Rs. BLAST v. 
Bangladesh (Fn. 5); Huda (Fn. 64), S. 84.
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Verortungsmomente aus Art. 63 I lit. a) – c) 
Brüssel Ia-VO selbst dann, wenn – ähnlich 
wie bei der Royal Dutch Shell70 – Verwal-
tungssitz und Satzungssitz auseinanderfal-
len sollten.

Problematischer gestaltet sich aber die Kom-
petenzausübung betreffend des im Produk-
tionsland verorteten Tochter- oder Zulie-
ferunternehmens. Hier käme zunächst ein 
Gerichtsstand kraft Sachzusammenhanges 
aus Art. 8 Nr. 1 Brüssel Ia-VO in den Sinn. 
Dieser setzt aber voraus, dass alle verklag-
ten Parteien ihren Sitz in einem EU-Mit-
gliedstaat haben.71 Aus dem autonomen 
deutschen Zivilprozessrecht ergibt sich kein 
vergleichbarer Gerichtsstand der Konnexi-
tät.72 Folglich sind zusammenhängende Pro-
zesse gegen Mutter- und Tochterunterneh-
men in der Bundesrepublik nicht möglich. 
De lege ferenda wäre hier eine Orientierung 
an den Rechtsordnungen Englands und 
Wales’ sowie der Niederlande hilfreich, die 
jeweils bei entsprechenden Erfolgsaussich-
ten auch das Verfahren gegenüber dem aus-
ländischen Tochterunternehmen zulassen.73 
Gegenwärtig wird zudem eine Ausweitung 
der Gerichtsstände auf Drittstaatenbeklag-
te im Rahmen der anstehenden Reform der 
Brüssel Ia-VO diskutiert.74

Aus Sicht der Kognitionslösung unglück-
lich fällt auch ins Gewicht, dass die h. M. die 
Frage des Beweismaßes bislang nach wie 
vor gemäß der Lex fori bestimmt, diese aber 

70 Gerald Mäsch/Christiaan Wittebol, None of our 
concern ? – Grenzüberschreitende Umweltscha-
denshaftung im Konzern vor niederländischen 
Gerichten, in: IPRax 2022, S. 78 –  85 (79).

71 EuGH, Land Berlin ./.Sapir, Urt. v. 11. April 2013, 
Az. C-645/11, Rn. 55.

72 Linke/Hau (Fn. 11), § 5 Rn. 5.67; eine i. R. d. § 32 
ZPO grundsätzlich bestehende Möglichkeit der 
gegenseitigen Zurechnung von Handlungsorten 
setzt einen Grad des Zusammenwirkens voraus, 
der regelmäßig nicht nachweisbar sein wird; § 23 
ZPO hinge von der Zufälligkeit inländischer 
Vermögensbelegenheit ab.

73 Vgl. zu Art. 7 Wetboek van Burgerlijke Rechts-
vordering, Mäsch/Wittebol (Fn. 70), S. 80 und zu 
PD6B sec. 3.1 Kieninger (Fn. 23), S. 63.

74 Burkhard Hess, Reforming the Brussels Ibis Regu-
lation, MPI Work. Paper N° 2021 (4), S. 7.

keine Begünstigungen für Opfer von Men-
schenrechtsverletzungen bereithält.75 Sofern 
man tatsächlich von der Funktionsfähigkeit 
des Produktionslandrechtes überzeugt ist, 
muss es aber positiv stimmen, dass Art. 22 
Rom II-VO die Frage der Beweislast eben-
falls dem Deliktsstatut unterstellt.

Insgesamt muss das Fehlen eines Forum con-
nexitatis, welches es erlauben würde sowohl 
die inländische Konzernspitze als auch das 
im globalen Süden ansässige Produktions-
unternehmen in Deutschland mit der Men-
schenrechtsklage zu konfrontieren, nach 
den rechtspolitischen Zielsetzungen der 
Ko gnitionslösung enttäuschen.

V. Schlussbetrachtung

Schlussendlich erweist sich der Gerichts-
standort Deutschland als nur unzureichend 
auf die Bedürfnisse internationaler Men-
schenrechtsklagen vorbereitet. Unabhän-
gig davon, ob man ihren Schutz entlang der 
Lieferkette vornehmlich durch das materiel-
le (Verantwortungslösung) oder das Zivil-
prozessrecht (Kognitionslösung) verfolgen 
möchte, offenbart die Rechtslage erhebliche 
Nachteile. Zum Teil steht zu erwarten, dass 
diese Schwächen durch die anstehende EU-
Vereinheitlichung ausgeglichen werden. 
Bis dahin stellen die Gerichte im Vereinig-
ten Königreich und in den Niederlanden je-
doch ein deutlich attraktiveres Forum zur 
zivilrechtlichen Verfolgung von Menschen-
rechtsverletzungen zur Verfügung.

75 Linke/Hau (Fn. 11), § 10 Rn. 10.12.



Still: Das Vorsorgeprinzip 27

Das Vorsorgeprinzip – ein unterschätzter Bestandteil 
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I. Einleitung

In Anbetracht der langsamen politischen 
Fortschritte und (teils) erfolgreicher Klima-
klagen überrascht es kaum, dass Gerichten 
im Kampf gegen den Klimawandel eine zu-
nehmend wichtigere Rolle zuteil wird.1 Al-
lein vor dem EGMR sind derzeit zwölf men-
schenrechtliche Klimaklagen anhängig.2 
Für den Ausgang der Entscheidungen wird 
relevant sein, inwieweit der EGMR das 
Vorsorgeprinzip heranzieht, um mit dem 
Klimawandel verknüpfte Unsicherheiten 
und schwer zu beweisende Kausalzusam-
menhänge zu relativieren. Im folgenden 
Beitrag soll daher zunächst auf die teilweise 
unklare Bedeutung des Vorsorgeprinzips im 
Völkerrecht (II.) und dem Unionsrecht (III.) 
eingegangen werden. Anschließend wird 
der bisherige Stellenwert des Vorsorgeprin-
zips in der Rechtsprechung des EGMR be-
leuchtet (IV.). Folgend wird in kompakter 
Form die Rolle des Vorsorgeprinzips in der 

1 Bspw. Thomas Groß, Climate change and duties 
to protect with regard to fundamental rights, in: 
Wolfgang Kahl/Marc-Philippe Weller (Hrsg.), 
Climate Change Litigation, 2021, S. 81 –  95 (83).

2 Übersicht über die beim EGMR anhängigen Kla-
gen, abrufbar unter: http://climatecasechart.
com/non-us-jurisdiction/european-court-of-
human-rights/ (zuletzt besucht am 15. Januar 
2023).

erfolgreichen niederländischen Klimaklage 
Urgenda behandelt (V.). Abschließend soll 
im Rahmen eines Fazits die Bedeutung des 
Vorsorgeprinzips für die beim EGMR an-
hängigen Klimaklagen hervorgehoben wer-
den (VI.).

II. Das Vorsorgeprinzip im Völkerrecht

Das Vorsorgeprinzip gilt als relativ jun-
ge Entwicklung des Umweltvölkerrechts. 
Während in den Anfängen des Umwelt-
völkerrechts das Hauptaugenmerk auf der 
Beseitigung von bereits eingetretenen Um-
weltschäden lag,3 rückte in der nächsten 
Entwicklungsstufe die präventive Vermei-
dung in den Fokus. Allerdings nur in sol-
chen Situationen, in denen wissenschaft-
liche Sicherheit über die bevorstehende 
Umweltschädigung herrschte.4 Erst in der 
dritten Stufe wurde der fehlenden Sicher-
heit mit dem Vorsorgeprinzip, welches prä-
ventive Maßnahmen trotz Unsicherheiten 
verlangt, begegnet.5 Die Einleitung der drit-
ten Phase ist zeitlich vor allem in den 1980er 
Jahren zu verorten.6 Im Jahr 1982 wurde 

3 Siehe dazu die berühmten Fälle Trail Smelter 
(United States, Canada), Reports of International 
Arbitral Awards am 16. April 1938 und 11. März 
1949, Volume III, S. 1905 –  1982.

4 Art. 4 Abs. 4 Übereinkommen zur Verhütung 
der Meeresverschmutzung von Land aus vom 
4. Juni 1974, UNTS Bd. 1546, S. 103; BGBl. 1982 II,
S. 870, i. d. S. auch Art. 5 Abs. 2 und 3 Internatio-
nales Übereinkommen über Maßnahmen auf
Hoher See bei Ölverschmutzungs-Unfällen vom
29. Noveber 1969, UNTS Bd. 970, S. 212; BGBl.
1975 II, S. 137.

5 Sumudu Atapattu, Emerging Principles of Inter-
national Environmental Law, 2007, S. 203 f.

6 Teilweise wird die Stockholmer Deklaration 
1972 als Startschuss für die Entwicklung des Vor-
sorgeprinzips gesehen, vgl. dazu Cosima Erben,

http://climatecasechart.com/non-us-jurisdiction/european-court-of-human-rights/
http://climatecasechart.com/non-us-jurisdiction/european-court-of-human-rights/
http://climatecasechart.com/non-us-jurisdiction/european-court-of-human-rights/
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von der Generalversammlung eine Reso-
lution verabschiedet, die einen „Prototyp“ 
des heutigen Vorsorgeprinzips enthält.7 
Das Vorsorgeprinzip wurde bald Bestand-
teil umweltrechtlicher Deklarationen und 
erster völkerrechtlicher Verträge.8

Eine weitere Aufwertung erfuhr das Vor-
sorgeprinzip durch die Aufnahme in die 
(unverbindliche) Rio-Deklaration: Nach 
dem 15. Grundsatz „wenden die Staaten im 
Rahmen ihrer Möglichkeit allgemein den 
Vorsorgegrundsatz an. Drohen schwerwie-
gende oder bleibende Schäden, so darf ein 
Mangel an vollständiger wissenschaftlicher 
Gewissheit demnach kein Grund dafür sein, 
kostenwirksame Maßnahmen zur Vermei-
dung von Umweltverschlechterungen auf-
zuschieben.“9 Noch im selben Jahr wurde 
das Vorsorgeprinzip in das Rahmenüber-
einkommen der Vereinten Nationen über 
Klimaänderungen aufgenommen.10 In den 
folgenden Jahren fand das Vorsorgeprinzip 
Eingang in zahlreiche umweltvölkerrecht-
liche Verträge.11

7 Siehe Principle 11 World Charter for Nature vom 
9. November 1982, UN-Dok. A/37/51, Annex;
Scott LaFrenchi, Surveying the Precautionary
Principle’s Ongoing Global Development: The
Evolution of an Emergent Environmental Man-
agement Tool, in: Boston College Environmental
Affairs Law Review 2005, S. 679 –  720 (682).

8 Gabrielle H. Williamson/Herwig Hulpke, Das Vor-
sorgeprinzip – Internationaler Vergleich, Mög-
lichkeiten und Grenzen, Lösungsvorschläge, 
in: Umweltwissenschaften und Schadstoff-For-
schung 2000, S. 27 –  39 (36 f.), Erben (Fn. 6), S. 56 f.

9 Grundsatz 15 der Rio-Erklärung über Umwelt 
und Entwicklung vom 12. August 1992, UN-
Dok. A/CONF.151/26, Annex I, Principle 15.

10 Art. 3 Abs. 3 United Nations Framework Con-
vention on Climate Change, abrufbar unter: 
https://unfccc.int/files/essential_background/
background_publications_htmlpdf/applica 
tion/pdf/conveng.pdf (zuletzt besucht am 
27. November 2022).

11 LaFrenchi (Fn. 7), S. 686; z. B. Präambel und Art. 1 
des Stockholmer Übereinkommen[s] über per-
sistente organische Schadstoffe vom 23. Mai 
2001, UNTS Bd. 2256, S. 119, BGBl. 2002 II, S. 803; 
Präambel und Art. 1 des Internationale[n] Proto-

Die mittlerweile weite Verbreitung des Vor-
sorgeprinzips darf jedoch nicht über beste-
hende Kontroversen und Unklarheiten, die 
zum Teil auf die verschiedenen Versionen 
und Ausgestaltungen des Vor sorgeprinzips 
zurückzuführen sind, hinwegtäuschen.12 
Geht man von der weit verbreiteten Rio-
Definition aus, sind die Kernelemente des 
Vorsorgeprinzips drohende schwerwie-
gende Umweltschäden und das Be stehen 
wissenschaftlicher Unsicherheit.13 Liegen 
diese Voraussetzungen vor, stellt sich 
in einem zweiten Schritt die Frage, wel-
che Vorsorgemaßnahmen die staatlichen 
Handlungsträger:innen ergreifen sollen.14 
Eingeschränkt wird das Vorsorgeprinzip im 
Sinne der Rio-Deklaration durch die Vor-
gabe, dass die Staaten das Vorsorgeprin-
zip (nur) im Rahmen ihrer Möglichkeiten an-
zuwenden haben sowie durch den Verweis 
auf kostenwirksame Maßnahmen.15 Die voll-
ständige Vermeidung von Risiken ist da-
gegen nicht Inhalt des Vorsorgeprinzips.16 
Insbesondere darüber, inwieweit risiko-
behaftete Aktivitäten zulässig sein sollen, 
bestehen nach wie vor verschiedene Auffas-
sungen.17 Aber nicht nur der materielle Ge-
halt ist umstritten, sondern auch die Rechts-
natur des Vorsorgeprinzips. In der Literatur 
haben sich im Grunde drei Strömungen 
her auskristallisiert. Die einen verstehen 

12 Erben (Fn. 6), S. 39 ff.

13 Christian Calliess, Rechtsstaat und Umweltstaat, 
2001, S. 204 f.

14 Christian Calliess, Das Vorsorgeprinzip, in: Ar-
min Grunwald/Rafaela Hillerbrand (Hrsg.), 
Handbuch Technikethik, 2. Aufl. 2021, S. 437 –  
441 (439); Monien (Fn. 6), S. 254.

15 Dorothee Maurmann, Rechtsgrundsätze im Völ-
kerrecht am Beispiel des Vorsorgeprinzips, 2008, 
S. 153.

16 Calliess (Fn. 14), S. 439; Monien (Fn. 6), S. 267.

17 Vgl. dazu Sonia Boutillon, The Precautionary 
Principle: Development of an International Stan-
dard, in: Michigan Journal of International Law 
2002, S. 429 –  469 (431 f.) und Jonathan B. Wiener, 
Precautionary Principle, in: Michael Faure/Lud-
wig Krämer/Emanuela Orlando (Hrsg.), Prin-
ciples of Environmental Law, 2018, S. 174 –  185 
(174 ff.).

Das Vorsorgegebot im Völkerrecht, 2005, S. 31; 
siehe dazu auch Johanna Monien, Prinzipien als 
Wegbereiter eines globalen Umweltschutzes ?, 
2014, S. 252 f.

Das Vorsorgegebot im Völkerrecht, 2005, S. 31; siehe dazu auch 

Johanna Monien, Prinzipien als Wegbereiter eines globalen Umweltschutzes ?, 2014, S. 252 f.

koll[s] über die biologische Sicherheit (Cartagena 
Protokoll) vom 29. Januar 2000, UNTS Bd. 2226, 
S. 208; BGBl. 2003 II, S. 1506.

koll[s] über die biologische Sicherheit (Cartagena Pro-

tokoll) vom 29. Januar 2000, UNTS Bd. 2226, S. 208; BGBl. 2003 II, S. 1506.

https://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/pdf/conveng.pdf
https://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/pdf/conveng.pdf
https://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/pdf/conveng.pdf
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das Vorsorgeprinzip als bedeutendes poli-
tisches Konzept, dessen rechtlicher Gehalt 
marginal ist.18 Dem entgegen stehen Auf-
fassungen, wonach es sich beim Vorsorge-
prinzip um einen allgemeinen Rechtsgrund-
satz des Völkerrechts19 oder um (zumindest 
regionales) Völkergewohnheitsrecht20 han-
delt.

Insgesamt lässt sich zusammenfassen, dass 
das Vorsorgeprinzip seit den 1980er Jahren 
auf internationaler Ebene rasant an Bedeu-
tung gewonnen hat. Dennoch bestehen im 
Völkerrecht nach wie vor Unsicherheiten 
bezüglich des materiellen Gehalts und der 
rechtlichen Qualifikation. Die in der Rio-
Deklaration enthaltene Erklärung kann un-
geachtet dessen als eine Art Grundkonsens 
betrachtet werden.21

18 Joakim Zander, The Application of the Precaution-
ary Principle in Practice: Comparative Dimen-
sions, 2010, S. 72.

19 Maurmann (Fn. 15), S. 236; a. A. Erben (Fn. 6), 
S. 253.

20 So z. B.: Agne Sirinskiene, The Status of Precau-
tionary Principle: Moving Towards a Rule of 
Customary Law, in: Jurisprudence 2009, S. 349 –  
364 (360); Nicolas de Sadeleer, Environmental 
principles: from political slogans to legal rules, 
2. Aufl. 2021, S. 463; Ders., The precautionary 
principle and climate change, in: Michael Faure/
Daniel Farber/Marjan Peeters (Hrsg.), Climate 
Change Law, 2016, S. 20 –  31 (21); differenzierter 
Alexander Proelß, Prinzipien des internationalen 
Umweltrechts, in: ders. (Hrsg.), Internationales 
Umweltrecht, 2022, S. 95 –  150 (124), der eine ge-
wohnheitsrechtliche Geltung des Vorsorgeprin-
zips nur im Hinblick auf den gemeinsamen Kern 
i. S. d. Rio-Deklaration für möglich hält; vgl. je-
doch ITLOS, “Responsibilities and Obligations 
of State Sponsering Persons and Entities With 
Respect To Activities in the Area” (Advisory 
Opinon), Urteil vom 1. Februar 2011, Rn. 135: 
“The Chamber observes that the precautionary ap-
proach has been incorporated into a growing number 
of international treaties and other instruments, many 
of which reflect the formulation of Principle 15 of the 
Rio Declaration. In the view of the Chamber, this has 
initiated a trend towards making this approach part of 
customary international law.”

21 Proelß (Fn. 20), S. 124.

III. Das Vorsorgeprinzip im Unionsrecht

Nach Art. 191 Abs. 2 S. 2 Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) beruht die Umweltpolitik der EU 
neben dem Ursprungsprinzip, dem Ver-
ursacherprinzip und dem Vorbeugeprinzip 
auf dem Grundsatz der Vorsorge. Bereits 
seit den 1970er Jahren und somit vor der 
Verschriftlichung auf internationaler Ebe-
ne fand sich der Vorsorgegedanke in unver-
bindlichen Umweltprogrammen der EU.22 
Mit dem Vertrag von Maastricht wurde das 
Prinzip im Jahr 1992 erstmals primärrecht-
lich verankert.23

Insbesondere die Abgrenzung zwischen 
dem Vorbeuge- und dem Vorsorgeprinzip 
ist im Unionsrecht umstritten, da inhaltlich 
beide Prinzipien die präventive Abwehr 
von Gefahren verlangen.24 Einige Autor:in-
nen25 und der EuGH26 differenzieren nicht 
zwischen Vorbeuge- und Vorsorgeprinzip. 

22 Anja Käller, in: Ulrich Becker/Armin Hatje/
Johann Schoo/Jürgen Schwarze (Hrsg.), EU-
Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 191 AEUV Rn. 27; 
Erklärung des Rates der Europäischen Gemein-
schaften und der im Rat vereinigten Vertre-
ter der Regierungen der Mitgliedstaaten vom 
22. November 1973 über ein Aktionsprogramm 
der Europäischen Gemeinschaften für den Um-
weltschutz, Abl. C 112/1, Titel II Abs. 1.

23 Astrid Epiney, Umweltrecht der Europäischen 
Union, 4. Aufl. 2019, S. 157 ff.

24 Christian Calliess, in: ders./Matthias Ruffert 
(Hrsg.), EUV/AEUV – Das Verfassungsrecht der 
Europäischen Union mit Europäischer Grund-
rechtecharta Kommentar, 6. Aufl. 2022, Art. 291 
AEUV Rn. 33.

25 Joachim Scherer/Sebastian Heselhaus, Prinzipien 
der Umweltpolitik, in: Manfred Dauses/Markus 
Ludwig (Hrsg.), Handbuch des EU-Wirtschafts-
recht, 57. Aufl. 2022, O. Umweltrecht Rn. 36; 
Sebastian Heselhaus, in: Matthias Pechstein/Cars-
ten Nowak/Ulrich Häde (Hrsg.), Frankfurter 
Kommentar EUV/GRC/AEUV, 2017, Art. 191 
AEUV Rn. 62; Ludwig Krämer, in: Hans von 
der Groeben/Jürgen Schwarze/Armin Hatje 
(Hrsg.), Europäisches Unionsrecht, 7. Aufl. 2015, 
Art. 191 AEUV Rn. 40.

26 EuGH, Urteil vom 5. Oktober 1999, verb. Rs. 
C-175/98 und C-177/98, Paolo Lirussi und Fran-
cesca Bizzaro, Rn. 52; EuGH, Urteil vom 22. Juni 
2000, C-318/98, Fornasar et al., Rn. 37; EuGH, 
Urteil vom 5. Mai 1998, C-180/96, GB ./. KOM, 
Rn. 100.
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Im Gegensatz dazu wird zutreffend vertre-
ten, dass die unterschiedliche Entstehungs-
geschichte27 auf einen unterschiedlichen Be-
deutungsgehalt schließen lässt und somit 
eine Unterscheidung geboten ist.28 Die Prin-
zipien unterscheiden sich dahingehend, 
dass das Vorsorgeprinzip auch in Situatio-
nen wissenschaftlicher Unsicherheit Maß-
nahmen erlaubt und stärker auf die Vermei-
dung potenzieller Risiken abzielt.29 Beim 
Vorbeugeprinzip liegt der Fokus dagegen 
auf der Vermeidung bestehender Risiken/
Gefahren, deren Eintrittswahrscheinlichkeit 
bekannt ist.30

Ein weiterer strittiger Punkt des Vorsorge-
prinzips ist der genaue Inhalt. Speziell die 
Frage nach dem (noch) zulässigen Maß an 
Risiko ist schwierig zu beantworten. Er-
greift der (Unions-)Gesetzgeber Maßnah-
men im Hinblick auf das Vorsorgeprinzip, 
schränkt er damit regelmäßig grundrecht-
lich gewährte Freiheiten ein.31 Das Vor-
sorgeprinzip besteht daher im Unionsrecht 
nicht isoliert, sondern wird vom EuGH im 
Zusammenhang mit dem Verhältnismäßig-
keitsgrundsatz angewandt.32 Folglich muss 
eine Folgenabschätzung durchgeführt wer-
den, wobei unter anderem die möglichen 
Umweltbeeinträchtigungen, das Risiko und 

27 Das Vorbeugeprinzip fand im Gegensatz zum 
Vorsorgeprinzip bereits mit der Einheitlichen 
Europäischen Akte Eingang in die Verträge.

28 So z. B. Calliess (Fn. 13), S. 199 f.; dafür spräche 
auch die englische Sprachfassung, die zwischen 
“precautionary principle” und “the principles 
that preventive action should be taken” unter-
scheidet, vgl. dazu z. B. Christian Piska, in: Tho-
mas Jaeger/Karl Stoeger (Hrsg.), EUV/AEUV, 
Art. 191 AEUV Rn. 31 (Stand 1. 12.  2020, rdb.at).

29 Birger Arndt, Das Vorsorgeprinzip im EU-Recht, 
2009, S. 124; Calliess (Fn. 24), Art. 191 Rn. 35; Epi-
ney (Fn. 23), S. 157 f.

30 Arndt (Fn. 29), S. 124 f.; Michael Kloepfer, Umwelt-
recht, 4. Aufl. 2019, § 9 Rn. 61.

31 Martin Nettesheim, in: Eberhard Grabitz/Mein-
hard Hilf/ders. (Hrsg.), Das Recht der Euro-
päischen Union – EUV/AEUV, Bd. I, 76. Ergän-
zungslieferung 2022, Art. 191 AEUV Rn. 95.

32 Scherer/Heselhaus (Fn. 25), Rn. 39; Epiney (Fn. 23), 
S. 162.

der Eingriff in andere schützenswerte In-
teressen abgewogen werden müssen.33

Außerdem stellt sich die Frage nach der Be-
weislastumkehr.34 Wenn Mitgliedstaaten 
oder Unionsorgane Maßnahmen zum Ge-
sundheits- oder Umweltschutz einführen 
wollen, welche mit einer Beschränkung der 
Grundfreiheiten bzw. Grundrechte einher-
gehen, liegt der Beweis der Erforderlichkeit 
grundsätzlich bei den handelnden Orga-
nen.35 Unter Anwendung des Vorsorgeprin-
zips kommt es jedoch zu einer Modifika-
tion. Anstelle eines zwingenden Beweises 
reicht das Vorbringen stichhaltiger Gründe 
aus, um Eingriffe zu rechtfertigen.36 Die Be-
rufung auf wissenschaftliche Unsicherheit 
allein genügt hingegen nicht.37 Die Kom-
mission38 und einige Autor:innen erblicken 
in der Anwendung des Vorsorgeprinzips 
überhaupt eine Form der Beweislastumkehr 
im Sinne einer Gefährlichkeitsvermutung, 
d. h. der:die Riskoverursacher:in muss erst
beweisen, dass keine Gefahr durch mögli-
cherweise schädliche Produkte, Stoffe und
Verfahren droht.39

Aufgrund der fehlenden Definition in den 
Verträgen wurde das Vorsorgeprinzip 

33 Heselhaus (Fn. 25), Art. 191 Rn. 66; Arndt (Fn. 29), 
S. 280 f.

34 Vgl. zur Beweislastumkehr im internationalen 
Recht: Caroline E. Foster, Science and the Precau-
tionary Principle in International Courts and Tri-
bunals: Expert Evidence, Burden of Proof and Fi-
nality, 2011, S. 240 ff.

35 Vgl. Zander (Fn. 18), S. 130 f.

36 Arndt (Fn. 29), S. 291; Piska (Fn. 28), Art. 191 
Rn. 32.

37 Zander (Fn. 18), S. 131.

38 KOM (2000) 1 endg., S. 5 f.: Die Beweislast-
umkehr soll laut Kommission jedoch nicht den 
Regelfall darstellen.

39 Calliess (Fn. 24), Art. 191 Rn. 37; Calliess (Fn. 14), 
S. 440; Ferdinand Kerschner/Erika Wagner, TTIP
und CETA – EU-Alleingang und Vorsorgeprin-
zip ?, in: RdU 2016, S. 133; Ivo Appel, Europas Sor-
ge um die Vorsorge – Zur Mitteilung der Euro-
päischen Kommission über die Anwendbarkeit
des Vorsorgeprinzips, in: NVwZ 2001, S. 395 –
398 (398); i. d. S. auch Arno Scherzberg, Risiko-
abschätzung unter Ungewissheit – Preliminary
risk assessment im Kontext der Nanotechnologie, in:
ZUR 2010, S. 303 –  311 (306).
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vor allem durch die Rechtsprechung des 
EuGH40 und das Sekundärrecht41 ausgestal-
tet. Bestehen im Sekundärrecht detaillierte 
Vorgaben zum Vorsorgeprinzip, sind die-
se vorrangig zu beachten.42 Oftmals kön-
nen die Sekundärrechtsakte überhaupt als 
„Umsetzung“ des Vorsorgeprinzips gese-
hen werden. Klassische Beispiele sind die 
UVP-Richtlinie, die IVU-Richtlinie und die 
Richtlinie 2001/18/EG über die absichtliche 
Freisetzung genetisch veränderter Organis-
men in die Umwelt.43 In diesen Rechtsakten 
wird in den Erwägungsgründen44 und teil-
weise auch in einzelnen Richtlinienbestim-
mungen45 explizit auf das Vorsorgeprinzip 
Bezug genommen.46

Auch die Kommission hat in einer Mit-
teilung im Jahr 2000 ihr Verständnis vom 

40 Calliess (Fn. 24), Art. 191 Rn. 29.

41 Bspw. Käller (Fn. 22), Art. 191 Rn. 31.

42 Appel (Fn. 39), S. 395.

43 Epiney (Fn. 23), S. 163.

44 2. Erwägungsgrund der Richtlinie 2011/92/EU 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. Dezember 2011 über die Umweltverträglich-
keitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und 
privaten Projekten (UVP-Richtlinie), Abl. EU 
2012 L 26/1; 2. Erwägungsgrund der Richtlinie 
2008/1/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 15. Januar 2008 über die integrier-
te Vermeidung und Verminderung der Umwelt-
verschmutzung (IVU-Richtlinie), Abl. EU 2008 
L 24/8 und 8. Erwägungsgrund der Richtlinie 
2001/18/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 12. März 2001 über die absicht-
liche Freisetzung genetisch veränderter Organis-
men in die Umwelt, Abl. EG 2001 L 106/1.

45 Anhang IV der IVU-Richtlinie und Art. 1 der 
Richtlinie über die absichtliche Freisetzung ge-
netisch veränderter Organismen in die Umwelt.

46 Weitere Rechtsakte, die explizit auf das Vor-
sorgeprinzip Bezug nehmen, sind z. B. die Richt-
linie (EU) 2020/2184 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 16. Dezember 2020 
über die Qualität von Wasser für den mensch-
lichen Gebrauch, Abl. EU 2020 L 435/1; die Ver-
ordnung (EU) 2019/1021 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 20. Juni 2019 über 
persistente organische Schadstoffe, Abl. EU 
2019, L 169/45; Verordnung (EU) 1143/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
22. Oktober 2014 über die Prävention und das 
Management der Einbringung und Ausbreitung 
invasiver gebietsfremder Arten, Abl. EU 2014 
L 317/35.

Vorsorgeprinzip zum Ausdruck gebracht. 
Demnach müsse dem Vorsorgeprinzip in 
einer abgestuften Risikoanalyse Rechnung 
getragen werden. Diese Risikoanalyse be-
stehe zum einen aus einer (wissenschaftli-
chen) Risikobewertung und zum anderen 
aus dem Risikomanagement der Entschei-
dungsträger:innen. Das Vorsorgeprinzip 
komme aber nur unter der Bedingung zur 
Anwendung, dass man mit der Verwirk-
lichung einer Gefahr rechne, deren Eintritts-
risiko trotz wissenschaftlicher Evaluierung 
nicht genau beziffert werden könne.47

Die ersten Entscheidungen des EuGH zum 
Vorsorgeprinzip betrafen die Rinderkrank-
heit BSE und dienten dazu, den Anwen-
dungsbereich über den Bereich des Umwelt-
schutzes auf die menschliche Gesundheit 
allgemein auszudehnen.48 Demnach „kön-
nen Organe Schutzmaßnahmen treffen, 
ohne abwarten zu müssen, dass das Vorlie-
gen und die Größe dieser Gefahren [Anm.: 
Gefahren für die menschliche Gesundheit] 
klar dargelegt sind.“49 Dieses weit gehende 
Verständnis des Vorsorgeprinzips wurde 
in mehreren nachfolgenden Entscheidun-
gen bestätigt.50 Ferner bezeichnete der 
EuGH das Vorsorgeprinzip als „eine der 
Grundlagen der Politik des hohen Schutz-
niveaus“.51

In der späteren Rechtsprechung hat der 
EuGH die Grundsätze für eine korrekte 
Anwendung des Vorsorgeprinzips darge-
legt. Demnach bedarf es zunächst einer Be-
stimmung der negativen Auswirkungen 
und zudem einer erschöpfenden Bewer-

47 KOM (2000) 1 endg., S. 4.

48 EuGH, Urteile vom 5. Mai 1998, verb. Rs. 
C-157/96, Rinderwahn, Rn. 63 f. und Rs. C-180/96, 
GB ./. KOM, Rn. 99; EuG, Urteil vom 11. Septem-
ber 2002, verb. Rs. T-13/99, Pfizer, Rn. 444 und 
T-70/99, Alpharma, Rn. 355; vgl. dazu auch die 
Meinung der KOM (2000) 1 endg., S. 3.

49 EuGH, Urteile vom 5. Mai 1998, verb. Rs. 
C-157/96, Rinderwahn, Rn. 63 f. und Rs. C-180/96, 
GB ./. KOM, Rn. 99.

50 EuGH, Urteil vom 22. Oktober 2010, Rs. C-77/09, 
Gowan, Rn. 73 und EuGH, Urteil vom 9. Septem-
ber 2003, Rs. C-236/01, Monsanto, Rn. 111.

51 EuGH, Urteil vom 7. September 2004, Rs. 
C-127/02, Bohoud van de Waddenzsee, Rn. 44.
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tung des Risikos unter Heranziehung der 
zuverlässigsten verfügbaren wissenschaft-
lichen Daten und der neuesten Ergebnisse 
der internationalen Forschung.52 Im Zuge 
der Risikobewertung müsse zunächst das 
nicht mehr hinnehmbare Risiko bestimmt 
werden und in einem zweiten Schritt eine 
wissenschaftliche Bewertung des Risikos 
erfolgen.53 Ein bloß hypothetisches Risiko, 
das wissenschaftlich nicht überprüft wur-
de, reicht dagegen für das Tätigwerden im 
Sinne des Vorsorgeprinzips nicht aus.54 Die 
gerichtliche Kontrolle der Risikobewertung 
beschränkt sich dabei auf eine Kontrolle 
des Ermessensmissbrauchs, wobei das Vor-
sorgeprinzip den Organen weites Ermessen 
einräumt.55

Nicht immer wurde die Anwendung des 
Vorsorgeprinzips durch den EuGH mit 
Wohlwollen aufgefasst. Insbesondere die 
Entscheidung zur Einstufung der durch 
Mutagenese veränderten Organismen zu 
den gentechnisch veränderten Mechanis-
men56 stieß auf Kritik in der Literatur.57 Dem 
EuGH wurde vorgeworfen, durch pauscha-
le Verweise auf das Vorsorgegebot58 die 
Entwicklung hin zu einem Verhinderungs-
gebot zu begünstigen. Die Unsicherheit hin-
sichtlich möglicher negativer Folgen habe 
nicht bestanden. Vielmehr gäbe es keine 
empirischen Beweise für ein mögliches Ge-
sundheitsrisiko.59

52 EuGH, Urteil vom 28. Januar 2010, Rs. C-333/08, 
Frankreich ./. KOM, Rn. 92 und EuGH, Urteil vom 
8. Juli 2010, Rs. C-343/09, Afton Chemicals, Rn. 60.

53 EuG, Urteil vom 11. September 2002, Rs. T-13/99, 
Pfizer Animal Health SA, Rn. 149.

54 Ibid., Rn. 143.

55 Ibid., Rn. 169 f.

56 EuGH, Urteil vom 25. Juli 2018, Rs. C-528/16, 
Mutagenese.

57 Vgl. dazu überblicksmäßig Elisabeth Andersen/
Katharina Scheiber, „Genome Editing“ vor dem 
EuGH und seine Folgen, in: NuR 2020, S. 99 –  106 
(105 f.).

58 EuGH, Urteil vom 25. Juli 2018, Rs. C-528/16, 
Mutagenese, insb. Rn. 53.

59 I. d. S. Giuseppe Giorgio Reiter, Mit Mutagenese 
gewonnene Organismen sind GVO, in: RdU 
2018, S. 205 –  211 (209); Andersen/Scheiber (Fn. 57), 
S. 106.

Im Allgemeinen ist das Vorsorgeprinzip 
im Unionsrecht ein im Vergleich zum Völ-
kerrecht klar definierter, nicht mehr weg-
zudenkender Grundsatz, der es erlaubt in 
Situationen wissenschaftlicher Unsicherheit 
Schutzmaßnahmen zu treffen, bevor sich 
Gefahren realisieren. Im Unterschied dazu 
besteht in der Rechtsprechung des EGMR 
noch deutlich mehr Definitionsbedarf.

IV. Das Vorsorgeprinzip in der Recht-
sprechung des EGMR

Die EMRK enthält kein Menschenrecht auf 
Umweltschutz und a fortiori keine umwelt-
rechtlichen Prinzipien. Dennoch hat der 
EGMR, gestützt auf das Recht auf Leben 
(Art. 2 EMRK) und auf das Recht auf Ach-
tung des Privat- und Familienlebens (Art. 8 
EMRK), mittlerweile eine umfassende 
Rechtsprechung zu umweltrechtlichen Be-
langen entwickelt.60 Der EGMR hat unmiss-
verständlich und wiederholt zum Ausdruck 
gebracht, die EMRK als “living instrument” 
in Anbetracht der “present-day conditions” 
zu verstehen.61 Ein Weg, die EMRK an ak-
tuelle Herausforderungen anzupassen, ist 
etwa die Einbeziehung internationaler Ab-
kommen.62 Im Folgenden wird untersucht, 
ob und welche Rolle das Vorsorgeprinzip 
in der Rechtsprechung des EGMR spielt. 
Erst im Jahr 2021 hat die parlamentarische 
Versammlung des Europarats ein Zusatz-
protokoll vorgeschlagen, welches das Vor-

60 Bspw. Groß (Fn. 1), S. 85; Birgit Peters, Zur An-
wendbarkeit der Europäischen Menschenrechts-
konvention in Umwelt und Klimaschutzfragen, 
in: AVR 2021, S. 164 –  198 (169); Eduard Schöpfer, 
Gedanken zur Verankerung eines Grund- bzw. 
Menschenrechts auf eine gesunde Umwelt, in: 
NLMR 2019, S. 183 –  188 (184).

61 EGMR, Tyrer ./. GB (5856/72), Urteil vom 
25. April 1978, Series A 26, Rn. 31; Tim Eicke, Cli-
mate Change and the Convention: Beyond Ad-
missibility, in: European Convention on Human
Rights Law Review 2022, S. 8 –  16 (13).

62 Marten Breuer, Zulässigkeit und Grenzen richter-
licher Rechtsfortbildung in der Rechtsprechung 
des EGMR, in: ZÖR 2013, S. 729 –  766 (755 ff.); vgl. 
zur Konsensmethode: Antje Ungern-Sternberg, 
Die Konsensmethode des EGMR, in: AVR 2013, 
S. 312 –  338.
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sorgeprinzip als Interpretationsrichtlinie 
vorsehen würde.63

Die zahlenmäßig umfangreiche Rechtspre-
chung darf nicht über die grundsätzliche 
Ähnlichkeit der bisher entschiedenen Sach-
verhalte hinwegtäuschen.64 Nicht Gegen-
stand dieser Verfahren war bisher die Frage, 
ob die aktuell oft bescheidenen Anstren-
gungen der Staaten im Kampf gegen den 
Klimawandel eine Verletzung der Konven-
tionsrechte bzw. der sich daraus ergeben-
den Schutzpflichten darstellen.65

Die erste Hürde der Klimaklagen liegt in der 
Zulässigkeit. Die Beschwerdeführer:innen 
müssen dafür die individuelle und gegen-
wärtige Betroffenheit nachweisen, um den 
Opferbegriff des Art. 34 EMRK zu erfül-
len.66 Nach ständiger Rechtsprechung muss 
der Opferbegriff autonom und unabhän-
gig von nationalen Begriffen interpretiert 
werden. Um als Opfer im Sinne des Art. 34 
EMRK eine Verletzung geltend machen zu 
können, „muss ein hinreichender direkter 
Zusammenhang zwischen dem Antragstel-
ler und dem Schaden bestehen, den er auf-
grund der behaupteten Verletzung erlitten 
zu haben glaubt.“67 Die Beweislast liegt so-

63 Art. 4 Parliamentary Assembly of the Council of 
Europe, “Anchoring the Right to a Healthy En-
vironment: Need for Enhanced Action by the 
Council of Europe”, 2021, Recommendation 
2211.

64 I. d. S. Ole W. Pedersen, Environmental principles 
and the European Court of Human Rights, in: 
Michael Faure/Ludwig Krämer/Emanuela Or-
lando (Hrsg.), Principles of Environmental 
Law, 2019, S. 578 –  585 (579 f.); vgl. z. B. die Fäl-
le zu Emissionen EGMR, López Ostra ./. Spa-
nien (16798/90), Urteil vom 9. Dezember 1994, 
Series A 3030-C; EGMR, Fadeyeva ./. Russland 
(55723/00), Urteil vom 30. November 2005, 
ECHR Rep. 2005-IV, S. 255 ff.; EGMR (GK), Hat-
ten et al. ./. GB (36022/97), Urteil vom 8. Juli 2003, 
ECHR Rep.2003-VIII, S. 189 ff.

65 Pedersen (Fn. 64), S. 579.

66 Thomas Groß, Die Ableitung von Klimaschutz-
maßnahmen aus grundrechtlichen Schutzpflich-
ten, in: NVwZ 2020, S. 337 –  343 (338).

67 Bspw. EGMR, Gorraiz Lizarraga et al. ./. Spanien 
(62543/00), Urteil vom 27. April 2004, ECHR 
Rep. 2004-III, S. 225 ff.; Rn. 35; EGMR, Tauira 
et al. ./. Frankreich (28204/95), Urteil vom 4. De-
zember 1995, Series B 83, S. 112 (130).

mit bei den Beschwerdeführenden. Gerade 
beim Klimawandel bereitet das Führen die-
ses Beweises jedoch aufgrund der Natur der 
Sache, insbesondere aufgrund der ungewis-
sen Entwicklung und der meist erst zukünf-
tigen Manifestierung konkreter Verletzun-
gen, Schwierigkeiten.68

Hier könnte das Vorsorgeprinzip in seiner 
Ausgestaltung als Mittel zur Beweislast-
umkehr grundsätzlich Abhilfe schaffen. 
Dem entgegen steht jedoch die strikte Ju-
dikatur des EGMR zu Popularklagen. Die-
se sind nicht zulässig, da der EGMR keine 
Kompetenz zur abstrakten Normenkon-
trolle hat.69 Die Berufung auf nationale Be-
stimmungen, die vermutlich gegen die Kon-
vention verstoßen, reicht nicht aus, um die 
Opfereigenschaft zu begründen.70 Wie der 
EGMR-Richter Eicke ausführt, bleibt daher 
im Hinblick auf die ständige Rechtspre-
chung wenig Spielraum für die Anwendung 
des Vorsorgeprinzips auf der Stufe der Zu-
lässigkeitsprüfung.71 Dagegen spricht au-
ßerdem, dass das Vorsorgeprinzip nur in 
seiner stärksten Ausprägung zur vollstän-
digen Beweislastumkehr führt.72

Die wohl größere Rolle könnte dem Vor-
sorgeprinzip bei der inhaltlichen Beurtei-
lung und hier vor allem bei der Kausalität 
zukommen.73 Bereits im Jahr 1997 appellier-
ten einige Richter:innen in einem Sonder-
votum für eine stärkere Einbeziehung des 
Vorsorgeprinzips. Im Anlassfall bekämpf-

68 Vgl. z. B. Eicke (Fn. 61), S. 9.

69 Philip Czech, in: Arno Kahl/Lamiss Khakzadeh/
Sebastian Schmid (Hrsg.), Kommentar zum Bun-
desverfassungsrecht B-VG und Grundrechte, 
2021, Art. 34 EMRK Rn. 9.

70 Siehe zur genauen Auseinandersetzung mit der 
Zulässigkeit EGMR, Centre for Legal Resources ./. 
Frankreich (47848/08), Urteil vom 17. Juli 2014, 
ECHR-Rep. 2014-V, S. 1 ff., Rn. 101.

71 Tim Eicke, Human Rights and Climate Change: 
What Role for the European Court of Human 
Rights ? Inaugural Annual Human Rights Lec-
ture, abrufbar unter: https://rm.coe.int/human- 
rights-and-climate-change-judge-eicke-speech/ 
1680a195d4#_ftn53 (zuletzt besucht am 30. No-
vember 2022).

72 Proelß (Fn. 20), S. 122.

73 Groß (Fn. 66), S. 340.

https://rm.coe.int/human-rights-and-climate-change-judge-eicke-speech/1680a195d4#_ftn53
https://rm.coe.int/human-rights-and-climate-change-judge-eicke-speech/1680a195d4#_ftn53
https://rm.coe.int/human-rights-and-climate-change-judge-eicke-speech/1680a195d4#_ftn53
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te eine Gruppe von neun Personen, die in 
unmittelbarer Nähe eines Kernkraftwerkes 
wohnte, eine Entscheidung des Schweizer 
Bundesrates, wonach die Lizenz für den 
Weiterbetrieb der Kraftwerke auf unbe-
stimmte Zeit erteilt wurde.74 Der Gerichts-
hof entschied, dass von den Beschwerdefüh-
rer:innen kein Zusammenhang zwischen 
den Betriebsbedingungen des Kraftwerks 
und dem Schutz ihrer physischen Integrität 
hergestellt werden konnte. Aufgrund der 
zu dürftigen Verbindung zwischen der Ent-
scheidung des Bundesrates und den Rech-
ten der Beschwerdeführer:innen liege auch 
keine Verletzung von Art. 6 EMRK vor.75 
Die Richter:innen kritisierten im Sonder-
votum die Außerachtlassung der aktuel-
len Trends im Völkerrecht allgemein und 
die Entwicklung des Vorsorgeprinzips im 
Besonderen.76 Zwei Jahre später wurde ein 
ähnlich gelagerter Fall gleich entschieden. 
Auch hier gab es ein Sondervotum, aller-
dings ohne explizite Erwähnung des Vor-
sorgeprinzips.77

In den folgenden Jahren wurden einzelne 
„Vorsorgeelemente“, wie die Risikobewer-
tung, in die Rechtsprechung aufgenom-
men.78 Von einer vollständigen Anerken-
nung des Vorsorgeprinzips kann jedoch 
nicht gesprochen werden. Laut EGMR müs-
se bei komplexen umweltrechtlichen und 
wirtschaftspolitischen Fragestellungen der 
Entscheidungsprozess unter Einbeziehung 
angemessener Untersuchungen und Stu-
dien erfolgen, um im Vorhinein die Effek-
te möglicherweise gefährlicher Aktivitäten 

74 EGMR, Balmer-Schafroth et al. ./. Schweiz (67/ 
1996/686/876), Urteil vom 26. August 1997, 
ECHR-Rep. 1997-IV, S. 1346 ff., Rn. 7 ff.

75 Ibid., Rn. 40.

76 Ibid., Dissenting Opinion.

77 EGMR, Athanassoglou et al. ./. Schweiz (27644/95), 
Urteil vom 6. April 2000, ECHR-Rep. 2000-IV, 
S. 173 ff., Dissenting Opinion.

78 Siehe z. B. Katharina Braig/Stoyan Panov, The Doc-
trine of Positive Obligations as a Starting Point 
for Climate Litigation in Strasbourg: The Euro-
pean Court of Human Rights as a Hilfssheriff in 
Combating Climate Change ?, in: Journal of En-
vironmental Law and Litigation 2020, S. 261 –  297 
(279).

verhindern und bewerten zu können.79 Die 
Staaten seien zudem verpflichtet, bei gefähr-
lichen Aktivitäten einen Rechts- und Ver-
waltungsrahmen zu schaffen, der eine wirk-
same Vorbeugung gegen Gefährdungen des 
Rechts auf Leben ermöglicht.80 Als ein wei-
teres Vorsorgeelement kann auch das Recht 
auf Zugang zu Informationen gesehen wer-
den.81 Nach ständiger Rechtsprechung müs-
sen den Betroffenen zur Risikoabschätzung 
notwendige Informationen zur Verfügung 
gestellt werden.82

Es dauerte weitere zwölf Jahre seit der ers-
ten Erwähnung des Vorsorgeprinzips in 
dem oben genannten Sondervotum, bis der 
EGMR das Vorsorgeprinzip explizit adres-
sierte. Der Fall Tătar gegen Rumänien betrifft 
dem Anschein nach einen „klassischen“ 
umweltrechtlichen Sachverhalt. Im rumä-
nischen Baia Mare wurde einer teilstaatli-
chen Aktiengesellschaft die Lizenz zum 
Goldabbau erteilt. Dieser Abbau erfolgte 
unter anderem durch den Einsatz von Na-
triumzyanid, welches beim Kontakt mit 
Luft zu giftigen Blausäuredämpfen führen 
kann. Die Grenzwerte der Schadstoffbelas-
tung waren sowohl für die Luft als auch für 

79 EGMR, Öçkan et al. ./. Türkei (46771/99), Urteil 
vom 28. März 2006, Rn. 43; EGMR, Taşkın et al. ./. 
Türkei (46117/99), Urteil vom 10. November 
2004, ECHR-Rep. 2004-X, S. 145 ff., Rn. 119; 
EGMR (GK), Hatton et al. ./. GB (36022/97), Urteil 
vom 8. Juli 2003, ECHR-Rep. 2003 VIII, S. 189 ff., 
Rn. 128.

80 Bspw. EGMR, Öneryildiz ./. Türkei (48939/99), 
Urteil vom 30. November 2004, ECHR-Rep. 2004-
XII, S. 1 ff., Rn. 89; EGMR, Budayeva et al. ./. Russ-
land (15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02, 
15343/02), Urteil vom 20. März 2008, ECHR-
Rep. 2008-II, S. 267 ff., Rn. 129.

81 Vgl. dazu Joel Tickner, Precaution, Environmen-
tal Science, and Preventive Public Policy, 2002, 
S. 25; Wolfgang Kahl, in: Rudolf Streinz (Hrsg.),
Kommentar EUV/AEUV, 3. Aufl. 2018, Art. 191
AEUV Rn. 79.

82 EGMR, Guerra et al. ./. Italien (116/1996/735/932), 
Urteil vom 19. Februar 1998, ECHR-Rep. 1998-
I, Rn. 60; EGMR, Roche ./. GB (32555/96), Ur-
teil vom 19. Oktober 2005, ECHR-Rep. 2005-X, 
S. 87 ff., Rn. 157 ff.; vgl. insb. EGMR, Öneryildiz ./.
Türkei (48939/99), Urteil vom 30. November
2004, ECHR-Rep. 2004-XII, S. 1 ff., Rn. 90, wo-
nach bei den Präventivmaßnahmen insbesonde-
re das Recht der Öffentlichkeit auf Information
hervorgehoben wird.
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den Boden überschritten. Im Jahr 2000 kam 
es zu einem Unfall, bei dem 100 000 Ku-
bikmeter vergiftete Lauge in den nahelie-
genden Fluss gelangten. Bei einem der Be-
schwerdeführer trat eine Verschlechterung 
seiner Asthmaerkrankung auf. Die zuvor 
angeregten innerstaatlichen Verfahren wa-
ren erfolglos.83

Die Große Kammer prüfte den Fall unter 
Berufung auf die rechtliche Würdigung des 
Sachverhalts und die bisherige Rechtspre-
chung anhand Art. 8 EMRK und nicht wie 
von den Beschwerdeführern vorgebracht 
nach Art. 2 EMRK.84 Erstmals führte der 
EGMR jedoch das Vorsorgeprinzip bei den 
für die materielle Beurteilung des Falles re-
levanten Rechtsvorschriften an und pos-
tulierte, dass mit der Einführung des Vor-
sorgeprinzips in den Vertrag von Maastricht 
dieses sich von „einer philosophischen Auf-
fassung zu einer verbindlichen Norm“ wei-
terentwickelt habe.85 Außerdem wird ex-
plizit auf die Leitlinien der Kommission 
verwiesen und auf die Rechtsprechung des 
EuGH Bezug genommen, wonach Organe 
ohne vollen Nachweis über das Vorhan-
densein und die Schwere von Risiken Maß-
nahmen ergreifen können.86 Dieser Hinweis 
lässt sich nicht anders deuten als eine expli-
zite Entscheidung für die Anwendung des 
Vorsorgeprinzips und zwar in der von der 
Europäischen Union angewandten Form.87

Auch bei der Beurteilung des Sachverhalts 
verwies der EGMR neuerlich auf das Vor-
sorgeprinzip. Bemerkenswert ist, dass er im 

83 EGMR, Tătar ./. Rumänien (67021/01), Urteil vom 
27. Januar 2009, Rn. 6 ff.

84 Ibid., Rn. 70 i. V. m. EGMR, Tătar ./. Rumänien 
(67021/01), Entscheidung über die Zulässigkeit 
vom 5. Juli 2007, Rn. 46 f.

85 Ibid., vor Rn. 70.

86 Ibid., vor Rn. 70.

87 Vgl. dazu Katharina Braig, Umweltschutz durch 
die Europäische Men schenrechtskonvention, 
2021, S. 214, die darin eine klare Abkehr vom 
Sound Science-Ansatz sieht, der weniger „streng“ 
ist als das Vorsorgeprinzip und vor allem 
in Nordamerika verbreitet ist; a. A. Pedersen 
(Fn. 64), S. 582, der dem EGMR vorwirft, den 
verschiedenen Bedeutungen des Vorsorgeprin-
zips nicht ausreichend Rechnung zu tragen.

Hinblick auf die Vorsorgepflicht eine Ver-
letzung des Art. 8 EMRK bejahte, obwohl 
der Beschwerdeführer die Kausalität zwi-
schen der Belastung mit Natriumzyanid 
und eine Verschlimmerung des Asthmas 
nicht nachweisen konnte. Vor dem Hinter-
grund der ernsthaften und erheblichen Ge-
fahr sei der Staat trotz fehlender kausaler 
Wahrscheinlichkeit verpflichtet, Maßnah-
men zu ergreifen.88 Darin kann eine Reduk-
tion89 bzw. Umkehr der Beweislast gesehen 
werden,90 wobei im Streitfall die Schädlich-
keit des Natriumzyanids außer Frage stand 
und lediglich die schädigende Dosis unge-
wiss war.91

Ferner erinnerte der EGMR bei der Unter-
suchung des Unfalls im Jahr 2000 sowie 
der dennoch nicht erfolgten Untersagung 
des Betriebs an die Bedeutung des Vor-
sorgeprinzips, das „im Hinblick auf die Ge-
währleistung eines hohen Schutzniveaus 
für die Gesundheit, die Sicherheit der Ver-
braucher und die Umwelt bei allen Tätig-
keiten der Gemeinschaft Anwendung fin-
den soll.“92 Besonders unterstrich er erneut 
das Recht der Öffentlichkeit auf Informa-
tionen als positive Verpflichtung aus Art. 8 
EMRK.93 Im gegenständlichen Fall hätten es 
die Behörden versäumt, Informationen über 
den Unfall und dessen Folgen sowie über 
Präventivmaßnahmen und Empfehlungen 
für zukünftige vergleichbare Ereignisse be-
reitzustellen.94 Der Staat habe daher seine 
Verpflichtung aus Art. 8 EMRK verletzt.95

88 EGMR, Tătar ./. Rumänien (67021/01), Urteil vom 
27. Januar 2009, Rn. 106 ff.

89 Groß (Fn. 66), S. 340.

90 So z. B. Braig/Panov (Fn. 788), S. 286.

91 Silvia Delgado del Saz, Vorsorge als Verfassungs-
prinizip im europäischen Umweltverbund, 2017, 
S. 40, attestiert dem EGMR daher eine Anwen-
dung des Vorbeugeprinzips und nicht des Vor-
sorgeprizips.

92 EGMR, Tătar ./. Rumänien (67021/01), Urteil vom 
27. Januar 2009, Rn. 120.

93 Ibid., Rn. 113.

94 Ibid., Rn. 122.

95 Ibid., Rn. 125.
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Der Beschwerdeführer bekam trotz fest-
gestellter Verletzung des Art. 8 EMRK kei-
nen Schadensersatz zugesprochen. Dies 
begründete der Gerichtshof mit der fehlen-
den kausalen Wahrscheinlichkeit zwischen 
der behaupteten Verletzung und der Ver-
schlechterung des Gesundheitszustands.96 
Auch das Vorliegen eines immateriellen 
Schadens für einen weiteren Beschwerde-
führer wurde verneint.97

Obwohl der EGMR seit der Tătar-Entschei-
dung im Jahr 2009 durchaus Gelegenheiten 
zur Weiterentwicklung des Vorsorgeprin-
zips hatte, machte er hiervon kaum Ge-
brauch.98 Insbesondere die Rs. Kolyadenko 
gegen Russland, die eine „vorhersehbare“ 
Flutkatastrophe zum Gegenstand hatte, 
wäre zur Heranziehung des Vorsorgeprin-
zips geeignet gewesen. Die Behörden ver-
säumten es in diesem Fall nicht nur, prä-
ventive Maßnahmen zu ergreifen, sondern 
führten schon keine ausreichende Risiko-
bewertung durch.99 Der EGMR bezog sich 
jedoch bloß auf nationale Rechtsvorschrif-
ten, die das präventive Vermeiden derarti-
ger Unfälle verlangten.100 Im Fall Thibaut ge-
gen Frankreich wurde die Erneuerung und 
Verstärkung einer bestehenden Hochspan-
nungsleitung als Eingriff in Art. 8 EMRK 
beanstandet. Die Beschwerdeführer:innen 
brachten unter anderem eine Missachtung 
des Vorsorgeprinzips vor, welches in Frank-
reich gesetzlich verankert ist.101 Der EGMR 
teilte diese Ansicht nicht, sondern kam zu 
dem Urteil, dass die Beschwerdeführer:in-
nen keinen Nachweis über eine hinreichend 
schwere Gefahr durch die Hochspannungs-
leitung darlegen konnten.102 Ähnlich ent-

96 Ibid., Rn. 129.

97 Ibid., Rn. 132; vgl. zur Kritik an diesem Ergebnis 
die Dissenting Opinions von Zupančič und Gyu-
lumyan.

98 Pedersen (Fn. 64), S. 583.

99 EGMR Kolyadenko et al. ./. Russland (17423/05, 
20534/05, 20678/05, 23263/05, 24283/05, 35673/ 
05), Urteil vom 28. Februar 2012, Rn. 173.

100 Ibid., Rn. 126 und 129.

101 EGMR, Thibaut ./. Frankreich (41892/19, 41893/ 
19), Urteil 7. Juli 2022, Rn. 24.

102 Ibid.

schied der EGMR in der Rs. Hardy and Maile 
gegen Großbritannien. Diese betraf die Errich-
tung zweier LNG-Terminals. Die Beschwer-
deführer:innen argumentierten, dass die un-
zureichende Risikoabwägung im Hinblick 
auf das Vorsorgeprinzip eine Verletzung der 
Konvention darstelle.103 Laut EGMR verlan-
ge der Schutz des Art. 8 EMRK jedoch nicht, 
dass Entscheidungen nur getroffen werden 
könnten, falls zu jedem einzelnen Aspekt 
der zu treffenden Entscheidungen umfas-
sende und messbare Daten vorlägen.104

Diese Ausführungen zeigen, dass sich das 
Vorsorgeprinzip noch nicht als fixer Be-
standteil der umweltrechtlichen Rechtspre-
chung des EGMR etablieren konnte. Im 
Gegensatz dazu werden einzelne „Vor-
sorgeelemente“, wie die Vornahme einer 
Risikobewertung oder das Recht auf Zu-
gang zu Informationen, regelmäßig zur Be-
urteilung umweltrechtlicher Sachverhalte 
herangezogen.

V. Das Vorsorgeprinzip als Bestandteil
der niederländischen Klimaklage
Urgenda

Eine größere Rolle als in der Post-Tătar-
Rechtsprechung des EGMR spielte das Vor-
sorgeprinzip in der erfolgreichen niederlän-
dischen Klimaklage Urgenda. Bei Urgenda 
(kurz für “Urgent Agenda”) handelt es sich 
um eine niederländische Nichtregierungs-
organisation, die sich laut eigenen Anga-
ben für den schnellen Übergang zu einer 
nachhaltigeren Gesellschaft einsetzt.105 Aus-
gangspunkt der Klage war das Vorhaben 
der niederländischen Regierung, bis 2020 
eine lediglich 20%ige statt der ursprünglich 
geplanten 30%igen Reduktion der Treib-
hausgasemissionen gegenüber dem Refe-
renzjahr 1990 vorzunehmen. Urgenda er-
achtete dieses verringerte Reduktionsziel 

103 EGMR, Hardy and Maile ./. GB (31965/07), Urteil 
vom 14. Februar 2012, Rn. 186.

104 Ibid., Rn. 231.

105 https://www.urgenda.nl/en/home-en/ (zu-
letzt besucht am 18. Dezember 2022).

https://www.urgenda.nl/en/home-en/
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als rechtswidrig.106 Das zunächst zuständi-
ge Bezirksgericht behandelte Urgenda als 
schadensersatzrechtliches Problem. Die Re-
duktionsverpflichtung von „nur“ 20 % stelle 
demnach eine Verletzung der allgemeinen 
Sorgfaltspflicht dar. Um die Sorgfaltspflicht 
zu wahren, sei eine mindestens 25%ige Re-
duktion der Treibhausgase bis zum Jahr 
2020 notwendig.107 Das Berufungsgericht 
bestätigte die 25%ige Reduktionsverpflich-
tung, änderte jedoch die Begründung, in-
dem es sich direkt auf Art. 2 und Art. 8 
EMRK und die sich daraus ergebenden 
Schutzpflichten stützte.108 Auch der Hoge 
Raad, das niederländische Höchstgericht, 
bestätigte dieses Ergebnis. In den Worten 
des Höchstgerichts „verlange ordnungs-
gemäßer Rechtsschutz, dass man sich auf 
diesen Konsens [Anm: eine Reduktion von 
mindestens 25 %] bei der Umsetzung po-
sitiver Schutzpflichten aus Art. 2 und 8 
EMRK berufen könne.“109 Bemerkenswert 
ist an dieser Entscheidung die wiederhol-
te Bezugnahme auf die EGMR-Rechtspre-
chung.110 Unter anderem hat der Hoge Raad 
im Zusammenhang mit dem Vorsorgeprin-
zip explitzit auf die Entscheidung Tătar ge-
gen Rumänien verwiesen.111 Im Folgenden 
wird beleuchtet, welche Rolle dem Vorsor-
geprinzip in der Entscheidung des nieder-
ländischen Höchstgerichts zukam.

Zunächst zog der Hoge Raad das Vor-
sorgeprinzip heran, um Schutzpflichten 
für die Niederlande aus Art. 2 und Art. 8 
EMRK abzuleiten. Laut dem niederlän-
dischen Höchstgericht bestehe im Einklang 

106 Rechtsbank Den Haag, Urgenda (C/09/456689 / 
HA ZA 13-1396 (English)), Urteil vom 24. Juni 
2015, Rn. 2.6 ff.

107 Ibid., Rn. 4.83 ff.

108 Gerechtshof Den Haag, Urgenda (200.178.245/01 
(English)), Urteil vom 9. Oktober 2018, Rn. 40 ff., 
73.

109 Hoge Raad, Urgenda (19/00135 (English)), Urteil 
vom 13. Januar 2020, Rn. 7.5.1.

110 Ibid., Rn. 5.6.1: “Because the ECHR also subjects 
the Netherlands to the jurisdiction of the ECtHR 
(Article 32), Dutch courts must interpret those 
provisions as the ECtHR has, or interpret them 
premised on the same interpretation standards 
used by the ECtHR.”

111 Ibid., Rn. 5.3.2 i. V. m. Fn. 17.

mit dem Vorsorgeprinzip eine Verpflich-
tung des Staates, Maßnahmen zu treffen, 
auch wenn die Materialisierung der Gefahr 
unsicher sei.112 Ferner zog das Gericht das 
Vorsorgeprinzip heran, um die Abkehr vom 
Erfordernis der individuellen Betroffenheit 
zu unterstützen.113 Der Hoge Raad führte 
diesbezüglich aus, dass die kollektive Be-
troffenheit der Bevölkerung vom Klima-
wandel in Übereinstimmung mit dem Vor-
sorgeprinzip einer Anwendung von Art. 2 
und Art. 8 EMRK nicht entgegen stehe.114 
Überdies wurde die konkrete Reduktions-
verpflichtung i. H. v. mindestens 25 % mit-
hilfe des Vorsorgeprinzips bekräftigt. Im 
Speziellen argumentierte das Gericht, dass 
eine geringere Reduktion und daraus fol-
gende Konsequenzen dem Vorsorgeprinzip 
widersprechen würden.115 Da die Tempera-
tur- und Reduktionsziele nur auf Schätzun-
gen beruhen, verlange das Vorsorgeprinzip 
eher weitgehende als zu wenig ambitionier-
te Maßnahmen.116

Zur Beweislastumkehr traf der Hoge Raad 
keine expliziten Aussagen. Anders als bei 
der Rs. Tătar gegen Rumänien lag bei Urgen-
da kein aktueller Schaden vor, dessen Kau-
salität bewiesen hätte werden müssen.117 
Das Vorsorgeprinzip diente, wie oben an-
geführt, eher dazu die staatlichen Schutz-
pflichten auszudehnen und gleichzeitig den 
Ermessensspielraum einzuschränken.118

112 Ibid., Rn. 5.3.2.

113 Vgl. kritisch zur an sich individuellen Konzep-
tion von Menschenrechten und der Problema-
tik der Klimaklagen z. B. Bernhard Wegener, Men-
schenrecht auf Klimaschutz ?, in: NJW 2022, 
S. 425 –  431 (425 f.).

114 Hoge Raad, Urgenda (19/00135 (English)), Urteil 
vom 13. Januar 2020, Rn. 5.6.2.

115 Ibid., Rn. 7.2.5.

116 Ibid., Rn. 7.2.10.

117 Dabei ist ein direkter Vergleich aufgrund der un-
terschiedlichen Sachverhalte jedoch nur schwer 
möglich.

118 Ibid., Rn. 5.3.2 und 7.2.5; vgl. zur Beweislast-
umkehr durch das Vorsorgeprinzip in der erst-
instanzlichen Entscheidung Suryapratim Roy/
Edwin Woerdman, Situating Urgenda v the Nether-
lands within comparative climate change litiga-
tion, in: Journal of Energy & Natural Resources 
Law 2016, S. 165 –  189 (181 ff.).
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Im Großen und Ganzen wurde dem Vor-
sorgeprinzip in Urgenda eine signifikante 
Bedeutung zugemessen, die weit über das 
(bisherige) Verständnis des EGMR hinaus-
geht.119 Vor allem bei der Ableitung der 
Schutzpflichten aus Art. 2 und Art. 8 EMRK 
und der Bestimmung des konkreten Reduk-
tionsziels spielte das Vorsorgeprinzip eine 
wesentliche Rolle.

VI. Fazit: Das Vorsorgeprinzip
im Rahmen menschenrechtlicher
Klimaklagen

Für den Umweltschutz und speziell für die 
Klimaklagen zeichnet sich hinsichtlich der 
Bedeutung des Vorsorgeprinzips ein am-
bivalentes Bild. Einerseits hat der EGMR in 
dem Fall Tătar dem Vorsorgeprinzip eine 
bedeutende Rolle eingeräumt und Bereit-
schaft signalisiert, vom Erfordernis eines 
strikten Kausalzusammenhangs abzuwei-
chen.120 Außerdem zeigte das niederlän-
dische Höchstgericht beispielhaft, wie das 
Vorsorgeprinzip zu erfolgreichen grund-
rechtlichen Klimaklagen beitragen kann. 
Wenig überraschend ist das Vorsorgeprin-

119 Kritisch zur Entscheidung z. B. Ingrid Leijten, The 
Dutch Climate Case Judgment: Human Rights 
Potential and Constitutional Unease, abrufbar 
unter: https://verfassungsblog.de/the-dutch-
climate-case-judgment-human-rights-potential-
and-constitutional-unease/ (zuletzt besucht am 
1. Dezember 2022); vgl. dazu auch Ole W. Peder-
sen, The networks of human rights and climate
change: The State of the Netherlands v Stichting
Urgenda, Supreme Court of the Netherlands,
20 December 2019 (19/00135), in: Environmental
Law Review 2022, S. 227 –  234 (231).

120 Vgl. zur Kritik am Kausalzusammenhang Eduard 
Schöpfer, Zur unzureichenden Ahndung von 
Umweltkatastrophen durch den EGMR, in: RdU 
2009, S. 184 –  189 (187).

zip daher auch zentraler Bestandteil der 
Argumentationsstrategien der anhängigen 
Klimaklagen.121 Eine entscheidende Rolle 
könnte dem Vorsorgeprinzip bei der mate-
riellen Beurteilung und hier insbesondere 
bei der Ableitung von Schutzpflichten zu-
kommen. In der jüngeren Rechtsprechung 
des EGMR gibt es jedoch keine Anhalts-
punkte, die darauf schließen lassen, dass 
der mit der Entscheidung Tătar eingeschla-
gene Weg weiterverfolgt wird. Allgemein 
eine geringe Bedeutung dürfte dem Vor-
sorgeprinzip aufgrund der strikten Vorga-
ben, zumindest hinsichtlich des EGMR, auf 
der Stufe der Zulässigkeitsprüfung zukom-
men.

Summa summarum könnte das Vorsorge-
prinzip als probates Mittel dienen, um den 
mit Klimaklagen oft verknüpften Unsicher-
heiten und schwierig zu beweisenden Kau-
salzusammenhängen zu begegnen. Der 
EGMR müsste sich jedoch dazu entschei-
den, das Vorsorgeprinzip aus seinem der-
zeitigen Dornröschenschlaf zu wecken und 
im Sinne der Tătar-Rechtsprechung weiter-
zuentwickeln.

121 Vgl. bspw. Verein KlimaSeniorinnen et al. ./. 
Schweiz (Application no. 53600/20) Observa-
tions on the Law-Reply to the Respondent’s ob-
servations on the law, Rn 144 ff. abrufbar un-
ter: https://www.klimaseniorinnen.ch/wp-con 
tent/ uploads/2021/11/53600_20_Observations 
_ on_Law_and_Reply.pdf (zuletzt besucht am 
23. November 2022).

https://verfassungsblog.de/the-dutch-climate-case-judgment-human-rights-potential-and-constitutional-unease/
https://verfassungsblog.de/the-dutch-climate-case-judgment-human-rights-potential-and-constitutional-unease/
https://verfassungsblog.de/the-dutch-climate-case-judgment-human-rights-potential-and-constitutional-unease/
https://www.klimaseniorinnen.ch/wp-content/uploads/2021/11/53600_20_Observations_on_Law_and_Reply.pdf
https://www.klimaseniorinnen.ch/wp-content/uploads/2021/11/53600_20_Observations_on_Law_and_Reply.pdf
https://www.klimaseniorinnen.ch/wp-content/uploads/2021/11/53600_20_Observations_on_Law_and_Reply.pdf
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I. Einleitung

Die Unfruchtbarkeit ist ein Problem, mit 
dem die Menschheit schon immer konfron-
tiert war. Was sich im Laufe der Zeit geän-
dert hat, ist die technologische Entwicklung 
im Bereich der Fortpflanzungsmedizin. 
Heutzutage existieren Methoden, die es er-
möglichen, gesundheitliche oder biologi-
sche Grenzen zu überwinden, um ein ei-
genes Kind zu bekommen. Gleichzeitig ist 
zu bedenken, dass künstliche Arten der Be-
fruchtung nicht nur Vorteile mitbringen, 
sondern auch rechtsethische Probleme auf-
werfen. Das gilt auch für die Fälle, in denen 
das Kind mithilfe eines:einer Spender:in ge-
zeugt wird. Im Prinzip geht es darum, dass 
dritte Personen am Reproduktionsprozess 
teilnehmen, ohne die Absicht zu haben, die 
sozialen Eltern des Kindes zu werden. Ihre 
Motivation ist verschieden. Außer der So-
lidarität wird auch eine mögliche Entschä-
digung (Vergütung) diskutiert, die in den 
europäischen Staaten nicht harmonisiert ist. 
Obwohl die Wichtigkeit und die Aktualität 
dieser Fragen nicht bezweifelt werden soll-
te, geht es in diesem Beitrag darum, andere 
Aspekte der Samen- und Eizellenspende zu 
besprechen.

Konkret geht es um die Perspektive des 
künstlich gezeugten Kindes innerhalb des 
Szenarios einer nationalen Gesetzgebung, 
die vorsieht, dass seine genetische Herkunft 
für immer geheim bleiben muss. Mit ande-
ren Worten erforscht der Beitrag, ob dieser 
Ansatz dem supranationalen Rechtsrahmen 
entspricht und den Menschenrechtsschutz 
des Kindes reflektiert. Hierzu muss die ent-
sprechende EU-Vorschrift analysiert und 
mit der Gesetzgebung ausgewählter Mit-
gliedstaaten verglichen werden. Danach ist 
es notwendig, die Menschenrechtskonven-
tionen und die Judikatur des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) 
in den Blick zu nehmen, um das Recht des 
Kindes auf Kenntnis der eigenen Abstam-
mung zu begrenzen und dadurch die Le-
gitimität der rechtlichen Anonymität im 
Rahmen der Samen- und Eizellenspende 
zu überprüfen. Hintergrund hierfür ist die 
Tatsache, dass die Einschätzungspräroga-
tive des Gesetzgebers im Hinblick auf den 
Schutz des Rechts des Kindes auf Kenntnis 
der eigenen Abstammung nicht grenzenlos 
ist, weil die Menschenrechte eine objektive 
(universelle) Kategorie repräsentieren und 
von jedem demokratischen Rechtsstaat ge-
achtet und geschützt werden müssen.

II. EU-Geweberichtlinie 
und unterschiedliche Arten 
ihrer Implementierung

1. Fehlende oder begrenzte überstaatliche 
Regulierung

Im Prinzip gibt es auf internationaler und 
europäischer Ebene keine umfassende Re-
gelung der Fortpflanzungsmedizin. Darum 
existieren unterschiedliche nationale An-
sätze, die als liberal, neutral oder restriktiv 
zu bewerten sind. Die Einordnung in einen 
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von diesen nationalen Ansätzen ist davon 
abhängig, ob und inwieweit diese einzel-
ne Methoden oder Verfahren der künst-
lichen Befruchtung legalisieren und der Öf-
fentlichkeit zur Verfügung stellen. Zugleich 
existieren durchaus supranationale Regeln, 
die den Willen des nationalen Gesetzgebers 
einschränken. Außer dem Übereinkommen 
zum Schutz der Menschenrechte und der 
Menschenwürde im Hinblick auf die An-
wendung von Biologie und Medizin (Über-
einkommen über Menschenrechte und 
Biomedizin)1, das unter anderem manche 
Aspekte der pränatalen Diagnostik und der 
Behandlung mit Embryonen reguliert, soll-
te man nicht vergessen, dass Samen und Ei-
zellen eine Form menschlicher Zellen sind, 
die sowohl gewonnen als auch gelagert und 
für bestimmte Zwecke verwendet werden. 
Aus diesem Grund gibt es spezielle Vor-
schriften, die dafür einen rechtlichen Rah-
men festlegen.

In Abgrenzung zur Problematik der Fort-
pflanzungsmedizin, die auf supranationaler 
Ebene nicht einheitlich geregelt ist, gibt es 
auf europäischer Ebene spezielle Regulie-
rungen der Behandlung mit menschlichen 
Zellen, die auch rechtliche Aspekten der Sa-
men- und Eizellenspende umfassen. Kon-
kret zu nennen ist die Richtlinie 2004/23/
EG des Europäischen Parlaments und Ra-
tes vom 31. März 2004 zur Festlegung von 
Qualitäts- und Sicherheitsstandards für die 
Spende, Beschaffung, Testung, Verarbei-
tung, Konservierung, Lagerung und Ver-
teilung von menschlichen Geweben und 
Zellen (im Weiteren auch „EU-Gewebericht-
linie“)2. Da Samen- und Eizellenspenden 
als Reproduktionszellen zu den mensch-
lichen Zellen gehören, gibt es keinen Zwei-

1 Übereinkommen zum Schutz der Menschenrech-
te und der Menschenwürde im Hinblick auf die 
Anwendung von Biologie und Medizin: Überein-
kommen über Menschenrechte und Biomedizin, 
abrufbar unter: https://rm.coe.int/168007d002 
(zuletzt besucht am 25. Oktober 2022).

2 Richtlinie 2004/23/EG des Europäischen Par-
laments und Rates vom 31. März 2004 zur Fest-
legung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards 
für die Spende, Beschaffung, Testung, Verarbei-
tung, Konservierung, Lagerung und Verteilung 
von menschlichen Geweben und Zellen.

fel daran, dass ihre Behandlung durch diese 
Richtlinie auch geregelt und harmonisiert 
sein sollte. Um die Wertgrundlagen dieses 
Rechtsdokuments zu bestimmen, muss man 
vor allem die Einleitungsbestimmungen re-
flektieren, die im Prinzip wie eine Präambel 
funktionieren. Außer den allgemeinen An-
forderungen an die Qualität, Sicherheit, 
Freiwilligkeit und Solidarität (Unentgelt-
lichkeit) spielt die Bestimmung (29) der EU-
Geweberichtlinie eine wichtige Rolle, weil 
sie als allgemeinen Grundsatz festsetzt,

„dass die Identität des Empfängers (der Emp-
fänger) dem Spender oder seiner Familie und 
umgekehrt nicht bekannt gegeben wird, unbe-
schadet der geltenden Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Bedingungen für die 
Weitergabe, die in Ausnahmefällen, insbeson-
dere bei Gametenspenden, die Aufhebung der 
Anonymität des Spenders erlauben können.“

Aus der zitierten Bestimmung ist ab zuleiten, 
dass die Samen- und Eizellenspende als 
eine Art Ausnahme von der Forderung der 
Anonymität im Rahmen der Weitergabe 
der menschlichen Zellen betrachtet werden 
kann. Diese Auslegung wird auch durch 
den für Mitgliedstaaten verbindlichen 
Art. 14 Abs. 3 der EU-Geweberichtlinie un-
terstützt, der sich mit der Problematik des 
Datenschutzes und mit der Vertraulichkeit 
beschäftigt. In diesem Artikel wird eben-
falls angeführt, dass die Identität des:der 
Empfänger:in dem:der Spender:in oder sei-
ner:ihrer Familie und umgekehrt nicht be-
kannt gegeben wird, falls es sich nicht um 
eine Gametenspende3 handelt, für die spe-

3 Die Gameten sind männliche (Spermien) und 
weibliche (Eizellen) Geschlechtszellen, die fort-
pflanzungsfähig sind und zu dem Zweck der 
künstlichen Befruchtung gespendet werden kön-
nen. Die Spende kann entweder informell oder 
über zugelassene Entnahmeeinrichtungen und 
Reproduktionskliniken erfolgen. Im zweiten Fall 
handelt es sich um ein Verfahren, das durch das 
öffentliche Recht streng geregelt ist. In der Lite-
ratur wird jedoch diskutiert, ob die Bezeichnung 
des gesamten Prozesses als „Spende“ der Reali-
tät entspricht, da es in vielen Ländern rechtlich 
möglich ist, den Spender:innen eine hohe finan-
zielle Entschädigung zukommen zu lassen, die 
de facto in Form einer Belohnung oder eines Prei-
ses erfolgen kann. Siehe dazu: Glen Cohen, Sperm

https://rm.coe.int/168007d002
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zielle Bedingungen gelten können.4 Dies 
lässt den Schluss zu, dass einzelne Mitglied-
staaten die Kompetenz (im Rahmen der gel-
tenden Fassung der EU-Geweberichtlinie) 
haben, zu entscheiden, ob und inwieweit 
das Verfahren der Samen- und Eizellen-
spende anonymisiert werden soll.

2. Unterschiedliche nationale Regelungs-
ansätze

Die fehlende oder begrenzte überstaatliche 
Regulierung führt dazu, dass verschiedene 
nationale Ansätze unterschieden werden 
können. Einzelne Mitgliedstaaten erlauben 
die Spende von Reproduktionszellen nur 
nach dem Prinzip der „Offenen Identität“, 
was bedeutet, dass alle Spender:innen be-
kannt sein müssen. Mit anderen Worten hat 
das Kind die gesetzliche Möglichkeit, unter 
konkreten Bedingungen bestimmte Infor-
mationen über seine genetischen Eltern zu 
erhalten.5 Konträr hierzu gibt es auch Mit-
gliedstaaten, welche die Anonymität im 
Rahmen dieses Verfahrens ohne Ausnah-
me festsetzen. Im Prinzip bedeutet dies, 
dass das Kind keine Chance hat, seine bio-
logische Herkunft zu erfahren, unabhängig 
davon, ob der:die Spender:in dem zustim-
men würde. Zu den europäischen Staaten, 
die den ersten Ansatz vertreten, zählen zum 

4 Abgesehen davon müssen bestimmte Daten ge-
sammelt und behalten werden, um sicherzustel-
len, dass „sämtliche Gewebe, die [auf der natio-
nalen Ebene] beschafft, verarbeitet, gelagert oder 
verteilt werden, vom Spender zum Empfänger 
und umgekehrt zurückverfolgt werden kön-
nen.“ (Art. 8 der EU-Geweberichtlinie).

5 Ein anderer Ansatz, der manchmal als eine mo-
difizierte Version der „Offenen Identität“ be-
zeichnet wird, wird ebenfalls angewandt, wenn 
die medizinischen und anderen Informationen 
über den:die Spender:in offengelegt werden 
können, sofern der:die Spender:in dies nicht zu-
vor in der Erklärung ausgeschlossen hat. Siehe 
dazu: Cohen (Fn. 9), S. 484.

Beispiel Portugal6, die Niederlande7, Finn-
land8, Schweden9, Österreich10, Deutsch-
land11 und die Schweiz.12 Dabei gilt es zu 
bedenken, dass die Spende von Eizellen in 
manchen dieser Staaten nach dem Gesetz 
nicht möglich ist. In einem solchen Fall las-
sen sich konkrete Bedingungen nur bezüg-
lich der Samenspende analysieren.13

6 Hier wurde die Anonymität im Rahmen der 
Weitergabe von Samen oder Eizellen anhand des 
Urteils des Verfassungsgerichts Portugal, Ur-
teil vom 24. April 2018, 225/2018, beendet. Sie-
he dazu: Parliamentary Assembly, Anonymous 
donation of sperm and oocytes: balancing the 
rights of parents, donors and children, Report 
Doc. 14835 vom 20. Februar 2019.

7 P. M. W. Janssens et al., A new Dutch Law regulat-
ing provision of identifying information of do-
nors to offspring: background, content and 
impact, in: Human Reproduction 21 (2006), 
S. 852 –  856 (852).

8 Isolina Riano-Galán/Carmen Martínez González/
Sergio Gallego Riestra, Ethical and legal questions 
of anonymity and confidentiality in gamete do-
nation, in: Anales de Pediatría 2021, S. 337e1 –  
337e6 (337).

9 In diesem Staat wurde die Anonymität im Rah-
men der Samen- und Eizellenspende schon im 
Jahre 1985 verboten. Siehe dazu: Glenn Cohen 
et al., Sperm donor anonymity and compensa-
tion: an experiment with American sperm do-
nors, in: Journal of Law and the Biosciences 2016, 
S. 468 –  488 (469).

10 Parliamentary Assembly (Fn. 6).

11 In diesem Kontext hat die Judikatur des BVerfG 
eine entscheidende Rolle gespielt, in der das 
Recht des künstlich gezeugten Kindes auf Wis-
sen um die eigene Abstammung (als ein Be-
standteil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts) 
konstatiert wurde. Siehe dazu: BVerfGE 79, 256. 
Urteil vom 31. Januar 1989, 1 BvL 17/87, Rn. 53.

12 Darüber hinaus gehört zu dieser Gruppe von 
Staaten auch Großbritannien, das kein EU-Mit-
gliedstaat mehr ist. Trotzdem sollte bemerkt 
werden, dass die Anonymität der Spender:innen 
dort schon im Jahre 2005 verboten wurde. Sie-
he dazu: Susanna Graham, The opposite of a step 
parent – The genetics without any of the emo-
tion: ‘sperm donors’ reflections on identity-re-
lease donation and relatedness, in: Reproductive 
Biomedicine & Society Online 14 (2022), S. 192 –  
203 (193); Parliamentary Assembly (Fn. 6).

13 Konkret handelt es sich um die Regularien in 
Deutschland und in der Schweiz, wo die Eizel-
lenspende ausdrücklich verboten ist. Auf der an-
deren Seite gibt es aktuell in der Schweiz Ten-
denzen, die Eizellenspende zu legalisieren, was 
auch die neuerliche Entscheidung der National-

 and Egg Donor Anonymity: Legal and Ethical Is-
sues, in: Leslie Francis (Hrsg.), The Oxford Hand-
book of Reproductive Ethics, 2017, S. 499.

and Egg Donor Anonymity: Legal and Ethical Is-sues, in: Leslie Francis (Hrsg.), The Oxford Handbook of Reproductive Ethics, 2017, S. 499.



42 MRM – MenschenRechtsMagazin Heft 1 / 2023

Der Beitrag konzentriert sich bewusst nur 
auf solche Fragen, die mit der Zugänglich-
keit der Informationen über den:die Spen-
der:in verbunden sind.14 Um typischerwei-
se verwendete Bedingungen zu begrenzen, 
werden drei ausgewählte nationale Konzep-
te erforscht, und zwar die bereits erwähnten 
Regulierungen in Österreich, Deutschland 
und in der Schweiz, weil diese auch auf 
dem Prinzip der „Offenen Identität“ basie-
ren. In Österreich ist es möglich, persönliche 
Daten über den:die Spender:in, die obliga-
torisch gesammelt und gespeichert wurden, 
sowohl den Gerichten und anderen öffentli-
chen (kompetenten) Organen als auch dem 
künstlich gezeugten Kind bekannt zu ma-
chen. In diesem Kontext ist eine Altersgren-
ze von 14 Jahren festgesetzt.15 Darüber hin-
aus können bestimmte Informationen auch 
die gesetzlichen Vertreter:innen des Kin-
des erhalten, falls dies aus medizinischen 
Gründen nötig ist.16 Eine ähnliche Situa-
tion lässt sich in Deutschland beobachten, 
wo das Kind 16 Jahre alt sein muss, um sei-
ne genetische Herkunft von Seiten des:der 
Spender:in persönlich zu eruieren.17 Früher 

14 Dazu sollte angemerkt werden, dass die Mög-
lichkeit, bestimmte Informationen über Spen-
der:innen zu bekommen, nicht bedeutet, dass 
ein:eine Spender:in eine solche Rechtsbeziehung 
mit dem Kind haben sollte. Im Gegenteil muss 
man in diesem Kontext allgemeine privatrecht-
liche Aspekte der Entstehung der rechtlichen 
Elternschaft reflektieren. Anders gesagt ist es 
notwendig, die genetische und die rechtliche El-
ternschaft zu unterscheiden.

15 § 20 FMedG.

16 Eine andere Verfahrensweise gilt für Kinder, die 
vor 2015 gezeugt wurden, was mit der Ände-
rung des Fortpflanzungsmedizinrechts verbun-
den ist. Siehe dazu: Erich Griessler/Mariella Hager, 
Changing direction: the struggle of regulating 
assisted reproductive technology in Austria, in: 
Reproductive Biomedicine & Society Online 3 
(2016), S. 68 –  76 (73).

17 § 10 SaRegG.

konnte die Identität des:der Spender:in den 
gesetzlichen Vertreter:innen des Kindes er-
öffnet werden, wie es auch im Rahmen der 
österreichischen Gesetzgebung der Fall ist.18 
Zuletzt wird die schweizerische Regelung 
kurz vorgestellt, die aktuell nur die Samen-
spende ermöglicht.19 Auch hier gibt es eine 
gesetzliche Pflicht, die Spender:innen beim 
zuständigen Bundesamt in Bern zu regis-
trieren.20 Um bestimmte Informationen über 
seine:n Spender:in zu bekommen, muss das 
betroffene Kind mindestens 18 Jahre alt 
sein. Eine Ausnahme gilt für die Situation, 
wenn das Kind ein berechtigtes Interesse 
daran hat, die persönlichen Daten des:der 
Spender:in früher zu erfahren (z. B. im Zu-
sammenhang mit einer medizinischen Be-
handlung).21

Anhand der Gegenüberstellung der Bedin-
gungen für die Samen- und/oder Eizellen-

18 Diese Regulierung wurde im Kontext mit der 
Änderung des Transplantationsgesetzes im Jahr 
2007 erlassen. Die konkreten Bedingungen im 
Bereich der Samenspende sind danach im sog. 
Samenspenderregistergesetz festgesetzt. Die 
beteiligten Personen können die Anonymität 
nicht absprechen, weil es sich um eine verbind-
liche Regelung handelt. Gleichzeitig müssen sie 
von den einzelnen Samenbanken über die recht-
lichen Konsequenzen einer Samenspende in-
formiert werden, was unter notarieller, rechts-
anwaltlicher oder ärztlicher Kontrolle erfolgen 
muss. Das gilt jedoch nur für die Spenden, die 
durch lizenzierte Einrichtungen realisiert wer-
den.

19 SRF, Ständerat macht Weg frei für Eizellenspen-
de für Ehepaare, 13. September 2022, abrufbar 
unter: https://www.srf.ch/news/schweiz/fort 
pflanzungsmedizin-staenderat-macht-weg-frei-
fuer-eizellenspende-fuer-ehepaare (zuletzt be-
sucht am 25. Oktober 2022).

20 Weitere Daten werden gesammelt: Vorname, 
Nachname, Geburtsdatum, Wohnort, Geburts-
ort, Staatsangehörigkeit, Beruf und Ausbildung, 
Ergebnisse einer ärztlichen Untersuchung und 
Datum der Entnahme (§ 24 FMedG).

21 Gleichzeitig sollte jeder:jede Spender:in über die 
Vermittlung seiner persönlichen Daten infor-
miert werden. Danach hat er:sie das Recht, den 
persönlichen Kontakt mit dem Kind zu vermei-
den. In dieser Richtung muss das Kind das Pri-
vatleben des:der Spender:in und seiner:ihrer Fa-
milie respektieren (§ 27 FMedG). Siehe dazu 
auch: Nationale Ethikkommission im Bereich 
der Humanmedizin, Samenspende, Stellungnah-
me Nr. 32/2019 vom 12. Dezember 2019, S. 16.

ratskommission unterstützt. Siehe dazu: Art. 1 
ESchG; Charlotte Walser, Neue Debatte über Ei-
zellenspende: Mit 50 noch Mutter werden ? Die 
Wissenschaftskommission des Nationalrats will 
die Eizellenspende legalisieren. Doch wer soll 
Anspruch auf das Verfahren haben ?, Der Bund, 
9. November 2021, abrufbar unter: https://
www. derbund.ch/mit-50-noch-mutter-werden- 
452236840670 (zuletzt besucht am 25. Oktober
2022).

ratskommission unterstützt. Siehe dazu: Art. 1 ESchG; Charlotte Walser, Neue Debatte über Eizellenspende: Mit 50 noch Mutter werden ? Die Wis-senschaftskommission des Nationalrats will die Eizellenspende legalisieren. Doch wer soll Anspruch auf das Verfahren haben ?, Der Bund, 

9. November 2021, abrufbar unter: https://www. derbund.ch/mit-50-noch-mutter-werden- 452236840670 (zuletzt besucht am 25. Oktober 2022).

https://www.srf.ch/news/schweiz/fortpflanzungsmedizin-staenderat-macht-weg-frei-fuer-eizellenspende-fuer-ehepaare
https://www.srf.ch/news/schweiz/fortpflanzungsmedizin-staenderat-macht-weg-frei-fuer-eizellenspende-fuer-ehepaare
https://www.srf.ch/news/schweiz/fortpflanzungsmedizin-staenderat-macht-weg-frei-fuer-eizellenspende-fuer-ehepaare
https://www.derbund.ch/mit-50-noch-mutter-werden-452236840670
https://www.derbund.ch/mit-50-noch-mutter-werden-452236840670
https://www.derbund.ch/mit-50-noch-mutter-werden-452236840670
https://www.derbund.ch/mit-50-noch-mutter-werden-452236840670
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spende in den ausgewählten (deutschspra-
chigen) Ländern lässt sich feststellen, dass 
sie unterschiedliche Altersgrenzen festle-
gen, um das Prinzip der „Offenen Identität“ 
im Rahmen dieses Prozesses umzusetzen. 
Daneben gibt es auch solche Mitgliedstaa-
ten, die eine andere Tendenz haben, und 
zwar, die Samen- und Eizellenspende zu 
anonymisieren.22 Konkrete Beispiele hierfür 
sind Frankreich23, Spanien24, Griechenland25 
und die Tschechische Republik26. Gleichzei-
tig sollte daran erinnert werden, dass auch 
diese Staaten die Pflicht haben, die Rückver-
folgbarkeit der Samen- und Eizellenspende 
zu garantieren (Art. 8 der EU-Gewebericht-
linie), was jedoch nicht mit der Anwendung 
des Prinzips der „Offenen Identität“ ver-
wechselt werden darf. Trotzdem ist zu be-
obachten, dass zum Beispiel die tschechi-
schen Vorschriften damit rechnen, dass das 
unfruchtbare Paar oder das volljährige Kind 
mindestens die Informationen über den Ge-
sundheitszustand des:der Spender:in be-
kommen können.27 Es handelt sich jedoch 

22 Eine spezielle Kategorie bildet Dänemark, wo 
die Spender:innen selbst entscheiden können, ob 
das Verfahren anonym sein soll oder nicht. Sie-
he dazu: Alison Wheatley, Danish sperm donors 
and the ethics of donation and selection, in: Med 
Health Care and Philos 21 (2018), S. 227 –  238 
(229).

23 Anastasia Paraskou, Legal and Economic Consid-
erations Surrounding Reproductive Tourism: 
Emerging Research and Opportunities, 2017, 
S. 50.

24 Ibid.

25 Ibid.

26 Jakub Valc, Právo znát genetický původ jako sou-
část osobnostních práv dítěte počatého anonym-
ním způsobem, in: Právník 9 (2018), S. 750 –  762 
(753).

27 Konkrete Bedingungen findet man in § 10 des 
Gesetzes Nr. 373/2011 Slg., über die spezifischen 
Gesundheitsdienste: „Ein Anbieter, der zur 
Durchführung der Methoden und Verfahren der 
assistierten Reproduktion berechtigt ist, ist ver-
pflichtet, die gegenseitige Anonymität zwischen 
einem anonymen Spender und einem unfrucht-
baren Paar sowie die gegenseitige Anonymität 
zwischen einem anonymen Spender und einem 
aus der assistierten Reproduktion geborenen 
Kind zu sichern. […] Ein Anbieter, der eine Be-
urteilung der medizinischen Tauglichkeit eines 
anonymen Spenders und einer Frau oder eines 
Mannes aus einem unfruchtbaren Paar durch-

um eine Regulierung, die keine Informatio-
nen über die Herkunft des Kindes zur Ver-
fügung stellt. Mit anderen Worten wird das 
Kind nie erfahren, wer seine genetischen El-
tern waren, woher sie stammten, ob sie an-
dere Nachkommen (Geschwister des Kin-
des) hatten etc. Es gibt keine Zweifel daran, 
dass die Herausbildung der Identität des 
Kindes dadurch negativ beeinträchtigt wer-
den kann. Was bleibt, ist die Frage, inwie-
weit dies nicht nur sozialpsychologische, 
sondern auch menschenrechtliche Implika-
tionen mit sich bringt.

III. Das Recht auf Kenntnis der
eigenen Abstammung im Rahmen
der UN-Kinderrechtskonvention

Obwohl es nicht gegen das Unionsrecht ver-
stößt, die Anonymität der Spender:innen 
auf nationaler Ebene festzusetzen, sind da-
bei stets auch die menschenrechtlichen As-
pekte zu berücksichtigen. Im Folgenden soll 
untersucht werden, ob dieser Ansatz die 
Menschenrechte des künstlich gezeugten 
Kindes verletzt oder nicht. Um diese Frage 
zu beantworten, muss Art. 7 Abs. 1 der UN-
Kinderrechtskonvention28 analysiert wer-
den, der besagt: „Das Kind ist unverzüglich 
nach seiner Geburt in ein Register einzutra-
gen und hat von Geburt an das Recht auf 
einen Namen, das Recht, eine Staatsangehö-
rigkeit zu erwerben, und soweit wie mög-
lich das Recht, seine Eltern zu kennen und 
von ihnen betreut zu werden.“

Für die Problematik der anonymen Samen- 
und Eizellenspende relevant ist der letzte 
Halbsatz des zitierten Artikels, weil er das 

28 Übereinkommen über die Rechte des Kindes 
vom 20. November 1989, UNTS Bd. 1577, S. 3; 
BGBl. 2004 II, S. 1355.

geführt hat, ist verpflichtet, die Informationen 
über ihren Gesundheitszustand an einen Anbie-
ter zu übergeben, der die künstliche Befruchtung 
zwischen diesen Personen durchführt; dieser 
Anbieter ist verpflichtet, die Daten über den Ge-
sundheitszustand des anonymen Spenders für 
den Zeitraum von 30 Jahren ab Durchführung 
der künstlichen Befruchtung aufzubewahren 
und dem unfruchtbaren Paar oder dem volljäh-
rigen Kind anhand eines schriftlichen Antrages 
zu übergeben.“ (Übersetzung des Autors).

geführt hat, ist verpflichtet, die Informationen über ihren Gesundheitszustand an einen Anbieter zu übergeben, der die künst-

liche Befruchtung zwischen diesen Personen durchführt; dieser Anbieter ist verpflichtet, die Daten über den Gesundheits-zustand des anonymen Spenders für den Zeitraum von 30 Jahren ab Durchführung der künstlichen Befruchtung aufzube-wahren und dem unfruchtbaren Paar oder dem volljährigen Kind anhand eines schriftlichen Antrages zu übergeben.“ (Übersetzung des Autors).
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Recht auf Kenntnis der eigenen Abstam-
mung verankert.29 Das Wissen um die ei-
gene Herkunft entspricht somit dem Men-
schenrecht jedes Kindes. In Betracht kommt 
demzufolge eine Verletzung dieses Rechts, 
falls die Samen- oder Eizellspende auf dem 
Prinzip der gegenseitigen Anonymität zwi-
schen dem:der Spender:in und dem Kind 
basiert. Im wissenschaftlichen Diskurs gibt 
es trotzdem Interpretationen des bestimm-
ten Artikels, die betonen, dass das Recht 
auf Kenntnis der eigenen Abstammung nur 
mit den Informationen über die Identität 
der sozialen Eltern verbunden ist. Begrün-
det wird dies mit der Tatsache, dass sie das 
Kind erziehen und mit ihm eine emotiona-
le Bindung entwickeln, egal, ob sie über die 
gleiche genetische Herkunft verfügen oder 
nicht. Im Prinzip betont diese Interpreta tion 
die Rolle der sozialpsychologischen Fak-
toren, die davon abhängig sind, in welcher 
Umgebung das Kind aufwächst und seine 
Identität formiert. Man muss jedoch die te-
leologische Auslegung berücksichtigen, um 
die wahre Bedeutung des analysierten Ar-
tikels zu entdecken.30 Der Sinn und Zweck 
der Norm lassen darauf schließen, dass es 
die Absicht war, das Wissen um die geneti-
sche oder biologische Herkunft des Kindes 
bekannt zu machen, weil soziale Eltern Per-
sonen sind, die dem Kind aus natürlichen 
Gründen bekannt sind.31

29 Darüber hinaus spielt auch Art. 8 der UN-Kin-
derrechtskonvention eine wichtige Rolle, dem-
zufolge jedes Kind das Recht hat, seine Identität 
(einschließlich der Familienbeziehungen) zu be-
wahren.

30 Die Auslegung, dass Art. 7 der UN-Kinder-
rechtskonvention das Wissen um die genetische 
oder biologische Herkunft des Kindes schützt, 
unterstützt nicht nur die Fachliteratur, sondern 
auch die Stellung des Kinderhilfswerks der Ver-
einten Nationen (UNICEF). Siehe dazu: Hodgkin 
Newell, Implementation Handbook for the Con-
vention on the Rights of the Child, 2007, S. 105.; 
Samantha Besson, Enforcing the Child’s Right to 
Know Her Origins: Contrasting Approches Un-
der the Convention on the Rights of the Child 
and the European Convention on Human 
Rights, in: International Journal of Law, Policy 
and the Family 21 (2007), S. 137 –  159 (140 f.); Co-
hen (Fn. 2), S. 526 f.

31 Absichtlich wird zwischen der genetischen und 
der biologischen Elternschaft unterschieden. Ob-
wohl der genetische/biologische Vater des Kin-

Dazu sollte angemerkt werden, dass die 
UN-Kinderrechtskonvention im Jahr 1989 
angenommen wurde. Obwohl die künst-
liche Befruchtung, einschließlich der Samen- 
und Eizellenspende, schon damals realisiert 
wurde, zielte diese Regulierung eher auf die 
Situationen ab, in denen ein Kind nach der 
Geburt verlassen wird.32 In diesem Kontext 
kann es passieren, dass der Staat über keine 
Informationen oder Indizien verfügt, die es 
ermöglichen würden, genetische oder bio-
logische Eltern des Kindes zu identifizieren. 
In der Praxis können das Fälle sein, in de-
nen das Kind in der Öffentlichkeit gefunden 
oder von seiner biologischen Mutter in ei-
ner Babyklappe anonym abgelegt wird. Au-
ßerdem ist es auch möglich, dass die Mutter 
die Identität des Vaters nicht kennt oder of-
fenlegen möchte. Logischerweise kann ein 
Staat diese Situationen in individuellen Fäl-
len nicht verhindern oder ganz vermeiden, 
insbesondere wenn das Kind außerhalb ei-
nes Krankenhauses geboren wird.33 Die-
se Auslegung entspricht dem Zweck von 
Art. 7 Abs. 1 der UN-Kinderrechtskonven-
tion, weil es für einen Staat aus objektiven 
Gründen nicht möglich ist, das Recht des 
Kindes auf Kenntnis der eigenen Abstam-
mung in allen Lebenssituationen sicher-
zustellen.34

32 Hodgkin Newell (Fn. 30), S. 105.

33 Staatliches Handeln umfasst hierbei sowohl die 
Prävention (im Kontext mit dem System der so-
zialen Sicherheit) als auch die Verbesserung der 
Zugänglichkeit der Institute, die im Bereich der 
Ersatzfamilienbetreuung verwendet werden.

34 Valc (Fn. 26), S. 755 –  776.

des immer derselbe Mann ist (in unserem Fall 
der Samenspender), kann es passieren, dass als 
genetische und biologische Mutter zwei unter-
schiedliche Frauen betrachtet werden können. 
Das ist das Ergebnis der Anwendung der Repro-
duktionstechnologien, die ermöglichen, diese 
zwei Arten der Mutterschaft künstlich zu sepa-
rieren. Praktisch geht es vor allem um die Leih-
mutterschaft, bei der eine Leihmutter das Kind 
austragen kann, obwohl es mit ihr genetisch 
nicht verbunden ist, weil es mithilfe einer Spen-
derin gezeugt und danach in die Gebärmutter 
der Leihmutter übertragen wurde. Darum ist es 
möglich, die genetische, biologische, soziale und 
rechtliche Elternschaft (Mutterschaft) zu unter-
scheiden.

des immer derselbe Mann ist (in unserem Fall der Samenspender), kann es passieren, dass als genetische und biologische Mutter zwei unter-schiedliche Frauen betrachtet werden können. Das ist das Ergebnis der Anwendung der Reproduktionstechnologien, die ermöglichen, diese zwei Arten der Mutterschaft künstlich zu separieren. Praktisch geht es vor allem um die Leihmutterschaft, bei der eine Leihmutter das Kind austra-gen kann, obwohl es mit ihr genetisch nicht verbunden ist, weil es mithilfe einer Spenderin gezeugt und danach in die Gebärmutter der Leih-mutter übertragen wurde. Darum ist es möglich, die genetische, biologische, soziale und rechtliche Elternschaft (Mutterschaft) zu unterscheiden.
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Im Gegenteil muss man auch die Meinun-
gen ablehnen, nach denen die Möglichkeit 
der Realisierung des Rechts des Kindes auf 
Kenntnis der eigenen Abstammung von na-
tionalen Vorschriften abhängig wäre. Wenn 
ein Staat als Vertragspartei gesetzliche Bar-
rieren schafft, die es in der Praxis ganz un-
möglich machen, dem Kind Informationen 
über die Identität der genetischen/biologi-
schen Eltern zur Verfügung zu stellen, ver-
stößt ein solches Vorgehen gegen Art. 7 der 
UN-Kinderrechtskonvention. Das gilt auch 
für die Anonymität im Rahmen der Samen- 
und Eizellenspende, falls sie als eine der 
obligatorischen Bedingungen für die Ver-
wendung dieses Verfahrens im Bereich der 
Fortpflanzungsmedizin festgesetzt wird.35

Eine gegensätzliche Auslegung würde ge-
gen den Sinn der Regelung und gegen die 
Vertragsverpflichtung des Staates versto-
ßen. Diese Folgerung kann man auch aus 
Art. 7 Abs. 2 der UN-Kinderrechtskonven-
tion ableiten, der wie folgt lautet:

„Die Vertragsstaaten stellen die Verwirklichung 
dieser Rechte im Einklang mit ihrem inner-
staatlichen Recht und mit ihren Verpflichtun-
gen aufgrund der einschlägigen internationalen 
Übereinkünfte in diesem Bereich sicher, ins-
besondere für den Fall, dass das Kind sonst staa-
tenlos wäre.“

Obwohl einzelne Staaten Vorbehalte beim 
Beitritt oder bei der Ratifikation des be-
stimmten Rechtsdokuments anbringen 
konnten36, ist zu beachten, dass solche Vor-
behalte mit dem Ziel und Zweck des Über-
einkommens nicht unvereinbar sein dürfen, 
um entsprechende Wirkungen zu haben 
(Art. 51 Abs. 2 der UN-Kinderrechtskon-
vention). Darum muss man fragen, ob ein 

35 Ibid.

36 Zum Art. 7 der UN-Kinderrechtskonvention gibt 
es die Vorbehalte folgender Staaten: Luxemburg, 
Die Vereinigten Arabischen Emirate, Malaysia, 
die Tschechoslowakei (die Tschechische und 
die Slowakische Republik als Nachfolgestaa-
ten). Siehe dazu: Convention on the Rights of the 
Child – Declarations and Reservations, abruf-
bar unter: https://treaties.un.org/pages/View 
Details.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-11&chap 
ter=4&clang=_en (zuletzt besucht am 25. Okto-
ber 2022).

Vorbehalt zur analysierten Regelung zu-
lässig sein sollte, falls er sich ohne Zweifel 
nicht nur gegen das Recht auf Kenntnis der 
eigenen Abstammung, sondern auch gegen 
das Wohl des Kindes nach Art. 3 der UN-
Kinderrechtskonvention richtet, was als 
Hauptprinzip dieses Übereinkommens be-
trachtet werden kann.37

IV. Das Recht des Kindes auf Kennt-
nis der eigenen Abstammung und
seine Kollision mit Rechten anderer
Personen in der Judikatur des EGMR

1. Kenntnis der eigenen Abstammung
als Teil des Rechts auf Privat- und
Familienleben

Wie es anhand der Analyse des Art. 7 der 
UN-Kinderrechtskonvention erklärt wurde, 
hat auch das künstlich gezeugte Kind das 
Recht auf Kenntnis der eigenen Abstam-
mung, also das Recht, seine genetische/bio-
logische Herkunft zu entdecken. Auf der 
anderen Seite sollte man reflektieren, dass 
dieses Recht auf internationaler oder euro-
päischer Ebene nicht immer deutlich ver-
ankert werden muss. Im Gegenteil ist es im 
Kontext anderer Menschenrechtskonventio-
nen notwendig, das Recht auf Kenntnis der 
eigenen Abstammung von der Existenz an-
derer Rechte abzuleiten. Das gilt auch für 
die Europäische Menschenrechtskonven-
tion (EMRK)38, die im Jahr 1950 vom Eu-
roparat verabschiedet wurde. Heutzutage 
stellt sie eines der wichtigsten regionalen 
Rechtsdokumente dar, die vom EGMR in-
terpretiert werden.

Im Zusammenhang mit dem Recht auf 
Kenntnis der eigenen Abstammung, das 
in der EMRK nicht ausdrücklich verankert 
ist, muss vor allem das Recht jeder Person 
auf Achtung ihres Privat- und Familien-

37 Zur Bedeutung und Anwendung des Prinzips 
des Kindeswohls siehe auch: UNHRC, Guide-
lines on Determining the Best Interests of the 
Child, 2008, S. 14.

38 Europäische Konvention zum Schutz der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten vom 4. No-
vember 1950, UNTS Bd. 213, S. 221; BGBl. 2014 II, 
S. 1034 f.

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_en
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_en
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_en
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lebens nach Art. 8 dieses Rechtsdokuments 
berücksichtigt werden. Dies basiert auf der 
Tatsache, dass es sich um das Recht han-
delt, das vom EGMR extensiv interpretiert 
wird. Tatsächlich sind mit diesem Rechts 
unterschiedliche Aspekte des Privat- und 
Fami lienlebens verbunden, beispielsweise 
Fragen, die mit der Entstehung und Unter-
haltung von zwischenmenschlichen Bezie-
hungen zusammenhängen.39 Dazu gehö-
ren auch die sexuellen Verhältnisse und die 
Entscheidungen jeder Person über die eige-
ne Reproduktion40 oder darüber, ob sie Kin-
der haben möchte oder nicht.41 Aus diesem 
Grund hängt das Recht auf Achtung des 
Privat- und Familienlebens auch eng mit 
der Problematik der Fortpflanzungsmedi-
zin und mit den dadurch entstandenen Be-
ziehungen zusammen.42

2. Die bisherige Rechtsprechung
des EGMR und ihre analoge
Anwendung im Bereich der anonymen
Samen- oder Eizellspende

Obwohl das Recht auf Wissen der Umstän-
de der eigenen Empfängnis und Geburt als 
Teil des Rechts auf Privat- und Familien-
leben betrachtet werden kann, gibt es keine 
Urteile, in denen der EGMR direkt konsta-
tiert hätte, dass die (obligatorische) anony-
me Samen- und Eizellenspende gegen das 
Recht des künstlich gezeugten Kindes ver-
stoße, seine genetische/biologische Her-
kunft zu erfahren.43 Gleichzeitig kann man 

39 EGMR, Niemietz ./. Deutschland (13710/88), Urteil 
vom 16. Dezember 1992, Rn. 29.

40 EGMR, Dudgeon ./. Vereinigtes Königreich (7525/ 
76), Urteil vom 24. Februar 1983.

41 EGMR, Evans ./. Vereinigtes Königreich (6339/05), 
Urteil vom 10. April 2007, Rn. 73.

42 Tomáš Doležal, Právo na heterologní IVF jako 
součást ochrany práva na respektování rodin-
ného a soukromého života podle čl. 8 Evropské 
úmluvy o lidských právech ?, in: Journal of Med-
ical Law and Bioethics 2 (2012), S. 1 –  12 (5).

43 In diesem Zusammenhang werden zwei Rechts-
fälle diskutiert (EGMR, Gauvin-Fournis ./. Frank-
reich (21424/16) und EGMR, Silliau ./. Frankreich 
(45728/17)), die mit dieser Problematik (im Kon-
text mit der französischen Gesetzgebung) ver-
bunden sind und noch nicht entschieden wur-

nicht zum Schluss kommen, dass das Recht 
auf Kenntnis der eigenen Abstammung bis 
dato überhaupt nicht in der Judikatur des 
EGMR behandelt wurde. Im Prinzip ist es 
nämlich möglich, mit den rechtlichen Stand-
punkten des EGMR zu anderen Themen zu 
arbeiten, die mit dem Recht jeder Person (je-
des Kindes) auf Kenntnis der eigenen Ab-
stammung in Zusammenhang stehen. Kon-
kret geht es um bisherige Rechtsfälle im 
Bereich der Anerkennung der Elternschaft 
und anonymer Geburten, in denen die Kol-
lision zwischen dem Recht des Kindes auf 
Kenntnis der eigenen Abstammung und 
den Rechten seiner genetischen/biologi-
schen Eltern berücksichtigt wurde.44 Zentral 
war hierbei die Frage, nach welchen Krite-
rien die Einschränkung des Rechts des Kin-
des auf Kenntnis der eigenen Abstammung 
(zum Vorteil anderer Menschenrechte) als 
verhältnismäßig betrachtet werden kann.45

Die Problematik der Anerkennung der El-
ternschaft war Gegenstand vieler Beschwer-
den, mit denen der EGMR in der Vergan-
genheit konfrontiert war. An dieser Stelle 
sollen jedoch nicht einzelne Sachverhalte 
detailliert wiedergegeben werden. Vielmehr 
gilt es, die Hauptargumente des EGMR in 
bestimmten Urteilen zu identifizieren, um 
sie anschließend in die rechtliche Bewer-
tung der anonymen Samen- und Eizellen-
spende einbeziehen zu können. Im Kontext 
der Bestimmung des Vaters ist der EGMR 
mehrmals zum Schluss gekommen, dass 
die Rechte aller betroffenen Personen (des 
Kindes und des vermutlichen Vaters) be-
rücksichtigt werden müssen. Dazu gehört 
auch die positive Verpflichtung des Staates, 

44 Darüber hinaus werden auch die Rechte anderer 
Personen (z. B. der sozialen Eltern) oder öffentli-
che Interessen berücksichtigt. Konkret wird be-
tont, dass es wichtig sei, genug Spender:innen zu 
haben, um potentiellen (unfruchtbaren) Paaren 
die künstliche Befruchtung zu ermöglichen, was 
zum Vorteil der ganzen Gesellschaft sein sollte.

45 Jakub Valc, Právo na život a biomedicína, 2020 
(E-Book – ohne Paginierung).

den. Siehe dazu: Parliamentary Assembly 
(Fn. 5); Andrea Mulligan, Anonymous gamete do-
nation and Article 8 of the European Convention 
on Human Rights: The case for incompatibility, 
in: Medical Law International 22 (2022), S. 119 –  
146 (119).

den. Siehe dazu: Parliamentary Assembly (Fn. 5); Andrea Mulligan, Anonymous gamete donation and Article 8 of 

the European Convention on Human Rights: The case for incompatibility, in: Medical Law International 22 (2022), S. 119 –  146 (119).
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prozedurale Mittel zu schaffen, die es dem 
Kind ermöglichen, die rechtliche Bestim-
mung des Vaters auch gegen den Willen 
des vermutlichen Vaters, der nicht koope-
riert, zu erreichen. In diesem Zusammen-
hang hat der EGMR betont, dass das Wis-
sen um die biologische Herkunft, die auch 
mit weiteren potentiellen Verwandtschafts-
verhältnissen einhergeht, eine wichtige Rol-
le bei der Formierung der eigenen Identität 
spielen kann.46 Allerdings kann es als Ver-
letzung des Rechts jeder Person auf Ach-
tung ihres Privat- und Familienlebens nach 
Art. 8 der EMRK betrachtet werden, falls 
ein Mann seine rechtliche Vaterschaft aus 
formellen Gründen nicht leugnen kann, ob-
wohl er mit dem Kind genetisch nicht ver-
bunden ist.47

Die Herausforderung besteht also letzt-
lich darin, die Kollision zwischen der bio-
logischen und der rechtlichen Elternschaft, 
einschließlich der entsprechenden Kollision 
zwischen den individuellen Menschenrech-
ten und betroffenen öffentlichen Interessen, 
verhältnismäßig zu lösen.48 Das gilt auch 
für anonyme Geburten, die in manchen 
europäischen Staaten legalisiert werden. Im 
Prinzip geht es um die Situationen, in denen 
die persönlichen Daten der Schwangeren 
anonymisiert werden, um deren Identität 
zu verheimlichen. Falls die Anonymisie-
rung zur Gänze erfolgt, bedeutet das, dass 
ihr Kind keinerlei Informationen über sie 
bekommen kann. Dies beschreibt das glei-
che menschenrechtliche Problem, das schon 
oben umrissen wurde, denn das Recht des 
Kindes auf Kenntnis der eigenen Abstam-
mung kollidiert hier mit dem Recht der Mut-
ter auf Achtung ihres Privat- und Familien-
lebens. Wie schon angedeutet wurde, ist der 
EGMR der Meinung, dass beide Menschen-
rechte respektiert werden müssen, daher 
gilt es, eine Balance zu finden. Um diesen 
Ansatz exemplarisch vorzuführen, können 

46 EGMR, Mikulić ./. Kroatien (53176/99), Urteil 
vom 7. Februar 2002, Rn. 65.

47 Siehe dazu z. B.: EGMR, Mizzi ./. Malta (26111/02), 
Urteil vom 12. Januar 2006, Rn. 114; EGMR, 
Paulík ./. Slowakei (10699/05), Urteil vom 10. Ok-
tober 2006, Rn. 45 –  47.

48 Valc (Fn. 45).

zwei Rechtsfälle herangezogen werden, die 
vom EGMR im Kontext mit der französi-
schen bzw. italienischen Gesetzgebung ent-
schieden wurden. Nach der italienischen 
Regelung können Schwangere gänzlich un-
bekannt bleiben, was bedeutet, dass das 
Kind keine Informationen über seine bio-
logische Mutter erhalten kann, unabhängig 
davon, ob diese identifiziert werden könn-
te oder nicht. Dies hat der EGMR als eine 
unangemessene Einschränkung des Rechts 
auf Kenntnis der eigenen Abstammung be-
trachtet.49 Im Gegenteil dazu wurde die 
französische Regelung vom EGMR nicht be-
anstandet, weil sie es ermöglicht, dem Kind 
einzelne Informationen über die Mutter 
zur Verfügung zu stellen, sofern sie deren 
Anonymität nicht verletzen.50 Darüber hin-
aus gibt es die Möglichkeit, die Identität ex 
post bekannt zu machen, falls die betroffene 
Frau damit einverstanden ist. Dadurch wer-
den grundsätzlich die Menschenrechte bei-
der Personen respektiert,51 obwohl es sich 
nicht ganz vermeiden lässt, dass sie sich in 
Einzelfällen gegenüber stehen.52

V. Auf dem Weg zur „De-Anonymisie-
rung“

Die Analyse der betrachteten Menschen-
rechtskonventionen und der Judikatur des 
EGMR führt zu dem Schluss, dass das Recht 
des Kindes auf Kenntnis der eigenen Ab-
stammung eng mit dem Wissen um seine 
genetische/biologische Herkunft verbun-
den ist. Wie dieses Recht auf nationaler Ebe-
ne respektiert wird, hängt nicht nur mit der 
Problematik der Bestimmung des Vaters 
und jener der heimlichen Geburten, son-
dern auch mit der Regulierung der Samen- 
und Eizellenspende zusammen. Obwohl es 

49 EGMR, Godelli ./. Italien (33783/09), Urteil vom 
25. September 2012, Rn. 55 –  57.

50 EGMR, Odièvre ./. Frankreich (42326/98), Urteil 
vom 13. Februar 2003, Rn. 48 –  49.

51 Mit der gesetzlichen Möglichkeit der Anonymi-
tät der Schwangeren ist auch das öffentliche In-
teresse verbunden, die Abtreibungen zu mini-
malisieren.

52 EGMR, Odièvre ./. Frankreich (42326/98), Urteil 
vom 13. Februar 2003, Rn. 48 –  49.
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sich danach um ein Menschenrecht handelt, 
das auch als ein Bestandteil des Rechts auf 
Achtung des Privat- und Familienlebens 
nach Art. 8 der EMRK eingeschränkt wer-
den kann, um einzelne Menschenrechte an-
derer Personen oder das öffentliche Interes-
se zu schützen, muss diese Einschränkung 
verhältnismäßig sein. Im Hinblick auf das 
besprochene Thema sollte betont werden, 
dass die völlige Anonymität im Rahmen 
der Samen- und Eizellenspende mit diesem 
Recht nicht vereinbar ist, weil sie keine der 
oben dargestellten Ausnahmen und speziel-
len Bedingungen vorsieht. Somit ist es für 
das Kind in diesem Fall nicht möglich, sein 
Recht auf Kenntnis der eigenen Abstam-
mung zu realisieren. Auch wenn der EGMR 
die Unzulässigkeit der anonymen Samen- 
und Eizellenspende in seiner Rechtspre-
chung noch nicht deklariert hat, wäre eine 
kritische Beurteilung die logische Erweite-
rung seiner bisherigen Rechtsprechung.

Nicht außer Acht zu lassen ist zudem die 
Tendenz, für Samen- und Eizellenspende 
das Prinzip der „Offenen Identität“ durch-
zusetzen. Diese Tatsache kann auch vom 
Vergleich der nationalen Regulierungen der 
europäischen Staaten abgeleitet werden, die 
demonstrieren, welcher Ansatz dominiert. 
Gleichzeitig sind auch entsprechende Stel-
lungnahmen der zuständigen Behörden des 
Europarates zu berücksichtigen, die eben-
falls eine Art De-Anonymisierung unter-
stützen.53 Trotzdem trifft die individuelle 
Entscheidung letztlich der nationale Gesetz-
geber. Um diese Situation zu ändern, gibt 
es also zwei Möglichkeiten: Erstens könnte 
der EGMR eines der schon erwarteten Ur-
teile erlassen und darin deutlich festschrei-
ben, dass die Anonymität im Rahmen der 
Samen- und Eizellenspende zur unzulässi-
gen Verletzung des Rechts des Kindes auf 
Kenntnis der eigenen Abstammung führt. 
Zweitens ist es möglich zu erwarten, dass 
die EU-Geweberichtlinie früher oder später 
zugunsten der Samen- und Eizellenspende 

53 Hier geht es darum, solche Informationen über 
die Samen- und/oder Eizellenspender:innen 
verfügbar zu machen, was nicht als absolutes 
Verbot der Anonymität im Rahmen dieses Ver-
fahrens verstanden werden kann. Siehe dazu: 
Parliamentary Assembly (Fn. 6).

nach dem Prinzip der „Offenen Identität“ 
geändert wird, wodurch die nationalen Re-
gulierungen harmonisiert würden. Auf der 
anderen Seite lässt sich nicht mit Sicherheit 
sagen, ob und in welcher Fassung diese Än-
derung angenommen würde. Gleichzeitig 
ist zu berücksichtigen, dass jede Richtlinie 
eher teleologische Normen enthält, die ein 
allgemeines Ziel oder einen Rechtsrahmen 
setzen, um einen Spielraum für Mitglied-
staaten zu lassen. Dabei ist wichtig, dass 
eine mögliche Abwägung der Mitgliedstaa-
ten sich auf die Auswahl der Möglichkeiten 
beschränken muss, die kollidierenden Men-
schenrechte zu berücksichtigen, ohne die 
Möglichkeit zu geben, eines dieser Rechte 
weiter zu ignorieren.54

VI. Fazit

Dieser Beitrag hatte die Absicht, die pro-
blematischen Aspekte der Anonymität im 
Rahmen dieses Verfahrens zu besprechen. 
Zuerst wurde die Regulierung der Samen- 
und Eizellenspende auf europäischer und 
nationaler Ebene analysiert. Dadurch wur-
de aufgezeigt, dass die entsprechende EU-
Geweberichtlinie keine klare Antwort zur 
Verfügung stellt, ob und inwieweit einzelne 
Mitgliedstaaten die Gesetze im Bereich der 
Samen- oder Eizellspende auf dem Prinzip 
der Anonymität konzipieren können. Aus 
diesem Grund gibt es unterschiedliche An-
sätze der europäischen Staaten. Neben eini-
gen nationalen Regulierungen, die obliga-
torisch feststellen, dass die Identität des:der 
Spender:in dem künstlich gezeugten Kind 
oder seinen gesetzlichen Vertreter:innen 
unter konkreten Bedingungen bekannt ge-
geben werden muss, vertreten andere Staa-
ten den Ansatz, dass die Spender:innen 
gänzlich anonym bleiben müssen. Dem-
zufolge könnte das Kind keinerlei Informa-
tionen über seine genetische/biologische 
Herkunft erhalten. Basierend auf der Ana-

54 Potentiell käme auch eine Lösung in Betracht, 
bei der die Identität des:der Spender:in anonym 
bleibt, obwohl das Kind diejenigen Informatio-
nen erhält, nach denen die beteiligten Personen 
(genetische Eltern) nicht identifiziert werden 
können (z. B. Geburtsort, Nationalität, Konfes-
sion etc.). Siehe dazu: Valc (Fn. 26), S. 760 –  762.
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lyse der UN-Kinderrechtskonvention wur-
de deutlich, dass dies zur Verletzung des 
Rechts des Kindes auf Kenntnis der eigenen 
Abstammung führt. Darüber hinaus könn-
te eine solche Regulierung gegen die Judi-
katur des EGMR verstoßen, der mehrmals 
konstatiert hat, dass das Recht auf Kenntnis 
der eigenen Abstammung als ein Bestand-
teil des Rechts auf Achtung des Privat- und 
Familienlebens nach Art. 8 EMRK betrach-
tet werden muss. Obwohl es möglich ist, 
dieses Recht einzuschränken, um Rechte 
anderer Personen oder öffentliche Interes-
sen zu schützen, muss diese Einschränkung 
verhältnismäßig sein, was die Konzep-
tion der absoluten Anonymität im Rahmen 
der Samen- und Eizellenspende im Prin-
zip nicht erfüllt. Trotzdem wurde daran er-
innert, dass die aktuelle und noch nicht ab-
geschlossene Diskussion letztlich nur durch 
eine klare Stellungnahme des EGMR oder 
durch eine Harmonisierung innerhalb der 
Europäischen Union beendet werden kann.

Nach Ansicht des Autors sollte diese Har-
monisierung vor allem das Wohl des Kin-
des berücksichtigen, welches keinen Ein-
fluss auf die Bedingungen hat, unter denen 
es gezeugt wird, auch wenn diese Umstände 
seine gesamte weitere Entwicklung beein-
flussen. Natürlich sollen auch die Interessen 
und Rechte der an der Fortpflanzung betei-

ligten Personen (Spender:innen) nicht völlig 
außer Acht gelassen werden. Im Gegensatz 
zum Kind können sie jedoch eine auto-
nome und informierte Entscheidung dar-
über treffen, ob sie ihr genetisches Material 
für Reproduktionszwecke zur Verfügung 
stellen wollen oder nicht. Außerdem führt 
die Anwendung des Grundsatzes der „Of-
fenen Identität“ nicht dazu, dass das Kind 
einen Rechtsanspruch darauf hat, den:die 
Spender:in zu kontaktieren und einen en-
gen Kontakt mit ihm:ihr herzustellen. In der 
Regel handelt es sich nur um die Übermitt-
lung relevanter Informationen, einschließ-
lich einer damit verbundenen Anweisung, 
die Privatsphäre nicht nur des:der Spen-
der:in, sondern auch seiner:ihrer Familien-
angehörigen zu respektieren. Abgesehen 
davon könnte auch ein Kompromiss in Be-
tracht gezogen werden, bei dem nur Infor-
mationen, die keine Identifizierung des:der 
Spender:in ermöglichen, an das Kind wei-
tergegeben werden, es sei denn, der:die 
Spender:in stimmt ausdrücklich der vol-
len Offenlegung seiner:ihrer Identität zu. 
Eine solche Lösung würde zwar die recht-
lichen Möglichkeiten des Kindes einschrän-
ken, aber zugleich den Aspekt der Verhält-
nismäßigkeit stärken und damit auch die 
Chancen auf eine gesetzliche Verankerung 
erhöhen.
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I. Einführung

Dieser Beitrag führt die Berichterstattung 
über die Arbeit des Menschenrechtsaus-
schusses der Vereinten Nationen fort.1

Der Menschenrechtsausschuss der Verein-
ten Nationen wacht als Quasi-Justizorgan 
über die Einhaltung der Normen des Inter-
nationalen Pakts über bürgerliche und po-
litische Rechte2 (im Folgenden Zivilpakt). 
Der Zivilpakt wurde am 16. Dezember 1966 
in New York geschlossen. Er verbürgt die 
Menschenrechte der ersten Generation. 
Mit der 35. Ratifikation trat er am 23. März 
1976 in Kraft. Die Umsetzung und Einhal-
tung der Normen sind zum Großteil den 
Staaten selbst überlassen. Als Vertrags-
überwachungsorgan wurde gemäß Art. 28 
Abs. 1 der Menschenrechtsausschuss (im 
Folgenden Ausschuss) eingerichtet. Er setzt 
sich aus 18 unabhängigen Mitgliedern zu-
sammen. Die Mitglieder müssen gemäß 
Art. 28 Abs. 2 Staatsangehörige der Ver-
tragsstaaten sein; zudem soll es sich bei den 
Mitgliedern um Persönlichkeiten von ho-
hem sittlichen Ansehen handeln, die über 

1 Siehe zur Berichterstattung über das Jahr 2021: 
Theresa Lanzl, Bericht über die Tätigkeit des Men-
schenrechtsausschusses der Vereinten Nationen 
im Jahre 2021 – Teil I: Staatenberichte, in: MRM 
2022, S. 27 –  40.

2 International Covenant on Civil and Political 
Rights, UNTS Bd. 999, S. 171; BGBl. 1973 II, 
S. 1524. Alle im Folgenden genannten Artikel
sind, sofern nicht ausdrücklich anders bezeich-
net, solche des Zivilpaktes.

anerkannte Sachkompetenz auf dem Gebiet 
der Menschenrechte verfügen. Sie werden 
gemäß Art. 28 Abs. 3 in ihrer persönlichen 
Eigenschaft tätig und werden durch die 
Vertragsstaaten für eine Amtszeit von vier 
Jahren gewählt. Bei den Wahlen der Aus-
schussmitglieder ist gemäß Art. 31 Abs. 1 
auf eine gerechte geografische Verteilung 
der Herkunftsstaaten zu achten; es sollen 
unterschiedliche Kulturformen und Rechts-
systeme vertreten sein.

Der Ausschuss ist mit drei Verfahrensar-
ten betraut: dem obligatorischen Staaten-
berichtsverfahren nach Art. 40, dem fakul-
tativen Staatenbeschwerdeverfahren nach 
Art. 41 (von dem bislang noch kein Ge-
brauch gemacht wurde3) und dem Indi-
vidualbeschwerdeverfahren, welches im 
1. Fakultativprotokoll zum Zivilpakt4 (im
Folgenden FP I) geregelt ist. Ergänzend zu
den Verfahren gibt der Ausschuss regel-
mäßig Empfehlungen zur Auslegung und
Konkretisierung der im Zivilpakt verbürg-
ten Rechte in Form von Allgemeinen Be-
merkungen (General Comments). Diese rich-
ten sich an alle Vertragsstaaten. Sie sollen
bei der Interpretation und Umsetzung ein-
zelner Normen behilflich sein und können
zugleich als Bewertungsmaßstab durch den
Ausschuss herangezogen werden.5 Bisher

3 Stand: Januar 2023, vgl. https://www.ohchr.
org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTB 
Petitions.aspx#interstate (zuletzt besucht am 
30. Januar 2023).

4 Optional Protocol to the International Covenant 
on Civil and Political Rights vom 16. Dezember 
1966, UNTS Bd. 999, S. 302; BGBl. 1992 II, S. 1247.

5 Siehe dazu David Roth-Isigkeit, Die General Com-
ments des Menschenrechtsausschusses der Ver-
einten Nationen – ein Beitrag zur Rechtsentwick-
lung im Völkerrecht, in: MRM 2012, S. 196 –  210.

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx#interstate
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx#interstate
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx#interstate
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hat der Ausschuss 376 Allgemeine Bemer-
kungen auf Grundlage von Art. 40 Abs. 4 
verabschiedet.

Die Sitzungen des Ausschusses finden ge-
mäß Regel 2 Nr. 1 der Verfahrensordnung 
des Menschenrechtsausschusses7 drei Mal 
pro Jahr statt. Mit der 134. Sitzung vom 
28. Februar bis 25. März fand nach beinahe 
zwei Jahren von aufgrund der Covid-19-
Pandemie rein online oder hybrid abgehal-
tenen Sitzungen die erste wieder umfassend 
in Präsenz abgehaltene Sitzung in Genf 
statt.8 Auch die 135. Sitzung vom 27. Juni bis 
27. Juli sowie die 136. Sitzung vom 10. Okto-
ber bis 4. November wurden wieder in Prä-
senz in Genf durchgeführt.

II. Allgemeines aus dem Jahre 2022

1. Ratifizierungen im Jahr 2022

Im Jahr 2022 sind dem Zivilpakt keine wei-
teren Staaten beigetreten, so dass der Pakt 
weiterhin in 173 Staaten9 gilt. Das FP I wur-
de 2022 von Marokko ratifiziert, wodurch 
Individualbeschwerden nach dem FP I nun-
mehr gegen 117 Vertragsstaaten10 eingelegt 
werden können. Dem 2. Fakultativprotokoll 

6 Stand: Januar 2023, vgl. https://tbinternet.
ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TB 
Search.aspx?Lang=en&TreatyID=8&DocType 
ID=11 (zuletzt besucht am 30. Januar 2023).

7 Für das Jahr 2022 einschlägige Verfahrensord-
nung: Rules of Procedure of the Human Rights 
Committee in der Fassung vom 4. Januar 2021, 
UN-Dok. CCPR/C/3/Rev.12. (im Folgenden 
VerfO).

8 Press release, Human Rights Committee Opens 
One Hundred and Thirty-Fourth Session, abruf-
bar unter https://www.ohchr.org/en/press- re 
leases/2022/02/human-right-committee-opens-
one-hundred-and-thirty-fourth-session (zuletzt 
besucht am 30. Januar 2023).

9 Stand: Januar 2023, vgl. https://treaties.un.org/
Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_
no=IV-4&chapter=4&clang=_en (zuletzt besucht 
am 30. Januar 2023).

10 Stand: Januar 2023, vgl. https://treaties.un.org/
Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_
no=IV-5&chapter=4&clang=_en (zuletzt besucht 
am 30. Januar 2023).

(im Folgenden FP II)11 vom 15. Dezember 
1989, das die Abschaffung der Todesstrafe 
zum Ziel hat, ist im Jahr 2022 Kasachstan 
beigetreten. Dieses gilt somit in 90 Vertrags-
staaten.12

2. Sitzungen im Jahr 2022

Mit der Eröffnung seiner 134. Sitzung er-
klärte der Ausschuss seine fortlaufende 
Unterstützung zum Reformprozess für die 
Verbesserung der Arbeitsweise der VN-
Vertragsorgane.13 Es wurde zudem hervor-
gehoben, dass der Ausschuss unter den VN-
Vertragsorganen einzuordnen ist, die sich 
besonders offen für Vorschläge im Reform-
prozess gezeigt haben, wie beispielsweise 
für die Einführung des gemeinsamen Be-
richtskalenders, der die Staatenberichtsver-
fahren vor den einzelnen Vertragsausschüs-
sen koordiniert.14

Ein prägendes Thema der 135. Sitzung war 
der Rückstand des Ausschusses von mehr 
als 1 000 Mitteilungen.15 Es wurde die Sorge 
geäußert, dass der Rückstand die Fähigkeit 
des Ausschusses, sein Mandat zu erfüllen, 
gefährden könne.16 Damit das Vertrauen 
der Staaten und Rechteinhaber in die Effi-
zienz der Verbesserung der Kommunika-
tion gestärkt werden könne, wurde die 
Hoffnung kundgetan, dass das Sekretariat 

11 Second Optional Protocol to the International 
Covenant on Civil and Political Rights, aiming 
at the abolition of the death penalty vom 15. De-
zember 1989, UNTS Bd. 1642, S. 414; BGBl. 1992 
II, S. 391.

12 Stand: Januar 2023, vgl. https://treaties.un.org/
Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_
no=IV-12&chapter=4&clang=_en (zuletzt be-
sucht am 30. Januar 2023).

13 Siehe hierzu grundlegend Helmut Volger, Die 
Stärkung der Vertragsorgane im UN-Menschen-
rechtssystem, in: MRM 2015, S. 107 –  116.

14 Press release (Fn. 8).

15 Press release, Human Rights Committee Opens 
One-Hundred and Thirty-Fifth Session, abruf-
bar unter https://www.ohchr.org/en/press-
releases/2022/06/human-rights-committee-
opens-one-hundred-and-thirty-fifth-session 
(zuletzt besucht am 30. Januar 2023).

16 Ibid.

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=8&DocTypeID=11
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=8&DocTypeID=11
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=8&DocTypeID=11
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=8&DocTypeID=11
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/02/human-right-committee-opens-one-hundred-and-thirty-fourth-session
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/02/human-right-committee-opens-one-hundred-and-thirty-fourth-session
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/02/human-right-committee-opens-one-hundred-and-thirty-fourth-session
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-5&chapter=4&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-5&chapter=4&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-5&chapter=4&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-12&chapter=4&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-12&chapter=4&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-12&chapter=4&clang=_en
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/06/human-rights-committee-opens-one-hundred-and-thirty-fifth-session 
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/06/human-rights-committee-opens-one-hundred-and-thirty-fifth-session 
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/06/human-rights-committee-opens-one-hundred-and-thirty-fifth-session 
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auf vorgebrachte Vorschläge eingehen wer-
de.17 Die Ausschussvorsitzende bestätigte, 
dass der Rückstand im Rahmen des Tref-
fens der Vorsitzenden der Vertragsorgane 
im Juni 2022 thematisiert wurde.18

Der Ausschuss nahm im Laufe seiner 
135. Sitzung auch die von den Vertragsstaa-
ten auf dem gemeinsamen 12. informellen
Treffen, an dem nach einer Verzögerung
von zwei Jahren durch die Covid-19-Pan-
demie über 60 Vertragsstaaten teilnahmen,
zum Ausdruck gebrachte Wertschätzung
und Unterstützung ermutigt zur Kenntnis.19

Der Ausschuss eröffnete seine 136. Sitzung 
am 20. Welttag gegen die Todesstrafe und 
vermerkte einen positiven Trend zur welt-
weiten Abschaffung der Todesstrafe, in 
dem sich auch der Einfluss der allgemeinen 
Bemerkung Nr. 36 zum Recht auf Leben20 
sowie der Empfehlungen und Rechtspre-
chung des Ausschusses bemerkbar machen 
würden.21

Mit dem Ende der 136. Sitzung verabschie-
dete sich die Ausschussvorsitzende Photini 
Pazartzis (Griechenland), die nach acht Jah-
ren zusammen mit sechs weiteren Aus-
schussmitgliedern zum Ende des Jahres 
2022 aus dem Ausschuss ausschied.22

17 Ibid.

18 Ibid.

19 Press release, Human Rights Committee Con-
cludes One Hundred and Thirty-fifth Session, 
abrufbar unter https://www.ohchr.org/en/
press- eleases/2022/07/human-rights-commit 
tee-concludes-one-hundred-and-thirty-fifth-ses 
sion-after (zuletzt besucht am 30. Januar 2023).

20 General Comment No. 36, Article 6: Right to life, 
UN-Dok. CCPR/C/GC/36 vom 3. September 
2019.

21 Press release, Human Rights Committee Opens 
One Hundred and Thirty-Sixth Session, abruf-
bar unter: https://www.ohchr.org/en/press- re 
leases/2022/10/human-right-committee-opens-
one-hundred-and-thirty-sixth-session (zuletzt 
besucht am 30. Januar 2023).

22 Press release, Human Rights Committee 
con  cludes one hundred and thirty-sixth session, 
ab rufbar unter: https://www.ohchr.org/en/
news/ 2022/11/human-rights-committee-con 
cludes- one-hundred-and-thirty-sixth-session-af 
ter-adopting (zuletzt besucht am 30. Januar 2023).

III. Staatenberichtsverfahren

1. Einführung

Die Vertragsstaaten sind verpflichtet, ge-
mäß Art. 40 Abs. 1 lit. A ein Jahr nach In-
krafttreten des Zivilpakts dem Ausschuss 
einen Erstbericht (Initial Report) vorzulegen 
und im Folgenden gemäß Art. 40 Abs. 1 
lit. B nach Aufforderung durch den Aus-
schuss periodische Folgeberichte (Periodic 
Reports) einzureichen. Im Staatenbericht 
wird dargelegt, welche Maßnahmen die 
Vertragsstaaten zur Gewährleistung der 
Rechte des Zivilpaktes getroffen haben.23 Im 
Rahmen eines vereinfachten Berichtsverfah-
ren24 erhält der Vertragsstaat zudem eine 
Liste mit relevanten Themen (List of Issues 
Prior to Reporting – LOIPR). Daraus ergibt 
sich zum einen eine Leitlinie zum Verfassen 
ihres Berichts, zum anderen sind die Staa-
ten dann von der zusätzlichen Einreichung 
einer schriftlichen Antwort in Bezug auf die 
Themenliste befreit. Sodann erstellt eine 
Task Force aus drei bis fünf Ausschussmit-
gliedern eine Liste an Fragen zu Problemen 
(List of Issues), die – am besten schriftlich – 
zu Beginn der Sitzung beantwortet werden 
sollen. Im Anschluss beginnt die Erörterung 
im Rahmen eines konstruktiven Dialogs mit 
den Delegierten des betreffenden Staates. 
Die Ergebnisse des Berichtsverfahrens fasst 
der Ausschuss in seinen Abschließenden 
Bemerkungen (Concluding Observations) zu-
sammen. Am Ende seiner Abschließenden 
Bemerkungen stellt der Ausschuss einige 
Punkte heraus und fordert den Staat nach 
Regel 75 Nr. 1 VerfO dazu auf, über Fort-
schritte in diesem Bereich nunmehr inner-
halb von drei Jahren25 zu berichten (sog. Fol-
low-up-Verfahren). Für die Auswertung ist 
ein Sonderberichterstatter zuständig.

23 Siehe näher zum Staatenberichtsverfahren: Con-
solidated Guidelines for State Reports under 
the International Covenant on Civil and Politi-
cal Rights, UN-Dok. CCPR/C/66/GUI/Rev.2 
vom 26. Februar 2001; Theodor Schilling, Interna-
tionaler Menschenrechtsschutz, 3. Auflage 2016, 
S. 369 –  371, Rn. 857 –  868.

24 Siehe im Detail: UN-Dok. CCPR/C/99/4 vom 
29. September 2010.

25 UN-Dok. CCPR/C/161 vom 23. Dezember 2021, 
Nr. 7.

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/07/human-rights-committee-concludes-one-hundred-and-thirty-fifth-session-after
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/07/human-rights-committee-concludes-one-hundred-and-thirty-fifth-session-after
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/07/human-rights-committee-concludes-one-hundred-and-thirty-fifth-session-after
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/07/human-rights-committee-concludes-one-hundred-and-thirty-fifth-session-after
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/human-right-committee-opens-one-hundred-and-thirty-sixth-session
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/human-right-committee-opens-one-hundred-and-thirty-sixth-session
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/human-right-committee-opens-one-hundred-and-thirty-sixth-session
https://www.ohchr.org/en/news/2022/11/human-rights-committee-concludes-one-hundred-and-thirty-sixth-session-after-adopting
https://www.ohchr.org/en/news/2022/11/human-rights-committee-concludes-one-hundred-and-thirty-sixth-session-after-adopting
https://www.ohchr.org/en/news/2022/11/human-rights-committee-concludes-one-hundred-and-thirty-sixth-session-after-adopting
https://www.ohchr.org/en/news/2022/11/human-rights-committee-concludes-one-hundred-and-thirty-sixth-session-after-adopting
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2. Thematische Schwerpunkte

Im Beobachtungszeitraum wurden wie ge-
wöhnlich einige der Berichte verspätet ein-
gereicht. Explizit erwähnt hat der Ausschuss 
dies bei zwei Staaten.26 Bei Nichtvorlage 
hat der Menschenrechtsausschuss nach Re-
gel 71 VerfO die Kompetenz, die Situation 
selbstständig ohne Vorlage eines Erst- oder 
Folgeberichts zu untersuchen, was er im 
Beobachtungszeitraum jedoch nicht in An-
spruch nehmen musste. Allerdings hat der 
Ausschuss sein Bedauern ausgedrückt, dass 
die Russische Föderation und Nicaragua 
sich nicht am konstruktiven Dialog mit ihm 
beteiligt hätten. Er hat sie in diesem Kontext 
daran erinnert, dass die Verpflichtung nach 
Art. 40 des Zivilpaktes, Berichte vorzulegen, 
die Erwartung mit sich bringt, dass die Ver-
treter der Vertragsstaaten bei den Sitzungen 
des Ausschusses anwesend sind, wenn ihre 
Berichte geprüft werden.

Die Corona-Pandemie wirkte sich weiterhin 
thematisch auf die Staatenberichte im Be-
obachtungszeitraum aus. So thematisierte 
der Ausschuss in fünf Staatenberichtsver-
fahren ausführlich die in Reaktion auf die 
Covid-19-Pandemie verhängten Maßnah-
men zum Schutz der öffentlichen Gesund-
heit.27 Zudem attestierte der Ausschuss, 
dass sich die Menschenrechtslage von vul-
nerablen Gruppen, darunter Frauen28, Kin-
der29, Migrant:innen30 und Personen in 
Haftanstalten31, seit Ausbruch der Pande-
mie verschlechtert habe. Vielerorts habe die 
Pandemie zudem negative Effekte auf die 
Umsetzung bestimmter Paktrechte, wie das 
Recht auf Privatsphäre32, die Bewegungs-

26 Luxemburg, Nicaragua.

27 Kambodscha, Israel, Georgien, Kirgisistan, Ir-
land.

28 Äthiopien, Kirgisistan, Philippinen, Russische 
Föderation, Irland.

29 Äthiopien, Philippinen.

30 Katar, Russische Föderation, Irland.

31 Kambodscha, Kirgisistan, Philippinen.

32 Hongkong.

freiheit33, die Meinungsäußerungsfreiheit34 
oder die Versammlungsfreiheit35 gehabt.

Zahlreiche internationale Dokumente wur-
den von den einzelnen Vertragsstaaten ra-
tifiziert oder traten für diese in Kraft: Das 
FP II36; das Fakultativprotokoll zum Über-
einkommen gegen Folter und andere grau-
same, unmenschliche oder erniedrigende 
Behandlung oder Strafe37; das Fakultativ-
protokoll zur Kinderrechtskonvention be-
treffend den Verkauf von Kindern, die 
Kinderprostitution und die Kinderporno-
grafie38; das Fakultativprotokoll zur Kinder-
rechtskonvention betreffend die Beteiligung 
von Kindern an bewaffneten Konflikten39; 
das Fakultativprotokoll zur Kinderrechts-
konvention betreffend eines Mitteilungs-
verfahrens40; das Übereinkommen über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen41; 
das Fakultativprotokoll zum Übereinkom-
men über die Rechte von Menschen mit Be-
hinderungen42; das Übereinkommen über 

33 Georgien.

34 Kambodscha.

35 Hongkong, Macau, Irland.

36 Fn. 11; Nicaragua.

37 Optional Protocol to the Convention against Tor-
ture and other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment, UN-Dok. A/RES/57/ 
199 vom 18. Dezember 2002; Nicaragua, Luxem-
burg.

38 Optional Protocol to the Convention on the 
Rights of the Child on the sale of children, child 
prostitution and child pornography, UN-Dok. 
A/RES/54/263 vom 25. Mai 2000; Luxemburg, 
Äthiopien.

39 Optional Protocol to the Convention on the 
Rights of the Child on the involvement of chil-
dren in armed conflict, UN-Dok. A/RES/54/263 
vom 25. Mai 2000; Luxemburg, Äthiopien.

40 Optional Protocol to the Convention on the 
Rights of the Child on a communications proce-
dure, UN-Dok. A/RES/66/138 vom 27. Januar 
2012; Irland.

41 Convention on the Rights of Persons with Dis-
abilities, UN-Dok. A/RES/61/106 vom 13. De-
zember 2006; Luxemburg, Kirgisistan, Irland.

42 Optional Protocol to the Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities, UN-Dok. A/
RES/61/106 vom 13. Dezember 2006; Georgien.
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die Rechtsstellung von Staatenlosen43; das 
Übereinkommen zur Verminderung der 
Staatenlosigkeit44; das Internationale Über-
einkommen zum Schutz aller Personen vor 
dem Verschwindenlassen45; das Überein-
kommen (Nr. 169) der Internationalen Ar-
beitsorganisation über eingeborene und 
in Stämmen lebende Völker in unabhän-
gigen Ländern46; das Übereinkommen der 
Af rikanischen Union zum Schutz und zur 
Unterstützung von Binnenvertriebenen in 
Afrika (Kampala-Konvention)47; das Pro-
tokoll zur Afrikanischen Charta der Men-
schenrechte und Rechte der Völker über die 
Rechte der Frauen in Afrika48 und das Über-
einkommen des Europarats zur Verhütung 
und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen 
und häuslicher Gewalt.49

Im Rahmen der Punkte, die Gegenstand 
des Follow-up-Verfahrens wurden, ließen 

43 Convention relating to the Status of Stateless 
Persons vom 28. September 1954, UNTS Bd. 360, 
S. 117; BGBl. 1976 II, S. 473; Nicaragua.

44 Convention on the Reduction of Statelessness 
vom 30. August 1961, UNTS Bd. 989, S. 175; 
BGBl. 1977 II, S. 597; Luxemburg, Philippinen, 
Nicaragua.

45 International Convention for the Protection of 
All Persons from Enforced Disappearance, UN-
Dok. A/RES/61/177 vom 20. Dezember 2006; 
Luxemburg.

46 Convention (No. 169) concerning Indigenous 
and Tribal Peoples in Independent Countries 
of the International Labor Organization vom 
27. Juni 1989, UNTS Bd. 1650, S. 383; BGBl. 2021
II, S. 494; Nicaragua.

47 African Union Convention for the Protection and 
Assistance of Internally Displaced Persons in 
Africa (Kampala Convention) vom 23. Okto-
ber 2009, abrufbar unter https://au.int/sites/
default/files/treaties/36846-treaty-kampala_
convention.pdf (zuletzt besucht am 30. Januar 
2023); Äthiopien.

48 African Union Protocol to the African Charter on 
Human and Peoples’ Rights on the Rights of 
Women in Africa vom 11. Juli 2003, abrufbar un-
ter https://au.int/sites/default/files/treaties/
37077-treaty-charter_on_rights_of_women_in_
africa.pdf (zuletzt besucht am 30. Januar 2023); 
Äthiopien.

49 Council of Europe Convention on preventing 
and combating violence against women and do-
mestic violence, Council of Europe Treaty Series 
No. 210 vom 11. Mai 2011; Georgien, Luxem-
burg.

sich zudem einige Schwerpunkte erken-
nen. Fälle von Gewalt gegen Frauen, ins-
besondere ein Anstieg an Fällen häuslicher 
Gewalt, wurden in mehreren Staaten kriti-
siert.50 Auch starke Einschränkungen der 
Meinungs- sowie der Versammlungsfreiheit 
wurden in einigen Staaten mit Besorgnis be-
obachtet.51 Vielerorts wurden ferner die Be-
dingungen in Hafteinrichtungen52 und die 
Si tua tion von Arbeitsmigrant:innen53 the-
matisiert. Einen Schwerpunkt bildeten zu-
dem rechtsstaatliche Versäumnisse. So wur-
de die Bekämpfung der Korruption54, die 
Unabhängigkeit der Justiz55 sowie die All-
gemeinheit und Gleichheit der Wahlen56 ge-
fordert.

3. Abschließende Bemerkungen zu den
einzelnen Staatenberichten

Im Berichtszeitraum 2022 setzte sich der 
Menschenrechtsausschuss während seiner 
drei Sitzungen mit der Menschenrechtslage 
in 17 Vertragsstaaten auseinander. Zum 
Schwerpunkt der folgenden Zusammen-
fassung wurden jene Punkte der Abschlie-
ßenden Bemerkungen gemacht, die der 
Ausschuss auch zum Gegenstand des Fol-
low-up-Verfahrens gewählt hat.

– 134. Sitzung –

Die 134. Sitzung des Ausschusses fand im 
Zeitraum vom 28. Februar bis 25. März 
in Genf statt und behandelte die Staaten-
berichte von Bolivien, Kambodscha, Irak, 
Israel und Katar.

50 Bolivien, Uruguay, Äthiopien.

51 Kambodscha, Luxemburg, Äthiopien, Kirgisis-
tan, Philippinen, Russische Föderation, Hong-
kong, Macau.

52 Uruguay, Philippinen.

53 Katar, Macau.

54 Kambodscha, Georgien.

55 Bolivien, Uruguay, Nicaragua.

56 Kambodscha, Katar, Georgien, Nicaragua.

https://au.int/sites/default/files/treaties/36846-treaty-kampala_convention.pdf
https://au.int/sites/default/files/treaties/36846-treaty-kampala_convention.pdf
https://au.int/sites/default/files/treaties/36846-treaty-kampala_convention.pdf
https://au.int/sites/default/files/treaties/37077-treaty-charter_on_rights_of_women_in_africa.pdf
https://au.int/sites/default/files/treaties/37077-treaty-charter_on_rights_of_women_in_africa.pdf
https://au.int/sites/default/files/treaties/37077-treaty-charter_on_rights_of_women_in_africa.pdf
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Bolivien

In seinen Abschließenden Bemerkungen57 
zu Boliviens viertem Bericht58 begrüßt der 
Ausschuss die Verabschiedung legislativer 
und institutioneller Maßnahmen auf natio-
naler Ebene, darunter das standardisierte 
Protokoll für die fachliche Betreuung von 
Opfern von Menschenhandel und Men-
schenschmuggel sowie eine Verordnung 
über die Einrichtung des Plurinationalen 
Dienstes für Frauen und für die Abschaf-
fung des Patriarchats. Positiv vermerkt der 
Ausschuss zudem gesetzliche Initiativen 
zu der Wahrheitskommission, dem Om-
budsmann, der Thematik der Geschlechts-
identität, der Verringerung der Arbeits-
belastung im Strafjustizsystem sowie dem 
Kinder- und Jugendgesetzbuch. Darüber 
hinaus würdigt der Ausschuss die Einrich-
tung der Dekade für die afrobolivianische 
Bevölkerung sowie Gesetzesvorhaben zum 
Plurinationalen Dienst für Opferhilfe und 
der Plurinationalen Pflichtverteidigerstelle.

Gegenstand des Follow-up-Verfahrens wur-
den die Punkte 15, 21 und 27.

Der Ausschuss zeigt sich beunruhigt über 
die weite Verbreitung von Gewalt gegen 
Frauen und Mädchen. Er fordert daher den 
Vertragsstaat in Punkt 15 dazu auf, die er-
forderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um 
die finanziellen, technischen und personel-
len Mittel für die Verhütung dieser Gewalt, 
den Schutz der Frauen, die Bestrafung der 
Täter und die Wiedergutmachung für die 
Opfer bereitzustellen. Zudem müsse si-
chergestellt werden, dass alle Maßnahmen 
zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen 
auch trans Frauen schützten und dass Op-
fern landesweit unverzüglich angemessene 
Unterstützung und Schutz gewährt werde. 
Daher fordert der Ausschuss die Erleichte-
rung und Förderung der Einreichung von 
Beschwerden durch die Opfer und die Ge-
währleistung, dass alle Gewalttaten gegen 
Frauen und Mädchen unverzüglich, gründ-

57 UN-Dok. CCPR/C/BOL/CO/4 vom 22. März 
2022.

58 UN-Dok. CCPR/C/BOL/4 vom 13. Dezember 
2018.

lich und unparteiisch untersucht werden, 
sowie die Vermeidung einer erneuten Vik-
timisierung der Opfer während der Ermitt-
lungen. Schließlich appelliert er an den 
Vertragsstaat, so bald wie möglich die De-
finitionen von Vergewaltigung und Un-
zucht mit Minderjährigen zu ändern, um sie 
mit den einschlägigen internationalen Stan-
dards in Einklang zu bringen.59

In Punkt 21 äußert der Ausschuss seine Be-
sorgnis über Berichte, wonach Menschen-
handel und Zwangsarbeit weiterhin ver-
breitet blieben und die Verurteilungen im 
Verhältnis zu den Beschwerden sehr ge-
ring seien. Er fordert den Vertragsstaat des-
halb dazu auf, seine Bemühungen zur Ver-
hütung, Bekämpfung und Bestrafung des 
Menschenhandels und der Zwangsarbeit zu 
intensivieren und sicherzustellen, dass Fäl-
le unverzüglich, gründlich und unpartei-
isch untersucht, angemessen bestraft sowie 
umfassende Wiedergutmachungen geleis-
tet werden. Des Weiteren müssten Präven-
tions- und Sensibilisierungskampagnen, 
insbesondere auch für die zuständigen 
staatlichen Mitarbeiter, fortgesetzt und ver-
stärkt sowie ausreichende finanzielle, tech-
nische und personelle Mittel zur Verfügung 
gestellt werden. Zudem müssten die Bemü-
hungen, die Opfer zu identifizieren und ih-
nen angemessenen Schutz und Hilfe zu ge-
währen, verdoppelt werden. Zuallerletzt 
fordert der Ausschuss, die Annahme der 
neuen plurinationalen Politik und des neu-
en multisektoralen Plans zur Bekämpfung 
des Menschenhandels und des Menschen-
schmuggels zu beschleunigen.60

Der Ausschuss begrüßt die Bemühungen 
des Vertragsstaates das Justizsystem zu re-
formieren, zeigt sich allerdings in Punkt 27 
weiterhin besorgt über dessen Zustand, 
insbesondere hinsichtlich der Unabhän-
gigkeit der Justiz. Er fordert daher die Be-
mühungen zur Gewährleistung der vollen 
Autonomie, Unabhängigkeit und Unpar-
teilichkeit von Richter:innen und Staats-
anwält:innen und zur Sicherstellung, dass 

59 Violence against women, Nr. 14, 15.

60 Trafficking in persons and forced labour, Nr. 20, 
21.
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diese ihre Aufgaben frei von Druck und 
Einmischung jeglicher Art wahrnehmen 
können, zu verdoppeln sowie den Reform-
prozess zu beschleunigen. Dementspre-
chend müssten einerseits sofortige und 
wirksame Maßnahmen zur Verhütung, Be-
kämpfung und angemessenen Bestrafung 
von Korruptionshandlungen ergriffen und 
andererseits die Auswahl-, Beurteilungs-, 
Disziplinar- sowie Entlassungsverfahren re-
formiert werden, sodass sie von einer un-
abhängigen Stelle in transparenter Weise 
auf der Grundlage öffentlicher und objekti-
ver Kriterien durchgeführt würden. Zudem 
müsse sichergestellt werden, dass die Justiz 
im ganzen Land, auch in den ländlichen Ge-
bieten, funktioniere und die Plurinationale 
Pflichtverteidigerstelle über ausreichende 
finanzielle, technische und personelle Mit-
tel verfüge, um ihre Arbeit im ganzen Land 
rechtzeitig und angemessen ausführen zu 
können.61

Kambodscha

Auf Grundlage des dritten Staatenberichts 
Kambodschas62 erließ der Ausschuss sei-
ne Abschließenden Bemerkungen.63 Er hebt 
darin einige legislative und exekutive Maß-
nahmen positiv hervor, wie beispielswei-
se das Gesetz über die Jugendgerichtsbar-
keit sowie den zugehörigen strategischen 
und operativen Plan. Zudem würdigt er 
eine Verordnung zu Jugendrehabilitations-
zentren. Darüber hinaus begrüßt der Aus-
schuss den dritten nationalen Aktionsplan 
zur Verhütung von Gewalt gegen Frauen 
und die Einrichtung des Nationalen Aus-
schusses gegen Folter und andere grau-
same, unmenschliche oder erniedrigende 
Behandlung oder Strafe. Ferner nimmt er 
den nationalen Strategieplan zur Sicherstel-
lung, dass jede Person über eine legale Iden-
tität verfügt, positiv zur Kenntnis.

Zum Gegenstand des Follow-up-Verfahrens 
wurden die Punkte 9, 35 und 39 gewählt.

61 Administration of justice, Nr. 26, 27.

62 UN-Dok. CCPR/C/KHM/3 vom 2. April 2019.

63 UN-Dok. CCPR/C/KHM/CO/3 vom 22. und 
23. März 2022.

Der Ausschuss drückt in Punkt 9 seine Be-
sorgnis über das Ausbleiben der Durchset-
zung effektiver Antikorruptionsmaßnah-
men aus. Demnach solle der Vertragsstaat 
seine Anstrengungen zur Verhinderung 
und Beseitigung von Korruption und Straf-
losigkeit auf allen Ebenen verstärken. Kor-
ruptionsfälle müssten unabhängig und 
gründlich untersucht, die Verantwortlichen 
ordnungsgemäß vor Gericht gestellt und an-
gemessen bestraft sowie die Opfer vollstän-
dig entschädigt werden. Zudem solle der 
Vertragsstaat einen angemessenen Schutz 
von Informanten, Zeugen und Opfern von 
Korruption gewährleisten.

In Punkt 35 bekräftigt der Ausschuss sei-
ne frühere Empfehlung zum Recht auf freie 
Meinungsäußerung und fordert den Ver-
tragsstaat auf, unverzüglich Maßnahmen 
zu ergreifen, um sicherzustellen, dass jeder 
das Recht auf freie Meinungsäußerung im 
Einklang mit Art. 19 des Zivilpakts und der 
allgemeinen Bemerkung Nr. 34 des Aus-
schusses zum Recht auf Meinungsfreiheit 
und freie Meinungsäußerung64 frei ausüben 
kann. Dem folgend fordert der Ausschuss 
den Vertragsstaat dazu auf, die strafrecht-
liche Verfolgung sowie weitere Schika-
nen und Einschüchterungsversuche gegen 
Journalist:innen, Menschenrechtsverteidi-
ger:innen und andere Akteur:innen der Zi-
vilgesellschaft zu unterbinden. Darüber 
hinaus ermahnt der Ausschuss den Ver-
tragsstaat, seine einschlägigen Gesetze auf 
eine Vereinbarkeit mit Art. 19 des Zivil-
pakts hin zu überprüfen, wie beispielsweise 
den Straftatbestand der Verleumdung, das 
Pressegesetz oder auch Gesetzesentwürfe 
zur Cyberkriminalität und zum Zugang zu 
Informationen.65

Schließlich zeigt sich der Ausschuss beun-
ruhigt hinsichtlich der Situation der politi-
schen Partizipation im Vertragsstaat und 
fordert ihn auf, seine Wahlvorschriften und 
-praktiken in Einklang mit den Vorgaben
des Zivilpaktes, insbesondere Art. 25, zu

64 General Comment No. 34, Article 19: Freedoms 
of opinion and expression, UN-Dok. CCPR/C/
GC/34 vom 12. September 2011.

65 Freedom of expression, Nr. 34, 35.
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bringen. Dafür müsse er alle willkürlichen 
Verhaftungen von Mitgliedern und Anhän-
gern von Oppositionsparteien sowie alle 
Akte der Belästigung, Einschüchterung und 
Gewalt, inklusive willkürlich eingeleiteter 
Verfahren, gegen sie beenden und alle Vor-
würfe in diese Richtung gründlich und un-
abhängig untersuchen lassen. Zudem müs-
se die uneingeschränkte Wahrnehmung des 
Wahlrechts und die Gewährleistung eines 
gleichberechtigten, freien und transpa renten 
Wahlkampfes sowie einer pluralistischen 
politischen Debatte, unter anderem durch 
die Erleichterung friedlicher Demonstra-
tionen und Versammlungen, sicher gestellt 
werden. Dementsprechend solle der Ver-
tragsstaat die Justiz- und Wahlmechanis-
men zur Gewährleistung eines fairen Wahl-
prozesses stärken.66

Irak

Der Ausschuss begrüßt in seinen Abschlie-
ßenden Bemerkungen67 zum sechsten Staa-
tenberichts des Irak68 mehrere legislative 
und institutionelle Maßnahmen wie unter 
anderem die Verabschiedung des nationa-
len Menschenrechtsplans für 2021 –  2025, die 
Einrichtung eines ständigen Ausschusses 
zur Untersuchung von Korruptionsfällen 
auf hoher Ebene und anderen schwerwie-
genden Straftaten sowie eines nationalen 
Mechanismus zur Überwachung der Um-
setzung internationaler Empfehlungen. Zu-
dem begrüßt er gesetzliche Initiativen zu 
überlebenden Jesidinnen, der Hohen Wahl-
kommission, Gefangenen und Häftlingen 
sowie dem Obersten Justizrat und lobt die 
Einführung einer nationalen Kinderschutz-
strategie im Jahr 2017.

Gegenstand des Follow-up-Verfahrens sind 
die Punkte 9, 17 und 21.

In Punkt 9 empfiehlt der Ausschuss, die er-
forderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um 
alle gemeldeten Fälle von Menschenrechts-
verletzungen, einschließlich der Fälle von 

66 Participation in public affairs, Nr. 38, 39.

67 UN-Dok. CCPR/C/IRQ/CO/6 vom 23. März 
2022.

68 UN-Dok. CCPR/C/IRQ/6 vom 5. August 2019.

Sexualdelikten, zügig zu untersuchen, straf-
rechtlich zu verfolgen – insbesondere die 
Vorwürfe des gewaltsamen Verschwinden-
lassens, der willkürlichen Inhaftierung, der 
Folter und anderer Gewalt – sowie den Op-
fern eine vollständige Wiedergutmachung 
zukommen zu lassen. Zudem müsse die ra-
sche Verabschiedung und Umsetzung des 
Gesetzentwurfs über den Schutz von Per-
sonen vor dem gewaltsamen Verschwin-
denlassen gewährleistet werden.69

Der Ausschuss fordert in Punkt 17, die erfor-
derlichen Schritte zur Sicherstellung einer 
Vereinbarkeit der nationalen Antiterroris-
musgesetze und -strategien mit internatio-
nalen Menschenrechtsstandards zu unter-
nehmen. Dafür müssen insbesondere der 
Begriff des „Terrorismus“ genauer definiert 
sowie die Einschränkung der Verwendung 
anonymer Aussagen, die uneingeschränkte 
Beteiligung von Opfern und Zeugen an Ge-
richtsverfahren und die uneingeschränkte 
Einhaltung der Garantien für faire Verfah-
ren gewährleistet werden.70

In Punkt 21 mahnt der Ausschuss den Ver-
tragsstaat, die Verabschiedung des Antifol-
tergesetzes zu beschleunigen und konkrete 
Maßnahmen zur Verhütung von Folter und 
Misshandlung zu ergreifen, unter anderem 
durch Schulungsprogramme für Polizei 
und Justiz sowie durch Sensibilisierungs-
programme für Inhaftierte. Des Weiteren 
müsse der Vertragsstaat die unverzügliche, 
unabhängige und gründliche Untersuchung 
aller derartigen Vorwürfe gewährleisten 
und dementsprechend auch sicherstellen, 
dass Geständnisse, die unter Verletzung 
von Art. 7 des Zivilpaktes erlangt wurden, 
von den Gerichten unter keinen Umständen 
akzeptiert würden. Schließlich fordert der 
Ausschuss die Durchführung unangekün-
digter Besuche von Inspektionsgremien in 
Haftanstalten und die Weiterverfolgung der 
sich daraus ergebenden Empfehlungen.71

69 Fight against impunity and past human rights 
violations, Nr. 8, 9.

70 Counter-terrorism measures, Nr. 16, 17.

71 Prohibition of torture and other cruel, inhuman 
or degrading treatment or punishment, Nr. 20, 
21.
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Israel

Der Ausschuss begrüßt den fünften Bericht 
Israels72. In seinen Abschließenden Bemer-
kungen73 hebt er unter anderem folgende le-
gislative, politische und institutionelle Maß-
nahmen hervor: einen Regierungsbeschluss, 
der darauf abzielt, die Vielfalt und die Ein-
beziehung der arabischen Bevölkerung in 
den privaten und öffentlichen Sektor im 
Jahr 2021 zu fördern sowie Änderungen des 
Strafrechts, durch die rassistische Motive 
als erschwerender Umstand für den Straf-
tatbestand des Mordes anerkannt werden, 
wie auch Änderungen des Prozesskosten-
hilfegesetzes, die den Opfern schwerer Se-
xualstraftaten während des gesamten Straf- 
und Verwaltungsverfahrens kostenlosen 
Rechtsbeistand gewähren.

Für das Follow-up-Verfahren hat der Aus-
schuss die Punkte 9, 29 und 43 gewählt.

In Punkt 9 wird der Vertragsstaat dazu an-
gehalten, seine Bemühungen um die Ein-
richtung einer nationalen Menschenrechts-
institution, in welcher der Pluralismus 
seiner Mitglieder und die Vielfalt seiner Zu-
sammensetzung sicherstellt ist, zu verstär-
ken und gleichzeitig Organisationen der 
Zivilgesellschaft die Teilnahme an diesem 
Prozess zu ermöglichen.74

Der Ausschuss bekräftigt in Punkt 29 sei-
ne frühere Empfehlung zur Verhängung 
eines absoluten Verbots der Folter, unter 
anderem durch die Aufnahme einer Defini-
tion von Folter in seine Gesetzgebung und 
durch die Streichung des Begriffs der „Not-
wendigkeit“ als mögliche Rechtfertigung 
für das Verbrechen der Folter. Außerdem 
solle der Vertragsstaat einen unabhängigen 
und wirksamen Überwachungsmechanis-
mus für alle Hafteinrichtungen in seinem 
Hoheitsgebiet und in den besetzten Gebie-
ten einrichten, alle Verhöre in den Einrich-
tungen des israelischen Sicherheitsdienstes 
in Bild und Ton dokumentieren sowie si-

72 UN-Dok. CCPR/C/ISR/5 vom 11. Oktober 2019.

73 UN-Dok. CCPR/C/ISR/CO/5 vom 22. März 
2022.

74 National human rights institution, Nr. 8, 9.

cherstellen, dass diese Dokumentation vor 
Gericht als Beweismittel verwendet werden 
kann.75

Auch in Punkt 43 bekräftigt und wieder-
holt der Ausschuss seine frühere Empfeh-
lung, Abstand zu nehmen von Räumungen 
und Abrissverfügungen auf der Grundlage 
diskriminierender Planungspolitiken, -ge-
setze und -praktiken, die Palästinenser:in-
nen und auch Beduin:innen im Westjordan-
land, einschließlich Ostjerusalem, betreffen 
würden. Der Vertragsstaat solle sein Pla-
nungs- und Zoneneinteilungssystem sowie 
sein Baugenehmigungssystem überprüfen 
und reformieren, um Zwangsräumungen 
und Abrisse zu verhindern und Verfahrens-
garantien und ein ordnungsgemäßes Ver-
fahren gegen diese zu gewährleisten.76

Katar

In seinen Abschließenden Bemerkungen77 
zum ersten Bericht Katars78 nimmt der Aus-
schuss eine Reihe gesetzlicher Maßnahmen 
positiv zur Kenntnis. Hierzu zählen Ge-
setzesänderungen betreffend die Einreise, 
die Ausreise und den Aufenthalt von Aus-
länder:innen, die Erhöhung der Strafen für 
Verstöße gegen das Lohnschutzsystem, den 
Mindestlohn, die Ausreise von Arbeitneh-
mer:innen ohne Genehmigung und das po-
litische Asyl.

Gegenstand des Follow-up-Verfahrens wur-
den die Punkte 21, 23 und 45.

Der Vertragsstaat wird in Punkt 21 zur Ein-
führung eines Moratoriums, der Abschaf-
fung der Todesstrafe sowie dem Beitritt 
zum FP II79 aufgefordert. Falls die Todes-
strafe beibehalten wird, solle der Vertrags-

75 Prohibition of torture and other cruel, inhuman 
or degrading treatment or punishment, Nr. 28 –  
33.

76 Demolition and forced eviction in the West Bank, 
including East Jerusalem, Nr. 42, 43.

77 UN-Dok. CCPR/C/QAT/CO/1 vom 21. März 
2021.

78 UN-Dok. CCPR/C/QAT/1 vom 21. August 
2019.

79 Fn. 11.
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staat vorrangig alle erforderlichen Maß-
nahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass 
sie nur für die schwersten Verbrechen ver-
hängt wird, die eine vorsätzliche Tötung 
beinhalten, wobei die allgemeine Bemer-
kung Nr. 36 des Ausschusses zum Recht 
auf Leben80 zu berücksichtigen ist. Der Ver-
tragsstaat solle auch geeignete Sensibilisie-
rungsmaßnahmen durchführen, um die öf-
fentliche Meinung für die Abschaffung der 
Todesstrafe zu mobilisieren.81

In Punkt 23 hält der Ausschuss den Ver-
tragsstaat dazu an, seine Bemühungen 
zur Verhinderung des Todes von Arbeits-
migrant:innen, auch auf Baustellen, zu in-
tensivieren. Dafür solle er die wirksame 
Durchsetzung der Maßnahmen, die zum 
Schutz der Sicherheit und Gesundheit der 
Arbeiter:innen ergriffen wurden, sowie die 
Durchsetzung des Rechtsrahmens für die 
Untersuchung von Vorfällen am Arbeits-
platz und die Entschädigung der Familien 
gewährleisten.82

Schließlich drückt der Ausschuss seine Be-
denken zum im Jahr 2021 verabschiedeten 
Wahlrecht aus. Der Vertragsstaat müsse ge-
mäß Punkt 45 sein Wahlrecht in vollem Um-
fang mit dem Zivilpakt in Einklang brin-
gen, insbesondere durch die Aufhebung 
der Beschränkungen für eingebürgerte ka-
tarische Staatsbürger:innen, um somit allen 
Bürger:innen den gleichen Genuss der in 
Art. 25 des Zivilpakts anerkannten Rechte 
zu garantieren.83

– 135. Sitzung –

Die 135. Sitzung fand im Zeitraum vom 
27. Juni bis 27. Juli in Genf statt und behan-
delte die Staatenberichte von Hongkong, 
Macau, Georgien, Irland, Luxemburg und 
Uruguay.

80 Fn. 20.

81 Death penalty, Nr. 20, 21.

82 Deaths among migrant workers, Nr. 22, 23.

83 Participation in public affairs, Nr. 44, 45.

Hongkong

In seinen Abschließenden Bemerkungen84 
zum vierten Bericht Hongkongs85 begrüßt 
der Ausschuss die Verabschiedung meh-
rerer Änderungen zur Diskriminierungs-
gesetzgebung, unter anderem zur Dis-
kriminierung aufgrund des Geschlechts, 
außerdem die Einsetzung einer Kinder-
kommission, die langfristige Ziele und stra-
tegische Leitlinien für die ganzheitliche 
Entwicklung und die wichtigen Entwick-
lungsstufen von Kindern formulieren soll, 
sowie die Einführung eines gesetzlichen 
Vaterschaftsurlaubs und eines einheitlichen 
Screening-Mechanismus zur Feststellung 
von Ansprüchen auf Schutz vor Auswei-
sung, Rückführung oder Auslieferung aus 
Hongkong in ein anderes Land.

Zum Gegenstand des Follow-up-Verfahrens 
wurden die Punkte 14, 42 und 50 gewählt.

Der Ausschuss nimmt die Zusicherung der 
Delegation positiv zur Kenntnis, dass bei der 
Ausarbeitung künftiger Rechtsvorschriften 
öffentliche Konsultationen durchgeführt 
werden sollen. Er fordert in Punkt 14 aller-
dings zum einen konkrete Schritte zur Auf-
hebung des geltenden Gesetzes über die na-
tionale Sicherheit zu unternehmen und in 
der Zwischenzeit von der Anwendung des 
Gesetzes abzusehen, und zum anderen, dass 
der Gesetzgebungsprozess zur Verabschie-
dung eines neuen Gesetzes über die natio-
nale Sicherheit inklusiv und transparent 
mit freier, offener und angemessener Betei-
ligung der Zivilgesellschaft durchgeführt 
werde. Es müsse zudem sichergestellt wer-
den, dass das neue Gesetz vollständig mit 
den Vorgaben des Zivilpaktes vereinbar 
sei.86

In Punkt 42 drückt der Ausschuss seine Be-
denken hinsichtlich des Zustands der freien 
Meinungsäußerung aus. Der Vertragsstaat 
solle alle Verfahren gegen Journalist:innen 

84 UN-Dok. CCPR/C/CHN-HKG/CO/4 vom 
22. Juli 2022.

85 UN-Dok. CCPR/C/CHN-HKG/4 vom 19. Sep-
tember 2019.

86 National Security Law, Nr. 12 –  14.
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und Einzelpersonen, wie beispielsweise 
Politiker:innen, Akademiker:innen, Men-
schenrechtsverteidiger:innen, die wegen der 
Ausübung ihres Rechts auf freie Meinungs-
äußerung angeklagt sind, einstellen und ih-
nen eine angemessene Entschädigung zu-
kommen lassen. Darüber hinaus solle er die 
redaktionelle Unabhängigkeit aller Medien 
gewährleisten und Journalist:innen vor Ein-
schüchterung und Angriffen schützen so-
wie alle derartigen Fälle untersuchen.87

Schließlich fordert der Ausschuss in 
Punkt 50, alle Maßnahmen zu unterlas-
sen, die ge eignet sind, die Ausübung der 
Vereinigungs freiheit einzuschränken, und 
ein sicheres Umfeld für die Aktivitäten zi-
vilgesellschaftlicher Organisationen, ein-
schließlich der Gewerkschaften und Stu-
dierendenvereinigungen, zu gewährleisten. 
Zudem solle der Vertragsstaat sicherstellen, 
dass Vertreter:innen zivilgesellschaftlicher 
Organisationen nicht aufgrund des Geset-
zes über die nationalen Sicherheit angeklagt 
oder in anderer Form schikaniert würden, 
wenn sie mit dem Ausschuss für die laufen-
de Überprüfung sowie mit anderen interna-
tionalen Menschenrechtsmechanismen zu-
sammenarbeiteten.88

Macau

Auf Grundlage des zweiten Berichts Ma-
caus89 erließ der Ausschuss seine Abschlie-
ßenden Bemerkungen90. Darin begrüßt er 
folgende legislativen Maßnahmen: das Ge-
setz zur Verhinderung und Bekämpfung 
häuslicher Gewalt, erfolgte Änderungen 
des Strafgesetzbuchs, die Kinderpornogra-
fie unter Strafe stellen und den Anwen-
dungsbereich von Straftaten im Zusam-
menhang mit Kinderprostitution erweitern, 
die Erhöhung der Anzahl der Tage für den 
Mutterschaftsurlaub, die Einführung des 
Vaterschaftsurlaubs sowie das Gesetz über 
den Mindestlohn.

87 Freedom of expression, Nr. 41 –  44.

88 Freedom of association, Nr. 49, 50.

89 UN-Dok. CCPR/C/CHN-MAC/2 vom 19. Sep-
tember 2019.

90 UN-Dok. CCPR/C/CHN-MAC/CO/2 vom 
22. Juli 2022.

Für das Follow-up-Verfahren hat der Aus-
schuss die Punkte 25, 33 und 39 vorgesehen.

In Punkt 25 thematisiert der Ausschuss 
die Situation von Arbeitsmigrant:innen. 
Der Vertragsstaat wird angehalten, ihren 
Schutz, insbesondere im Hausangestellten-
verhältnis, zu verbessern, indem wirksame 
Beschwerdemechanismen für die Meldung 
von Missbrauch und Ausbeutung, auch im 
Zusammenhang mit den überhöhten Ver-
mittlungsgebühren, bereitgestellt und alle 
Fälle von Ausbeutung und Missbrauch 
gründlich untersucht sowie strafrechtlich 
verfolgt werden.91

Der Ausschuss fordert in Punkt 33 den Zu-
gang, die Überwachung, einschließlich der 
Massenüberwachung durch das öffentliche 
CCTV-System, und die Abhörmaßnahmen 
mit dem Zivilpakt, insbesondere Art. 17, 
in Einklang zu bringen und die strikte Ein-
haltung der Grundsätze der Rechtmäßig-
keit, Verhältnismäßigkeit und Notwendig-
keit zu gewährleisten. Der Vertragsstaat 
solle unabhängige Kontrollmechanismen 
für die Überwachungs- und Abhörmaßnah-
men einrichten, um Missbrauch zu verhin-
dern und sicherzustellen, dass jeder Eingriff 
in das Recht auf Privatsphäre einer vorhe-
rigen gerichtlichen Genehmigung bedarf. 
Darüber hinaus müssten alle Berichte über 
Missbrauch gründlich untersucht und den 
Opfern der Zugang zu wirksamen Rechts-
mitteln ermöglicht werden.92

Schließlich sieht der Ausschuss in Punkt 39 
Handlungsbedarf hinsichtlich der Gewähr-
leistung der Versammlungsfreiheit. Der Ver-
tragsstaat solle im Lichte von Art. 21 des Zi-
vilpaktes und der allgemeinen Bemerkung 
Nr. 37 des Ausschusses über das Recht, sich 
friedlich zu versammeln,93 alle Gesetze und 
Praktiken, die friedliche Versammlungen 
regeln, überprüfen und sicherstellen, dass 
alle auferlegten Beschränkungen mit den 
strengen Anforderungen des Zivilpaktes 

91 Migrant workers, Nr. 24, 25.

92 Right to privacy, Nr. 32, 33.

93 General Comment No. 37, Article 21: Right of 
peaceful assembly, UN-Dok. CCPR/C/GC/37 
vom 17. September 2020.
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übereinstimmen sowie unbestimmte Begrif-
fe nicht zu willkürlichen Auslegungen ge-
nutzt werden, die das Recht auf Versamm-
lungsfreiheit unangemessen einschränken 
können. Des Weiteren müsse das Recht auf 
Versammlungsfreiheit für alle Personen 
unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit 
oder ihrem Aufenthaltsstatus gewährleis-
tet werden. Schließlich solle der Vertrags-
staat klare und öffentlich zugängliche Leit-
linien entwickeln, um sicherzustellen, dass 
die Verwendung von Aufzeichnungsgerä-
ten durch Polizeibeamt:innen während Ver-
sammlungen mit internationalen Standards 
zum Schutz der Privatsphäre vereinbar ist 
und keine abschreckende Wirkung auf die 
Teilnahme an Versammlungen hat.94

Georgien

In seinen Abschließenden Bemerkungen95 
zum fünften Bericht Georgiens96 begrüßt 
der Ausschuss eine Reihe gesetzgeberischer 
Maßnahmen, darunter die Verabschiedung 
des Jugendstrafgesetzbuches, die Änderun-
gen der Zivil-, Straf- und Verwaltungspro-
zessordnungen, welche darauf abzielen, 
die Auffassungen der Menschenrechtsver-
tragsorgane der Vereinten Nationen wirk-
sam umzusetzen, und das Gesetzbuch über 
die Rechte des Kindes. Weiterhin lobt er die 
Änderungen des georgischen Gesetzes zur 
Beseitigung aller Formen von Diskriminie-
rung, durch welche Belästigung und sexuel-
le Belästigung definiert werden, außerdem 
das Gesetz über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen sowie den Nationalen 
Aktionsplan für den Schutz der Menschen-
rechte für den Zeitraum 2018 –  2020. Der 
Ausschuss nimmt ferner positiv zur Kennt-
nis, dass der Vertragsstaat dem Fakultativ-
protokoll zum Übereinkommen über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen97 
im Jahr 2021 und dem Übereinkommen des 
Europarats zur Verhütung und Bekämp-
fung von Gewalt gegen Frauen und häus-

94 Right of peaceful assembly, Nr. 38, 39.

95 UN-Dok. CCPR/C/GEO/CO/5 vom 22. Juli 
2022.

96 UN-Dok. CCPR/C/GEO/5 vom 14. Februar 
2020.

97 Fn. 42.

licher Gewalt98 im Jahr 2017 beigetreten ist 
bzw. diese ratifiziert hat.

Gegenstand des Follow-up-Verfahrens wur-
den die Punkte 12, 22 und 50.

In Punkt 12 wird der Vertragsstaat dazu an-
gehalten, seine Bemühungen zur Verhin-
derung und Beseitigung von Korruption 
und Straflosigkeit auf allen Ebenen zu ver-
stärken. Insbesondere solle er alle erforder-
lichen Maßnahmen ergreifen, um sämtliche 
Fälle von Korruption unverzüglich, un-
abhängig und unparteiisch zu untersuchen 
sowie strafrechtlich zu verfolgen, Infor-
mant:innen besser zu schützen, Interes-
senkonflikten vorzubeugen, etwaige Ver-
stöße aufzudecken und an die zuständigen 
Strafverfolgungsbehörden weiterzuleiten, 
Good Governance, Transparenz und Re-
chenschaftspflicht im öffentlichen Auftrags-
wesen zu fördern sowie beamtete Personen, 
Politiker:innen, die Geschäftswelt und die 
breite Öffentlichkeit für die wirtschaftlichen 
und sozialen Kosten der Korruption zu sen-
sibilisieren.99

Der Ausschuss fordert in Punkt 22 den Ver-
tragsstaat auf, sicherzustellen, dass sein na-
tionaler Rechtsrahmen für Notfälle, ein-
schließlich derjenigen, die sich auf den 
Schutz der öffentlichen Gesundheit bezie-
hen, mit allen Bestimmungen des Zivilpak-
tes in Einklang steht. Etwaige Maßnahmen 
sollten unbedingt erforderlich sein und in 
einem angemessenen Verhältnis zu den 
Anforderungen der Situation stehen sowie 
zeitlich, geografisch und materiell begrenzt 
sein. Zudem sollte der Vertragsstaat auch 
seine Bemühungen verstärken, im Zusam-
menhang mit der Covid-19-Pandemie allen, 
einschließlich Angehörigen von Minderhei-
ten, einen effektiven Zugang zu Impfstoffen 
zu ermöglichen.100

In Punkt 50 sieht der Ausschuss Hand-
lungsbedarf im Bereich des Rechts auf po-
litische Teilhabe und fordert, dass der volle 

98 Fn. 49.

99 Anti-corruption measures, Nr. 11, 12.

100 State of emergency and COVID-19 response, 
Nr. 21, 22.
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Genuss dieses Rechts auch Kandidat:innen 
der Opposition zuteilwird, sowie dass der 
Vertragsstaat seine Wahlvorschriften und 
-praktiken in vollen Einklang mit dem Zi-
vilpakt, einschließlich Art. 25, bringt. Ins-
besondere solle er sicherstellen, dass alle
Anschuldigungen wegen Unregelmäßigkei-
ten bei Wahlen unverzüglich, wirksam und
unabhängig untersucht würden, die Trans-
parenz der Wahlkampffinanzierung erhöht,
eine ausgewogene politischen Vertretung
in den Wahlausschüssen gewährleistet und
eine Kultur des politischen Pluralismus, un-
ter anderem durch ein sicheres Umfeld für
die Arbeit von Journalist:innen, geschaffen
werde.101

Irland

Der Ausschuss begrüßt den fünften Be-
richt102 Irlands. In seinen Abschließenden 
Bemerkungen103 hebt er folgende legislati-
ve Maßnahmen positiv hervor: das Gesetz 
zur Information über das geschlechtsspezi-
fische Lohngefälle; das Gesetz über Beläs-
tigung, schädigende Kommunikation und 
damit verbundene Straftaten; die Regelung 
des Schwangerschaftsabbruchs; die straf-
rechtliche Erfassung von Korruptionsdelik-
ten; die Aufhebung des Straftatbestands der 
Veröffentlichung oder Äußerung blasphe-
mischer Inhalte; Änderungen der gesetz-
lichen Regelungen zur Adoption, der Ehe 
und familiärer Beziehungen. Darüber hin-
aus begrüßt der Ausschuss die Ratifizie-
rung des Übereinkommens über die Rech-
te von Menschen mit Behinderungen104 im 
Jahr 2018 und des Fakultativprotokolls zur 
Kinderrechtskonvention betreffend eines 
Mitteilungsverfahrens105 im Jahr 2014.

Für das Follow-up-Verfahren hat der Aus-
schuss die Punkte 12, 18 und 42 gewählt.

101 Participation in public affairs, Nr. 49, 50.

102 UN-Dok. CCPR/C/IRL/5 vom 23. September 
2019.

103 UN-Dok. CCPR/C/IRL/CO/5 vom 22. Juli 
2022.

104 Fn. 41.

105 Fn. 40.

In Punkt 12 fordert der Ausschuss die vol-
le Anerkennung der Menschenrechtsver-
letzungen in den Institutionen der Magda-
lenen-Wäschereien, der Kinder- sowie der 
Mutter- und Säuglingsheime und die Ein-
richtung eines Mechanismus, um Straf-
losigkeit zu bekämpfen und das Recht auf 
Wahrheit für alle Opfer zu garantieren. Der 
Vertragsstaat solle sich insbesondere ver-
stärkt darum bemühen, die Beschwerde-
mechanismen für die Opfer auszubauen 
und sie zu sensibilisieren, um alle Miss-
brauchsvorwürfe gründlich und unter Be-
rücksichtigung der Menschenrechte, der 
Überlebenden und des Traumas zu unter-
suchen sowie strafrechtlich zu verfolgen. 
Zudem müssten allen Opfern umfassende 
und wirksame Rechtsbehelfe garantiert und 
alle Hindernisse für den Zugang zu ihnen 
beseitigt werden.106

Der Ausschuss hält den Vertragsstaat in 
Punkt 18 dazu an, seine Anstrengungen 
zur Bekämpfung von Hassreden und der 
Aufstachelung zu Diskriminierung oder 
Gewalt, unter anderem aus Gründen der 
Rasse, der ethnischen Zugehörigkeit, der 
Religion, der sexuellen Orientierung oder 
der Geschlechtsidentität, im Einklang mit 
den Art. 19 und 20 des Zivilpakts und der 
Allgemeinen Bemerkung Nr. 34 des Aus-
schusses zu den Rechten der Meinungsfrei-
heit und der freien Meinungsäußerung107 zu 
verstärken. Dafür solle er die einschlägige 
Datenerhebung verbessern und wirksame 
Maßnahmen ergreifen, um Hassreden so-
wohl online als auch offline zu verhindern 
sowie zu sanktionieren. Darüber hinaus 
müsste der Vertragsstaat insbesondere sei-
ne Sensibilisierungsbemühungen verstär-
ken, um die Achtung der Menschenrechte 
und die Toleranz gegenüber der Vielfalt zu 
fördern, sowie die Untersuchung und straf-
rechtliche Verfolgung von Hassverbrechen 
sicherstellen und seinen Behörden geeig-
nete Schulungen zum Umgang mit Hass-
reden und Hassverbrechen anbieten.108

106 Accountability for past human rights violations, 
Nr. 11 –  14.

107 Fn. 64.

108 Non-discrimination, hate speech and hate crime, 
Nr. 15 –  18.
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Schließlich bekräftigt der Ausschuss seine 
frühere Empfehlung zur Religionsfreiheit109, 
wonach der Vertragsstaat in Erwägung zie-
hen sollte, einerseits konkrete Schritte zur 
Änderung seiner Verfassung zu unterneh-
men, die einen religiösen Eid für die Über-
nahme höherer öffentlicher Ämter vor-
schreibt, und andererseits konfessionsfreie 
Schulen einzurichten, um eine säkulare Bil-
dung zu ermöglichen. Ferner müssten wei-
tere gesetzliche Änderungen die Gleich-
behandlung im Bereich der Beschäftigung 
in einer Weise sicherstellen, die alle Formen 
der Diskriminierung in den Bereichen Bil-
dung und Gesundheit ausschließt.110

Luxemburg

Der Ausschuss begrüßt in seinen Abschlie-
ßenden Bemerkungen111 zum vierten Be-
richt Luxemburgs112 eine Reihe legislativer 
und institutioneller Maßnahmen. Zu nen-
nen sind insbesondere Gesetzesinitiativen 
zur Organisation der nationalen Daten-
schutzkommission und dem allgemeinen 
Datenschutzrahmen, der Bekämpfung der 
Ausbeutung der Prostitution, der Zuhälte-
rei und des Menschenhandels zu sexuellen 
Zwecken, der Erleichterung des Erwerbs der 
Staatsbürgerschaft, der Verringerung der 
Staatenlosigkeit, der geschlechtlichen Lohn-
gleichheit sowie der Einrichtung eines inter-
ministeriellen Menschenrechtsausschusses 
und eines Zentrums für Gleichbehandlung. 
Darüber hinaus erkennt der Ausschuss die 
Ratifikation bzw. den Beitritt zum Interna-
tionalen Übereinkommen zum Schutz aller 
Personen vor dem Verschwindenlassen113, 
dem Übereinkommen des Europarats zur 
Verhütung und Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen und häuslicher Gewalt114, 
dem Übereinkommen zur Verminderung 

109 UN-Dok. CCPR/C/IRL/CO/4 vom 23. Juli 
2014, Nr. 21.

110 Freedom of religion, Nr. 41, 42.

111 UN-Dok. CCPR/C/LUX/CO/4 vom 20. Juli 
2022.

112 UN-Dok. CCPR/C/LUX/4 vom 24. Januar 2020.

113 Fn. 45.

114 Fn. 49.

der Staatenlosigkeit115, dem Übereinkom-
men über die Rechte von Menschen mit Be-
hinderungen116, dem Fakultativprotokoll 
zum Übereinkommen über die Rechte des 
Kindes betreffend den Verkauf von Kin-
dern, die Kinderprostitution und die Kin-
derpornografie117, dem Fakultativprotokoll 
zum Übereinkommen über die Rechte des 
Kindes betreffend die Beteiligung von Kin-
dern an bewaffneten Konflikten118 und dem 
Fakultativprotokoll zum Übereinkommen 
gegen Folter und andere grausame, un-
menschliche oder erniedrigende Behand-
lung oder Strafe119 positiv an.

Zum Gegenstand des Follow-up-Verfahrens 
wurden die Punkte 12, 16 und 26 gewählt.

In Punkt 12 wird der Vertragsstaat aufgefor-
dert, seine Maßnahmen zur Beendigung der 
Durchführung irreversibler medizinischer 
Eingriffe, insbesondere chirurgischer Inter-
ventionen, an intersexuellen Kindern, die 
noch nicht in der Lage sind, ihre freie und 
informierte Zustimmung zu geben, zu ver-
stärken. Dafür solle er die Verabschiedung 
eines entsprechenden Gesetzes beschleuni-
gen und ein zentralisiertes System für die 
Erhebung einschlägiger Statistiken, auch 
über Rehabilitations- und Entschädigungs-
maßnahmen, einrichten.120

Der Ausschuss sieht zudem in Punkt 16 
Handlungsbedarf bei der Bekämpfung 
von Genitalverstümmelungen bei Frauen. 
Der Vertragsstaat solle demnach zügiger 
eine entsprechende nationale Strategie ver-
abschieden, seine Aufklärungsbemühun-
gen für gefährdete Bevölkerungsgruppen 
fortsetzen und das Datenerhebungssystem 
verbessern, um das Ausmaß des Phäno-
mens zu erfassen, einschließlich der Zahl 
der eingereichten Beschwerden, der einge-
leiteten Ermittlungen, der strafrechtlichen 

115 Fn. 44.

116 Fn. 41.

117 Fn. 38.

118 Fn. 39.

119 Fn. 37.

120 Sexual orientation, gender identity and intersex 
persons, Nr. 11, 12.
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Verfolgung und der Verurteilungen sowie 
der Informationen über Hilfs-, Entschädi-
gungs- und Rehabilitationsmaßnahmen für 
die Opfer.121

Zuallerletzt solle der Vertragsstaat gemäß 
dem Punkt 26 die erforderlichen gesetz-
geberischen Maßnahmen ergreifen, um das 
Verbot von nicht angemeldeten Demonstra-
tionen aufzuheben.122

Uruguay

In seinen Abschließenden Bemerkungen123 
zum sechsten Bericht Uruguays124 hebt der 
Ausschuss positiv hervor, dass der Ver-
tragsstaat eine Abteilung für Geschlechter-
politik innerhalb des Innenministeriums 
eingerichtet, die Nationale Menschenrechts-
institution und das Büro des Ombudsmanns 
mit der Suche nach den zwischen 1968 und 
1985 inhaftierten und verschwundenen Per-
sonen beauftragt, ein Gesetz über die An-
erkennung und den Schutz von Staaten-
losen verabschiedet sowie Maßnahmen zur 
Prävention, zur Betreuung, zum Schutz und 
zur Wiedergutmachung mit dem Ziel der 
Beseitigung der Diskriminierung und Stig-
matisierung von trans Personen ergriffen 
hat. Darüber hinaus begrüßt der Ausschuss 
die Verabschiedung von Gesetzen zur Ver-
hinderung und Bekämpfung des Men-
schenhandels, zur geschlechtsspezifischen 
Gewalt gegen Frauen, zur Einstufung des 
Femizids als erschwerenden Umstand bei 
Mord sowie zur gleichberechtigten Betei-
ligung von Personen beiderlei Geschlechts 
an gewählten Gremien. Auch positiv her-
vorgehoben werden: die Umwandlung der 
25. Strafverfolgungsbehörde von Monte-
video in die Sonderstaatsanwaltschaft für
Verbrechen gegen die Menschlichkeit; die
Einführung des Rechtsmittels des Habeas
Corpus, das Personen, denen die Freiheit
entzogen ist, vor Folter und anderer grau-
samer Behandlung oder menschenunwür-

121 Female genital mutilation, Nr. 15, 16.

122 Right of peaceful assembly, Nr. 25, 26.

123 UN-Dok. CCPR/C/URY/CO/6 vom 20. Juli 
2022.

124 UN-Dok. CCPR/C/URY/6 vom 26. Juni 2019.

digen Haftbedingungen schützen soll in die 
neue Strafprozessordnung; die Einrichtung 
der Arbeitsgruppe für Wahrheit und Ge-
rechtigkeit, die sich mit der Straflosigkeit 
für zwischen 1968 und 1985 begangene Ver-
brechen befassen soll.

Für das Follow-up-Verfahren hat der Aus-
schuss die Punkte 15, 23 und 25 gewählt.

Der Ausschuss fordert in Punkt 15, dass der 
Vertragsstaat seine Bemühungen zur Ver-
hütung, Bekämpfung und Beseitigung al-
ler Formen von Gewalt gegen Frauen und 
Mädchen, einschließlich häuslicher und se-
xueller Gewalt, verstärkt und die erforder-
lichen Maßnahmen ergreift, um die finan-
ziellen, technischen und personellen Mittel 
bereitzustellen, die für die Verhütung die-
ser Gewalt, den Schutz der Frauen, die Be-
strafung der Täter und die Entschädigung 
der Opfer erforderlich ist. Darüber hinaus 
müssten zuständige Personen, wie Rich-
ter:innen, Staatsanwält:innen, Pflichtver-
teidiger:innen sowie Mitarbeiter:innen der 
Strafverfolgung und des Gesundheits- und 
Sozialwesens eine angemessene Ausbil-
dung erhalten, um Fälle von Gewalt ge-
gen Frauen unter Berücksichtigung der 
Geschlechter- und Menschenrechtsperspek-
tive aufdecken, bearbeiten und untersuchen 
zu können. Ferner müssten die Einreichung 
von Beschwerden durch die Opfer erleich-
tert, alle Gewalttaten gegen Frauen und 
Mädchen unverzüglich, gründlich und un-
parteiisch untersucht, die Verantwortlichen 
strafrechtlich verfolgt und die Opfer, gege-
benenfalls auch ihre Familien, vollständig 
entschädigt werden.125

In Punkt 23 hält der Ausschuss den Ver-
tragsstaat an, seine Bemühungen zur Ver-
besserung der Behandlung von Personen, 
denen die Freiheit entzogen ist, zu verstär-
ken. Insbesondere müssten Personen in Un-
tersuchungshaft getrennt von verurteilten 
Personen untergebracht, alle Todesfälle in 
der Haft untersucht, die Überbelegung und 
der hohe Prozentsatz von Personen in Un-
tersuchungshaft wirksam verringert sowie 

125 Violence against women and domestic violence, 
Nr. 14, 15.
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die Untersuchungshaft von Kindern und Ju-
gendlichen so weit wie möglich vermieden 
werden. Zudem müsse der Vertragsstaat si-
cherstellen, dass die Haftbedingungen mit 
den Standard-Mindestregeln der Verein-
ten Nationen für die Behandlung von Ge-
fangenen (Nelson-Mandela-Regeln)126 und 
den Standard-Mindestregeln der Vereinten 
Nationen für die Jugendgerichtsbarkeit (Pe-
king-Regeln)127 übereinstimmen.128

Schließlich fordert der Ausschuss in Punkt 
25 die Gewährleistung, dass der öffentli-
che Pflichtverteidigungsdienst hierarchisch 
und finanziell von der Justiz unabhängig 
sein sowie über angemessene finanzielle, 
technische und personelle Mittel verfügen 
müsse, um seine Arbeit im ganzen Land in 
Übereinstimmung mit den geltenden inter-
nationalen Normen für ein faires Verfahren 
durchführen zu können. Zudem fordert er 
die gründliche und unverzügliche Unter-
suchung und strafrechtliche Verfolgung al-
ler Fälle von polizeilichem Fehlverhalten.129

– 136. Sitzung –

Die 136. Sitzung fand im Zeitraum vom 
10. Oktober bis 4. November in Genf statt 
und behandelte die Staatenberichte von 
Äthiopien, Japan, Kirgisistan, Nicaragua, 
Philippinen und der Russischen Föderation.

Äthiopien

Der Ausschuss begrüßt in seinen Abschlie-
ßenden Bemerkungen130 zum zweiten Be-

126 United Nations Standard Minimum Rules for 
the Treatment of Prisoners (the Nelson Mande-
la Rules), UN-Dok. A/RES/70/175 vom 17. De-
zember 2015.

127 United Nations Standard Minimum Rules for 
the Administration of Juvenile Justice (The Bei-
jing Rules), UN-Dok. A/RES/40/33 vom 29. No-
vember 1985.

128 Treatment of persons deprived of their liberty, 
Nr. 22, 23.

129 Access to justice, independence of the judiciary 
and right to a fair trial, Nr. 24, 25.

130 UN-Dok. CCPR/C/ETH/CO/2 vom 31. Okto-
ber 2022.

richt Äthiopiens131 die folgenden legisla-
tiven Maßnahmen: Proklamationen, die 
unter anderem den institutionellen Rahmen 
für die gerichtliche Verfolgung von Men-
schenrechtsverletzungen festlegen, die die 
Unabhängigkeit und Autonomie der äthio-
pischen Menschenrechtskommission stär-
ken sollen, die verschiedene Präventiv- und 
Korrekturmechanismen zur Bekämpfung 
des Menschenhandels einführen und die 
es Flüchtlingen ermöglichen, eine Arbeits-
erlaubnis zu erhalten, Zugang zur Grund-
schulbildung zu bekommen, einen Führer-
schein zu erwerben sowie Lebensereignisse 
legal zu registrieren. Ferner hebt der Aus-
schuss positiv hervor, dass der Vertragsstaat 
das Übereinkommen der Afrikanischen 
Union zum Schutz und zur Unterstützung 
von Binnenvertriebenen in Afrika (Kampa-
la-Konvention)132, das Protokoll zur Afri-
kanischen Charta der Menschenrechte und 
Rechte der Völker über die Rechte der Frau-
en in Afrika133, das Fakultativprotokoll zum 
Übereinkommen über die Rechte des Kin-
des betreffend die Beteiligung von Kindern 
an bewaffneten Konflikten134 sowie das 
Fakultativprotokoll zum Übereinkommen 
über die Rechte des Kindes betreffend den 
Verkauf von Kindern, die Kinderprostitu-
tion und die Kinderpornografie135 ratifiziert 
hat.

Gegenstand des Follow-up-Verfahrens wur-
den die Punkte 14, 20 und 40.

In Punkt 14 drückt der Ausschuss seine Be-
sorgnis über die weite Verbreitung von se-
xueller und geschlechtsspezifischer Gewalt 
gegen Frauen und Mädchen aus. Er fordert 
den Vertragsstaat auf, im Zusammenhang 
mit dem Konflikt im Norden des Landes die 
Umsetzung der entsprechenden Empfehlun-
gen aus dem gemeinsamen Untersuchungs-
bericht des Büros des Hohen Kommissars 
der Vereinten Nationen für Menschenrechte 

131 UN-Dok. CCPR/C/ETH/2 vom 22. Oktober 
2019.

132 Fn. 47.

133 Fn. 48.

134 Fn. 39.

135 Fn. 38.
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und der äthiopischen Menschenrechtskom-
mission136 zu beschleunigen, um allen Op-
fern sexueller und geschlechtsspezifischer 
Gewalt wirksamen Zugang zu Rehabilitie-
rung und Wiedergutmachung zu gewäh-
ren sowie weitere Verstöße zu verhindern. 
Darüber hinaus fordert er die Verstärkung 
der Umsetzung der Nationalen Strategie 
zur Bekämpfung traditioneller Praktiken 
wie auch des Nationalen Fahrplans zur Be-
endigung von Kinderheirat und Genitalver-
stümmelung bis 2025, unter anderem durch 
gezielte Maßnahmen zur Bekämpfung dis-
kriminierender Haltungen auf Gemein-
schaftsebene, auch bei den Akteur:innen 
der gewohnheitsrechtlichen Systeme. Zu-
dem solle der Vertragsstaat seine Maßnah-
men zur Beendigung der Polygamie inten-
sivieren und die wirksame Umsetzung der 
existierenden Rechtsvorschriften, die Poly-
gamie verbieten, sicherstellen, unter ande-
rem durch Öffentlichkeitsarbeit und Sensi-
bilisierung in ländlichen Gebieten, in denen 
polygame Lebensformen noch weit verbrei-
tet sind. Ferner müsse er Vergewaltigung in 
der Ehe unter Strafe stellen, den Angehöri-
gen der Justiz, der Staatsanwaltschaft und 
der Strafverfolgungsbehörden eine wirk-
same Schulung über Frauenrechte und ge-
schlechtersensible Ermittlungs- und Ver-
nehmungsverfahren in Fällen von sexueller 
und geschlechtsspezifischer Gewalt zukom-
men lassen sowie die Sammlung und Ver-
öffentlichung von Daten über Fälle von se-
xueller und geschlechtsspezifischer Gewalt 
veranlassen.137

Der Ausschuss fordert in Punkt 20 unver-
zügliche, unparteiische und wirksame Un-
tersuchungen der mutmaßlichen Verstöße 
gegen die internationalen Menschenrechts-

136 Report of the Ethiopian Human Rights Commis-
sion (EHRC)/Office of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights (OHCHR) Joint 
Investigation into Alleged Violations of Interna-
tional Human Rights, Humanitarian and Refu-
gee Law Committed by all Parties to the Conflict 
in the Tigray Region of the Federal Democrat-
ic Republic of Ethiopia vom 3. November 2021, 
abrufbar unter: https://digitallibrary. un.org/
re cord/3947207 (zuletzt besucht am 30. Januar 
2023).

137 Violence against women and harmful practices, 
Nr. 13, 14.

normen und das humanitäre Völkerrecht, 
die im Zusammenhang mit dem Konflikt 
in der Region Tigray und den umliegenden 
Gebieten sowohl von nichtstaatlichen als 
auch von staatlichen Akteur:innen began-
gen wurden, um die Verantwortlichen zu 
ermitteln, strafrechtlich zu verfolgen, zu be-
strafen und sicherzustellen, dass die Opfer 
Zugang zu wirksamen Rechtsbehelfen und 
Entschädigungen haben. Der Vertragsstaat 
solle zudem Schritte unternehmen, um die 
Transparenz der Ermittlungen zu erhöhen, 
unter anderem durch die Veröffentlichung 
ihrer Ergebnisse. Des Weiteren sollten ge-
eignete Maßnahmen ergriffen werden, um 
die Sicherheit der von dem Konflikt be-
troffenen Bevölkerung zu gewährleisten, 
Menschenrechtsverletzungen durch Kon-
fliktparteien zu verhindern sowie den un-
eingeschränkten und bedingungslosen Zu-
gang der humanitären Hilfe zu allen vom 
Konflikt betroffenen Gebieten zu ermögli-
chen.138

In Punkt 40 sieht der Ausschuss Hand-
lungsbedarf hinsichtlich der Umsetzung 
des Rechts auf freie Meinungsäußerung in 
Übereinstimmung mit Art. 19 des Zivilpakts 
und der Allgemeinen Bemerkung Nr. 34 des 
Ausschusses zum Recht auf Meinungsfrei-
heit und freie Meinungsäußerung139. Dafür 
müssten Journalist:innen, Menschenrechts-
verteidiger:innen, Re gierungskritiker:innen 
und Aktivist:innen vor Schikanen, Angrif-
fen oder unzulässigen Eingriffen in die Aus-
übung ihrer beruflichen Tätigkeit sowie ih-
res Rechts auf Meinungsfreiheit und freie 
Meinungsäußerung geschützt werden; es 
sei sicherzustellen, dass solche Handlun-
gen unverzüglich, unabhängig und gründ-
lich untersucht würden. Ferner müsse die 
Praxis ihrer Festnahme, Inhaftierung und 
strafrechtlichen Verfolgung, um sie von der 
freien Meinungsäußerung abzuhalten oder 
zu entmutigen, beendet werden. Auch soll-
ten die Proklamation Nr. 1176/2020 über 
die Verhütung und Bekämpfung von Ter-
rorismusverbrechen und die Pro klamation 
Nr. 1185/2020 über die Verhütung und Be-

138 Right to life and protection of civilian popula-
tions, Nr. 19, 20.

139 Fn. 64

https://digitallibrary.un.org/record/3947207
https://digitallibrary.un.org/record/3947207
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kämpfung von Hassreden und Desinfor-
mation überprüft und überarbeitet werden, 
um die Verwendung vager Begriffe und zu 
weit gefasste Einschränkungen des Rechts 
auf freie Meinungsäußerung zu vermeiden. 
Schließlich sei sicherzustellen, dass jede Be-
schränkung des Zugangs zu Internet- und 
Telefondiensten streng den Grundsätzen 
der Rechtmäßigkeit, Verhältnismäßigkeit 
und Notwendigkeit entspricht und einer 
unabhängigen Aufsicht unterliegt.140

Japan

Der Ausschuss begrüßt den siebten Bericht 
Japans141. In seinen Abschließenden Bemer-
kungen142 hebt er positiv hervor, dass der 
Vertragsstaat unter anderem den Fünften 
Basisplan für die Gleichstellung der Ge-
schlechter, das Gesetz über die Zahlung ei-
ner Pauschalentschädigung an Personen, 
welche sich eugenischen Operationen un-
terzogen haben, das Gesetz zur Förderung 
der Gleichstellung der Geschlechter im po-
litischen Bereich, die Änderung des Zivil-
gesetzbuchs, mit der das Mindestalter für 
die Eheschließung für Männer und Frauen 
angeglichen wurde, die teilweise Änderung 
des Strafgesetzbuchs in Bezug auf Sexual-
delikte, die Änderung der Strafprozessord-
nung, welche neue Anforderungen an Ver-
nehmungspraktiken vorsieht, einschließlich 
der obligatorischen Videoaufzeichnung von 
Vernehmungen bei bestimmten Arten von 
Straftaten, das Gesetz über die ordnungs-
gemäße Ausbildung von technischen Prak-
tikanten und den Schutz von technischen 
Praktikanten sowie das Gesetz über beson-
dere Bestimmungen für die Nebentätigkeit 
und die Arbeitszeiten von Justizvollzugs-
ärzten verabschiedet hat. Zudem begrüßt 
der Ausschuss die Ausarbeitung einer um-
fassenden Politik zur Beschleunigung des 
Empowerments von Frauen.

Für das Follow-up-Verfahren hat der Aus-
schuss die Punkte 7, 33 und 45 gewählt.

140 Freedom of expression, Nr. 39, 40.

141 UN-Dok. CCPR/C/JPN/7 vom 30. März 2020.

142 UN-Dok. CCPR/C/JPN/CO/7 vom 28. Oktober 
2022.

In Punkt 7 fordert der Ausschuss zum wie-
derholten Male, eine unabhängige nationa-
le Menschenrechtsinstitution im Einklang 
mit den Pariser Grundsätzen143 einzurich-
ten und diese mit angemessenen finanziel-
len und personellen Mitteln auszustatten.144

Der Ausschuss empfiehlt dem Vertrags-
staat in Punkt 33, unverzüglich eine umfas-
sende Asylgesetzgebung in Übereinstim-
mung mit den internationalen Standards zu 
verabschieden sowie alle geeigneten Maß-
nahmen zu ergreifen, um zu gewährleis-
ten, dass Eingewanderte nicht misshandelt 
würden. Dies solle unter anderem durch 
die Ausarbeitung eines Verbesserungsplans 
für die Behandlung in Gewahrsamseinrich-
tungen, einschließlich des Zugangs zu an-
gemessener medizinischer Versorgung, in 
Übereinstimmung mit internationalen Stan-
dards erfolgen. Darüber hinaus gelte es, 
den inhaftierten Eingewanderten, die vor-
läufig entlassen werden, die notwendige 
Unterstützung zukommen zu lassen sowie 
die Option zu prüfen, ihnen eine einkom-
mensschaffende Tätigkeit zu ermöglichen. 
Zudem solle der Vertragsstaat sicherstellen, 
dass der Grundsatz der Nichtzurückwei-
sung in der Praxis beachtet wird und dass 
alle Personen, die internationalen Schutz be-
antragen, Zugang zu einem unabhängigen 
Rechtsbehelfsverfahren mit aufschiebender 
Wirkung gegen ablehnende Entscheidun-
gen erhalten. Auch sollten Alternativen zur 
Verwaltungshaft bereitgestellt, Schritte zur 
Einführung einer Höchstdauer für die In-
haftierung von Eingewanderten unternom-
men und weitere Maßnahmen ergriffen 
werden, um sicherzustellen, dass die Inhaf-
tierung nur für den kürzesten angemesse-
nen Zeitraum und nur dann erfolgt, wenn 
einerseits die bestehenden Alternativen 
zur Verwaltungshaft ordnungsgemäß ge-
prüft wurden und andererseits sicherge-
stellt ist, dass die Eingewanderten in der 
Lage sind, ein Gericht anzurufen, das über 
die Rechtmäßigkeit ihrer Inhaftierung ent-
scheidet. Ferner müsse eine angemessene 

143 National institutions for the promotion and pro-
tection of human rights, UN-Dok. A/RES/48/ 
134 vom 20. Dezember 1993.

144 National human rights institution, Nr. 6, 7.
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Ausbildung der Grenzschutzbeamten und 
des Einwanderungspersonals gewährleistet 
werden, um die uneingeschränkte Achtung 
der Rechte von Asylbewerber:innen gemäß 
dem Zivilpakt und anderen geltenden inter-
nationalen Normen sicherzustellen.145

Schließlich fordert der Ausschuss in Punkt 
45 eine Verbesserung der Kinderrechte. Der 
Vertragsstaat solte demzufolge seine Ge-
setzgebung und Praxis in vollem Einklang 
mit Art. 24 des Zivilpaktes bringen und 
Schutzmaßnahmen ergreifen, die darauf 
ab zielen, jegliche Diskriminierung sowie 
Stigmatisierung von Kindern zu beseitigen. 
Ferner solle er klare Kriterien für die Her-
ausnahme von Kindern aus ihrer Familie 
gesetzlich festlegen und eine obligatorische 
gerichtliche Überprüfung für alle Fälle ein-
führen, um festzustellen, ob eine Heraus-
nahme gerechtfertigt ist. Der Vertragsstaat 
müsse sicherstellen, dass die Trennung ei-
nes Kindes von seinen Eltern nur als letz-
tes Mittel und nur dann angewandt wird, 
wenn dies zu seinem Schutz und in seinem 
besten Interesse notwendig ist, nachdem die 
Meinung des Kindes und der Eltern gehört 
wurde. Schließlich müssten die erforderli-
chen Maßnahmen ergriffen werden, um an-
gemessen auf Fälle elterlicher Kindesent-
führung zu reagieren, und sicherzustellen, 
dass Entscheidungen über das Sorgerecht 
für das Kind, ob in innerstaatlichen oder in-
ternationalen Fällen, dem Wohl des Kindes 
Rechnung tragen und in der Praxis vollstän-
dig umgesetzt werden.146

Kirgisistan

In seinen Abschließenden Bemerkungen147 
zum dritten Bericht Kirgisistans148 begrüßt 
der Ausschuss eine Reihe von legislativen 
und institutionellen Initiativen. Dazu zählt 
die Verabschiedung der Verfassung am 
5. Mai 2021, welche Bestimmungen über den 

145 Treatment of aliens, including refugees and asy-
lum-seekers, Nr. 32, 33.

146 Rights of the child, Nr. 44, 45.

147 UN-Dok. CCPR/C/KGZ/CO/3 vom 28. Okto-
ber 2022.

148 UN-Dok. CCPR/C/KGZ/3 vom 25. Februar 
2020.

Schutz der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten, einschließlich der im Zivilpakt ver-
ankerten Rechte, wie auch über den Stellen-
wert des Völkerrechts, einschließlich der 
internationalen Menschenrechtsnormen, in 
der innerstaatlichen Rechtsordnung enthält. 
Zudem begrüßt der Ausschuss eine Ände-
rung über die staatlich garantierte Prozess-
kostenhilfe, die Verabschiedung des Präsi-
dialdekrets über die staatliche Strategie zur 
Bekämpfung der Korruption und zur Be-
seitigung ihrer Folgen für den Zeitraum 
2021 –  2024; die Annahme des Konzepts für 
die Entwicklung der zivilen Identität der 
kirgisischen Jarany in Kirgisistan für den 
Zeitraum 2021 –  2026; die Annahme des 
Plans zur Korruptionsbekämpfung im Jus-
tizwesen für den Zeitraum 2021 –  2024; die 
Einrichtung des nationalen Vermittlungs-
mechanismus für Opfer des Menschenhan-
dels und die Ratifizierung des Übereinkom-
mens über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen149 durch den Vertragsstaat 
im Jahr 2019.

Gegenstand des Follow-up-Verfahrens wur-
den die Punkte 20, 44 und 46.

In Punkt 20 setzt sich der Ausschuss kri-
tisch mit den Maßnahmen zur Terrorismus-
bekämpfung auseinander. Der Vertrags-
staat wird aufgefordert, die weit gefassten 
Definitionen in den nationalen Gesetzen 
zur Terrorismusbekämpfung zu klären und 
einzuschränken, indem er unter anderem 
die Definitionen von Terrorismus und Ex-
tremismus um das Element der direkten 
Aufforderung zur Gewalt oder zur Gewalt-
anwendung erweitert und sicherstellt, dass 
die Bestimmungen der Gesetze zur Terro-
rismusbekämpfung mit den Grundsätzen 
der Rechtssicherheit, der Vorhersehbarkeit 
und der Verhältnismäßigkeit in Einklang 
stehen. Zudem seien angemessene Garan-
tien, einschließlich einer gerichtlichen Kon-
trolle, für alle Einschränkungen der Men-
schenrechte zu Zwecken der nationalen 
Sicherheit vorzusehen und auch zu gewähr-
leisten, dass die Anwendung solcher Ein-
schränkungen legitimen Zielen dient sowie 
notwendig und verhältnismäßig ist. Dar-

149 Fn. 41.
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über hinaus solle der Vertragsstaat seine Be-
mühungen um die Rückführung aller kirgi-
sischen Staatsangehörigen aus Afghanistan, 
Irak und Syrien fortsetzen sowie ihnen Un-
terstützung, Rehabilitation, Wiedereinglie-
derung und Familienzusammenführung er-
möglichen.150

Der Ausschuss fordert in Punkt 44 die Be-
schleunigung der Verabschiedung von Än-
derungen zum Gesetz über Religionsfrei-
heit und religiöse Organisationen und dass 
alle Beschränkungen, die mit Artikel 18 des 
Zivilpakts unvereinbar sind, beseitigt wer-
den, indem ein transparentes und faires Re-
gistrierungsverfahren für religiöse Organi-
sationen vorgesehen und jegliche reli giöse 
Aktivität von nicht registrierten religiö-
sen Organisationen entkriminalisiert wird. 
Zudem müsse die Zuweisung von Bestat-
tungsplätzen wie auch die Verwaltung von 
Friedhöfen geregelt und dabei Diskrimi-
nierung aus religiösen Gründen verhindert 
werden.151

Schließlich übt der Ausschuss in Punkt 46 
Kritik am Zustand der Meinungsfreiheit. 
Der Vertragsstaat solle demnach von der 
Strafverfolgung als Mittel zur Unterdrü-
ckung kritischer Berichterstattung über An-
gelegenheiten von öffentlichem In teresse 
absehen, den Schutz von Blogger:innen, 
Journalist:innen, Menschenrechtsverteidi-
ger:innen und Regierungskritiker:innen vor 
jeglicher Art von Bedrohung, Druck, Ein-
schüchterung oder Angriffen verstärken 
und sicherstellen, dass alle Fälle von un-
zulässigen Eingriffen gründlich und unab-
hängig untersucht sowie strafrechtlich ver-
folgt werden und dass die Opfer wirksame 
Rechtsmittel erhalten. Zudem solle er das 
Gesetz über den Schutz vor unzuverlässigen 
(falschen) Informationen und die Gewähr-
leistung wirksamer Schutzmaßnahmen so-
wie alle Entscheidungen über die Sperrung 
von Medienressourcen überprüfen. Zuletzt 
fordert der Ausschuss die Überarbeitung 
des nationalen rechtlichen und institutio-
nellen Rahmens, der die Medienfreiheit in 

150 Counter-terrorism measures, Nr. 19, 20.

151 Freedom of conscience and religious belief, 
Nr. 43, 44.

unangemessener Weise einschränken kön-
ne, einschließlich des Gesetzes über die Na-
tionale Fernseh- und Rundfunkgesellschaft 
der Kirgisischen Republik und des Medien-
gesetzes, um sicherzustellen, dass sie mit 
den Bestimmungen von Art. 19 des Zivil-
pakts übereinstimmen, wie sie der Aus-
schuss in seiner Allgemeinen Bemerkung 
Nr. 34 zum Recht auf Meinungsfreiheit und 
freie Meinungsäußerung152 dargelegt hat.153

Nicaragua

Der Ausschuss begrüßt in seinen Abschlie-
ßenden Bemerkungen154 zum vierten Bericht 
Nicaraguas155 eine Reihe gesetzgeberischer 
Maßnahmen. Insbesondere hebt er positiv 
hervor, dass der Vertragsstaat das Gesetz 
zur Bekämpfung des Menschenhandels, 
das Familiengesetz, in dem die Verpflich-
tung zur Verhütung, Bestrafung und Be-
seitigung des Menschenhandels verankert 
ist, das Allgemeine Gesetz über Migration 
und Ausländer sowie das Gesetz über die 
Vollstreckung, den Nutzen und die gericht-
liche Kontrolle von strafrechtlichen Sanktio-
nen verabschiedet hat. Ferner begrüßt er die 
Ratifikation bzw. den Beitritt zu folgenden 
internationalen Instrumenten: dem FP II156, 
dem Fakultativprotokoll zum Übereinkom-
men gegen Folter und andere grausame, 
unmenschliche oder erniedrigende Behand-
lung oder Strafe157, dem Übereinkommen 
zur Verringerung der Staatenlosigkeit158, 
dem Übereinkommen über die Rechtsstel-
lung der Staatenlosen159 und dem Überein-
kommen (Nr. 169) der Internationalen Ar-
beitsorganisation über eingeborene und in 
Stämmen lebende Völker in unabhängigen 
Ländern160.

152 Fn. 64.

153 Freedom of expression, Nr. 45, 46.

154 UN-Dok. CCPR/C/NIC/CO/4 vom 31. Okto-
ber 2022.

155 UN-Dok. CCPR/C/NIC/4 vom 13. Mai 2019.

156 Fn. 11.

157 Fn. 37.

158 Fn. 44.

159 Fn. 43.

160 Fn. 46.
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Zum Gegenstand des Follow-up-Verfahrens 
wurden die Punkte 6, 30 und 40 gewählt.

In Punkt 6 fordert der Ausschuss den Ver-
tragsstaat dazu auf, Maßnahmen zur Ver-
breitung des Zivilpaktes unter Richter:innen, 
Rechtsanwält:innen und Staatsanwält:in-
nen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass 
dessen Bestimmungen von den innerstaat-
lichen Gerichten berücksichtigt und ange-
wendet werden. Zudem sei der Dialog und 
die Zusammenarbeit mit dem universellen 
und regionalen Menschenrechtssystem wie-
der aufzunehmen und insbesondere den 
Mandatsträger:innender Sonderverfahren, 
die um Besuche ersucht haben, Zugang zu 
gewähren sowie mit ihnen zusammenzuar-
beiten.161

In Übereinstimmung mit Art. 14 des Zivil-
paktes und der Allgemeinen Bemerkung 
Nr. 32 des Ausschusses über das Recht auf 
ein faires Verfahren162 hält der Ausschuss in 
Punkt 30 den Vertragsstaat dazu an, sicher-
zustellen, dass zum einen die Straftatbestän-
de „Behinderung der Justiz“, „Missachtung 
des Gerichts“ und „Anstiftung zu einer 
Straftat“ mit den einschlägigen internatio-
nalen Normen vereinbar und zum anderen 
Anwält:innen in der Lage sind, Personen, 
die einer Straftat beschuldigt werden, ohne 
Behinderung, Einflussnahme, Druck oder 
unzulässige Einmischung von irgendeiner 
Seite zu beraten sowie zu vertreten. Zudem 
solle die Staatsanwaltschaft ermutigt wer-
den, auf die unverzügliche Freilassung von 
Personen zu drängen, die infolge der sozio-
politischen Krise, die 2018 begann, oder im 
Umfeld der Unruhen im Zusammenhang 
mit den Wahlen im November 2021 inhaf-
tiert wurden.163

Schließlich fordert der Ausschuss in Punkt 
40 die Gewährleistung, dass die Wahlvor-
schriften und -praktiken des Vertragsstaats 

161 Marco constitucional y jurídico de la aplicación 
del Pacto, Nr. 5, 6.

162 General Comment No. 32, Article 14: Right to 
equality before courts and tribunals and to fair 
trial, UN-Dok. CCPR/C/GC/32 vom 23. August 
2007.

163 Derecho a un juicio imparcial, Nr. 29, 30.

in vollem Umfang mit dem Zivilpakt, ins-
besondere mit Art. 25, übereinstimmen. 
Dafür sollten unter anderem das Gesetz 
Nr. 1070 und das Gesetz Nr. 1116 sowie alle 
anderen Bestimmungen, die das passive 
Wahlrecht einschränken, geändert, außer-
dem das in der Verfassung verankerte Recht 
eines jeden Bürgers auf diskriminierungs-
freie Beteiligung an den öffentlichen Ange-
legenheiten in vollem Umfang verwirklicht, 
eine Kultur des echten politischen Pluralis-
mus gefördert und letztlich sichergestellt 
werden, dass alle politischen Parteien in der 
Lage sind, einen gleichberechtigten, freien 
und transparenten Wahlkampf zu führen. 
Darüber hinaus sei die volle Unabhängigkeit 
des Obersten Wahlrats zu gewährleisten, 
indem insbesondere ein klarer Rechtsbehelf 
und Verfahrensregeln für Beschwerden ge-
gen Entscheidungen, Handlungen oder Un-
terlassungen des Obersten Wahlrats und für 
Anfechtungen festgelegt werden. Der Ver-
tragsstaat solle ferner Maßnahmen ergrei-
fen, um die uneingeschränkte Beteiligung 
von Angehörigen indigener Völker und 
afroamerikanischer Bevölkerungsgruppen 
am politischen Leben zu ermöglichen und 
sicherzustellen, dass alle künftigen Wahlen 
frei und fair im Sinne von Art. 25 des Zivil-
paktes unter uneingeschränkter Wahrung 
des aktiven und passiven Wahlrechts sowie 
unter internationaler Beobachtung durch-
geführt werden.164

Philippinen

In seinen Abschließenden Bemerkungen165 
zum fünften Bericht der Philippinen166 
hebt der Ausschuss eine Reihe legislativer 
und politischer Maßnahmen positiv her-
vor. Zu nennen sind insbesondere die Ver-
abschiedung der Gesetze über das Verbot 
der Kinderheirat, zur Bekämpfung von Al-
tersdiskriminierung in der Arbeitswelt, zur 
Bekämpfung von Mobbing, über die Wie-
dergutmachung und Anerkennung von Op-
fern von Menschenrechtsverletzungen so-

164 Participación en asuntos públicos, Nr. 39, 40.

165 UN-Dok. CCPR/C/PHL/CO/5 vom 28. Okto-
ber 2022.

166 UN-Dok. CCPR/C/PHL/5 vom 31. Mai 2019.
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wie die Ratifikation des Übereinkommens 
zur Verringerung der Staatenlosigkeit167.

Für das Follow-up-Verfahren hat der Aus-
schuss die Punkte 28, 32 und 44 gewählt.

Der Ausschuss fordert den Vertragsstaat 
in Punkt 28 nachdrücklich auf, die außer-
gerichtlichen Tötungen von mutmaßlichen 
Drogenabhängigen und -kon sument:innen 
zu beenden. Zu diesem Zweck solle er Schrit-
te unternehmen, um einen ausschließlich 
strafenden Ansatz zur Drogenbekämpfung 
durch einen Ansatz zu ersetzen, der voll-
ständig mit dem Zivilpakt übereinstimmt. 
Zudem solle er sicherstellen, dass hochran-
gige Staatsbedienstete von der Anstiftung 
zu Gewalt und außergerichtlichen Tötun-
gen, insbesondere von Verdächtigen des 
Drogenkonsums oder -handels, Abstand 
nehmen; die Verwendung von sogenannten 
„Drogenbeobachtungslisten“ von Personen, 
die des Drogenkonsums oder -handels ver-
dächtigt werden, wie auch die Praxis des 
„Oplan Tokhang“ abschaffen; außerdem 
ihre Bemühungen verdoppeln, um alle Vor-
würfe über außergerichtliche Tötungen un-
verzüglich, unabhängig und gründlich zu 
untersuchen und die Täter:innen, einschließ-
lich Strafverfolgungsbeamt:innen, vor Ge-
richt zu stellen. Ferner sollten seine Bemü-
hungen um Rechenschaftspflicht verstärkt 
werden, unter anderem durch die Einrich-
tung eines mit angemessenen Mitteln aus-
gestatteten unabhängigen Mechanismus 
zur Rechenschaftspflicht für alle Vorwürfe 
außergerichtlicher Tötungen und die Erhe-
bung und Veröffentlichung kohärenter, auf-
geschlüsselter Daten zu solchen Vorwürfen. 
Darüber hinaus sei den Opfern und ihren 
Angehörigen eine umfassende Wiedergut-
machung zukommen zu lassen, einschließ-
lich einer Entschädigung und angemessener 
Unterstützungsdienste, wie psychologische 
und Rehabilitations- sowie andere Diens-
te, die auf die besonderen Bedürfnisse der 
von der Kampagne gegen illegale Drogen 
betroffenen Kinder zugeschnitten sein soll-
ten. Auch seien jegliche Schikanen und Ein-
schüchterungen gegenüber denjenigen zu 
unterlassen, die sich um Gerechtigkeit für 

167 Fn. 44.

die Opfer außergerichtlicher Tötungen be-
mühen. Des Weiteren müssten Beamt:innen 
der Strafverfolgungsbehörden regelmäßig 
und in angemessener Weise in der Anwen-
dung von Gewalt geschult und ihre Zusam-
menarbeit mit den internationalen Men-
schenrechtsmechanismen sowie mit den 
laufenden Ermittlungen des Internationalen 
Strafgerichtshofs verstärkt werden.168

In Punkt 32 hält der Ausschuss den Ver-
tragsstaat dazu an, seine Bemühungen da-
hingehend zu verstärken, dass die Haft-
bedingungen in vollem Umfang mit den 
einschlägigen internationalen Menschen-
rechtsstandards, einschließlich der Stan-
dard-Mindestregeln der Vereinten Natio-
nen für die Behandlung von Gefangenen 
(Nelson-Mandela-Regeln)169, in Einklang 
stehen. Dafür sollten sofortige Maßnahmen 
ergriffen werden, um die Überbelegung von 
Gefängnissen und polizeilichen Gewahr-
samseinrichtungen erheblich zu verringern, 
unter anderem durch die breitere Anwen-
dung von Maßnahmen ohne Freiheitsent-
zug als Alternative zur Inhaftierung. Ferner 
solle der Vertragsstaat seine Anstrengun-
gen intensivieren, um die Haftbedingungen 
zu verbessern und einen angemessenen Zu-
gang zu Nahrung, sauberem Wasser und 
medizinischer Versorgung für Personen zu 
gewährleisten, die an allen Orten des Frei-
heitsentzugs inhaftiert sind, insbesonde-
re an Haftorten, an denen Ausbrüche von 
Infektionskrankheiten wie COVID-19 fest-
gestellt wurden. Zudem müsse sicherge-
stellt werden, dass inhaftierte Frauen, ins-
besondere schwangere Frauen und Frauen 
mit Kindern, angemessenen Zugang zu me-
dizinischer Versorgung und anderen not-
wendigen Dienstleistungen haben, die ihren 
besonderen Bedürfnissen entsprechen.170

Zuletzt fordert der Ausschuss in Punkt 44 
unverzügliche Maßnahmen zur Sicherstel-
lung, dass jede:r das Recht auf freie Mei-
nungsäußerung gemäß Art. 19 des Zivil-
pakts und der Allgemeinen Bemerkung 
Nr. 34 zum Recht auf Meinungsfreiheit und 

168 Extrajudicial killings, Nr. 27, 28.

169 Fn. 126.

170 Conditions of detention, Nr. 31, 32.
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freie Meinungsäußerung171 wahrnehmen 
kann und dass alle Einschränkungen der 
Ausübung des Rechts auf freie Meinungs-
äußerung den strengen Anforderungen von 
Art. 19 Abs. 3 des Zivilpakts entsprechen. 
Zu diesem Zweck solle der Vertragsstaat 
von der strafrechtlichen Verfolgung und 
Inhaftierung von Journalist:innen, Medien-
schaffenden und anderen Akteur:innen der 
Zivilgesellschaft absehen und Belästigun-
gen, Einschüchterungen und An griffe auf 
sie wirksam verhindern, um sicherzustel-
len, dass sie ihre Arbeit ohne Angst vor 
Gewalt oder Repressalien ausüben kön-
nen. Zudem sollten unverzügliche, wirk-
same und unparteiische Untersuchungen 
von Drohungen oder Gewalt gegen diese 
Personengruppen sowie von Cyberangrif-
fen auf Medienunternehmen eingeleitet, die 
Täter vor Gericht gebracht und den Opfern 
wirksame Rechtsmittel, einschließlich ei-
ner angemessenen Entschädigung, zur Ver-
fügung gestellt werden. Schließlich solle der 
Vertragsstaat das Gesetz zur Bekämpfung 
falscher Inhalte von 2019 und andere Geset-
ze über falsche Informationen überprüfen 
und mit Art. 19 des Zivilpakts in Einklang 
bringen sowie die Entkriminalisierung von 
Verleumdung forcieren.172

Russische Föderation

Der Ausschuss begrüßt den achten Bericht 
der Russischen Föderation173. In seinen Ab-
schließenden Bemerkungen174 hebt er posi-
tiv hervor, dass der Vertragsstaat für den 
Zeitraum 2017 bis 2022 eine nationale Ak-
tionsstrategie für Frauen verabschiedet und 
spezifische Maßnahmen zur Bewältigung 
der Schutzrisiken im Zusammenhang mit 
der Coronapandemie ergriffen hat, ein-
schließlich der Einrichtung einer Möglich-
keit für Personen, die sich irregulär in der 
Russischen Föderation aufhalten, ihren 
Aufenthalt bis zum 30. September 2021 zu 
legalisieren, sowie der Entscheidung, ein 

171 Fn. 64.

172 Freedom of expression, Nr. 43, 44.

173 UN-Dok. CCPR/C/RUS/8 vom 8. April 2019.

174 UN-Dok. CCPR/C/RUS/CO/8 vom 31. Okto-
ber und 1. November 2022.

allgemeines Moratorium für Abschiebungs-
entscheidungen bis zum 30. September 2021 
beizubehalten.

Gegenstand des Follow-up-Verfahrens wur-
den die Punkte 7, 27 und 29.

In Punkt 7 bekräftigt und unterstreicht der 
Ausschuss unter Hinweis auf die allgemei-
nen Bemerkungen des Ausschusses Nr. 31 
über die Art der den Vertragsstaaten auf-
erlegten allgemeinen rechtlichen Verpflich-
tung175 und Nr. 36 über das Recht auf Le-
ben176, dass der Zivilpakt in Bezug auf jedes 
Verhalten der Behörden oder Beauftrag-
ten des Vertragsstaats gilt, das den Genuss 
der im Pakt verankerten Rechte durch Per-
sonen, die der Gerichtsbarkeit des Vertrags-
staats unterliegen, beeinträchtigt. Er for-
dert den Vertragsstaat daher nachdrücklich 
auf, unverzüglich alle erforderlichen Maß-
nahmen zu ergreifen, um seinen Verpflich-
tungen zum Schutz des Rechts auf Leben 
in vollem Umfang nachzukommen, auch 
in Situationen bewaffneter Konflikte. Zu-
dem solle der Vertragsstaat umgehend die 
uneingeschränkte Achtung aller anderen 
Rechte aus dem Zivilpakt für alle seiner Ge-
richtsbarkeit unterstehenden Personen ge-
währleisten, auch im Zusammenhang mit 
den Handlungen, die von seinen Akteur:in-
nen in solchen Gebieten begangen werden, 
in denen der Vertragsstaat eine wirksame 
Kontrolle ausübt. Überdies sei eine gründ-
liche, wirksame, unabhängige und unpar-
teiische Untersuchung mit anschließender 
strafrechtlichen Verfolgung von Menschen-
rechtsverletzungen zu gewährleisten, die 
von den Vertreter:innen des Vertragsstaats 
an Personen begangen wurden, die seiner 
Hoheitsgewalt unterstehen, auch in solchen 
Gebieten, in denen der Vertragsstaat eine 
tatsächliche Kontrolle ausübt.177

175 General Comment No. 31: The Nature of the 
General Legal Obligation Imposed on States Par-
ties to the Covenant, UN-Dok. CCPR/C/21/
Rev.1/Add.13 vom 29. März 2004.

176 Fn. 20.

177 Protection of the Covenant rights in situations of 
armed conflict, Nr. 6, 7.
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Der Ausschuss hält den Vertragsstaat in 
Punkt 27 dazu an, unverzüglich die Schika-
nen, die Einschüchterung, die ungerechtfer-
tigte Verfolgung, die Vergiftung, die Gewalt 
und die Tötung von Anwält:innen, Journa-
list:innen, Menschenrechtsverteidiger:innen 
und Oppositionspolitiker:innen zu beenden 
und gründliche sowie unabhängige Unter-
suchungen aller in diesem Zusammenhang 
erhobenen Vorwürfe durchzuführen. Zu-
dem müsse sichergestellt werden, dass die 
Täter:innen verfolgt sowie im Falle einer 
Verurteilung mit angemessenen Sanktio-
nen belegt würden und dass die Opfer ge-
mäß Art. 2 Abs. 3 des Zivilpaktes wirksame 
Rechtsbehelfe erhielten.178

Schließlich fordert der Ausschuss in Punkt 
29 unter Berücksichtigung der Allgemeinen 
Bemerkung Nr. 34 zum Recht auf Meinungs-
freiheit und freie Meinungsäußerung179 das 
Ergreifen aller Maßnahmen, die erforderlich 
sind, um den vollen Genuss des Rechts auf 
freie Meinungsäußerung für alle Personen 
zu gewährleisten. Insbesondere solle der 
Vertragsstaat alle Gesetze aufheben, die das 
Recht auf freie Meinungsäußerung in un-

178 Harassment, violence and killing of opposition 
politicians, journalists, lawyers and human 
rights defenders, Nr. 26, 27.

179 Fn. 64.

zulässiger Weise einschränken, einschließ-
lich der Artikel 207.3, 275.1, 280.3 und 284.2 
des Strafgesetzbuchs, und von weiteren Ein-
schränkungen absehen, die mit Art. 19 des 
Zivilpakts unvereinbar wären. Ferner solle 
er die Meinungsvielfalt in den Medien för-
dern und sicherstellen, dass die Medien, die 
Medienschaffenden und ihre Vereinigungen 
frei von unzulässigen staatlichen Eingriffen 
arbeiten können, unter anderem durch die 
Aufhebung von Maßnahmen, die Beschrän-
kungen und Sperrungen von Online-Res-
sourcen sowie -Plattformen vorsehen. Der 
Ausschuss fordert zudem, dass der Ver-
tragsstaat von jeglicher Form der Belästi-
gung von Journalist:innen, Medienschaf-
fenden und deren Familien Abstand nimmt 
sowie die sichere und uneingeschränkte 
Ausübung ihres Rechts auf freie Meinungs-
äußerung gewährleistet. Schließlich solle 
der Vertragsstaat die Inhaftierung jeglicher 
Journalist:innen und Medienschaffenden im 
Hinblick auf die Vereinbarkeit der Inhaftie-
rung mit dem Zivilpakt überprüfen und alle 
entgegen den Bestimmungen des Zivilpakts 
Inhaftierten unverzüglich freilassen.180

180 Freedom of expression, Nr. 28, 29.
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Der Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nationen und die Klimakrise – 
Die Entscheidung Billy et al. gegen Australien und ihr Beitrag 
zur „Begrünung“ des Menschenrechtsschutzes
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A. Einführung

Die Entscheidung des Menschenrechts-
ausschusses der Vereinten Nationen vom 
22. September 2022 in der Rechtssache Billy
et al. gegen Australien war mit großer Span-
nung erwartet worden.1 Der Ausschuss be-
wertet die Adaptionsmaßnahmen Austra-
liens zum Schutz der Beschwerdeführenden
vor den Folgen des Klimawandels als ver-
spätet und stellt daher mehrere Verstöße
gegen den Internationalen Pakt über bür-
gerliche und politische Rechte (im Folgen-
den: Zivilpakt)2 fest. Die Entscheidung wird
von wissenschaftlichen Blogbeiträgen als
großer Erfolg bewertet.3 Allerdings erfolgt

1 MRA, Billy et al. ./. Australien, Auffassung vom 
22. September 2022, UN-Dok. CCPR/C/135/D/
3624/2019.

2 International Covenant on Civil and Political 
Rights. Internationaler Pakt über bürgerliche 
und politische Rechte vom 16. Dezember 1966, 
UNTS Bd. 999, S. 171; BGBl. 1973 II, S. 1534.

3 Siehe etwa: Monica Feria-Tinta, Torres Strait Is-
landers: United Nations Human Rights Com-
mittee Delivers Ground-Breaking Decision on 
Climate Change Impacts on Human Rights, 
EJIL:Talk ! vom 27. September 2022; Maria Antonia 
Tigre, United Nations Human Rights Committee 
finds that Australia is violating human rights ob-
ligations towards Torres Strait Islanders for cli-
mate inaction, abrufbar unter: https://blogs.law.
columbia.edu/climatechange/2022/09/27/u-n-
human-rights-committee-finds-that-australia-
is-violating-human-rights-obligations-towards-
torres-strait-islanders-for-climate-inaction/; 
Valentin Büchi, Tiptoeing Around the Right to

diese Bewertung primär vom Ergebnis her. 
Eine nähere Betrachtung zeigt, dass die Ent-
scheidungsgründe weit weniger progressiv 
sind als teilweise angenommen.

Der folgende Beitrag soll diese These nä-
her begründen und aufzeigen, welche Ar-
gumente dennoch für spätere Klimaverfah-
ren von Relevanz sein könnten. Nach einer 
kurzen Darstellung des Sachverhalts, des 
Kontextes und den Feststellungen des Aus-
schusses zur Zulässigkeit, sollen die Ent-
scheidungsgründe insbesondere darauf-
hin untersucht werden, ob sie einen Beitrag 
zur Weiterentwicklung des Klimaschutz- 
und Klimaanpassungsrechts auf Menschen-
rechtsebene leisten.

I. Sachverhalt

Die acht Beschwerdeführenden sind austra-
lische Staatsbürger:innen und auf vier der 
siebzehn bewohnten Torres-Strait-Inseln 
wohnhaft (Boigu, Masig, Warraber und Po-
ruma).4 Sie gehören unterschiedlichen indi-

4 Zum Sachverhalt: MRA (Fn. 1), Nr. 1.1 –  3.7.

Life, Völkerrechtsblog vom 4. Oktober 2022; 
Verena Kahl, Rising Before Sinking: The UN Hu-
man Rights Committee’s Landmark Decision in 
Daniel Billy et al. v. Australia, Verfassungsblog 
vom 3. Oktober 2022; Zoe Nay, Our Islands, Our 
Home: How Eight Torres Strait Islander Peoples 
Held the Australian Government Accountable 
for Climate Inaction, CIL Dialogues, 30. Septem-
ber 2022, abrufbar unter: https://cil.nus.edu.
sg/blogs/our-islands-our-home-how-eight-tor 
res-strait-islander-peoples-held-the-australian-
government-accountable-for-climate-inaction/; 
Christina Voigt, UNHRC is Turning up the Heat: 
Human Rights Violations Due to Inadequate Ad-
aptation Action to Climate Change, EJIL:Talk ! 
vom 26. September 2022 (alle Webseiten zuletzt 
besucht am 18. November 2022).

Life, Völkerrechtsblog vom 4. Oktober 2022; Verena Kahl, Rising Before Sinking: The UN Human Rights Committee’s Landmark Decision in Daniel Billy et al. v. Australia, Verfassungsblog vom 3. Oktober 2022; Zoe Nay, Our Islands, Our Home: How Eight Torres Strait Islander Peoples Held the Australian Government Accountable for Climate Inaction, CIL Dialogues, 30. September 2022, abrufbar unter: https://cil.nus.edu.sg/blogs/our-islands-our-home-how-eight-tor res-strait-islander-peoples-held-the-australian-government-accountable-for-climate-inaction/; Christina Voigt, UNHRC is Turning up the Heat: Human Rights Violations Due to Inadequate Adaptation Action to Climate Change, EJIL:Talk ! vom 26. September 2022 (alle Webseiten zuletzt besucht am 18. November 2022).
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https://cil.nus.edu.sg/blogs/our-islands-our-home-how-eight-torres-strait-islander-peoples-held-the-australian-government-accountable-for-climate-inaction/
https://cil.nus.edu.sg/blogs/our-islands-our-home-how-eight-torres-strait-islander-peoples-held-the-australian-government-accountable-for-climate-inaction/
https://cil.nus.edu.sg/blogs/our-islands-our-home-how-eight-torres-strait-islander-peoples-held-the-australian-government-accountable-for-climate-inaction/
https://cil.nus.edu.sg/blogs/our-islands-our-home-how-eight-torres-strait-islander-peoples-held-the-australian-government-accountable-for-climate-inaction/
https://cil.nus.edu.sg/blogs/our-islands-our-home-how-eight-torres-strait-islander-peoples-held-the-australian-government-accountable-for-climate-inaction/
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genen Gruppen an, die vor etwa 5000 Jahren 
begannen, die Torres-Strait-Region zu be-
siedeln und bis heute vielfach traditionelle 
Subsistenzwirtschaft betreiben (z. B. Fisch-
fang und Landwirtschaft). Die Gruppie-
rungen machen gemeinsam etwa 0,14 % der 
Gesamtbevölkerung Australiens aus. Die 
bewohnten Inseln liegen entlang der Tor-
res-Straße, einer rund 150 Kilometer breiten 
Meerenge zwischen der nordaustralischen 
Halbinsel Cape York und der Südküste der 
Western Province des Staates Papua-Neu-
guinea. Auf der Ostseite der Torres-Strait 
liegt das berühmte Great Barrier Reef.

Die Auswirkungen des Klimawandels auf 
die Region sind weitgehend unbestritten. 
Daten der Torres Strait Regional Authori-
ty (TSRA), einer australischen Behörde, zei-
gen einen Anstieg des Meeresspiegels von 
etwa 0,6 cm pro Jahr im Zeitraum zwischen 
1993 und 2010. Nach der TSRA führt der 
Anstieg des Meeresspiegels bereits heute zu 
stärkeren Überflutungen und Erosion. Hin-
zu kommen Effekte wie das Absterben von 
Korallenriffen durch eine Übersäuerung 
des Ozeans (verursacht durch übermäßige 
CO2-Aufnahme) und der damit verbundene 
Rückgang der Artenvielfalt und der Fisch-
bestände.

Hinsichtlich der vielfältigen Auswirkungen 
des Klimawandels auf die Region betonten 
die Beschwerdeführenden auch die sozio-
kulturellen Auswirkungen. So kam es durch 
Springfluten, Erosion und Extremwetter-
ereignisse bereits zu Schäden an religiösen 
Stätten (etwa an Familiengräbern). Die Zu-
nahme von Flutereignissen führt zu einer 
Versalzung der Böden mit Auswirkungen 
auf die traditionelle Subsistenzwirtschaft 
und schließlich zu einer zunehmenden Ab-
hängigkeit von teuren Agrarimporten. Das 
Absterben bzw. Ausbleichen der Korallen-
riffe führt auch dazu, dass die Fisch- und 
Krebsbestände schrumpfen, was wiederum 
Auswirkungen auf die Ernährungssicher-
heit hat. Insgesamt mache es der Klimawan-
del erheblich schwieriger den Wechsel der 
Jahreszeiten und damit verbundene klima-
tische Veränderungen vorherzusagen und 
sich darauf einzustellen. Die Weitergabe 
traditionellen ökologischen Wissens werde 

dadurch erheblich erschwert. Es drohten er-
hebliche Veränderungen der traditionellen 
Lebensweisen und gesundheitliche Risiken.

Von der australischen Regierung verlang-
ten die Beschwerdeführenden sowohl eine 
Verstärkung der Klimaanpassungsmaßnah-
men (z. B. Deichbau) als auch eine stärke-
re Reduktion der australischen Treibhaus-
gasemissionen (THG-Emissionen). Nur so 
könnten eigene Rechte (insbesondere Arti-
kel 2, 6, 17 und 27 Zivilpakt) und die ihrer 
Kinder (Art. 24 Abs. 1 und 6, 16 und 27 Zi-
vilpakt) effektiv geschützt werden. Interes-
sant an der Zusammenstellung der geltend 
gemachten Rechte ist insbesondere, dass 
die Beschwerdeführenden sich auch auf ein 
“Right to life with dignity” und ein “Right 
to a healthy environment” beriefen, die bei-
de in Art. 6 Zivilpakt verortet wurden.5 In 
diesem Kontext wurde implizit auch ein 
Verstoß gegen das Pariser Klimaabkom-
men gerügt.6 Schließlich versuchten die Be-
schwerdeführenden ein Recht zukünftiger 
Generationen auf ein stabiles Klima aus 
Art. 24 Abs. 1 Zivilpakt zu etablieren.7

II. Kontext Klimaklagen

Das Verfahren ist im größeren Kontext der 
“Climate litigation” zu sehen.8 Nach einer 
weiten Definition umfasst “Climate litiga-
tion” alle Rechtsstreitigkeiten mit Bezug 
zum Klimawandel.9 Nur ein geringer Pro-
zentsatz dieser Verfahren bezieht sich al-
lerdings auf Grund- und Menschenrechte 
(sog. Rights-based climate litigation). Diese 

5 MRA (Fn. 1), Nr. 3.4; siehe zu einem ähnlichen 
„Recht auf ein ökologisches Existenzminimum“: 
Andreas Buser, Ein Grundrecht auf Klimaschutz ? 
Möglichkeiten und Grenzen grundrechtlicher 
Klimaklagen in Deutschland, in: DVBl. 135 
(2020), S. 1389 –  1396.

6 MRA (Fn. 1), Nr. 3.4; Übereinkommen von Paris 
vom 12. Dezember 2015, UNTC Bd. 2, Kap. 27, 
BGBl. 2016 II, S. 1082 (im Folgenden: PA).

7 MRA (Fn. 1), Nr. 3.7.

8 Im Überblick hierzu: UNEP, Global Climate Liti-
gation Report 2020, abrufbar unter: https://
www. unep.org/resources/report/global-cli 
mate- litigation-report-2020-status-review.

9 Ibid., S. 6.

https://www.unep.org/resources/report/global-climate-litigation-report-2020-status-review
https://www.unep.org/resources/report/global-climate-litigation-report-2020-status-review
https://www.unep.org/resources/report/global-climate-litigation-report-2020-status-review
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Verfahren lassen sich, wiederum in Anleh-
nung an die Unterscheidung dieser drei Be-
reiche im Pariser Klimaschutzabkommen,10 
danach unterscheiden, ob sie auf mehr 
Klimaschutz und Durchsetzung bestehen-
der Reduktionsverpflichtungen gerichtet 
sind (Klimaschutzverfahren), ob sie staat-
liche Klimaanpassungsmaßnahmen einfor-
dern (z. B. Infrastrukturmaßnahmen), oder 
Schadensersatz für bereits erlittene Beein-
trächtigungen geltend machen (“loss and 
damage”).

Bisher standen Klimaschutzverfahren so-
wohl in der Rechtspraxis als auch in der 
Rechtswissenschaft im Vordergrund. Da der 
Klimaschutz das Problem an der Wurzel an-
packt und die Klimaanpassung nur bedingt 
gelingen kann, ist dieser Schwerpunkt auch 
zu begrüßen. In diesem Bereich wurden aus 
Sicht der Klimabewegung auch große Erfol-
ge erzielt.11 Anders als teilweise angenom-
men sind es auch nicht nur Gerichte im 
Globalen Norden, die hier zur Rechtsdurch-
setzung und Rechtsentwicklung beitragen, 
sondern auch vielfach solche im Globalen 
Süden.12 Gleichwohl lässt sich nicht von 
einer globalen Bewegung sprechen. Gera-
de in einigen Staaten mit besonders hohen 
Treibhausgasemissionen (USA, China, In-
dien und Russland) gibt es bisher keine ver-
gleichbar weitreichenden Entscheidungen 
wie in Deutschland oder den Niederlan-
den.13 Deswegen könnte dem internationa-
len Menschenrechtsschutz hier eine große 

10 Siehe Art. 7 PA zum Anpassungsziel und Art. 8 
PA zu “loss and damage”.

11 Siehe nur die Entscheidungen aus den Nieder-
landen, Irland und Deutschland: Hoge Raad, 
Urgenda ./. Niederlande (19/00135), Urteil vom 
20. Dezember 2019; Supreme Court of Ireland, 
Friends of the Irish Environment CLG ./. The Gov-
ernment of Ireland et al. (205/19), Entscheidung 
vom 31. Juli 2020; BVerfGE 157, 30 –  177.

12 Jacqueline Peel/Joline Lin, Transnational Climate 
Litigation: The Contribution of the Global South, 
in: AJIL 113 (2019), S. 679 –  726; Joana Setzer/Lisa 
Benjamin, Climate Litigation in the Global South: 
Constraints and Innovations, in: TEL 9 (2020), 
S. 77 –  101.

13 Dazu umfassend: Andreas Buser, National Cli-
mate Litigation and the International Rule of 
Law, in: Leiden Journal of International Law 36 
(2023), S. 1 –  23.

Bedeutung zukommen. Zwar akzeptieren 
die meisten der genannten Staaten keine 
Individualbeschwerdeverfahren,14 dennoch 
müssten die in einem solchen Verfahren ge-
troffenen allgemeinen Aussagen zum Inhalt 
der jeweiligen Konvention grundsätzlich 
Beachtung finden.

B. Die Entscheidung und ihr Beitrag 
zum „Greening des Menschenrechts-
schutzes“

Das “Greening” des Menschenrechtsschut-
zes15 wird durchaus kontrovers diskutiert.16 
Dass Umweltveränderungen menschen-
rechtlich relevant sein können, ist allerdings 
keine große Neuigkeit.17 Die vorliegende 
Entscheidung bringt einige wenige Kon-
kretisierungen aber keine fundamentalen 
Neuerungen.

14 Die USA, Indien und China haben keines der 
“Optional Protocols” zu den einzelnen Men-
schenrechtspakten unterzeichnet, sind aber je-
weils Vertragsstaat einschlägiger Hauptabkom-
men, z. B. Zivilpakt (USA und Indien) und 
Sozialpakt (China). Nur Russland ist Vertrags-
staat des Optional protocols zum Zivilpakt, wel-
ches Individualbeschwerden erlaubt. Eine Über-
sicht zum jeweiligen Ratifikationsstand findet 
sich hier: https://indicators.ohchr.org/.

15 Zum Begriff: Elina Pirjatanniemi, Greening hu-
man rights law: A focus on the European Con-
vention on Human Rights, in: Gerhard Bos/
Marcus Düwell (Hrsg.), Human Rights and Sus-
tainability: Moral Responsibilities for the Future, 
2016, S. 11 –  24.

16 Im Überblick: Maiko Meguro, Litigating Climate 
Change Through International Law: Obligations 
Strategy and Rights Strategy, in: Leiden Journal 
of International Law 33 (2020), S. 933 –  951; kri-
tisch dazu etwa: Bernhard Wegener, Urgenda – 
Weltrettung per Gerichtsbeschluss ?, in: ZUR 
2019, S. 3 –  13; Fanny Thornton, The Absurdity of 
Relying on Human Rights Law to Go After Emit-
ters, in: Benoit Mayer/Alexander Zahar (Hrsg.), 
Debating Climate Law, 2021, S. 159 –  169.

17 Siehe bereits: Draft Principles On Human Rights 
And The Environment, UN-Dok. E/CN.4/
Sub.2/ 1994/9, Annex I (1994) und die st. Rspr. 
Des EGMR: Öneryildiz ./. Türkei (48939/99), Ur-
teil vom 30. November 2004, Rn. 59; Taskin 
et al. ./. Türkei (46177/99), Urteil vom 10. Novem-
ber 2004, Rn. 29; Budayeva et al. ./. Russische Föde-
ration (15339/02 et al.), Urteil vom 20. März 2008, 
Rn. 42; Tatar et al. ./. Rumänien (67021/01), Urteil 
vom 27. Januar 2009.

https://indicators.ohchr.org/
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I. Prozessuale Feststellungen 
von weitreichender Bedeutung ?

Im Hinblick auf den eingeforderten Klima-
schutz stellten sich auf Ebene der Zulässig-
keit durchaus einige spannende Fragen. So 
bestritt Australien explizit die Zulässigkeit 
ratione materiae, da Verpflichtungen aus in-
ternationalen Klimaabkommen außerhalb 
der Jurisdiktion des UN-Menschenrechts-
ausschusses lägen.18 Dem folgt der Aus-
schuss grundsätzlich, er hält es aber immer-
hin für möglich, – ohne allerdings näher auf 
Art. 31 Abs. 3 der Wiener Vertragsrechts-
konvention (WVK) einzugehen – dass inter-
nationale Klimaabkommen im Bereich der 
Begründetheit für die Auslegung der Kon-
ventionsbestimmungen herangezogen wer-
den können.19 Leider geht der Ausschuss 
darauf in der Begründetheit aber nicht mehr 
ein und lässt auch sonst viele Fragen offen.20

Entsprechend ist die hier gesehene bloße 
Möglichkeit einer Berücksichtigung nicht 
so progressiv wie teilweise angenommen.21 
Dass internationale Abkommen unter den 
Voraussetzungen des Art. 31 Abs. 3 WVK 
auch für die Auslegung von Menschen-
rechtsverträgen herangezogen werden kön-
nen, ist wenig kontrovers.22 Spannender 
wäre es dagegen gewesen, hätte der Aus-
schuss sich mit dem “Soft- and Non-law”23-
Charakter zentraler Bestimmungen aus 
dem Pariser Klimaabkommen auseinander-
gesetzt. Die Frage nach deren Rechtsver-
bindlichkeit bleibt ebenso offen, wie die 
zentrale Frage nach der Verteilung des glo-
bal verbleibenden Restbudgets auf einzel-

18 MRA (Fn. 1), Nr. 4.1 und 7.5.

19 MRA (Fn. 1), Nr. 7.5.

20 Dies bedauernd: Voigt (Fn. 3).

21 So aber: Feria-Tinta (Fn. 3) “important aspect of 
the decision […] setting a precedent for other in-
ternational organs”.

22 Dazu etwa: Oliver Dörr, in: Oliver Dörr/Kirsten 
Schmalenbach (Hrsg.), VCLT A Commentary, 
2018, Art. 31 Rn. 96.

23 Lavanya Rajamani, The 2015 Paris Agreement: In-
terplay Between Hard, Soft and Non-Obliga-
tions, in: Journal of Environmental Law 28 
(2016), S. 337 –  358.

ne Staaten.24 Eine Möglichkeit wäre es etwa 
gewesen, wie im Sondervotum von Duncan 
Laki Muhumuza hervorgehoben, entspre-
chende Zielbestimmungen im Rahmen ei-
ner “Due-diligence”-Prüfung zu berück-
sichtigen.25

Weitere prozessuale Fragen von potenziell 
weitreichender Bedeutung betrafen das 
Vorliegen der Opfereigenschaft (victim sta-
tus) und der Jurisdiktion ratione loci. Aus-
tralien hatte argumentiert, es sei nach den 
Vorschriften der Staatenverantwortlich-
keit nicht für den Klimawandel verantwort-
lich und es könne bisher keine kausale Ver-
knüpfung zu eigenem staatlichem Handeln 
oder Unterlassen etabliert werden.26

Eine solche kausale Verknüpfung ist aller-
dings weder im Bereich der Klimaanpas-
sung noch im Bereich des Klimaschutzes 
notwendig. Schutzverpflichtungen beste-
hen jedenfalls für alle Personen inner-
halb der Jurisdiktion des jeweiligen Staates 
und unabhängig davon, von welcher Seite 
Beeinträchtigungen verursacht werden.27 
Diese Annahmen scheinen mittlerweile so 
etabliert zu sein, dass der Ausschuss hier 
lediglich kurz den erheblichen Umfang der 
Treibhausgasemissionen, die von austra-
lischem Gebiet ausgehen, feststellt, ebenso 
wie die Möglichkeit des Ergreifens von An-
passungsmaßnahmen auf dem eigenen Ter-
ritorium.28

Hinsichtlich der Klimaanpassung berief 
sich Australien zudem darauf, Rechtsver-
letzungen lägen bisher nicht vor und stün-
den auch nicht unmittelbar bevor (“immi-

24 Dazu BVerfGE 157, 30 (Rn. 216 ff.); kritisch: 
Andreas Buser, Of Carbon Budgets, Factual Un-
certainties, and Intergenerational Equity – The 
German Constitutional Court’s Climate Deci-
sion, in: German Law Journal 22 (2021), S. 1409 –  
1422.

25 Sondervotum des Ausschussmitglieds Duncan 
Laki Muhumuza, Annex 1, Nr. 10 ff.

26 MRA (Fn. 1), Nr. 4.2.

27 So für die deutsche Grundrechtsdogmatik, die 
insoweit übertragbar erscheint: Buser (Fn. 5), 
S. 1393.

28 MRA (Fn. 1), Nr. 7.7 f.
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nent”).29 Mögliche spätere Auswirkungen 
eines “Slow onset process” könnten die Op-
fereigenschaft nicht begründen.30 Dem tritt 
der Ausschuss entgegen und nimmt dabei 
auch eigene einschränkende Anforderun-
gen zurück.31 Es genüge das Risiko einer 
individuellen Betroffenheit. Lediglich die 
bloße theoretische Möglichkeit einer Be-
troffenheit genüge nicht.32 Die geltend ge-
machten gegenwärtigen und drohenden 
Auswirkungen des Klimawandels auf die 
Beschwerdeführenden lässt der Ausschuss, 
unter Hervorhebung der besonderen Vul-
nerabilität der Inselbewohner:innen, ausrei-
chen.33

Ob damit – ähnlich wie vom Bundesver-
fassungsgericht34 – die Möglichkeit einer 
Klimapopularbeschwerde geschaffen wur-
de, ist allerdings fraglich. Die Torres Strait 
Islanders sind hier deutlich stärker und 
konkreter betroffen als viele der deutschen 
Beschwerdeführenden vor dem Bundes-
verfassungsgericht. Allerdings werden die 
Klimawandelfolgen die meisten Menschen 
nicht nur möglicherweise „theoretisch“ be-
treffen. Der Ausschuss öffnet hier die Tore 
also auch für weitere Beschwerden aus we-
niger stark betroffenen Regionen.

II. Materielle Gehalte

Materiell beinhaltet die Entscheidung ei-
nige Konkretisierungen, sie betritt jedoch 
kaum Neuland. Das “Right to life with dig-
nity” wird bestätigt, inhaltlich aber eher eng 
gefasst. Aussagen zur Notwendigkeit von 
Klimaschutzmaßnahmen und deren Um-
fang finden sich kaum. Die Feststellungen 
zur Klimaanpassung bewegen sich auf re-

29 Ibid., Nr. 4.2.

30 Ibid., Nr. 6.1.

31 MRA, Teitiota ./. Neuseeland, Auffassung vom 
7. Januar 2020, UN-Dok. CCPR/C/127/D/2728/ 
2016, Nr. 8.4.

32 MRA (Fn. 1), Nr. 7.9.

33 Ibid., Nr. 7.10 f.

34 Andreas Buser, Die Freiheit der Zukunft – Zum 
Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts, 
Verfassungsblog vom 30. April 2021.

lativ gesichertem Boden und weisen starke 
Parallelen zur etablierten menschenrecht-
lichen Spruchpraxis im Bereich des (Um-
welt-)Katastrophenschutzes auf.35

1. Ein Recht auf Leben in Würde

In der Begründetheit beschäftigte sich der 
UN-Menschenrechtsausschuss zunächst mit 
dem “Right to a life in dignity”.36 Ein solches 
Recht hatte der Ausschuss insbesondere in 
seinem General Comment Nr. 36 (2018) her-
geleitet.37 Darüber gab es allerdings bereits 
vor der Entscheidung eine lebhafte Kon-
troverse mit einigen Vertragsstaaten.38 Ent-
sprechend lag es für Australien nahe sich 
explizit gegen eine solche Interpretation zu 
wenden.39 Der Ausschuss verteidigte den 
Bezug zur Menschenwürde hingegen unter 
Hinweis auf den insofern offenen Wortlaut 
des Art. 6 Zivilpakt (“inherent right”), den 

35 Dazu insbesondere die Rechtsprechung des 
EGMR in: Öneryildiz ./. Türkei (48939/99), Urteil 
vom 30. November 2004, Rn. 59; Taskin et al. ./. 
Türkei (46177/99), Urteil vom 10. November 
2004, Rn. 29; Budayeva et al. ./. Russische Födera-
tion (15339/02 et al.), Urteil vom 20. März 2008, 
Rn. 42; Tatar et al. ./. Rumänien (67021/01), Ur-
teil vom 27. Januar 2009; siehe auch: African 
Commission on Human and People’s Rights, 
SERAC ./. Nigeria (155/96), Entscheidung vom 
27. Mai 2002, Rn. 67.

36 MRA (Fn. 1), Nr. 8.3.

37 MRA, General Comment Nr. 36 (2018) on arti-
cle 6 of the International Covenant on Civil and 
Political Rights, on the right to life, UN-Dok. 
CCPR/C/GC/36.

38 Siehe etwa: Observations of the United States of 
America On the Human Rights Committee’s Draft 
General Comment No. 36 On Article 6 – Right to 
Life, 6. Oktober 2017, abrufbar unter: https://
www.state.gov/wp-content/uploads/2019/05/
U.S.-observations-on-Draft-General-Comment-
No.-36-on-Article-6-Right-to-Life-.pdf; Com-
ments by the Government of Canada on Human 
Rights Committee, Draft General Comment 
No. 36 on Article 6 of the International Covenant 
on Civil and Political Rights – Right to life, ab-
rufbar unter: https://view.of ficeapps.live.com/
op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.
ohchr.org%2Fsites%2Fdefault%2F files%2FDo 
cuments%2FHRBodies%2FCCPR%2FGCAr ti 
cle6%2FCanada.docx&wdOrigin=BROWSE 
LINK.

39 MRA (Fn. 1), Nr. 4.8 et seq.

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/05/U.S.-observations-on-Draft-General-Comment-No.-36-on-Article-6-Right-to-Life-.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/05/U.S.-observations-on-Draft-General-Comment-No.-36-on-Article-6-Right-to-Life-.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/05/U.S.-observations-on-Draft-General-Comment-No.-36-on-Article-6-Right-to-Life-.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/05/U.S.-observations-on-Draft-General-Comment-No.-36-on-Article-6-Right-to-Life-.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FDocuments%2FHRBodies%2FCCPR%2FGCArticle6%2FCanada.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FDocuments%2FHRBodies%2FCCPR%2FGCArticle6%2FCanada.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FDocuments%2FHRBodies%2FCCPR%2FGCArticle6%2FCanada.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FDocuments%2FHRBodies%2FCCPR%2FGCArticle6%2FCanada.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FDocuments%2FHRBodies%2FCCPR%2FGCArticle6%2FCanada.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FDocuments%2FHRBodies%2FCCPR%2FGCArticle6%2FCanada.docx&wdOrigin=BROWSELINK
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Zweck der Vorschrift und die Präambel des 
Zivilpakts, die klarstellt, dass sich alle Rech-
te des Paktes aus der Menschenwürde ab-
leiten.40

Unklar bleibt allerdings, inwiefern der Aus-
schuss der Verknüpfung zur Menschen-
würde gerade im Hinblick auf den Klima-
wandel eine besondere Relevanz beimisst.41 
Denkbar wäre es etwa gewesen über den 
Würdebezug eine Verknüpfung zur dro-
henden Erreichung von Kipppunkten her-
zustellen. Wird der Mensch im Anthropo-
zän in erheblich höherem Ausmaß als bisher 
zum Spielball dramatisch wechselhafterer 
und extremer aber letztlich unvorhersag-
barer Klimaphänomene, hat dies durchaus 
einen Bezug zum „Leben in Würde“.42

Auf den ersten Blick geht der Ausschuss in 
seinem General Comment sogar noch wei-
ter, indem er ein Recht darauf postuliert, 
das Leben zu genießen (“enjoy”).43 Dazu sei-
en auch staatliche Maßnahmen zum Schutz 
der Umwelt nötig.44 Während dies im Kon-
text von Sterbehilfe klarere praktische Be-
deutung hat,45 gerät ein solches Recht in an-
deren Bereichen denkbar weit und es stellt 
sich durchaus die Frage der Abgrenzung 
(etwa zu Art. 16 Zivilpakt).46 Eine solche 
Abgrenzung leistet der Ausschuss in der 
Entscheidung Billy et al. nur implizit. Zu-
nächst wird die Aussage aus dem General 
Comment wiederholt, dass der Klimawan-
del und auch andere Formen der Umwelt-

40 Ibid., Nr. 8.4; eine Verknüpfung mit der Men-
schenwürde wird auch vielfach in der Literatur 
befürwortet, siehe dazu: Christian Tomuschat, The 
Right To Life – Legal And Political Foundations, 
in: Christian Tomuschat/Evelyne Lagrange/Ste-
fan Oeter (Hrsg.), The Right to Life, 2010, S. 1 –  18 
(5 f.).

41 Kritisch auch: Büchi (Fn. 3).

42 Vgl. Buser (Fn. 5) m. w. N.

43 MRA, General Comment Nr. 36 (Fn. 37), Nr. 3.

44 Ibid., Nr. 62.

45 Ibid., Nr. 9 und 25.

46 Kritisch zum eigenständigen Anwendungsbe-
reich auch: Sarah Joseph, Extending the Right to 
Life Under the International Covenant on Civ-
il and Political Rights: General Comment 36, in: 
Human Rights Law Review 19 (2019), S. 347 –  368 
(358 f.).

zerstörung Gefahren für das Recht auf Le-
ben darstellen (“most pressing and serious 
threats to the ability of present and future 
generations to enjoy the right to life”).47 Der 
Ausschuss scheint hier geneigt, auch solche 
Umweltauswirkungen zu berücksichtigen, 
die sich nicht unmittelbar lebensverkür-
zend auswirken. Lediglich eine spirituel-
le Verknüpfung zwischen der Gesundheit 
der Insel und der Gesundheit ihrer Bewoh-
ner:innen wird als nicht ausreichend zu-
rückgewiesen.48 Im Ergebnis verlangt der 
Ausschuss dann aber doch eine eigene Ge-
sundheitsgefahr, ein reales und vorherseh-
bares Risiko physischer Beeinträchtigun-
gen oder eine extrem prekäre Lage, die das 
Recht auf Leben beeinträchtigen könnte.49

Keine der genannten Alternativen hält der 
Ausschuss für einschlägig. Vielmehr hebt 
er die zahlreichen Anpassungsmaßnahmen 
(Dammbau etc.) hervor, die von staatli cher 
Seite zumindest angestoßen wurden und 
die es möglich machen sollten, die Insel 
auch über den von den Beschwerdeführen-
den befürchteten geringen verbleibenden 
Zeitraum von 10 bis 15 Jahren zu bewoh-
nen.50 Schließlich führt der Ausschuss als 
Totschlagargument die Möglichkeit einer 
Umsiedlung auf das australische Festland 
an.51 Im Ergebnis wird der Anwendungs-
bereich des Art. 6 Zivilpakt also sehr kon-
kret mit unvermeidbaren Lebensgefahren 
verknüpft, während selbst stärkste Umwelt-
zerstörung und die mit einer Umsiedlung 
einhergehende Entwurzelung und damit 
wahrscheinlich verbundene psychische Be-
lastungen nicht Art. 6 Zivilpakt zugeordnet 
werden. Explizit verweist der Ausschuss 
die Beschwerdeführenden hier auf andere 

47 MRA (Fn. 1), Nr. 8.3.

48 Ibid., Nr. 8.6.

49 Ibid., Nr. 8.6 f.; kritisch hierzu unter Hervorhe-
bung des aus dem Umweltrecht bekannten “Pre-
cautionary principle”: Gemeinsames Sonder-
votum der Ausschussmitglieder Arif Bulkan, 
Marcia V. J. Kran und Vasilka Sancin (partially dis-
senting), Annex 3, Nr. 4.

50 MRA (Fn. 1), Nr. 8.6 f.

51 Ibid., Nr. 8.7.
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Bestimmungen des Zivilpakts, auf die er so-
dann eingeht.52

2. Verletzung eines „Rechts auf Heimat“

Über Art. 17 und 27 Zivilpakt etabliert der 
Ausschuss letztlich ein „Recht auf Hei-
mat“.53 Zu Art. 17 Zivilpakt wird zunächst 
festgestellt, dass die Betroffenen bereits jetzt 
der Gefahr ausgesetzt sind, ihre Wohnstät-
ten zu verlieren, bzw. dazu gezwungen sein 
könnten, diese aufzugeben.54 Zudem wird 
die besondere Verbindung der Inselbewoh-
ner:innen zu ihrer Umwelt in Stellung ge-
bracht. Dies geschieht einerseits mit Bezug 
zu „handfesten“ Abhängigkeiten der Be-
schwerdeführenden von der Verfügbar-
keit von Fisch, landwirtschaftlich nutzbaren 
Böden und der schlichten Bewohnbarkeit 
der Inseln.55 Andererseits argumentiert der 
Ausschuss aber auch im Hinblick auf die 
mentale Gesundheit, die – jedenfalls für 
die besonders natur- und heimatverbunde-
nen Inselbewohner:innen – auch von einer 
intakten Umwelt und der Durchführbar-
keit kultureller Bräuche auf dafür traditio-
nell genutztem Land, abhänge. Auch die-
se Aspekte werden dem Schutzbereich des 
Art. 17 Zivilpakt zugeordnet, der im Übri-
gen auch eine Schutzdimension (positive 
obligation) umfasse.56

Anders als im Bereich des Lebensschut-
zes bewertet der Ausschuss die staatlichen 
Adaptionsmaßnahmen hier als unzurei-
chend. Denn zum Schutz der genannten Gü-
ter kommt keine Umsiedlung in Betracht, 
da auch die kulturelle und persönliche Ver-
bundenheit mit den Inseln von Belang sei.57 
Maßgeblich bemängelt der Ausschuss dann, 

52 Kritisch hierzu: Feria-Tinta (Fn. 3).

53 Siehe dazu allgemein die Beiträge in: Gilbert H. 
Gornig/Dietrich Murswiek (Hrsg.), Das Recht 
auf die Heimat, 2006.

54 MRA (Fn. 1), Nr. 8.9.

55 Ibid.; siehe allerdings Nr. 8.12, wo der Aus-
schuss auch kurz auf die besondere Verbunden-
heit mit den Inseln zur Ausübung kultureller 
Bräuche eingeht.

56 Ibid., Nr. 8.10 –  8.12.

57 Ibid., Nr. 8.12.

dass zwar auf einigen der bewohnten Inseln 
umfassende Deichbaumaßnahmen durch-
geführt wurden bzw. geplant sind, es dabei 
aber immer wieder zu Verzögerungen kam. 
Diese Verzögerungen genügen dem Aus-
schuss zur Annahme eines Verstoßes gegen 
die Schutzpflicht.

Bemerkenswert ist dabei, dass der Aus-
schuss sich mit keinem Wort mit staatlichen 
Wertungs-, Gestaltungs- und Beurteilungs-
spielräumen auseinandersetzt. Australien 
hatte sich explizit auf solche Spielräume be-
rufen: Entscheidungen einer demokratisch 
gewählten Regierung seien nur begrenzt 
gerichtlich überprüfbar.58 Die Anpassungs-
maßnahmen bzw. deren Verzögerung schei-
nen für den Ausschuss so offensichtlich un-
zureichend zu sein, dass hier keine nähere 
Auseinandersetzung mit den Argumenten 
der australischen Regierung notwendig er-
schien. Zur Klärung des Kontrollmaßstabs 
wäre dies aber wünschenswert gewesen.

Schließlich geht der Ausschuss noch auf 
Art. 27 Zivilpakt (Minderheitenrechte) ein 
und bejaht auch hier eine Verletzung durch 
die verzögerten Anpassungsmaßnahmen.59 
So betont der Ausschuss die besondere kul-
turelle Verbindung indigener Gruppen und 
ihres Lebensstils zu den bedrohten Land-
flächen und deren Nutzung im Rahmen 
von Subsistenzwirtschaft.60 Das Recht aus 
Art. 27 Zivilpakt verlange den Schutz die-
ses Lebensstils und letztlich der kulturellen 
Identität.61 Dem Argument der Beschwerde-
führenden, diese Rechte könnten auf aus-
tralischem Festland nicht mehr ausgeübt 
werden, war Australien aus Sicht des Aus-
schusses jedenfalls nicht ausreichend ent-
gegengetreten. Was von einem Staat in 
puncto Klimaanpassung verlangt werden 
kann, wird hier nochmal zusammengefasst: 
Entsprechende Maßnahmen müssen “time-

58 Ibid., Nr. 6.10 f.

59 Ibid., Nr. 8.12 f.

60 Ibid., Nr. 8.13.

61 So auch: MRA, Benito Oliveira et al. ./. Paraguay, 
Auffassung vom 12. Oktober 2021, UN-Dok. 
CCPR/C/132/D/2552/2015, Nr. 8.6.
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ly” und “adequate” sein.62 Die von Austra-
lien anvisierten Infrastrukturmaßnahmen 
waren jedenfalls nicht rechtzeitig.

Nachdem der Ausschuss also Verletzungen 
von Art. 17 und 27 Zivilpakt annimmt, geht 
er leider nicht mehr auf Art. 24 Abs. 1 Zi-
vilpakt ein.63 Dabei wäre es durchaus inter-
essant gewesen, wie der Ausschuss mit den 
Argumenten der Beschwerdeführenden 
hinsichtlich des Schutzes kommender und 
zukünftiger Generationen umgeht. Die-
sen kontroversen Bereich umgeht der Aus-
schuss ebenso wie die aufgeworfenen Fra-
gen nach der Existenz eines Rechts auf eine 
gesunde Umwelt oder gar ein stabiles Kli-
ma.

3. Vernachlässigung des Klimaschutzes

Teilweise wird der Entscheidung auch eine 
große Bedeutung für den Klimaschutz bei-
gemessen.64 Der Obersatz der Begründetheit 
ist jedoch die letzte Stelle der Entscheidung, 
an der der Begriff der “Climate mitigation” 
Erwähnung findet.65 Immerhin wird in der 
Begründetheit betont, dass ohne nationale 
und internationale Anstrengungen, womit 
wohl primär die Reduktion von Treibhaus-
gasemissionen gemeint ist, die Auswirkun-
gen des Klimawandels das Recht auf ein 
Leben in Würde verletzen könnten.66 Inso-
fern ist Klimaschutz ein Teil des staatlichen 
Schutzkonzepts. Der Ausschuss vermei-
det „lediglich“ eine Behandlung der De-
tailfragen (Verbindlichkeit des Pariser Ab-
kommens bzw. der Nationally Determined 
Contributions, Nationales Restbudget, an-
zuvisierendes Temperaturziel etc.).

62 Auf die Bedeutung des temporalen Aspekts hin-
weisend auch: Voigt (Fn. 3).

63 MRA (Fn. 1), Nr. 10.

64 Insbesondere: Feria-Tinta (Fn. 3), die sogar davon 
ausgeht, die Rechtsfolge der “full reparation” 
(Rn. 11) umfasse auch Klimaschutzmaßnahmen. 
Dabei bezieht sich dieser Ausspruch nur auf den 
festgestellten Rechtsverstoß, der allein in der 
Verzögerung von Klimaanpassungsmaßnahmen 
gesehen wird.

65 MRA (Fn. 1), Nr. 8.6.

66 Ibid., Nr. 8.7.

Dadurch bleibt die Entscheidung deut-
lich hinter den relativ detaillierten Aus-
führungen des UN-Kinderrechtsausschuss 
in Sacchi et al. gegen Australien et al. zurück, 
obwohl in diesem Fall bereits die fehlende 
Erschöpfung des innerstaatlichen Rechts-
wegs zur Unzulässigkeit führte.67 So hatte 
der Kinderrechtsausschuss etwa die grund-
legende – aber umstrittene68 – These vertre-
ten, das Prinzip der “common but differen-
tiated responsibility” beinhalte nicht nur 
eine kollektive Verantwortung, sondern 
auch eine individuelle Pflicht einzelner 
Staaten zum Klimaschutz.69 Ähnlich detail-
lierte Ausführungen finden sich in der Ent-
scheidung Billy et al. nicht.

Aus dem Vorhandensein mehrerer Son-
dervoten, die die fehlende Behandlung des 
Beitrags Australiens zum Klimawandel 
ebenfalls monieren,70 darf wohl geschlos-
sen werden, dass die menschenrechtliche 
Relevanz unterlassenen Klimaschutzes in-
nerhalb des Ausschusses umstritten war. 
Etwas überraschend und handwerklich 
unsauber ist es dennoch, wenn die Zuläs-
sigkeit zunächst auch im Hinblick auf den 
Klimaschutz bejaht wird, dieser dann in der 
Begründetheit aber keine Rolle mehr spielt.

Immerhin hat der Ausschuss so die Tür für 
weitere Klimabeschwerden offen gelassen.71 
Zukünftige Beschwerdeführer:innen, die 
Staaten für unzureichende Klimaschutz-
anstrengungen verantwortlich machen 

67 KRA, Sacchi et al. ./. Australien, Brasilien, Frank-
reich, Deutschland und Türkei, Entscheidung vom 
8. Oktober 2021, UN-Dok. CRC/C/88/D/107/ 
2019, Nr. 9.2 –  9.14 (zu Fragen der Jurisdiktion 
und zum Opferstatus), Nr. 9.15 f. (zur fehlenden 
Erschöpfung des innerstaatlichen Rechtswegs).

68 Kritisch etwa: Benoit Mayer, Temperature Tar-
gets and State Obligations on the Mitigation of 
Climate Change, in: Journal of Environmental 
Law 33 (2021), S. 585 –  610; Benoit Mayer, Climate 
Change Mitigation as an Obligation Under Hu-
man Rights Treaties ?, in: AJIL 115 (2021), S. 409 –  
451.

69 MRA (Fn. 1), Nr. 9.10

70 Sondervotum von Ausschussmitglied Duncan 
Laki Muhumuza, Annex 1, Nr. 10 ff.; Sondervo-
tum von Ausschussmitglied Gentian Zyberi (con-
curring), Annex 2, Nr. 3 ff. und 6.

71 Vgl. Voigt (Fn. 3).
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wollen, werden gut beraten sein, sich die 
Sondervoten der Entscheidung genauer an-
zusehen. So unternimmt etwa Duncan Laki 
Muhumuza den Versuch die Grundsätze der 
Entscheidung des niederländischen Hoge 
Raad in der berühmten Urgenda-Entschei-
dung auf die Ebene des Zivilpakts zu he-
ben.72 Noch weitergehend tritt Gentian 
Zyberi für einen weitgehenden Gleichklang 
der Verpflichtungen aus dem Pariser Kli-
maschutzabkommen mit den menschen-
rechtlichen Schutzpflichten ein. Ein “Due 
diligence standard” verlange von Staaten 
ihre nationalen Treibhausgasreduktions-
ziele möglichst ambitioniert festzusetzen 
(highest possible ambition) und zur Ziel-
erreichung effektive Maßnahmen zu be-
schließen.73 Der Klimawandel begründe 
eine “Shared responsibility”, die allerdings 
den einzelnen Staat nicht entlaste. Die indi-
viduellen Anstrengungen müssten sich an 
den aktuellen und historischen Treibhaus-
gasemissionen (total und pro Kopf) orien-
tieren, ebenso wie an der “Capacity” einzel-
ner Staaten zur Transformation.74

III. Weitergehende Bedeutung ?

Eine weitergehende Bedeutung könnte die 
Entscheidung für den Bereich der Klima-
anpassung und den Bereich des “loss and 
damage”75 haben.

1. Weiterentwicklung des Klima-
anpassungsrechts ?

Zunächst hat die Entscheidung klarstellen-
de Wirkung dahingehend, dass auch Folgen 
des Klimawandels menschenrechtliche Re-
levanz haben. Allerdings war dies für den 

72 Sondervotum von Ausschussmitglied Duncan 
Laki Muhumuza, Annex 1, Rn. 10 ff.

73 Ibid., Nr. 3; in diese Richtung auch bereits: 
CEDAW/CESCR/CMW/CRC/CRPD, Joint 
Statement on Human Rights and Climate Change, 
States Human Rights Obligations Nr. 2, abruf-
bar unter: https://www.ohchr.org/en/state 
ments/2019/09/five-un-human-rights-treaty-
bodies-issue-joint-statement-human-rights-and.

74 Ibid., Nr. 5.

75 Art. 8 PA.

Bereich anderer Umweltgefahren bereits 
weitgehend geklärt.76 Insofern hat die Ent-
scheidung lediglich konkretisierende Be-
deutung, zumal die Klimawandelfolgen für 
die Torres-Strait-Inselbewohner:innen sehr 
konkret und gegenwärtig zu Tage treten. 
Außerdem hängen zentrale Ausführungen 
des Ausschusses sehr stark mit der beson-
deren Situation und Vulnerabilität indige-
ner Minderheiten zusammen. Einige der 
maßgeblichen Aussagen sind danach nicht 
ohne Weiteres auf andere Personengrup-
pen übertragbar. Der besondere Bezug zur 
„Heimat“ wird vor allem über die kulturel-
le Verbindung mit den Inseln hergestellt. In 
vielen anderen Konstellationen, in denen 
keine solche besondere örtliche und kul-
turelle Verwurzelung vorliegt, dürften den 
jeweiligen Staaten größere Spielräume zu-
stehen. In diesen Kontexten kann es dann 
durchaus erlaubt oder sogar angezeigt sein, 
Wohnstätten und Betriebe umzusiedeln, an-
statt sie zu bewahren. Ob für die dadurch 
entstehenden Kosten dann der Staat haftet, 
oder sogar die Staatengemeinschaft, ist eine 
andere Frage.77

2. Bedeutung im Kontext der Klima-
haftung für “loss and damage”

Zu Staatshaftungsfragen könnte die Ent-
scheidung aber gewissermaßen durch die 

76 MRA, Portillo Cáceres et al. ./. Paraguay, Auffas-
sung vom 20. September 2019, UN-Dok. CCPR/
C/126/D/2751/2016, Nr. 7.3; Teitiota ./. Neusee-
land (Fn. 31), Nr. 9.6; General Comment Nr. 36 
(Fn. 37), Nr. 62. Siehe dazu auch die umfassen-
dere Rechtsprechung des EGMR, Guerra u. a. ./. 
Italien (116/1996/735/932), Urteil vom 19. Fe-
bruar 1998 (Schutz vor gefährlicher Industrie-
anlage); EGMR, Öneryıldız ./. Türkei (48939/99), 
Urteil vom 30. November 2004, Rn. 90 (Schutz 
vor unzureichend gesicherter Mülldeponie); Tă-
tar ./. Rumänien (67021/01), Entscheidung vom 
27. Januar 2009, Rn. 88 und 113 (Schutz vor Risi-
ken, die von einer Industrieanlage ausgehen); Di 
Sarno u. a. ./. Italien (30765/08), Urteil vom 10. Ja-
nuar 2012, Rn. 107 und 113 (Schutz in kontami-
nierten Gebieten).

77 Generell zu Fragen der Staatshaftung im Kontext 
des Klimawandels: Isabell Böhm, Staatsklimahaf-
tung, 2021.

https://www.ohchr.org/en/statements/2019/09/five-un-human-rights-treaty-bodies-issue-joint-statement-human-rights-and
https://www.ohchr.org/en/statements/2019/09/five-un-human-rights-treaty-bodies-issue-joint-statement-human-rights-and
https://www.ohchr.org/en/statements/2019/09/five-un-human-rights-treaty-bodies-issue-joint-statement-human-rights-and
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Hintertür beitragen.78 Der Ausschuss er-
kennt den Betroffenen hier Schadensersatz 
für die erlittenen Menschenrechtsverlet-
zungen zu. Unklar bleibt, wie dieser genau 
zu beziffern ist. Knüpft man an den Scha-
den an, der durch einen schnelleren Deich-
bau verhindert worden wäre (z. B. ma-
terielle Schäden durch Überflutung von 
Häusern und Versalzung landwirtschaftli-
cher Böden), wird hier letztlich Schadens-
ersatz für die Folgen des Klimawandels ge-
währt, ohne dass diese Schäden allein von 
Australien verursacht worden wären bzw. 
ohne dass hier überhaupt eine Zurechnung 
zu klimatischen Veränderungen (sog. At-
tribution) außerhalb lediglich probabilisti-
scher Annahmen möglich erscheint.79 Ins-
besondere für Staaten des Globalen Südens 
dürfte eine solche Verantwortlichkeit unter 
Gerechtigkeitsaspekten als problematisch 
erscheinen. Anstatt die Kosten für “loss and 
damage” nach historischen Verursachungs-
beiträgen aufzuteilen, ist so zunächst allein 
der Heimatstaat verantwortlich. Da sich die 
Verhandlungen zu “loss and damage” auf 
internationaler Ebene weiterhin als kon-
trovers darstellen und zwischenstaatliche 
Schadensersatzansprüche kaum durchsetz-
bar erscheinen,80 bleiben so letztlich die 
Staaten des Globalen Südens auf diesen 
Kosten sitzen, obwohl es doch primär die 
Staaten des Globalen Nordens sind, die das 
Problem verursacht haben.

C. Ausblick

Die Entscheidung wurde sicherlich auch an 
regionalen Menschenrechtsgerichtshöfen 
und nationalen Verfassungsgerichten zur 
Kenntnis genommen. Allein beim EGMR 
sind derzeit zehn „Klimabeschwerden“ an-

78 Vgl. Nay (Fn. 3), die die Entscheidung im Kon-
text der UNFCCC-Verhandlungen zu “loss and 
damage” liest; siehe auch: Tigre (Fn. 3).

79 Kritisch hierzu aus rechtlicher Perspektive: 
Benoit Mayer, Attribution science and the fate 
of climate litigation, in: Global Policy 13 (2022), 
S. 831 –  832.

80 Dazu umfassend: Roda Verheyen, Climate Change 
Damage and International Law, 2005.

hängig.81 Die Entscheidung in Billy et. al. ge-
gen Australien stellt für diese Verfahren al-
lerdings keinen “Blueprint”82 dar. Vielmehr 
werfen die Klimabeschwerden vor dem 
EGMR spezifische klimaschutzrechtliche 
Fragestellungen auf. Klimaanpassungsmaß-
nahmen könnten zwar – ähnlich wie vor 
dem Bundesverfassungsgericht83 – als Kom-
pensation für unzulänglichen Klimaschutz 
eine Rolle spielen. Die Beschwerden sind 
aber explizit nicht auf mehr Anpassung, 
sondern auf stärkere Reduktionsbemühun-
gen gerichtet.84

In diesen Verfahren dürfte viel von der an-
genommenen Kontrolldichte (“margin of 
appreciation”) abhängen. Zu deren Bestim-
mung in klimarechtlichen Konstellationen 
trägt die Entscheidung in Billy et al. aber 
ebenso wenig bei wie zu anderen spezifisch 
klimaschutzrechtlichen Fragestellungen.

Historisch bedeutsam ist der Fall primär da-
für, dass es sich um die erste Entscheidung 
auf internationaler Ebene handelt, die einen 
menschenrechtlichen Anspruch auf Klima-

81 Eine Übersicht findet sich unter: http://climate-
casechart.com/non-us-jurisdiction/european-
court-of-human-rights/.

82 So aber: Kahl (Fn. 3); ähnlich auch: David Hart 
KC, Climate change human rights violations 
found against Australia in Torres Strait Islanders 
case, UK Human Rights Blog vom 17. Oktober 
2022, abrufbar unter: https://ukhumanrights 
blog.com/2022/10/17/climate-change-human-
rights-violations-found-against-australia-in-tor 
res-strait-islanders-case/.

83 Zur Rolle der Klimaanpassung als Instrument 
der Kompensation unzureichender Klima-
schutzmaßnahmen, um insgesamt einen ad-
äquaten Schutz des Lebens, der körperlichen 
Unversehrtheit und des Eigentums sicherzustel-
len: BVerfGE 157, 30 (Rn. 164).

84 Sehr deutlich etwa in: Duarte Agostinho and Oth-
ers ./. Portugal and Others (communicated case) 
(39371/20), wo ein sehr klarer Bezug zwischen 
den Verpflichtungen aus dem Pariser Klima-
abkommen und dem Menschenrechtsschutz her-
gestellt wird. Ähnlich: Verein KlimaSeniorinnen 
Schweiz and others ./. Schweiz (53600/20), press 
release, abrufbar unter: https://www.klima 
seniorinnen.ch/wp-content/uploads/2022/05/
Relinquishment-in-favor-of-the-Grand-Cham 
ber-of-the-case-Verein-KlimaSeniorinnen-
Schweiz-and-Others-v.-Switzerland.pdf.

http://climatecasechart.com/non-us-jurisdiction/european-court-of-human-rights/
http://climatecasechart.com/non-us-jurisdiction/european-court-of-human-rights/
http://climatecasechart.com/non-us-jurisdiction/european-court-of-human-rights/
https://ukhumanrightsblog.com/2022/10/17/climate-change-human-rights-violations-found-against-australia-in-torres-strait-islanders-case/
https://ukhumanrightsblog.com/2022/10/17/climate-change-human-rights-violations-found-against-australia-in-torres-strait-islanders-case/
https://ukhumanrightsblog.com/2022/10/17/climate-change-human-rights-violations-found-against-australia-in-torres-strait-islanders-case/
https://ukhumanrightsblog.com/2022/10/17/climate-change-human-rights-violations-found-against-australia-in-torres-strait-islanders-case/
https://www.klimaseniorinnen.ch/wp-content/uploads/2022/05/Relinquishment-in-favor-of-the-Grand-Chamber-of-the-case-Verein-KlimaSeniorinnen-Schweiz-and-Others-v.-Switzerland.pdf
https://www.klimaseniorinnen.ch/wp-content/uploads/2022/05/Relinquishment-in-favor-of-the-Grand-Chamber-of-the-case-Verein-KlimaSeniorinnen-Schweiz-and-Others-v.-Switzerland.pdf
https://www.klimaseniorinnen.ch/wp-content/uploads/2022/05/Relinquishment-in-favor-of-the-Grand-Chamber-of-the-case-Verein-KlimaSeniorinnen-Schweiz-and-Others-v.-Switzerland.pdf
https://www.klimaseniorinnen.ch/wp-content/uploads/2022/05/Relinquishment-in-favor-of-the-Grand-Chamber-of-the-case-Verein-KlimaSeniorinnen-Schweiz-and-Others-v.-Switzerland.pdf
https://www.klimaseniorinnen.ch/wp-content/uploads/2022/05/Relinquishment-in-favor-of-the-Grand-Chamber-of-the-case-Verein-KlimaSeniorinnen-Schweiz-and-Others-v.-Switzerland.pdf
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anpassungsmaßnahmen begründet. Ange-
sichts der aktuell realistischen deutlichen 
Verfehlung des 1,5-Grad-Ziels, handelt es 

sich sicherlich nicht um die letzte Beschwer-
de zu dieser Thematik.
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Juli 1995: Das Menschenrechtszentrum der 
Universität Potsdam besteht seit einem Jahr, 
hat im Dezember 1994 seine erste Konferenz 
zu den neuen Institutionen der Hochkom-
missare für Menschenrechte und Minder-
heitenrechte veranstaltet und bereitet für 
den November des laufenden Jahres eine 
Konferenz zum Thema „Stille Diploma-
tie oder Publizität ?“ vor, als die Nachricht 
über das Massaker von Srebrenica Europa 
erschüttert.

Die Neunziger Jahre sind überhaupt eine 
Herausforderung und Bewährungsprobe 
für das Völkerrecht, die Welt arbeitet in den 
Vereinten Nationen enger zusammen, das 
sowjetische Veto ist einer kooperativen Hal-
tung Russlands im Sicherheitsrat gewichen.

Ein Jahrzehnt nach dem Tod von Staatsprä-
sident Tito brach im Vielvölkerstaat Jugo-
slawien ein zunächst politischer und dann 
gewaltsamer Konflikt aus, der sich zu einem 
Bürgerkrieg entwickelte und zur Abspal-
tung von ehemaligen Teilrepubliken führte.

Auf den Bürgerkrieg im damaligen Jugo-
slawien reagierte die Weltgemeinschaft mit 
mehreren Mandaten für Friedenstruppen, 
der Errichtung von Schutzzonen und der 
Etablierung des Internationalen Straftribu-
nals für das ehemalige Jugoslawien (ICTY). 
Der Friedensvertrag von Dayton beendete 
den Bosnienkrieg und bereitete den Boden 
für UN-mandatierte Einsätze von NATO 
und EU zur Umsetzung des Abkommens 
und zur Stabilisierung des Landes.

Das vorliegende Buch führt mitten hinein in 
diese Zeit. Der Autor erzählt, wie der Kon-
flikt in das bis dahin unbeschwerte Leben 
seiner Familie eindringt und sie zur Flucht 
und zum Leben unter Bedrohung zwingt. 
In Srebrenica schöpfen die Menschen Atem, 
vor allem, als die Stadt zur UN-Schutzzone 

deklariert wird. Doch die damit verbundene 
Hoffnung wird enttäuscht, als die bosnisch-
serbische Armee die Stadt bombardiert 
und die niederländischen Schutztruppen 
sich kampflos zurückziehen. Hasanović er-
zählt ebenso knapp wie eindringlich, wie er 
knapp zwanzigjährig, zusammen mit sei-
nem Zwillingsbruder, seinem Vater und 
seinem Onkel an dem Todesmarsch von 
Srebrenica teilnahm und als einziger dieser 
vier Männer aus seiner Familie überlebte.

Mit dieser Marschkolonne versuchten am 
12. Juli 1995 circa 10 000 bis 15 000 Mann 
– Soldaten und Zivilisten – einen Flucht-
versuch, um der Tötung vor Ort, die be-
reits begonnen hatte, zu entgehen. Viele 
Männer kamen durch Artilleriebeschuss zu 
Tode, andere wurden gefangen genommen 
und dann exekutiert. Insgesamt wurden bei 
dem Massaker rund 8 000 Menschen um-
gebracht. Das ICTY und der Internationale 
Gerichtshof (IGH) bewerteten das Gesche-
hen in mehreren Entscheidungen als Völ-
kermord.

Hasanović schildert kurz sein weiteres 
Schicksal, das Leben als Flüchtling und die 
Rückkehr nach Srebrenica, in die fremd ge-
wordene Heimat. Im Laufe der Jahre wer-
den dort zahllose Massengräber entdeckt 
und die Getöteten identifiziert. 2003 kann 
sein Vater begraben werden, 2005 sein Zwil-
lingsbruder.

„Ich setzte meinen Zwillingsbruder eigenhän-
dig bei und sprach dabei ein Gebet.“ (S. 101)

Das Buch erzählt eine persönliche Geschich-
te, die ein abstraktes historisches Ereignis 
fassbar und erfahrbar macht. Gleichzeitig 
hat ein solcher Erfahrungsbericht mit der 
Unschärfe von Erinnerung zu kämpfen. So 
heißt es auf S. 42: „Das war die Zeit, in der 
wir sehr viel Fleisch aßen. Die Stadt war 
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randvoll mit Menschen und Rindern […]“. 
Wenige Zeilen später ist zu lesen: „[D]ie Be-
völkerung stand kurz vor dem Hungertod. 
Die Menschen lebten ohne Essen […]“.

Heute arbeitet Hasanović im Srebrenica 
Genocide Memorial und trägt dazu bei, 

an die Geschichte des Völkermords zu er-
innern, über den von interessierter Seite nur 
allzu gern der Mantel des Vergessens ge-
breitet wird.

Norman Weiß
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